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G e s e t z e n t w u r f

der Fraktion der CDU

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Frei-
staats Thüringen - Aufnahme von Staatszielen und Stär-
kung von Gleichheitsrechten

A. Problem und Regelungsbedürfnis

I.	 Der demographische Wandel ist eine der zentralen Herausforderun-
gen unserer Gesellschaft. Der Anteil älterer Menschen in Deutschland 
nimmt kontinuierlich zu. In zahlreichen ostdeutschen Kreisen ist be-
reits mehr als jeder vierte Einwohner älter als 65 Jahre. Diese große 
Gruppe der älteren Bevölkerung ist tatsächlichen oder potenziellen 
Diskriminierungen ausgesetzt. So wurde zuletzt im Zusammenhang 
mit der Covid-19- Pandemie unter dem Begriff "Triage" verstärkt dis-
kutiert, ob eine altersspezifische Priorisierung bei der Vergabe medi-
zinischer Leistungen rechtlich zulässig sei.

Diskriminierungen wegen des Alters betreffen nicht nur Menschen 
im hohen Alter, sondern auch junge Menschen. Beispielhaft können 
hierfür Fragen der Generationengerechtigkeit oder ganz alltägliche 
Benachteiligungen, etwa bei der Suche einer neuen Wohnung oder 
beim Anmieten eines Fahrzeugs, benannt werden.

Oft kommt es zu Schnittmengen mit anderen Diskriminierungsdi-
mensionen: Beispielsweise unterliegen Frauen in dem Alter, in dem 
ein Kinderwunsch unterstellt wird, einem besonders hohen Diskri-
minierungsrisiko.

II.	 1.	 Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement sind tragende 
Säulen unseres Gemeinwesens. Ehrenamtliche sind in unserem 
Land überall und in allen Bereichen zu finden. In Thüringen leis-
ten rund 850.000 Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Engagement 
einen unverzichtbaren Beitrag zu unserem lebenswerten Land. 
Ehrenamtliche stehen anderen Menschen zur Seite, sie sorgen 
für gesellschaftlichen Zusammenhalt und schaffen ein Stück Hei-
mat. Besonders im ländlichen Raum und insbesondere in den Ge-
bietskörperschaften, die von einem starken Bevölkerungsrückgang 
und den damit einhergehenden Folgen betroffen sind, ist das eh-
renamtliche und bürgerschaftliche Engagement unverzichtbar für 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

2.	 In der Verfassung des Freistaats Thüringen ist das Demokratieprin-
zip als Herrschaft auf Zeit umgesetzt. In der parlamentarischen 
Demokratie kann es dabei zu einer überwiegenden Ausrichtung 
an den Interessen und Bedürfnissen der Gesellschaft und Wäh-
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lerschaft der Gegenwart kommen. Denn die Verfahren der Ge-
setzgebung und Regierungshandeln orientieren sich in erster Linie 
an der Gegenwart oder der näheren Zukunft. Fragen und Proble-
me der Vorsorge für die dauerhafte und nachhaltige Befriedigung 
von Gemeinschaftsinteressen treten systembedingt zurück. Dies 
stellt uns bei der Erfüllung generationenübergreifender Aufgaben, 
insbesondere bei der Gestaltung interessengerechter Klimapoli-
tik, aber unter anderem auch bei der Sicherung finanzieller Hand-
lungsspielräume des Landeshaushalts, vor große Herausforde-
rungen.

3.	 Thüringen ist vielfältig. Innerhalb unseres Freistaats bestehen er-
hebliche Unterschiede in den regionalen Einkommens- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten sowie bei der Sicherung der Mobilität 
oder etwa beim Zugang zu Angeboten der Daseinsvorsorge. Re-
gionale Unterschiede sind für sich genommen wünschenswert, 
da Nachteile in einem Bereich Vorteilen in anderen Bereichen ge-
genüberstehen, allerdings muss gewährleistet sein, dass Regio-
nen und ihre Bewohner überall im Land gleichwertige Chancen 
auf Entwicklung haben.

4.	 Im Freistaat Thüringen lebten 2017 insgesamt 132.000 Menschen 
mit Migrationshintergrund, das entspricht gut sechs Prozent der 
Bevölkerung unseres Bundeslandes. Der Bevölkerungsanteil der 
Personen mit Migrationshintergrund hat sich seit 2011 in Thüringen 
nahezu verdoppelt. Die Entwicklung hat sich durch die Fluchtmig-
ration der letzten Jahre beschleunigt. In der Altersgruppe der 20- 
bis unter 26-Jährigen liegt der Anteil ausländischer Menschen in 
Thüringen regional unterschiedlich zwischen 13 und 20 Prozent. 
Eine kulturell heterogenere Bevölkerung führt vielfach zu Sorgen 
hinsichtlich des Zusammenhalts im Land. Die Integration der Men-
schen, die rechtmäßig und auf Dauer in Thüringen leben, ist der 
Schlüssel, um die Risiken kultureller Separation, sozialer Exklu-
sion und der Schädigung des sozialen Friedens zu begegnen.

III.	Vielfalt bereichert unsere Gesellschaft. Deshalb ist das Engagement 
gegen Benachteiligungen und Diskriminierung ein hochrangiges An-
liegen. Dieser Überzeugung wird rechtlich insbesondere durch die 
Gleichheitsrechte in Artikel 3 des Grundgesetzes und Artikel 2 der 
Verfassung des Freistaats Thüringen Ausdruck verliehen.

Chancen sollen sich gemäß Artikel 2 Abs. 3 der Verfassung des Frei-
staats Thüringen nicht aus der Herkunft, Abstammung, ethnischen 
Zugehörigkeit, sozialen Stellung, Sprache, politischen, weltanschau-
lichen oder religiösen Überzeugung, dem Geschlecht oder der se-
xuellen Orientierung ergeben. Der Grundintention nach wünschens-
werten Bestrebungen zur Förderung gesellschaftlicher Offenheit und 
Vielfalt neigen jedoch häufig dazu, das Ziel der Chancengleichheit 
zu vernachlässigen.

Im Bereich des Zugangs zu öffentlichen Ämtern drohen viele Ansätze 
von Vielfaltsprogrammen wegen Verstoßes gegen Artikel 33 Abs. 2 
des Grundgesetzes sogar die Grenzen der Verfassungsmäßigkeit zu 
überschreiten. Bestrebungen, die Personalstruktur des öffentlichen 
Dienstes an einer gleichmäßigen Repräsentation von Gruppen aus-
zurichten, die nach Identitätskriterien definiert werden, sind verfas-
sungsrechtlich höchst bedenklich. Den Kriterien der Eignung, Befä-
higung und fachlichen Leistung ist vor solchen Zielen unbedingter 
Vorrang einzuräumen.
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B. Lösung

I.	 Der besondere Schutz der Unabhängigkeit, der Teilhabemöglichkei-
ten, der Selbstverwirklichung und der Würde von alten und jungen 
Menschen wird durch die Aufnahme eines Altersdiskriminierungsver-
botes in die Verfassung des Freistaats Thüringen gestärkt.

II.	 1.	 Die gesellschaftliche Bedeutung des Ehrenamtes soll unter be-
sonderen Schutz gestellt und verbunden mit einem Förderauftrag 
als Staatsziel formuliert werden.

2.	 Die demokratiestaatliche Aufgabe der nachhaltigen, dauerhaften 
Befriedigung von Gemeinschaftsinteressen soll als Staatsziel nicht 
auf einzelne Sektoren der Politik begrenzt und deren Berücksich-
tigung bei staatlichem Handeln verpflichtend werden.

3.	 Das Herstellen gleichwertiger Lebensverhältnisse wird als neues 
Staatsziel in die Verfassung des Freistaats Thüringen aufgenom-
men.

4.	 Die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und Maßga-
ben zur Integration von Menschen, die sich rechtmäßig auf Dau-
er im Freistaat aufhalten, sollen als Staatsziel in die Verfassung 
des Freistaats Thüringen aufgenommen werden.

III.	Das Gebot der Bestenauslese bei der Besetzung öffentlicher Ämter 
wird in der Verfassung des Freistaats Thüringen verankert.

C. Alternative

Beibehaltung der bestehenden Rechtslage

D. Kosten

Aus der Verfassungsänderung entstehen keine unmittelbaren Mehr-
kosten.
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Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen -  
Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten

Der Landtag hat mit der nach Artikel 83 Abs. 2 Satz 1 der 
Verfassung des Freistaats Thüringen erforderlichen Mehr-
heit das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Die Verfassung des Freistaats Thüringen vom 25. Oktober 
1993 (GVBl. S. 625), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11. Oktober 2004 (GVBl. S. 745), wird wie folgt geändert:

1.	 Die Inhaltsübersicht erster Teil wird wie folgt geändert:

a)	 Folgender neue siebte Abschnitt wird eingefügt:

"Siebter Abschnitt
Gesellschaftlicher Zusammenhalt
Artikel 41 a bis Artikel 41 d"

b)	 Der bisherige siebte Abschnitt wird achter Abschnitt.

2.	 In Artikel 2 Abs. 3 werden nach dem Wort "Zugehörig-
keit," die Worte "seines Alters," eingefügt.

3.	 Nach Artikel 41 wird folgender neue siebte Abschnitt 
eingefügt:

"Siebter Abschnitt
Gesellschaftlicher Zusammenhalt"

Artikel 41 a

Das Land und seine Gebietskörperschaften schützen 
und fördern den ehrenamtlichen Einsatz für das Ge-
meinwohl.

Artikel 41 b

Das Land und seine Gebietskörperschaften berücksich-
tigen bei ihrem Handeln in allen Bereichen das Prinzip 
der Nachhaltigkeit, um die Interessen künftiger Gene-
rationen zu wahren.

Artikel 41 c

Das Land und seine Gebietskörperschaften fördern die 
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in den 
verschiedenen Landesteilen.

Artikel 41 d

(1) Das Land und seine Gebietskörperschaften fördern 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Zusam-
menleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft in 
Thüringen auf Basis der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung.

(2) Die Integration von rechtmäßig auf Dauer in Thürin-
gen lebenden Menschen mit Migrationshintergrund ist 
Aufgabe des Landes und seiner Gebietskörperschaf-
ten. Dazu fördern sie:
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1.	 die Identifikation mit der Verfassungs- und Rechts-
ordnung, den ihr zugrundeliegenden Werten und 
den sich aus ihr ergebenden Normen des Zusam-
menlebens,

2.	 die Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur 
und die Verbundenheit mit Thüringen und Deutsch-
land,

3.	 den umfassenden Zugang zum Bildungssystem, 
zur Aus- und Weiterbildung und zum Arbeitsmarkt,

4.	 gesellschaftliche Teilhabe.

(3) Das Land und seine Gebietskörperschaften fördern 
Möglichkeiten der politischen Mitgestaltung. Der Ge-
nuss und die Ausübung der Bürgerrechte bleibt deut-
schen Staatsangehörigen und Unionsbürgern vorbe-
halten, soweit sie diesen gleichgestellt sind."

4. Der bisherige siebte Abschnitt wird achter Abschnitt.

5.	 Artikel 96 wird wie folgt geändert:

a)	 Nach Absatz 1 wird folgender neue Absatz 2 ein-
gefügt:

"(2) Jeder Bürger hat nach seiner Eignung, Befähi-
gung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu 
jedem öffentlichen Amt."

b)	 Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung:

Zu Artikel 1

Zu Nummer 2 (Artikel 2 Abs. 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen)

Die Aufnahme des Alters in die Aufzählung der Diskriminierungsverbo-
te des Artikels 2 Abs. 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen wirkt 
der gesellschaftlichen Problemlage entgegen, dass Menschen wegen 
ihres Lebensalters in zahlreichen Situationen benachteiligt werden. Bei 
Zugrundelegung der aktuellen Verfassungslage sind Diskriminierungen 
wegen des Alters am allgemeinen Gleichheitssatz des Artikels 2 Abs. 1 
der Verfassung des Freistaats Thüringen zu messen. Welchen Mehr-
wert die Verankerung als spezielles Diskriminierungsverbot im Vergleich 
zur derzeitigen Rechtslage hat, wird mit Blick auf die Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts zu Artikel 3 des Grundgesetzes deut-
lich: Die Hervorhebung der besonderen Anknüpfungsmerkmale gegen-
über dem allgemeinen Gleichheitssatz erschwert es, bei Differenzie-
rungen an diese Merkmale anzuknüpfen. Die Prüfung im Rahmen des 
allgemeinen Gleichheitssatzes ist nach der sogenannten "neuen For-
mel" umso strenger, je konkreter durch eine Differenzierung die in Arti-
kel 3 Abs. 3 des Grundgesetzes beziehungsweise Artikel 2 Abs. 3 der 
Verfassung des Freistaats Thüringen genannten Merkmale berührt wer-
den. Die Logik dieses Vergleichsmaßstabs zeigt, dass Differenzierungen 
anhand der verbotenen Gründe auf höchster Stufe stehen. Anknüpfend 
an diese Darlegungen kann vermutet werden, dass die Aufnahme des 
Alters in den Katalog der Diskriminierungsmerkmale mit Verfassungs-
rang den Rechtfertigungsmaßstab, insbesondere die Anforderungen an 
die Verhältnismäßigkeitsprüfung, für altersspezifische Diskriminierungen 
im Vergleich zur bisherigen Rechtsprechung verschärft.

Ein Verbot von Altersdiskriminierung ist in den Artikeln 21, 25 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union primärrechtlich verankert. Zur 
Umsetzung der sekundärrechtlichen europäischen Richtlinie 2000/78/
EG (Gleichbehandlungsrahmenrichtlinie) hat die Bundesrepublik 2006 
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in Kraft gesetzt. In des-
sen Anwendungsbereich sind Benachteiligungen wegen des Alters aus-
drücklich unzulässig (vergleiche insbesondere §§ 1, 10, 19 AGG). Da-
mit wurde das europarechtlich Geforderte fachgesetzlich umgesetzt; es 
hat bisher jedoch keinen verfassungsrechtlichen Niederschlag gefunden. 
Obgleich dies für eine rechtlich ordnungsmäßige Umsetzung nicht un-
bedingt nötig ist, geht der Freistaat Thüringen durch die Aufnahme des 
Altersdiskriminierungsverbotes mit gutem Beispiel voran.

Die Leit- und Symbolfunktion des Verfassungsrechts kann bei der Be-
kämpfung von Diskriminierungen ein entscheidender Faktor sein. Die ver-
fassungsrechtliche Regelung geht in ihrer Signalwirkung über das einfa-
che Recht, die Rechtsprechung und europarechtliche Garantien hinaus.

Zu Nummer 3 (Neuer siebter Abschnitt "Gesellschaftlicher Zusammen-
halt")

Die unterschiedlichen Platzierungsvorschläge der verschiedenen Frak-
tionen für das neue Staatsziel der Ehrenamtsförderung zeigen, dass 
in der Verfassung des Freistaats Thüringen ein Abschnitt fehlt, in dem 
Staatsziele untergebracht werden können, die übergreifend das Zusam-
menleben und den Zusammenhalt in der Gesellschaft thematisieren.
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Staatszielbestimmungen sind Verfassungsnormen, welche die Staatsge-
walt gemäß Artikel 43 der Verfassung des Freistaats Thüringen rechts-
verbindlich verpflichten, das jeweils bestimmte Ziel zu verfolgen und ihr 
Handeln danach auszurichten. Die Verpflichtung zum Anstreben der 
Staatsziele bezieht sich auf alle drei staatlichen Gewalten. Staatszie-
le bedürfen der Konkretisierung durch einfaches Recht. Bei ihrer Um-
setzung kommt dem Gesetzgeber eine weite Einschätzungsprärogati-
ve zu. Im Gegensatz zu den Grundrechten fehlt den Staatszielen eine 
subjektiv-rechtliche Qualität, der Bürger kann aus ihnen also grundsätz-
lich keine einklagbaren Ansprüche ableiten. Herangezogen werden kön-
nen Staatszielbestimmungen aber als kollidierendes Verfassungsrecht 
sowie bei der Auslegung von Gesetzen und der Ausübung von Ermes-
sensspielräumen.

Zu Artikel 41 a

Der einzufügende Artikel 41 a bestimmt ein neues Staatsziel und sta-
tuiert einen Förder- und Schutzauftrag. Mit der Formulierung wird zum 
Ausdruck gebracht, dass das Land dauerhaft auf diesen Förderauftrag 
verpflichtet wird. Die Trägerautonomie ist dabei zu wahren.

Das freiwillige, bürgerschaftlich geprägte Engagement für das Gemein-
wohl ist wesentliche Grundlage für den gesellschaftlichen Zusammen-
halt, beugt der sozialen und kulturellen Verarmung vor und festigt das 
demokratische Gemeinwesen. Die Regelung ergänzt zum Beispiel die 
Bestimmungen zur Förderung von Kultur, Kunst und Brauchtum (Ar-
tikel  30 Abs.  1 der Verfassung des Freistaats Thüringen) sowie des 
Sports (Artikel 30 Abs. 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen). Der 
Begriff des ehrenamtlichen Einsatzes geht über den Begriff des klassi-
schen Ehrenamtes hinaus und umfasst die vielfältigen Formen bürger-
schaftlichen Engagements. Ziele des Gesetzentwurfs sind die Stärkung 
der Anerkennungskultur und die Sensibilisierung der Menschen für den 
Wert des bürgerschaftlichen Engagements. Die Bestimmung verpflich-
tet den Freistaat nach Artikel 43 der Verfassung des Freistaats Thürin-
gen, sein Handeln an diesem neuen Staatsziel auszurichten und seine 
Verwirklichung anzustreben. Dazu können Initiativen des Gesetzgebers 
und Maßnahmen der Landesregierung zur Konkretisierung des neuen 
Staatsziels zählen.

Zu Artikel 41 b

Mit der Einführung von Artikel 41 b wird das Land bei seinem Handeln 
auf die Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsprinzips verpflichtet. Das 
Land soll verbindlich dazu angehalten werden, den Bedürfnissen heuti-
ger Generationen so zu entsprechen, dass die Gestaltungs- und Hand-
lungsspielräume zukünftiger Generationen nicht gefährdet werden. Dies 
bedeutet eine Stärkung von Nachhaltigkeit als einem Handlungsziel des 
Staates. Das Staatsziel Nachhaltigkeit ist ein wesentlich umfassenderer 
Ansatz als eine Beschränkung allein auf Klimafragen. Es umfasst zahl-
reiche Fragen der Generationengerechtigkeit genauso wie einen inter-
essengerechten Klimaschutz, der mit Förderungen, Anreizen und Offen-
heit für neue Technologien zur Einsparung von Kohlenstoffdioxid beiträgt. 
Ein Aspekt der Generationengerechtigkeit ist aber unter anderem auch 
die finanzielle Nachhaltigkeit des staatlichen Handelns mit Blick auf die 
Gestaltung und Entwicklung des Landeshaushalts.
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Zu Artikel 41 c

Das Herstellen von Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in den ver-
schiedenen Regionen unseres Freistaats soll mit dem neuen Artikel 41 c 
der Verfassung des Freistaats Thüringen als Handlungsziel mit Verfas-
sungsrang festgeschrieben werden. Die neue Norm erstreckt sich dabei 
entwicklungsoffen auf alle wesentlichen Lebensbereiche.

Wegen der Zuständigkeit der Gemeinden für örtliche Angelegenheiten 
aufgrund der Selbstverwaltungsgarantie gemäß Artikel 28 Abs. 2 des 
Grundgesetzes und Artikel 91 der Verfassung des Freistaats Thüringen 
sind die Gemeinden maßgeblich für die Umsetzung des Gleichwertig-
keitsziels auf dieser Ebene mitverantwortlich.

In Bereichen, in denen bestimmte Aufgaben von der öffentlichen Hand 
nicht oder nicht allein wahrgenommen werden, etwa im Bereich der Ver-
sorgung mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen oder der Kulturan-
gebote, ergibt sich für das Land die Verpflichtung, insbesondere durch 
raum- und fachplanerische Maßnahmen für eine ausgewogene Vertei-
lung zu sorgen und die erwerbswirtschaftlich oder ehrenamtlich tätigen 
Privaten bei der Erfüllung der Aufgaben zu unterstützen.

Die Städte und das Land dürfen mit ihren jeweils spezifischen Problem-
lagen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Vielmehr muss jedem 
Entwicklungszentrum seine Verantwortung für sein Umland bewusst sein 
und umgekehrt. Um dem Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse näher 
zu kommen, ist interkommunale Zusammenarbeit und eine bessere Ver-
netzung vorhandener Infrastrukturen gefragt. Allzu häufig stellt derzeit 
ein Konkurrenzverhalten verschiedener Regionen bezüglich Einwoh-
nern, Arbeitsplätzen oder öffentlichen Infrastrukturen ein entscheiden-
des Hindernis für das Erreichen gleichwertiger Lebensverhältnisse dar.

Mit der Formulierung "in den verschiedenen Landesteilen" sollen nicht 
nur Unterschiede zwischen Stadt und Land, sondern auch die unter-
schiedlichen Ausprägungen ländlicher Räume und Unterschiede zwi-
schen verschiedenen Städten im Rahmen des staatlichen Förderauf-
trags in den Blick genommen werden.

Das Gleichwertigkeitsgebot gebietet auch keine Nivellierung der darge-
botenen Leistungen. Gleichwertig bedeutet nicht gleichartig. Die unter-
schiedlichen strukturellen, historischen, kulturellen, gesellschaftlichen 
und natürlichen Voraussetzungen der einzelnen Landesteile Thüringens 
sind zu berücksichtigen.

Zu Artikel 41 d

Mit der Einführung von Artikel 41 d wird das Ziel verfolgt, den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt im Land auf Basis der freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung bei einer kulturell zunehmend heterogener 
werdenden Einwohnerschaft zu wahren. Der Zusammenhalt hängt da-
bei von einem gemeinsamen Grundverständnis aller Einwohner ab, auf 
welcher Basis sich das Zusammenleben gestalten soll. Fremdenfeind-
lichkeit, Prozesse kultureller Separation und sozialer Exklusion erschwe-
ren diese Verständigung genauso wie der Verzicht auf eindeutige Leit-
bilder, die sich aus den in Deutschland geltenden Werten und Normen 
ergeben. Klar ist, dass misslingende Integration hohe Folgekosten zeitigt.
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Absatz 1 beschreibt das neue Staatsziel zunächst allgemein, da der Zu-
sammenhalt notwendig die Aufgabe aller rechtmäßig im Land lebender 
Menschen, der Bürger und sonstiger Aufenthaltsberechtigter ist. Kultu-
relle Offenheit bei den Alteingesessenen, wie die Bereitschaft bei Aufent-
haltsberechtigten, sich auf das Land einzulassen, sind genauso unab-
dingbar, wie die freiheitliche demokratische Grundordnung als Rahmen.

Absatz 2 stellt klar, dass sich Integrationsangebote wie Integrationser-
wartungen ähnlich wie die Integrationsförderung und -forderung gemäß 
§ 43 Abs. 1 des Gesetzes über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und 
die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz) 
nur auf diejenigen Zuwanderer bezieht, die nicht nur geduldet sind, son-
dern eine dauerhafte Bleibeperspektive haben. Dies wirkt einer Über-
forderung der integrativen und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
des Landes entgegen.

In den Nummern 1 bis 4 wird ein Leitbild gelingender Integration ent-
faltet, das auf dem Grundsatz des "Förderns und Forderns" fußt. Num-
mer 1 benennt die Verfassungs- und Rechtsordnung als Rahmen und 
formuliert als Ideal nicht nur deren passive Hinnahme, sondern wirbt um 
Annahme und Identifikation mit ihr. Benannt wird, dass dieser Ordnung 
Werte zugrundliegen und Normen des Zusammenlebens aus ihr folgen.

Nummer 2 betrifft die Vermittlung der Sprache und der deutschen be-
ziehungsweise Thüringer Kultur mit dem Ziel, ein positives Verhältnis zu 
ihr aufzubauen. Sie zielt nicht etwa auf kulturelle Assimilation, sondern 
auf Möglichkeiten kultureller Beheimatung.

Nummer 3 nimmt auf, dass die Zugänge zum Bildungssystem und zum 
Arbeitsmarkt entscheidende Schlüssel gelingender Integration sind und 
benennt zusätzlich Aus- und Weiterbildung, da dies angesichts der an-
deren Bildungssysteme der Herkunftsländer ein nicht unwesentlicher 
Punkt ist.

Nummer 4 benennt die gesellschaftliche Teilhabe als gesonderten Be-
reich, da der Freistaat und seine Gebietskörperschaften hier zwar förder-
lich tätig werden können, jedoch ohne die innere Bereitschaft der Bür-
ger, Teilhabe im vielfältigen Geflecht der Gesellschaft zu ermöglichen, 
wenig ausrichten können.

Absatz 3 betrifft die politische Mitgestaltung. Sie soll als weitere Möglich-
keit zur Identifikation gefördert werden, der Bereich der an die Staats-
angehörigkeit geknüpften Bürgerrechte jedoch ausgeklammert bleiben. 
Der Zusammenhang zwischen der Staatsangehörigkeit und den wesent-
lichen politischen Rechten gehört zu den Fundamenten des modernen 
demokratischen Staates. Bürgerrechte sollten am Ende erfolgreicher In-
tegration und dem Aufbau einer inneren Bindung an das Land stehen. 
Das ist ein wichtiges Signal an die gegenwärtigen Staatsangehörigen 
selbst sowie ein mögliches zusätzliches Integrationsmotiv.

Zu Nummer 5 (Artikel 96 Abs. 2 der Verfassung des Freistaats Thüringen)

Durch den in Artikel 96 der Verfassung des Freistaats Thüringen neu 
eingefügten Absatz 2 wird dem Prinzip der Bestenauslese bei der Be-
setzung öffentlicher Ämter Nachdruck verliehen. Von mehreren Bewer-
bern soll hiernach der für die jeweilige Tätigkeit am besten geeignete 
und qualifizierte ausgewählt werden. Es wird eine Entscheidung für das 
Leistungsprinzip getroffen.
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Der neue Absatz 2 des Artikels 96 der Verfassung des Freistaats Thü-
ringen dient dem Schutz der Interessen der nicht zum Zuge kommen-
den Bewerber vor Ungleichbehandlungen. Dem berechtigten Interesse 
an einem angemessenen beruflichen Fortkommen wird Rechnung ge-
tragen, indem Artikel 96 Abs. 2 der Verfassung des Freistaats Thürin-
gen unbeschränkt und vorbehaltlos ein grundrechtsgleiches spezielles 
Gleichheitsrecht auf ermessens- und beurteilungsfehlerfreie Einbezie-
hung in die Bewerberauswahl gewährt. Artikel 96 Abs. 2 der Verfassung 
des Freistaats Thüringen soll den Grundsatz demokratischer Egalität, 
also Chancengleichheit, verwirklichen und Privilegien vermeiden.

Die neue Vorschrift dient des Weiteren dem öffentlichen Interesse an der 
bestmöglichen Besetzung der Stellen des öffentlichen Dienstes: Mit der 
Anknüpfung an Eignung, Befähigung und fachliche Leistung werden Vor-
kehrungen für eine effiziente, effektive sowie rechtsstaatliche und fach-
lich optimale Ausübung des Staatsdienstes getroffen.

Artikel 33 Abs. 2 des Grundgesetzes stellt für den Freistaat Thüringen 
wie auch für alle anderen Bundesländer unmittelbar bindendes Verfas-
sungsrecht dar. Artikel 33 Abs. 2 des Grundgesetzes gilt also auch für 
die Thüringer Landesverwaltung. Die zusätzliche Verankerung in der 
Verfassung des Freistaats Thüringen verleiht dieser grundgesetzlichen 
Verpflichtung wichtigen Nachdruck. Die Verfassung des Freistaats Thü-
ringen erfüllt eine bedeutsame Leit- und Symbolfunktion, die ein entschei-
dender Faktor für die tatsächliche Verwirklichung des Leistungsprinzips 
bei der Besetzung öffentlicher Ämter sein kann. So findet sich auch in 
den Verfassungen mehrerer anderer Bundesländer, beispielsweise in 
Artikel 94 Abs. 2 der Verfassung des Freistaats Bayern, Artikel 19 Abs. 
2 der Verfassung von Berlin, Artikel 21 Abs. 2 der Verfassung des Lan-
des Brandenburg oder Artikel 91 Abs. 2 der Verfassung des Freistaats 
Sachsen, eine bekräftigende Festlegung des jeweiligen Landes auf das 
Prinzip der Bestenauslese.

Zu Artikel 2

Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.



2. Vom Einbringer übersandte Daten

(Vom Einbringer wurden bisher keine Daten übersandt.)



3. Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich im Rahmen des parlamentarischen
Anhörungsverfahrens beteiligt.

Beauftragte für Migration, Integration und Flüchtlinge beim TMMJV
Thüringer Rechnungshof
Thüringischer Landkreistag e.V.
Gemeinde- und Städtebund Thüringen e.V.
DGB Bezirk Hessen-Thüringen
Prof. Dr. Miosga, Universität Bayreuth
Dr. Dudek, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Landesseniorenrat Thüringen
Der Paritätische Wohlfahrtsverband Thüringen
Landesjugendring Thüringen e.V.
Prof. Dr. Freytag, FSU Jena
Ausländerbeirat Erfurt
Prof. Dr. Grieben, Universität Halle-Wittenberg
Thüringer Seniorenverband BRH e.V.
Universität Osnabrück
Landesfrauenrat Thüringen e.V.
Kultorino e.V.
wir pflegen Thüringen e.V.
Josef Schüßlburner, RegDir a.D.
Josef Schüßlburner, RegDir a.D.
Josef Schüßlburner, RegDir a.D.
Josef Schüßlburner, RegDir a.D.
Sozialverband Deutschland, Landesverband Mitteldeutschland
Deutscher Gewerkschaftsbund, Bezirk Hessen/Thüringen
Internationaler Bund (IB), Zentrum für Integration und Migration (ZIM)
Junge Liberale Thüringen e.V.
Junge Liberale Thüringen e.V.
Junge Liberale Thüringen e.V.
Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V.
Kuratorium Deutsche Altershilfe
Otto Benecke Stiftung e.V.
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e.V.
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e.V.
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e.V.



Katholisches Büro Erfurt, Kommissariat der Bischöfe in Thüringen
Katholisches Büro Erfurt, Kommissariat der Bischöfe in Thüringen
Katholisches Büro Erfurt, Kommissariat der Bischöfe in Thüringen
Der Beauftragte der Evangelischen Kirchen bei Landtag und Landesregierung in Thüringen
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Dr. Kallert, Universität Marburg
tbb beamtenbund und tarifunion thüringen
tbb beamtenbund und tarifunion thüringen
Junge Liberale Thüringen e.V.
DGB Hessen-Thüringen
Landespolizeidirektion
GEW Thüringen
Prof. Dr. Henneke
Selbstverwaltung für Thüringen e.V.
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände
DGB Hessen-Thüringen
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen
Thüringischer Landkreistag
Die kirchlichen Beauftragten beim Lande Thüringen
Thüringischer Landkreistag e.V.
Gemeinde- und Städtebund Thüringen e.V.

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.
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nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BetelHgtentransparenzdokumentatlonsgesetzes
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Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem ächrlftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat; • ist nach dem .Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBetetlcfokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen

• Angaben - soweit.für sie zutreffend - zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 .werden in jedem Fall -als Verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteitdokG In der Betetligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den interhetseiten dos
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

• Bftte gut leseriloh ausfüiien 'und zusammen mit der Stellungnahme senden!.

Zu weloheffi Gesetzentwurf haben Sie fiich söhriftlich geäußert (Titel ;des .(3eset2entwurfs)?;

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von
Staatszlefen und Stärkung von Glelchheltsrechten
hier: Themenkomplex Jntearatfon"
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU , , . .

-Drucksache7/'1629- . . , , . •

1.:

2.

Hähein Sie ^Gh^ls^Vertreter einer Juristischeri;-F^raoin geäußert
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Nam@

/^/^'

Geschäfts- oder Dlenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)
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Organisationsform

•J^^^^r^^ ^^-
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^•^ /wy^-

^cr^ - ^^^f^ej-^
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(§:S-Abs.;1 NrjliZThÜTBßtelldoKG^.; -^ ~^-:[. .^ -"--~.\-.:'::: -'"'^-^^ ^^

Name Vorname

D . -Geschäfts" oder Dienstgdresse Wohhadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlfohTwenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadrösse
wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnumm^r

Postleitzahl, QFt
/

w^.:
^WÄ^
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/1/^ -^ . . ^ •

Ma^.Siein^lhreiji^schnftlK^eh^Beitrsg.dle

a befürwortet, , '

a abgelehnt,
^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kerriaussage,) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebuhgsv^rfahren zusammen! '
;§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteltdoRG)

^ <SySo
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^Ujrcleti^.vonr}^^
^nzüi^ötien?;;^^^^^^^^;^^%^^^
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• ja (Hinweis; weiter mit Frage 6)," D'- -.' nem . ' ••• • •„ . -• .

/Venn Sie die Frage 5'yerneint h.aben; Aus welchem Anlass haben Sie sjch ge.äußert?

n welcher Form haben,Sie sich geäußert? : ' ' , ' ,1

perB-Mail. • • • ' ' ' '. ' , • , •• . . .'..'..••

]' , perBriet .. • • ,'•...., '. • • ,... • .' , ', „.' '. •: :,/.- , . • .

^grßsi^^h^sj^ivi^^
^|^|selzg^Msy|r^Utb"lll!l!9lK^
§,^Gg^^R^äiBe^ip!^^

3- ..Ja : \ •,J nein (weiter mit Frage 7) ,

/Venn.Sle die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Si^,Ihren Auftraggeber!
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Ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den .mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsyerfahrens mitteilen. , , . ,

^ • ._
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�Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thü-
ringen — Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von Gleichheits-
rechten 
Anhörung gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags 
Stellungnahme zu einem Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 7/1629 - 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Möglichkeit der Stellungnahme zu dem Themenkomplex „Inte-
gration" des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU zum Fünften Gesetz 
zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen — Aufnahme von 
Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten bedanke ich mich. 

In Vorbereitung auf die mündliche Anhörung möchte ich vorab schriftlich 
wie folgt Stellung nehmen: 

A. Grundsätzliche Erwägungen zur Aufnahme des Themen-
komplexes „Integration" in die Thüringer Verfassung 

Die Aufnahme des Themas Integration als Staatsziel in der Thüringer Ver-
fassung wird grundsätzlich begrüßt. Das Thema wird als so grundlegend für 
das gesellschaftliche Zusammenleben angesehen und steht im Interesse 
der gesamten Gesellschaft, sodass die Aufnahme anzuraten ist. 

Der Gesetzgeber ist durch die Aufnahme dieses Staatszieles angehalten, 
den Themenkomplex Integration in Form von Landesgesetzen weiterge-
hend zu gestalten und zu fördern, beispielsweise in Form eines  Integra-
tions-  und Teilhabegesetzes. Dadurch werden verbindliche Regelungen und 
Strukturen zur Förderung der Integration entstehen, was nicht nur den zu-
gewanderten Menschen zu Gute kommt, sondern allen Menschen im Frei-
staat gleichermaßen. 

Informationen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten durch dasTrVINAJV und Ihre Ansprechpartner hierzu 
erhalten Sie im Internet unter http://www.thueringen.de/th10/tmmjv/datenschutz.  
Auf Wunsch übersenden wir Ihnen eine Papierfassung. 

Thüringer Ministerium für 
Migration, Justiz und 
Verbraucherschutz 
Werner-Seelenbinder-Straße 5 
99096 Erfurt 



Die Thüringer Bevölkerung erhält durch die Aufnahme dieses Staatszieles das Signal, dass 
das Thema Integration parteiübergreifend als gesellschaftlich grundlegend angesehen wird 
und von jeder und jedem einzelnen Anstrengungen erbracht werden müssen, um den Inte-
grationsprozess für die Gesellschaft gewinnbringend zu gestalten. 

B. Konkrete Ausgestaltung des Artikels 41d 

Artikel 41d Abs. 1 wird inhaltlich und in seiner Formulierung positiv bewertet. Er zielt auf die 
gesamtgesellschaftliche Teilhabe der Menschen mit Migrationshintergrund ab und nimmt da-
bei auch die gesamte Gesellschaft in den Blick. Sowohl das Land als auch die Gebietskörper-
schaften sind angehalten, diese Entwicklung zu fördern und dies auf der Basis der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung. Diese Vorgabe wird vollumfänglich begrüßt, aber als Staats-
zielbestimhiung auch als ausreichend angesehen. Die detaillierte Regelung der staatlichen 
Integrationsförderung in den weiteren Abschnitten (;:les Artikels 41d ist nicht nur inhaltlich ab-
zulehnen, sondern sollte auch einfachgesetzlichen Regelungen vorbehalten bleiben. 

Artikel 41d Abs. 2 enthält Einschränkungen und Vorgaben, die den umfassenden Gedanken 
der gesamtgesellschaftlichen Teilhabe aus Absatz 1 einschränken, er ist deshalb abzulehnen. 
Im Einzelnen wird kritisiert, dass Artikel 41d Abs. 2 Satz 1 die Förderung der Integration nur 
auf diejenigen Menschen mit Migrationshintergrund beschränkt, die „rechtmäßig auf Dauer" in 
Thüringen leben. Diese Formulierung enthielt bereits der Gesetzesentwurf eines Integrations-
gesetzes der CDU-Fraktion. Eine solche Klassifizierung von Menschen, und dies nun sogar 
mit Verfassungsrang, steht im Widerspruch zu jeder modernen Integrationspolitik. 

So plädiert die Integrationsforschung bereits seit den 80er Jahren für ein frühes Einsetzen von 
Integrationsmaßnahmen für Zugewanderte - und zwar ganz unabhängig von der Dauer und 
Perspektive ihres Aufenthaltes. Die Erfahrung zeigt: Spätere lntegrationsmaßnahmen können 
frühe Versäumnisse in der Regel nur schwer und mit hohen zusätzlichen Kosten ausgleichen, 
besonders aber wirken sie sich negativ auf das Wohlergehen der betroffenen Menschen aus. 
Das 2017 beschlossene Thüringer lntegrationskonzept — für ein gutes Miteinander! bezieht 
deshalb alle Migrantinnen und Migranten in den Integrationsprozess mit ein. Nach meiner Auf-
fassung ist dies eine Frage der Menschenwürde und nicht zuletzt der sachlichen sowie wirt-
schaftlichen Vernunft. Die betroffenen Menschen erhalten grundsätzlich die Möglichkeit, ihre 
Aufenthaltszeit in Thüringen zu Integrationszwecken zu nutzen. Ihre Integrationsfähigkeit wird 
so früh wie möglich und vor allem durchgängig gefördert. Auf diese Art und Weise werden 
nicht zuletzt die Lebensperspektive und auch die Beschäftigungsfähigkeit der betroffenen 
Menschen erhalten. Menschen, die über Jahre keine Integrationsmöglichkeiten haben, gelingt 
es oftmals nicht, später am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Dieses Problem ist von 
Langzeitarbeitslosen bereits bekannt. 

Am Rande sei noch angemerkt, dass nicht die Integration selbst, sondern nur die Förderung 
der Integration, die Aufgabe von Land und Gebietskörperschaften sein kann. 

Artikel 41d Abs. 2 Nummer 1 regelt die Förderung der Identifikation mit der Verfassungs-
und Rechtsordnung, den ihr zugrundeliegenden Werten und den sich aus ihr ergebenden Nor-
men des Zusammenlebens durch Land und Gebietskörperschaften. Da sich diese Vorschrift 
- mit Verfassungsrang! - nur an Menschen mit Migrationshintergrund richtet, führt das zu einer 
Ungleichbehandlung von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, die durch nichts zu 
rechtfertigen ist. Von letzteren wird verlangt, dass sie sich mit der Verfassung identifizieren, 
von ersterer nur, dass diese beachtet und deren Regeln eingehalten werden. Zudem lässt sich 
der Begriff der Werte nur schwer ausfüllen und birgt für eine gesetzliche Regelung viel zu viele 
Widersprüche. Unbeschadet dessen besteht eine Notwendigkeit, Migrantinnen und Migranten 
mit der Verfassungs- und Rechtsordnung und den ihr zugrundeliegenden Werten bekannt und 
auf Wunsch auch vertraut zu machen. Eine solche Regelung als staatliche Verpflichtung muss 
aber nicht mit Verfassungsrang, sondern sollte einfach gesetzlich geregelt werden. 
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Artikel 41d Abs. 2 Nummer 2 verfolgt das Ziel der Vermittlung der deutschen Sprache und 
Kultur durch staatliche Förderung, Die Vermittlung der deutschen Sprache ist richtig und wich-
tig und wird vollumfänglich unterstützt. Die Vermittlung der deutschen Kultur hingegen ist un-
möglich, da es die deutsche Kultur als solche nicht gibt. Es sollte hier besser die Vermittlung 
von Geschichte und Kultur ganz allgemein aufgenommen werden. Wie vorgenannt im Sinne 
eines Bekanntmachens mit den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen in Verbindung 
mit der Frage, wie die Betroffenen sich daran beteiligen können und wollen. Zudem soll die 
Verbundenheit mit Thüringen und Deutschland gefördert werden. Weder eine deutsche 
Staatsbürgerin oder ein deutscher Staatsbürger noch eine Migrantin oder ein  Migrant  ist ver-
pflichtet sich mit Thüringen oder Deutschland verbunden zu fühlen. Nur die letzte Gruppe da-
hingehend zu fördern, führt zu einer verfassungswidrigen Ungleichbehandlung, die im Übrigen 
der Gesellschaft auch suggeriert, dass eine solche Verbundenheit bei dieser Gruppe weniger 
vorhanden sei. Dieser falsche Eindruck ist dem Staatsziel, gesellschaftlichen Zusammenhalt 
zu stärken, abträglich. 

Die Förderung des umfassenden Zugangs zum Bildungssystem, zur Aus- und Weiterbildung 
und zum Arbeitsmarkt nach Artikel 41d Abs. 2 Nummer 3 wird vollumfänglich unterstützt, 
ebenso die Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe nach Artikel 41d Abs. 2 Nummer 4. 
Es wird jedoch angeregt, den Begriff der gesamtgesellschaftlichen Teilhabe zu verwenden, um 
klarzustellen, dass alle gesellschaftlichen Bereiche umfasst sind. 

Artikel 41d Abs. 3 Satz 1 unterlässt es, die Gruppe zu benennen, die gefördert werden soll. 
Soll die Förderung allen in Thüringen lebenden Menschen zu Gute kommen oder wiederum 
nur der in Absatz 2 genannten Gruppe? Der Begriff der politischen Mitgestaltung sollte geän-
dert werden in politische Partizipation, darunter werden beispielsweise auch die gewählten 
Ausländer- oder Integrationsbeiräten subsumiert und andere politische Beteiligungsformen. 

Wer die in Satz 2 des Artikel 41d Abs. 3 erwähnten Bürgerrechte innehat, regelt ausschließ-
lich das Grundgesetz. Der Landesgesetzgeber hat in diesem Bereich keine Gestaltungsmög-
lichkeit, weshalb die angedachte Formulierung in der Landesverfassung nicht erforderlich, zu-
dem irreführend und damit zu streichen ist. 

C. Zusammenfassung 

Die Aufnahme des Themas Integration als Staatsziel in der Thüringer Verfassung wird grund-
sätzlich begrüßt, ebenso Inhalt und Formulierung des Artikel 41b Abs. 1. 

Die weiteren Absätze des Artikel 41d sollten aus den verschiedenen genannten Gründen ge-
strichen werden. Ihre Ausgestaltung ist für eine Staatszielbestimmung in der Landesverfas-
sung zu detailliert. Die Gruppe der Menschen, die in ihren lntegrationsbemühungen gefördert 
werden sollen, ist zu eng gefasst. Auch umfasst die Auswahl der Fördertatbestände nicht die 
wesentlichen Aspekte der Integration, sondern führt zu ungerechtfertigter Ungleichbehandlung 
und verstärkt Vorurteile in der Bevölkerung. Die notwendigen Regelungen sollten nicht zuletzt 
deshalb einfachgesetzlich geregelt werden, damit sie an veränderliche Erfordernisse ange-
passt und geändert werden können. Eine Staatszielbestimmung darf immer nur leitenden 
Charakter haben und einen Regelungsbereich nicht ausfüllen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Mirjam Kruppa 
Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge 
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Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdpkumentatlonsgeselzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem Gesefzgebungsverfahren
beteiligt hat, ist nach dem Thüringer BeteiligtentransparenzdokumentafionsgeseEz (ThürBeteifdokG) verptiichtet,
die nachfolgend erbetenen Angaben ~ soweit für sie zutreffend ~ zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpfiichtencfo Mindestinformatlorien gemäß
§ 5 Abs.. 1 ThürBetelldokG in der Beteiligtentransparenzctokumentation veröffentiicht. Ihr Inhaltlicher Beitrag wird
zusätzlich nur dann auf den Internetselten des Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu
erteilen. ' •

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel cles.Gesetzentwürfs)? ; : : -

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Einführung der
Staatsziefe Ehrenamtsförderung und Nachhaltigkeit
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/27
Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von
Staatszielen
Gesetzentwurf der Fraktionen D!E UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/D1E GRÜNEN
- Drucksache 7/897 -
Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Reform des
Staatsörganisationsrechts
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU

Drucksache7/1628-
Fünftes Gesetz zur Anderungder Verfassung des FreistaatsThüringen ~ Aufnahme von
Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1629-
Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassungdes Freistaats Thüringen ~ Elektronische
Ausfertigung und Verkündung von Rechtsakten
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/2040 ~
dazu: . „ „

Änderungsantrag der Fraktionen DIE UNKE, der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Vorlage7/20U -
Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Vorlage7/2307 -

1. l

2,: ':!

Haben Sig.sich als Vertreter einer jürißtischen Person geäußert, d. h. als Verlreter einer / ^
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z.:B.:Verein,Gmbi-l, AG, eingetragene : ; /
Genossenschaft oder Öffentliche Anstalt, Korperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des,-,, ::
öffentlichen Rechts)? : : ,: \ ' /:::.:', :; :^ : : '; : \: ^: > - :

(§ 5 Abs.:1 Nr.. 1., 2 ThürBetelldokG; Hinweis: Wenn nein, dann wetEer mit Frage, 2. Wenn ja, dann weitem

Name

Thüringer Rechnungshof

Geschäfts- oder DEenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisation sform.

Oberste Landesbehörde

Burgstraße 1

07407 Rudolstadt

Hab.en/Sie$iph als natürliche-Perspn geäußert, d, h, als Privatperson? - : : :, .
(§5Abs.,1 Nr.1,2Th:ürBetelldokG), ,.,, . .' •' ' :' :. • 1:';"; :'•:•- : . •".•.1.'^.1 ~. " . :.'/-..:.'^ .::-'•-

Name

D Geschäfts- oder Dienstadresse

Vorname

D Wohnadresse



3.

4.

5, .'

6. :

7.::"":

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn kelna andere Adrasse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht,}

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Was ist der Schwerpunkt ihrer inhaltiiche.n oder beruflichen Tätigkeit? ^ : : . : , :_:
(§5.Abs.1Nr.3ThürBetei|doKG)'l\'•'" ' • . ;'••. .' :' ,.^':." "—:. . ". "\1:1.." .': :."

Hnanzkontrolle

HabenSJein Ihrem: schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher \ :

a befürwortet,

a abgelehnt,
K ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Sesetzgebungsverfahren zusammen l

;§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Der Rechnungshof hält die Neuregelungs des Art. 93 Abs. 1 Thüringer Verfassung für nicht
erforderlich und sieht Volizugsprobleme, begrüßt aber den Anderungsvorschlqg der Vorlage
7/2307. Mit diesem wird einigen Bedenken des Rechnungshofs Rechnung getragen.

/Vurden Sie vom Landtag gebeten, einen schrlftiichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben :J
äinzureichen? : ~'. / ; , :,, \- ;..".".: ..'.:.'

;§5Abs.1 Nr..5ThürBeEeildQkG)..;; • " '.' ',' ,, : ',.' ' ;.' ..1,:, .. .. '. .• '. • •• ',./., ';„ •. .^ ^,:'" ^ 'J

< Ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) a nein

A/enn Sie die Frage 5 verneint haben:'Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäuße.rt?

3 per E-Mail

< per Brief

-laben Sie sich als Anwalfskan?lei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen '•••
am Gesetzgebungsyerfahren beteiligt? - ' : ^ : "."•:•":. : ; 1 \ ;
§5Abs.1,Nr.6.ThürBetei[do(<G) ":•/:'^ •;.. - .'• ' ' .1:. 1 ; '.. , '. 1 , :.:':., ''• .•.1:','':|

] ja a nein (weiter mit Frage 7)

/Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres ^chriftlici'ien Beitrages in der: : : , :
3eteilEgtentransparehzdokumentet[on zu? ^ ^ / '.
§.5Abs;1Satz2.ThürBeteildokß).. .: '.. ...:'.': •'.„ : '.'•' •• : . •.".: ", ' '• ' ; • .;:"'''- -.'.. '.,•.••.:'.•

; ja D . nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen in den

mitgeteilten Dgten werde ich unverzüg!lch und unaufgefordert bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens

mitteilen.

Ort, Datum

Rudolstadt, 7. Juli 2021

Unterschrift.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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hier: Ergänzende schriftliche Anhörung/Stellungnahme gemäß § 111 Abs. 4 
der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

zu dem Änderungsanträg der Fraktionen DIE LINKE, der CDU, der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Vorlage7/2307) nehmen wir unter Berücksichti-
gung der weiteren o. g. Gesetzentwürfe ergänzend wie folgt Stellung: 

Zu Art. 1 Nr. 8:  

Mit dem neuen Gesetzentwurf werden die Finanzierungsregelungen für die 
Wahrnehmung der Aufgaben im eigenen und im übertragenen Wirkungs-
kreis getrennt. Dabei soll die Konnexität für Aufgabenmehrungen im eigenen 
Wirkungskreis auf wesentliche Mehrbelastungen beschränkt werden. Nach 
der Begründung des Gesetzentwurfs soll insbesondere eine Gestaltung 
ermöglicht werden, wonach regelmäßig — nach der vorgegebenen separaten 
und daher transparenten, die Warnfunktion für den Normgeber auslösenden, 
Kostenermittlung und Kostenerstattungsregelung —die Mittel im Rahmen der 
nächsten Revision nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz in die FAG-
Masse I übernommen und in das System der allgemeinen Finanzausstattung 
überführt werden. 

Mit dem Änderungsantrag wird wesentlichen Bedenken des Rechnungshofs 
Rechnung getragen: Durch separate Vorschriften für die Kostenerstattung 
für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis und für Aufgaben im eigenen 
Wirkungskreis wird dem Aufgabendualismus Rechnung getragen. 

Ebenso wird begrüßt, dass eine Überführung der Kostenerstattung in die 
Finanzausgleichsmasse I möglich sein soll und damit eine dauerhafte Auf-
spaltung der Finanzierung von einzelnen Aufgaben des eigenen Wirkungs-
kreises vermieden werden soll. Dem Gesetzeswortlaut kann aber nicht 
entnommen werden, ob die Aufnahme in die FAG-Masse I zu einem 
Sonderlastenausgleich oder zu einer Berücksichtigung in der 
Schlüsselmasse führt. Der letzte Satz der Begründung erläutert, dass 
zugleich die ausgleichende Funktion des kommunalen Finanzausgleichs im 
Interesse der Herbeiführung und Wahrung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse im Bereich der Aufgaben des eigenen Wirkungskreises 
erhalten bleiben soll. Erst eine solche Auslegung der vorgeschlagenen 
Verfassungsnorm legt nahe, dass eine Überführung in die FAG-Masse I auch 
zu einer Berücksichtigung bei den Schlüsselzuweisungen führen kann und 
ein Sonderlastenausgleich nicht erforderlich ist. 

Mit der vorgeschlagenen Einführung eines (vorübergehenden) Vollkosten-
ausgleichs für alle Kommunen zur Kompensation der wesentlichen Mehr-
belastung bleibt die Vollzugsproblematik weiter ungelöst. Die Begründung 
lässt offen, wie die mit einer Aufgabenveränderung oder -erweiterung im 
eigenen Wirkungskreis entstehenden Kosten vom Land eingeschätzt werden 
können. 

Im Übrigen verweist Rechnungshof auf seine Stellungnahmen in den 
Vorlagen 7/1570 und 7/2108 

Mit freundlichen Grüßen 

Seite 2 von 2 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumenfationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhaltiicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut teserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von Staatszielen
und Stärkung von Gieichheitsrechten, Gesetzentwurf der CDU, Drs. 7/1629

1.

2,

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, .Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Thüringischer Landkreistag

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

OrganEsationsform

e.V.

Richard-Breslau-Straße 13

99094 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteiktokG)

Name Vorname

U Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnaöresse
wird in keinem Fall veröffentiicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine information übermittelt.]

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

C! befürwortet,
D abgelehnt,
a ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildökG)

[Die Beteiligten haben keine Information übemnitteit.]

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs, 1 Nr. öThürBeteildokG)

D ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Maii

D per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteiidokG)

D ja D nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
BeteiiEgtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

0 ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteiiten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaStlicher Beitrag wird zusätziich nur dann auf den Intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu weichem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen " Aufnahme von Staatszielen
und Stärkung von Gieichheitsrechten, Gesetzentwurf der CDU, Drs. 7/1629

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentiiche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Gemeinde- und Städtebund Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsfomn

e.V.

Richard-BresIau-Straße 14

99094 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG)

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fail veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahi, Ort



3.-

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder berufiichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

D befürwortet,

a abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG)

D Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nern

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Mail

D per Brief

Haben Sie sich als Anwaitskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
[§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteiktokG)

a ja D nein (weiter mit Frage 7) -

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiiigtentransparenzdokumentation zu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

D ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betetllgtentransparenzdokumentatlonsgesetzes

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiiigt hat» ist nach dem Thüringer
Beteillgtentransparenzdokumentatlonsgesetz (ThürBeteitdokG) verpfitchtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen, . ,

Die Informationen der • folgenden Felder 1 '.bis 6 werden In jedem Fall' a!s verpflichtende
Mlndestlnformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThÜrBetelidokG in der BeteiSigtentransparenzdokuHnentatlon
veröffentlicht, thr Inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetselten des
Thüringer Landtags veröffentlicht,.wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu ertelien.

BfttQ gut iösQrltch ausfQHen und zusammen mit der SteHungnahme sQndQn!

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Frejstaats Thüringen " Aufnahme von
Staatsaslelen und Stärkung von Glelchheitsrechten
hier: Themenkomplex ..Hersfslluna fl lelchwörtiEierLebensverhältnisse"
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1629"

'^i^s^

ss Name Organlsationsform

DGB Hessen-Thüringen nicht eingetragener Verein nach Art.
9 Abs. 3 GG

Geschäfts- oder Dienstadresse Schillerstraße 44, 99096 Erfurt

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl. Ort

iSS j^.i^im,.^!

Näme Vorname

a Gesch^ftsx oder Dlenstadresse a Wohnadr.esse

(Hlhwais: angaben zur Wohnadresse sind nuir erforderllohi wenn keine andere AdresBe bsnannt wlrct. Die Wohnadrease
wird In keinem Fai! veröffentlicht.)

Straßs, Hausnummer

Postleitzahl, Ort,



iSBJ
sa.

Dachverband der DGB-Gewerkschaften, Wahrung und Förderung der
Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen

ss^^^IIJ
^äl^l

D befürwortet,
abgelehnt,

ixj ^rgänzungs" bzw. änderungsbedürftlg eingeschätzt?

sw^

BIUe-fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum

Gesetzgebungsverfahren zusammeni
<§ 6 Abs. 1 Nr. 4 ThürBstelldokG) . .

Der DGB unterstreicht das ZEe! der GieichwertigKeEt der Lebensverhältnlsse in allen Thüringer Regionen und feilt
die Feststellung, dass diese aktuell nicht gegeben ist. Er bezweifelt aber, dass dem dia geplante
Staatszieiergänzung abhilft, Erstens ist Gieichwertigkeit unbestimmt, Die Bedeutung des Begriffs muss Immer
wieder ausgehandelt werden. Zweitens sind zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse erhebliche
finanzielle Mittel erforderlich, Das Land kann aber seine Einnahmesituation kaum selbst bestimmen. Drittens
schlägt der DGB konkrete politische Einscheidungen vor. Dazu gehören mehr Investitionen u.a. in Bildung,
Gesundheit sowie die Energie- und Verkehrswende. Die Handiungsfähigkelt der Kommunen auch bei
sogenannten freiwiiiigen Leistungen sollte gestärkt werden. Gezielt investiert werden soflte in
strukturschwache/von Strukturwandel betroffene Regionen, gebunden an Tarifbindung und Mitbestimmung, Auch
die Vergabepoiitik sollte zur Erhöhung der Tarifbindung genutzt werden.

xl ja (Hinweis; weiter mit Frage 6)

%lSi\'*^i
'i^l^l^l

..,"^j^,^..j

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

tn welcher Form haben Sie sich geäußert?

[^] per E-Mait

D per Brief

X l netn (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl



Mit meiner Unterschrift versichere loh die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.-Änderungen In
den mitgeteilten Daten wörde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen,

^Mtitml^;^iM^^^i^^^^^^?i^^^^^^uri^re

^1^ i,öi,,Ö4,/?.'23ß<ü

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Thüringer Landtag
Verfassungsausschuss

Jürgen - Fuchs - Straße 1

99096 Erfurt

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/756
zuDrs. 7/1629

zum Themenkomplex "Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse"

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen ~ Aufnahme 20. November 2020
von Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,

der DGB Hessen-Thüringen bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen

der Diskussion über eine Änderung der Thüringer Verfassung zum Themenkomplex

gleichwertige Lebensverhäitnisse. , .

Zur Stellungnahme aufgefordert sind wir.vorliegend ausschließlich zum Gesetzentwurf der
Fraktion der CDU in Drucksache 7/1629, Hierin wird u,a, gefordert, einen Artikel 41 c in die

Thüringer Verfassung aufzunehmen: „Das Land und seine Gebietskörperschaften fördern
die Herstellung gleichwertiger lebensverhäitnisse," Der DGB begrüßt grundsätzlich die

geplante Aufnahme des Artikeis. Damit wird eine Formulierung des Grundgesetzes aus Art,

72 aufgegriffen. Was aber unter „gieichwertigen Lebensverhältnisse" zu verstehen ist, ist
poiitisch auszuhandeln und am konkreten Einzelfäll und in der.Abwägung mit anderen

Zielen zu bestimmen, Die Bundesregierung hat 2018 zur Ausfüilung des Begriffs eine

Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse" eingesetzt, Dies hat der DGB begrüßt,
allerdings auch betont, dass es nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben dürfe,

Deswegen sehen wir in der AusfüHung eines StaatszieSs „gleichwertige LebensverhäKnisse"
für das Land Thüringen durchaus Probleme. Zur deren tatsächiicher Herstellung ist eine

erhebliche Finanzkraft nötig, über die finanzschwächere Bundesländer, aber vor aliem auch

die ostdeutschen Kommunen in aiier Regei nicht.verfügen. Gerade in strukturschwächeren
Regionen wäre besonders intensive Förderung nötig'- ausgerechnet dort fehlen aber auch

am ehesten die Mitte! dafür, Nur der Bund verfügt über umfassende Kompetenzen in der

Steuergesetzgebung und damit über die Möglichkeit, die Einnahmesituation der

öffentlichen Haushalte zu verbessern. Der 0GB setzt sich grundsätzlich für eine umfassende

Steuerreform ein, um die Mittel für die notwendigen Investitionen bereitsteljen zu können

und gleichzeitig kleine und mittlere Einkommen zu entlasten (vgl. DGB BundesvorstancL

DGB-Steuerkonzept; Gerecht besteuern, in die Zukunft, investieren.

<https://www,dgb.de/dgb"steuerkonzept-bundestagswahi-2017"steuerrechner~
steuerpolitische-eckpunkte/++to++c2e3ee08"510f-11e7-b66c-525400e5a749>). Zudem

regen wir an, eine neue „GemeEnschaftsaufgabe regionale Daseinsvorsorge" zu schaffen,

NaEanFide
AssistenEln des ßezirksvorsitzenden

mgen

l^iafan, Fide@dgb.tie

Telef
Telefax; OS9 273005-75

Wllh.-Leuschner-Str. 69-77

60329 Frankfutl/Mam

www.hessen-thueringen.dgb.de

Name, AdtHt« ind mHlMit-5;t(.M| noh'.tnl'gs ArK])t:<fl

v.trdin vo(Obtig<!i«iJ gtSiKiditrt.
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die gezielt in die soziale, medizinische und kulturelle Infrastruktur im strukturschwachen

ländlichen Raum investiert. ..

Zum Vorschlag der CDU-Fraktion nehmen .wir wie folgt Stellung:

Der DGB setzt sich für die GleEchwertigkeit der Lebensverhaltnisse ein, Dieses Ziel solite als
Querschmttsaufgabe ai!er Ressorts und unterschiedlicher Politiken mitgedacht werden,

Grundsätzli'ch sind poiitische Maßnahmen daraufhin zu prüfen, ob sie diesem Grundsatz

genügen und die Entwicklung hin zur Gleichwertigkeit der Lebensverhaltnisse unterstützen,
Dies kann eine Staatszielbestimmung fördern.

In § 1 Abs. 2 Raumordnungsgesetz ist das Ziel der gleichwertigen LebensverhaltnEsse

benannt, im Foigenden naher bestimmt und durch die Planungsgesetze der Länder weiter

ausdifferenziert. Wenn für das StaatszEeE gieichwertige Lebensverhäitnisse Mehrheiten
bestehen, sollte dies ebenfalls in einfach^esetziichen Regelungen öder
Verwaitungsvorschriften übernommen werden, So könnten Grundsätze der Strukturpolitik

bereits in der Planungsphase ebenfalls'am Ziel der Gleichwertigkeit ausgerichtet werden.

Dies könnte auch in Ansiedlungspoiitik öffentlicher Einrichtungen des Landes stärker
gewEchtet werden. Mit 765 Beschäftigten des Landesberekhs in Hildburghausen und
14,045 in Jena fällt ins Auge, dass in der Vergangenheit die gleichmäßige Ansiedlung von
Einrichtungen keine prägende Rolle spielte.

In der Problembeschreibung unter A werden mit Unterschieden in den regionaien

Einkommens- und Beschäftigungsmöglichkeiten sowie dem unterschiediichen Zugang zu
Mobilität und Daseinsvorsorge.Defizite in der Gleichwertigkeit benannt. Diese. Einschätzung

teilt der DGB Hessen-Thüringen,

Deswegen unterbreiten wir Ihnen folgende Vorschläge zur Ausgestaltung und
Konkretisierung eines möglichen Staatsziels gleichwertige lebensverhältnisse:

t.Strukturförderpoiitik

Für strukturschwache und vom Strukturwandel betroffene Regionen fordert der DGB

deutiich mehr öffentliche Investitionen in die Infrastruktur und öffentliche Daseinsvorsorge,
Die Unterschiede zwischen den Regionen dürfen sich nach Ansicht des DGB nicht noch

weiter vertiefen, Nur so kann auch der Abwanderung entgegen gewirkt werden,

Die regionale Stmkturpolitik der EU, des Bundes und der Länder muss angemessen

finanziell ausgestattet werden, Dies gilt etwa für die Bund-länder-Gemeinschaftsaufgabe

zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstmktur, den Europäischen Fonds für regionale

Entwicklung und den Europäischen Sozialfonds, MithElfe der genannten Instrumente

werden insbesondere Unternehmen bei investitionsvorhaben unterstützt,,wirtschaftsnahe

Infrastruktur ausgebaut, innovationen unterstützt sowie Beschäftigung, Qualifizierung,

Armutsbekämpfung und soziale Inklusion gefördert. . '

Um die auch im Antrag benannten Defizite bei Einkommen und Beschäftigung anzugehen,

setzt sich der DGB dafür ein, die regionale Strukturförderung stärker an soziale Kriterien zu

binden. Es soiiten nur soiche Unternehmen und Projektträger gefördert werden, die

Tarifvertrage beachten, prekäre Arbeit ~ (z.B, Befristungen, MinEJobs, Werkverträge und
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Leiharbeit) -vermeiden, Qualifizierung Aus- und Weiterbildung fördern sowie
Mitbestimmung durch Betriebs- und Personalräte ermögiichen, Dies wäre auch ein Beitrag

zurFachkräftesicherungund-gewlnnung. ; - '

2. Stärkung der Tarifbindung

Regionale Disparitäten in der Elnkommensentwicklung sind ein wesentlicher Faktor für die
Wanderung in Thüringer Regionen, in denen besser verdient wird oder auch in andere

Bundesländer. Hinter dem Thüringer Medianentgelt von 2553 € i,n 2018 verbergen sich

sowohl Regionen wie das Altenburger Land mit 2308 € als auch die Stadt Jena mit 3173€.

Mit einem höheren Einkommen sind .mehr regionale Kaufkraft und damit auch mehr

regionale. Entwickiungschancen verbunden. Ein sehr wirksames Mittel zur Angleichung der

Einkommen ist die Tarifbinäung, Die gleichmäßige Bezahlung aller Beschäftigten einer
Branche innerhalb eines Flächentarifvertrags verhindert den Wettbewerb über die löhne,
Daneben führt Tarifbindung zu einem signifikant höheren Einkommen, So liegen in
Thüringen die monatlichen Durchschnittsverdjenste mit Tarifbindung um 9% über dem
Durchschnittslohn, ohne TarifbEndung aber 8 % drunter. Von den politischen .

tiandtungsmöglichkeiten zur Stärkung der Tarifbindung, bspw. in der öffentlichen
Auftragsvergabe oder durch entsprechende Bevorzugung im Rahmen von

Förderprogrammen, sollte Gebrauch gemacht werden.

2. Förderung der Investitionstätigkeit

In den zurückliegenden Jahren hat sich die Investitionstätigkeit sowohi bei den Kommunen
als auch beim Land Thüringen leicht belebt, ist aber im Bundesvergleich immer noch auf
sehr niedrigem Niveau, Die geplante Fortschreibung der Investitionen 2021 auf dem Niveau
des Vorjahres ist richtig, Zudem ist das Land Thüringen aufgefordert, den Kommunen ihre

Einnahmenausfäiie sowie die erforderlichen Mehrausgaben aufgrund der Corona-Knse

auch im Jahr 2021 auszugleic-hen. um deren Leistungsfäh'igkeit im Bereich der Öffentlichen
Daseinsvorsorge zu gewährleisten, Dabei müssen Investitionen den sozialen Zusammenhalt

fördern und einen Beitrag zur Erreichung der Klimazie!e leisten,

Im Bereich der öffentlichen Infrastruktur besteht ein erheblicher Investitionsbedarf, Dies gilt
in besonderem Maße für die Bildungsinfrastruktur, den GesUndheitssektor, den Enercjie-

und den Verkehrsbereich sowie den Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Insbesondere im

ländlichen Raum gibt es noch zu viele weiße Flecken. Eine bessere -Breitbandversorgung im

ländlichen Raum würde auch dazu beitragen, Fachkräfte Ern ländilchen Raum zu haiten,
Gleichzeitig würden sich die Verkehrsprobleme, die durch Pendelbewegungen vom
ländlichen Raum in die Städte verursacht werden, reduzieren.

3. Stärkung der Kommunen

Weil die „Gieichwertigkeit der Lebensverhältnisse" vor Ort konkret und erlebbar wird,

sollte die Stärkung der InvestitEonskraft der Kommunen eine Daueraufgabe für das Land
Thüringen sein,

Schrumpfungsprozesse im ländlichen Raum haben auch zur Ursache, dass die

lebensqualität nicht als gleichwertig empfunden wird: Grund dafür können ungenügende
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Investition in die Daseinsvorsorge und die Steigerung von Lebensqualitätsein, Umfragen

zeigen, dass fehlende Freizeitmöglichkeiten, EEnkaufsiäden, Nahverkehr und Schuien
besonders stark die Wahrnehmung bestimmen, in einer benachtejijgten Region zu leben,

Gerade finanziell Schwächere sind auch eine sehr gut ausgebaute und für aile
erschwingliche soziale und kuitureile Infrastruktur angewiesen.

Dabei ist Unterscheidung zwischen Infrastruktunnvestitionen und konsumtiven Ausgaben -'

für den öffentlichen Dienst, Soziales'und Kultur - vielleicht haushalterisch sinnvoll, aber

irreführend mit Blick auf die LebensverhaltnEsse. Unterlassene investitionen in

Lebensqualität schaden der Gleichwertigkeit unmittelbar, Nur mit genügend Mitteln in die
sogenannte freiwillige Aufgabe Kultur wird die in der Begründung zu Recht benannte
historische, 'kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt als bereichernd und

identifikationsstiftend erlebbar,

Der ProbiematisEerung des Themas Standortwettbewerb in der Begründung .auf Seite 7 ist

zuzustimmen. Dieser ist unproduktiv und sollte nicht durch wettbewerblich angelegte
Verfahren bspw, bei der Fördermittelvergabe hefördert werden,

4, Nachhaltige Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur

Notwendig-sind erhebliche und differenzierte Investitionen in die Verkehrs- und

Energiewende. Augenfäliig.ist dies bei der ÖPNV-Anbindung. Der DGB fordert, den Zugang
zu einem fiächendeckenden und bezahlbarem ÖPNV für alle zu gewährleisten. Darüber
muss Barrierefrelheit stärker gefördert werden. Notwendig sind die Einführung eines
landesweiten Verkehrsverbundes und eines Thüringen-Takts. Das Auszubi!denden-Ticket ist

flächendeckend anzubieten.

Während die Straßeninfrastruktur in ländlichen Raum vergleichsweise gut ausgebaut ist,
haben Personen, die keinen PKW besitzen oder aufgrund von Alter oder Behinderung nicht

fahren können, regelmäßig keinen Zugang zu Mobilität. Ein Versorgungsniveau mit Bus-

oder Straßenbahnverkehr im 10-Minuten-Takt wird in dünn besiedeiten Räumen kaum

erreichbar sein, Allerdings bietet der ländliche Raum viel Potential für innovative
Verkehrslösungen mit unterschiedlichen Verkehrsträgern. Der DG B schlägt beispielsweise
ein mit dem Busverkehr engmaschig verknüpftes Regio-S-Bahn-System mit Linien zwischen

EEsenach, Erfurt, Großheringen, Jena und Saalfeld sowie zwischen llmenau, Erfurt, Jena,

Gera und Altenb.urg vor. Dieses ist in der Fläche um alternative Modelle, wie Rufbusse und

Anrufsammöltaxen, zu ergänzen.

Gerade erheblich durch Verkehrslärm und Feinstaub belastete Ortslagen können neben
dem Bau von Ortsumfahrungen durch die Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene

entlastet werden. Hier sind vermehrt investitionen in Ausbau und Reaktivierung von

Bahnstrecken nötig,

5, Investitionen in die Gesund h eitsvorsorge

Dringend ist ein Konzept für die Zukunft der Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum zu
'entwickeln und auszufinanzieren, Das Land muss dazu die notwendigen Investitionskosten

der Thüringer Krankenhäuser übernehmen, nach der Landeskrankhausgesellschaft
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Thüringen e.V, in Höhe von zusätzlich 60 Millionen Euro jährlich, Privatisierung und die
Schließung „unrentabler" Häuser führen nicht weiter. ' :

6, Investitionen in Wohnen

Während in den Städten Erfurt, Jena,.Weimar bezahlbarer Wohnraum für breite

Bevöikerungsschichten knapp ist, ist der ländiiche Raum durch Abwanderung geprägt,
Immer mehr Häuser stehen leer, Ganze Dörfer veröden, Der DGB fordert daher mehr

öffentliche investitionen in bezahlbaren und sozialen Wohnraum.

Der Wohnungsbestand muss vor dem Hintergrund des demografischen Wandels stärker

umgebaut werden, Dies gilt insbesondere für den ländlichen Raum. Barrierefreiheit,

altersgerechtes Wohnen, generationenübergreifende und weitere alternative Wohnprojekte

müssen starker gefördert werden. Darüber hinaus muss ein hochwertiges Angebot an

Pf!ege und Betreuung Im gesamten Land zur Verfügung gestellt werden,

7. Haushaitspoiitik

Eine restriktive Hausha!tspo!E£ik auf Basis der Schuldenbreme in Bund, Land und
Komnnunalrecht, ist es reales Risiko für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Die

Sicherung von Chancen und die Verbesserung der LebensquaHtät in allen Landesteilen

benötigen dringend mehr Öffentliche Investitionen, Um dem mit eEnem Art. 41 c neu •

statuierten Staatszjel gleichwertiger LebensverhäStnisse über einen schönen Satz in der

Verfassung hinaus gerecht zu werden, sind politische Mehrheiten im konkreten

Entscheidungsfall und die Abkehr von einer Hausha!tspo!itik, die Sparpolitik'zum Wert an
sich erhebt, notwendig, . •

Mit freundlichen Grüßen

Bezlrksvorsitzender

Antworten auf den Fragenkatalog in Anlage 3: •

Zu 1.: Die Aufnahme des Staatsziels kann die Stärkung des Themas gleichwertige

lebensverhältnisse in Planungsprozessen und politischen Debatten bedeuten. Sicher würde

das Zie! der GSeichwertigkeit in Abwägungsprozessen stärker gewichtet. Die Ausrichtung

der regionalen Strukturpolitik auf strukturschwache und vom Strukturwandel besonders

betroffene Regionen könnte gestärkt werden,

Zu 2.; Der DGB ist die Intefessermtretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

Hierzu sollten die juristischen Sachverständigen Stetiung nehmen.
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Zu 3,: Der DGB ist die Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

Hierzu sollten die juristischen Sachverständigen Stellung nehmen. .

Zu 4.; Der DGB ist die Interessenvertretung der Arbeitnehmerlnnen und Arbeitnehmer,

Hierzu soiitendie juristischen Sachverständigen Steliung nehmen. ,

Zu 5.; Der DGB ist die Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. •

Hierzu sollten die Juristischen Sachverständigen Stellung nehmen.

Zu 6.: Wir befürworten das politische Ziel und sehen aktuell Defizite. Insoweit besteht
gesetzgeberischerHandlungsbedarf. . ,

Zu 7,; Die Herstellung gleichwert'igerlebensverhaltnisse ist im Grundgesetz (Art. 72 Abs. 2

GG) verankert Die allgemeine Geitung von Landes" und Bundesgesetzen bewirkt
. grundsätzlich gemeinsame Standards. Außerdem ist die Gle'ichwertigkeit ein Ziel der

Raumordnung und der Landespianung. Die Stärkung von G!eichwertigkdt, auch durch

Ungleichbehandlung des wesentlich Ungleichen, Ist aber wünschenswert.

Zu. 8.: Die Verfassungsbestimmung sollte zur besseren Wirksamkeit in einfachgesetziiche'

Regelungen und Verwaltungsvorschriften übersetzt und ausgefüllt werden,

Zu. 9: Der DGB bezweifelt, ob das Land und die Kommunen unter den Bedingungen der

Schuidenbremse in der Lage sind, Gleichwertig herzustellen zu fördern. Auf die

Stellungnahme wird verwiesen. • ; . •

Zu 10/11; Der DGB ist die Interessenvertretung der Arb.eitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Hierzu sollten die .juristische n Sachverständigen Stellung nehmen.

Zu 12.:DerDGB bekennt sich inhaltlich zu diesem Ziel, Auf die Stellungnahmen wird
verwiesen,

Zu 13,: Wir bewerten das Ziel als Auslegungshilfe, wobei „gleichwertig" und „fördern"

selbst offene Formulierungen sind und die Bestimmung des inhalts j'eweiis im Einzelfail

erforderiich machen.

'Zu 14.: Gemäß Artikel 1 74 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU entwickelt und
verfolgt die Union „weiterhin ihre Politik zur Stärkung ihres wirtschaftlichen, sozialen und
temtorialen Zusammenhalts, um eine harmonische Entwicklung der Union a!s Ganzes zu .

fördern. Die Union setzt sich insbesondere zum Ziel, die Unterschiede Em . - • .

Entwickiungsstand der verschiedenen Regionen und den Rückstand der am stärksten

benachteiligten Gebiete zu verringern. Unter den betreffenden Gebieten gilt besondere

Aufmerksamkeit den ländlichen Gebieten, den vom industrieiien Wände! betroffenen
Gebieten und den Gebieten mit schweren und .dauerhaften natürlichen oder

demografischen Nachteilen [,,.]." Ein Bezug in der Verfassung hätte deklaratorischen

Charakter, •

Zu 15.; Zentraler Punkt für staatliche HandlungsfähigkeEt sind die öffentlichen Haushalte
auf der Ebene der EU,des Bundes; des Landes und der Kommunen. .Hier ist vor aliem der
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Bund gefragt, die Elnnahmebasis zu stärken. Auf die Stellungnahme wird insoweit
verwiesen.

Zu 16,: Auf die Stellungnahme wird verwiesen, •

Zu 17.: Die Kommunen haben das Recht und die Pflicht, die Angelegenheiten der örtlichen
Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Somit sind vor Ort konkrete

Handlungsbedarfe zu identifizieren und Prioritäten entsprechend regionaler Gegebenheiten
festzulegen. Die notwendige Handlungsfähigkeit muss aber durch den (Haushalts-

)Gesetzgebei' geschaffen werden.

Zu 18,; Die Forderungen nach mehr Investitionen in die öffentliche Infrastruktur und die
Verbesserung der Lebensqualität beruhen auf der Überzeugung, dass nur eine gut

ausgebaute und allen zugängliche und bezah!bare Öffentliche Infrastruktur glekhberechtige
geseilschaft!iche Teilhabe ermöglicht, Dies bezieht die Ungleichheitsdimensionen AEter und
soziale Lage genauso ein, wie beispielsweise Geschlecht, Behinderung oder ethnische

Herkunft. .Insoweit betrachten wir die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse als
aktives Eintreten gegen gesellschaftliche Benachteitjgung,

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 5

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesefzes

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem, schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt . .hat, ist nach . dem • Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentatiorisgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen. .

Die Informationen der folgenden Felder .1 bis 6 werden in jedem Fall als • verpflichtende
Mipdestinformationen gemäß § 5 Abs. .1 ThürBeteildokG in der BeteiligtentransparenzdokLimentation
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den. Internetseiten des;
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüSSen und zusammen mit der Steflungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von
Staatszieten und Stärkung von GIelchheitsrechten
hier: Themenkonmlex^HersieIlunfl aleichwertiaer Lebensverhaltnisse"
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache 7/1629" . . •.

1.

2.

-laben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Saohen (z. B. Verein, GmbH, AG^, eingetragene
3enossenschaft oder öffentlichö Anstalt, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, Stiftung des.
äffentlichen Rechts)? ' iAM, (A / . ; • '
^§.5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.) .

Name

QesGhäfts- oder Dienstadresse •

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

3rganisationsform

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privgfper.son?
(§ S Abs, 1 Nr, 1,2 ThÜrBetelldokG) ' , .'

Name . Vorname

Ha^hid (1)i^J)^ ••... .

^ Geschäfts-oder Dienstadresse - D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohn.adresse

wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort . . :

lluri/~t/5/N'^J^ <L;

^^0. bQy^vKl



3.

4.

5.

6. •

Was ist d.er Schwerpunkt Ihrer tnhaitiichen oder beruflichen TätigReIf? • • •
(§^Abs.1lsir.3ThÜrB6te!ldokG) • , . • , • ll

N- i^L Sl^-^ii^Fi-ieil^^üui^.'i ^a'wUuij-öl^ •
^Wt^lüU .^IwÜ'^hi i(\i^^LU ^UAUin -t-V. .

Haben Sie in ihrem schrjftflchen Beitrag äie ßntwörfen^n Regelungen ihsgesamt eher

X, .'befürwortet, ' . . .' ' ', .

D . abgelehnt, •' . • • . . '

a • . ergänzungs-bzw.änderungsbedürftigeingsschätzt?

Bitte; fassen Sip kurz die wesentlichen Inhqlte (Kerniaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum •
Gesetzgebungsverfahren zusammen!.' . • .

(§5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteifdokG) • . . , .. . , . . .

D-/^ /?/^^^(..^(se^(^(/^| ^.^ ^.^/z^^c//'^ ^M^rt^iU- •

• i^-^k' Lf^^.^^teta^w^' ^ i^i^lruU^ü^ M^^S-
'W/S-^y. l^fUt^"^^^- W^te^t-A T^UtLi\lu^( ,.

• ^'cfA.h^iA s^. ^'> ^Q^^. ft^l- ^/'k'>\ .

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zürn Ge.setzgebungsvorhaben .
einzureichen? • • , ' . . • .

(§5 Abs. 1 Nr.SThürBeteltdokG) .•- • '..... ,••-.'

^ ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein ' • •

Wenn Sie die'Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ . per E-Mai! . • ' • '

a per Brief '..•'',' . '

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei Ern Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen

am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? • •
(g SAbs. 1 Nr..6 ThÜrBetelktokG) . , ....

a ja 0 nein (weiter mlt'Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Betejligtentransparenzdokumentationzü?
(§ 5 Abs. 1 Satz2ThürBetelldol<G)

K ja 0 nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen in
den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss des

Gesetzgebungsverfahröns mitteilen. ' , . . ,

Ort, Datum

i&v/^a^ 3ü .^/. ?' 0 (." 0 _

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Az. 
Im Antwortschreiben bitte angeben 

Bayreuth, 23.11.2020 

Betreff: Stellungnahme Im Rahmen des Anhörungsverfahrens des Thüringer Landtags zum 
Themenkomplex „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Einladung zur Beteiligung am Anhörungsverfahren möchte ich mich sehr herzlich bedanken. 

Hiermit darf ich Ihnen meine Stellungnahme übersenden. Diese gliedert sich in zwei Teile: zunächst 

beziehe ich allgemein zur Frage gleichwertiger Lebensverhältnisse und der Aufnahme in die 

Landesverfassung Stellung. 

Im zweiten Teil versuche ich nach meinem fachlichen Kenntnisstand Antworten auf den Fragekatalog zu 

geben. Dabei werde ich nicht auf alle Fragen gleichermaßen detailliert eingehen. 

Ich hoffe, damit einen hilfreichen Beitrag für die weiteren Beratungen leisten zu können. 

Mit freundlichen Grüßen 

NProf Dr. nfred Miosga  

Anlagen: 

- Allgemeine Stellungnahme 

- Antworten auf den Fragenkatalog  

Prof. Dr.  Manfred Miosga I Abteilung für Stadt- und Regionalentwicklung, Gebäude GEO  II,  Zi. 165, Universitätsstr. 30, 95447 Bayreuth,  

www.stadtregion.uni-bayreuth.de  

zum Themenkomplex "Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse"
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Prof. Dr. Manfred Miosga  

Allgemeine Stellungnahme. 

Der Freistaat Thüringen berät die Änderung der Landesverfassung und die Aufnahme eines Artikel 41c: 

„Das Land und seine Gebietskörperschaften fördern die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in 

den verschiedenen Landesteilen." 

Damit folgt der Freistaat Thüringen auf den Freistaat Bayern, der bereits im Jahr 2013 per Volksentscheid 

die Aufnahme eines neuen Staatsziels in die Verfassung beschlossen hat. Dort heißt es nun, der Freistaat 

„fördert und sichert gleichwertige Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern'. Damit 

die Aufnahme in die Verfassung nicht wirkungslos bleibt, hat der Bayerische Landtag  pine  eigenen 

Enquete-Kommission eingerichtet, die über mehrere Jahre anhand eines ausführlichen Fragekatalogs die 

Implikationen eines solchen Staatsziels beraten hat. Der Bericht der Enquete-Kommission und 

insbesondere die vertiefende Auftragsstudie stellen auch für den Thüringer Landtag interessante 

Materialien dar, die für die Beratung zur Verfassungsänderung wegweisend sein können. Die die 

wesentlichen Dokumente sind im Internet abrufbar unter: 

https://www.bayern.landtag.de/fileadmin/Internet  Dokumente/Sonstiges P/EK Lebensverhaeltnis Absc 

hlussbericht.pdf; https://www.bayerniandtag.de/fileadmin/Internef  Dokumente/Sonstiges P/EK-

Lebensverhaeltnisse-Auftragsstudie raeuml. Gerechtigkeit.pdf; 

https://www.bayerniandtag.de/fileadmin/Internet  Dokumente/Sonstiges P/EK-Lebensverhaeltnisse-

Langfassung Handlungsempfehlungen.pdf. 

Im Folgenden möchte ich auf der Basis der Diskussionen und der Erfahrungen in der bayerischen Enquete-

Kommission einige Punkte hervorheben, die auch für die Beratungen in Thüringen relevant sind. Am 

Beginn steht dabei die Feststellung, dass eine Verfassungsänderung alleine noch keine Änderung der 

Lebensqualitäten der Menschen mit sich bringt. Im Zuge der Verfassungsänderung in Bayern wurde im 

Vorfeld diskutiert, ob durch die Verfassungsänderung ein Abbau disparitärer Entwicklungen und 

unterschiedlicher Lebenschancen in den verschiedenen Teilräumen zu erwarten sei. Das einfache aber 

nicht triviale Fazit lautet: die Aufnahme des Verfassungsartikels muss mit einer systematischen 

Konkretisierung und einer stringenten Politikkonzeption unterfüttert werden, sonst bleibt es wirkungslos. 

Aus diesem Grund hat der bayerische Landtag die Einrichtung einer Enquete-Kommission vorgesehen, die 

eine solche Politikkonzeption entwickeln und damit das neuen Staatsziels substanzielle unterlegen soll. 

Damit „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse" kein unbestimmter Rechtsbegriff bleibt, braucht es eine 

Konkretisierung insbesondere im Verständnis des Begriffs der Gleichwertigkeit und ein Unterlegen mit 

nachvollziehbaren Grenzen und Schwellenwerten, wann eine Gleichwertigkeit nicht mehr gegeben ist und 

ein staatliches Engreifen zwingend erforderlich wird. Darüber hinaus sollte eine Vorstellung davon 

entwickelt werden, was gesellschaftlich unter Gleichwertigkeit verstanden werden soll und welcher 

gewünschter Zustand angestrebt werden soll (Vision, Narrativ). Dabei ist davon auszugehen, dass das 

Die Formulierung „in ganz Bayern" ist m. E. präziser als die Formulierung „in den verschiedenen Landesteilen". 
Letztere könnte so interpretiert werden, dass es um nur gleichwertige Lebensverhältnisse innerhalb der jeweiligen 
Landesteilen ginge und nicht zwischen allen Landesteilen im gesamten Land.  
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Verständnis von Gleichwertigkeit nicht statisch zu fassen ist sondern sich in Zuge mit der sozialen, 

ökonomischen und technologischen Entwicklung im Lande dynamisch modifizieren und der jeweiligen 

Vorstellung von einem Leben in Wohlstand anpassen wird. Das bedeutete, das die Herstellung von 

gleichwertigen Lebensverhältnissen ebenfalls ein dynamischer Prozess ist, der niemals abgeschlossen sein 

wird und der offen sein muss, um auf neue gesellschaftliche Entwicklungen zu reagieren. 

Basierend auf einem Aufsatz, der in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Ländlicher Raum" der 

Agrarsozialen Gesellschaft e.V. (www.asg-goe.de) veröffentlicht wurde, meine fachliche Auffassung 

darlegen, wie eine solche Politikkonzeption begründet und ausgestaltet sein könnte (Schwerpunktheft 

„Gleichwertige Lebensverhältnisse"; 03/2020, S. 26-29; online unter: https://www.asg-

goe.de/pdf/LRo32o.pdf).  

Gleichwertige Lebensverhältnisse erfahren seit der zweiten Hälfte der ower Jahre einen 

Bedeutungsgewinn. Die Gründe dafür liegen in zähen räumlichen Disparitäten und anhaltend intensiven 

Binnenwanderungen in die sog. „Schwarmstädte". In der öffentlichen Wahrnehmung wird den 

explodierenden Boden- und Mietpreisen der Verfall von abgehängten peripheren ländlichen Räumen 

gegenübergestellt. Die Wahlerfolge rechtsextremistischer Parteien und die Resonanz, die diese auch in 

strukturschwachen ländlichen Regionen erzielen, haben dazu geführt, dass wieder stärker über 

gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gefahren eines räumlichen „Abgehängtseins" und sozialen 

„Auseinanderbrechens" diskutiert wird. Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse sollte daher als 

Politik zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und der Gewährleistung von Teilhabechancen in 

räumlicher Perspektive verstanden werden. Offensichtlich hat die Bearbeitung dieser Aufgabe jedoch 

bisher nicht zu einer ausreichenden normativen und institutionellen Verankerung in der Politik geführt. So 

hat in den letzten Jahrzehnten eine regionale Wachstums- und Wettbewerbsorientierung in 

Raumentwicklung dominiert und den solidarischen Ausgleichsgedanken in den Hintergrund gedrängt. 

Räumliche Gerechtigkeit als neue Maxime 

Mit einer neuen ethisch-normativen Fundierung ist die Hoffnung verbunden, Werte wie Teilhabe, 

Inklusivität, Chancengleichheit und solidarisches Miteinander wieder stärker ins Zentrum der politischen 

Aufmerksamkeit rücken zu können. „Räumliche Gerechtigkeit" kann der Bezugspunkt für eine neue 

Erzählung des ausgewogenen und komplementären Miteinanders von Stadt und Land sein und ein neues 

„Narrativ" der Raumentwicklungspolitik begründen. 

Räumliche Gerechtigkeit lässt sich als räumliche Säule des lntegrationsversprechens des bundesdeutschen 

sozialen Wohlfahrtsstaates verstehen und bereits aus wesentlichen individuellen Grundrechten des 

Grundgesetzes ableiten. Aus dem Sozialstaatsprinzip lässt sich der Auftrag formulieren, zum sozialen 

Ausgleich, zu sozialer Sicherheit, sozialer Gerechtigkeit und gleichen Teilhabechancen auch in räumlicher 

Hinsicht beizutragen. Es richtet sich an das Individuum, dem die freie Entfaltung der Persönlichkeit, 

körperliche Unversehrtheit, freie Berufswahl, Zugang zu Bildung, Teilhabe an Kultur und Gesellschaft  etc.,  

kurz, ein Leben in Würde zu ermöglichen ist und zwar unabhängig vom Wohnort, der sozialen Herkunft 

und des räumlichen Lebensschwerpunkts. Während direkt auf das Individuum bezogene Leistungssysteme 

des Sozialstaats gesellschaftliche Teilhabe durch die Absicherung von Risiken und durch  
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Zugangsgarantien umsetzen (individuelle Absicherung gegen Armut, Arbeitslosigkeit, Krankheit, 

Altersarmut durch die Sozialversicherung, kostenloser Zugang zu Bildungseinrichtungen), zielt die 

räumliche Komponente auf die Verteilung, Qualität, Erreichbarkeit und Zugänglichkeit der dafür 

notwendigen Infrastrukturen der Daseinsvorsorge. Das Sozialstaatsprinzip verpflichtet folglich dazu, für 

räumliche Gerechtigkeit zu sorgen. 

In heterogenen Raumstrukturen ist eine vollständige Gleichheit in der Ausstattung mit Leistungen der 

Daseinsvorsorge allerdings nicht möglich. Vielmehr geht es darum, allen Menschen in allen Teilräumen 

gleiche Chancen zur persönlichen Entfaltung zu eröffnen, um ein würdiges Leben in gesellschaftlicher 

Teilhabe führen zu können und Zugang zu den Errungenschaften unserer Wohlstandsgesellschaft zu 

erhalten. Dabei geht es mit dem Anspruch der Gewährung gleicher Teilhabechancen in räumlicher 

Hinsicht, um mehr als die Absicherung von Mindeststandards. Menschen aus strukturschwachen Regionen 

oder wirtschaftlich schwächeren sozialen Verhältnissen sollen und dürfen nicht wegen ihrer räumlichen 

oder sozialen Herkunft benachteiligt oder sogar abgehängt werden. Hier gelten auch das 

Diskriminierungsverbot und der Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Gleichwertige 

Lebensverhältnisse —verstanden als räumliche Gerechtigkeit —berühren grundlegende Persönlichkeits-

und Freiheitsrechte. Räumliche Gerechtigkeit ist für die soziale Integration und gesellschaftliche Teilhabe 

von großer Bedeutung und beeinflusst die Akzeptanz des demokratischen Staatswesens insgesamt. 

Räumliche Gerechtigkeit als integrierter Handlungsauftrag an alle staatlichen Ebenen 

Das Konzept der räumlichen Gerechtigkeit unterscheidet vier Gerechtigkeitsdimensionen 

(Magel/Miosga/Sträter 2015)2. Um den zunehmend bedeutenden Aspekt der Nachhaltigkeit zu integrieren, 

wurden die durch  John Rawls  und andere bereits eingeführten Gerechtigkeitsdimensionen der 

Verteilungs-, Chancen- und Verfahrensgerechtigkeit, um die Generationengerechtigkeit ergänzt. Entlang 

dieser vier Gerechtigkeitsdimensionen lässt sich aus einer Subjektperspektive heraus eine politische 

Programmatik zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse entwickeln, deren Umsetzung ein 

intensives Zusammenwirken verschiedener staatlicher Ebenen erfordert (Multi-Level-Governance).  

Die Verteilungsgerechtigkeit beschreibt dabei die räumliche Verfügbarkeit von und die Zugänglichkeit zu 

Dienstleistungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge, die ein würdevolles Leben im Alltag 

ermöglichen. Sie zielt auf die Möglichkeit zur Erfüllung der grundlegenden Bedürfnisse des Menschen und 

bildet damit eine wichtige universelle Basis, um ein gutes Leben führen zu können. Die für die alltägliche 

Versorgung und Gestaltung des Lebens notwendigen Güter, Infrastrukturen und Dienstleistungen der 

Daseinsvorsorge müssen für alle in einer dem allgemeinen gesellschaftlichen Wohlstand entsprechenden 

2  Magel, H; Miosga, M.; Sträter, D. (2015): Impuls zur Sitzung der Enquetekommission am 10. Februar 2015 bzgl. 

Fragenkatalog I. Allgemeine und fachübergreifende Fragen des Bayerischen Landtags zur Enquete-Kommission 

gleichwertige Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern. München,  

Koppers,  L.; Miosga, M.; Sträter, D.; Höcht, V.; Hafner, S.; Koschny, W.; War, S. (2018): Räumliche Gerechtigkeit — 

Konzept zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern. Eine Studie im 

Auftrag des Bayerischen Landtags im Rahmen der Enquete-Kommission zur Herstellung gleichwertiger 

Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen. 

https://www.bayern.landtag.de/fileadmin/Internet_Dokumente/Sonstiges_P/EK-Lebensverhaeltnisse-

Auftragsstudie_raeuml._Gerechtigkeit.pdf  (14.07.2020)  
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Qualität verfügbar gemacht werden. In Anlehnung an  John Rawls  sollten bei der Verteilung wichtiger 

Primärgüter vor allem Anstrengungen unternommen Werden, um die am schlechtesten gestellte Gruppe 

besser zu stellen und eine Angleichung gegenüber besser Gestellten zu erreichen. 

Grundlegende Versorgungseinrichtungen und Infrastrukturen der Daseinsvorsorge werden auf 

kommunaler Ebene gestaltet: das Angebot an Wohnraum, die Qualität des Wohnumfeldes, 

Verkehrsinfrastruktur, grundlegende technische Infrastrukturen (Verkehrswege, Energieversorgung, 

Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung, Breitband  etc.),  Mobilitätsdienstleistungen, elementare 

Bildungs-, Sport- und Freizeitangebote werden durch die Kommunen bereitgestellt und in ihrer 

Zugänglichkeit und Qualitätsausstattung bestimmt. Alltägliche Versorgungsangebote wie 

Nahversorgung, medizinische Grundversorgung, soziale Dienstleistungen wie familienunterstützende 

Einrichtungen und Pflegedienste werden im wohnortnahen Umfeld ebenso erwartet wie eine hohe 

naturräumliche Qualität, intakte Umweltgüter oder die Gewährleistung von Sicherheit. Die kommunale 

Ebene spielt bei der Herstellung von Verteilungsgerechtigkeit somit die entscheidende Rolle. 

Chancengerechtigkeit setzt daran an, dass Menschen neben materiellen Grundbedürfnissen individuell 

nach Selbstverwirklichung und Persönlichkeitsentwicklung streben. Die Möglichkeit zur eigenständigen, 

persönlichen Entwicklung und Freiheitsentfaltung, wie sie auch in Art. 2 des Grundgesetzes als 

persönliches Grundrecht festgeschrieben ist, ist damit zentraler Bestandteil gleichwertiger 

Lebensverhältnisse. Chancengerechtigkeit, verstanden als die Ermöglichung und Befähigung, eigene 

Lebenspläne zu verwirklichen, setzt dabei gleiche Startchancen voraus. Die Aufgabe eines modernen 

Wohlfahrtsstaates ist es dann nicht, überall identische Verhältnisse herzustellen, sondern die nötigen 

Rahmenbedingungen zu gewährleisten, die zu einer individuellen Verwirklichung der gewünschten 

Lebensführung befähigen und gleiche Chancen für alle ermöglichen. 

Chancengerechtigkeit wird insbesondere durch Infrastrukturen der Daseinsvorsorge verwirklicht, die die 

freie Entfaltung der Persönlichkeit ermöglichen und unterstützen. Dabei handelt es sich um differenzierte 

weiterführende Bildungseinrichtungen, kulturelle Einrichtungen und Angebote, differenzierte Angebote 

für Sport- und Freizeitaktivitäten oder spezialisierte Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und 

medizinischen Versorgung. Zudem sind die individuellen Entwicklungschancen von einem differenzierten 

Angebot an Erwerbsmöglichkeiten abhängig. Neben der Verfügbarkeit ist die direkte Erreichbarkeit und 

der barrierefreie Zugang zu diesen Chanceninfrastrukturen wichtig, was die Bedeutung leistungsfähiger 

und differenzierter Mobilitätsangebote unterstreicht. Ein gut erreichbares und ausgestattetes Netz 

Zentraler Orte kann einen wichtigen Beitrag zur Herstellung von Chancengerechtigkeit leisten. Somit ist 

das Zusammenwirken von Raumordnung, Ländlicher Entwicklung, Regional- und Strukturpolitik mit den 

jeweiligen Fachplanungen von großer Bedeutung. 

Die Verfahrensgerechtigkeit ist elementar für den demokratischen Rechtstaat. Sie sichert die strikte 

Gleichheit beim Zugang zu bürgerlichen und politischen Rechten und Grundfreiheiten. 

Verfahrensgerechtigkeit umfasst eine völlige Gleichbehandlung bei den Möglichkeiten der Mitgestaltung. 

Im Kontext der räumlichen Gerechtigkeit bedeutet Verfahrensgerechtigkeit ergo, dass allen Bürgerinnen 

und Bürgern überall gleiche Rechte und Möglichkeiten (!) der politischen und gesellschaftlichen 

Partizipation zur Verfügung stehen. Sei es im Sinne der Beteiligung an lokalen Entscheidungsprozessen  
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oder der Teilhabe an übergeordneten politischen und gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen. Alle 

Bürgerinnen und Bürger haben den gleichen Anspruch auf Beteiligung und auf möglichst umfangreiche 

und qualitativ hochwertige Möglichkeiten zur Mitgestaltung und Mitentscheidung. 

Gleichwertige Lebensverhältnisse sind ohne eine nachhaltige Entwicklung nicht denkbar. Es kann keine 

räumliche Gerechtigkeit zwischen den Teilräumen geben, wenn diese auf Kosten der kommenden 

Generationen „erkauft" wird. Generationengerechtigkeit fordert den Umbau unserer Wirtschafts- und 

Lebensweise derart, dass künftigen Generationen nicht nur gleiche, sondern möglichst bessere 

Naturqualitäten und stabilere, vielfältigere und verbesserte ökologische Verhältnisse hinterlassen werden. 

Das bedeutet, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die drohende Klimakrise in ihren Auswirkungen zu 

begrenzen, die Destabilisierung der Biosphäre aufzuhalten und zu einer Ressourcennutzung überzugehen, 

die die Reproduktionskapazitäten der Ökosysteme nicht überschreitet. Generationengerechtigkeit fordert 

von einer Politik zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, die rasche Transformation zu einer 

nachhaltigen Lebensweise inhärent mit zu denken und wirksam zu betreiben. 

Räumliche Gerechtigkeit erfordert ein neues kooperatives Staatsverständnis 

Da Unterschiede in der räumlichen Ausstattung mit Infrastrukturen der Daseinsvorsorge bestehen, rückt 

daher die Befähigung bzw. Selbstermächtigung der Menschen und der Regionen in den Vordergrund, trotz 

dieser Unterschiede teilhaben zu können bzw. attraktiv zu sein und hohe Lebensqualitäten zu bieten  

(Empowerment).  Viele Themen der Räumlichen Gerechtigkeit werden auf kommunaler Ebene bearbeitet 

und in den ländlichen Räumen entschieden. Leistungsfähige, investitionsstarke, finanziell und personell 

gut ausgestattete Kommunen bilden daher das Rückgrat der räumlichen Gerechtigkeit. Dazu müssen die 

Kommunen insbesondere in ländlichen Regionen entsprechend ausgestattet werden. Interkommunale 

Kooperationsverbünde können die Alltagsversorgung stabilisieren, eine flächensparende und 

ressourcenschonende Siedlungsentwicklung abstimmen, für qualitätsvolle wohnortnahe 

Bildungslandschaften sorgen, attraktive Kulturangebote und differenzierte Freizeitmöglichkeiten 

schaffen. Staatliche Landesplanung muss die Ländliche Entwicklung wieder wirkungsvoll unterstützen und 

einen sinnvollen Rahmen schaffen. Sie muss Ressortpolitiken im Sinne der Herstellung Räumlicher 

Gerechtigkeit koordinieren und bspw. leistungsfähiges Netz zentraler Orte mit hochwertigen und 

verlässlichen Versorgungsangeboten und Dienstleistungen schaffen. Regionale Entwicklungskonferenzen 

öffnen Perspektiven für die Mitgestaltung der regionalen Entwicklungsstrategien und ermöglichen einen 

Dialog über die künftige Profilbildung der Region. Ländliche Entwicklung in Verbindung mit einer 

regionalen Strukturpolitik soll für attraktive Regionen und ansprechende Erwerbsmöglichkeiten sorgen. 

Eine starke Landes- und Regionalplanung schafft die institutionellen Voraussetzung für eine horizontale 

und vertikale Koordination, stellt die Wissensbasis bereit und moderiert die Prozesse innerhalb und 

zwischen den Regionen. 

Räumliche Gerechtigkeit erfordert eine größere Aufmerksamkeit des Staates und der Politik für einen 

Ausgleich der sozialen, ökologischen und ökonomischen Entwicklung zwischen den Teilräumen und 

schärft den Blick für differenzierte Entwicklungsimpulse. Ohne zusätzliche Investitionen in der 

Regionalpolitik, ohne eine bessere Finanzausstattung der Kommunen, ohne deutliche Investitions- und 

Qualitätssprünge im Bereich der öffentlichen und umweltfreundlichen Mobilität und ohne eine  
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Ausweitung partizipativer Instrumente in der Kommunal- und Regionalentwicklung wird ein Abbau 

bestehender Differenzen nicht möglich sein. 

Räumliche Gerechtigkeit setzt damit auf ein verändertes Verständnis von Staatlichkeit, das wieder stärker 

am Sozialstaatsprinzip, einem sozialen und räumlichen Zusammenhalt, an Ausgleich, Teilhabe und 

ökologischer Verantwortung orientiert ist. 

Zu den einzelnen Fragen der Fraktionen nehme ich wie folgt Stellung:  
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Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags 

zu dem Themenkomplex „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse"  

zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von Staatszielen und 

Stärkung von Gleichheitsrechten 

- Drucksache 7/1629 - 

- Fragenkatalog -  
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1.  Welche praktisch-politischen Auswirkungen werden die vorgeschlagenen 

Verfassungsänderungen Ihrer Beurteilung zufolge für das Staatshandeln nach sich ziehen und 

welchen Unterschied würden die Änderungen im Vergleich zur heutigen 

verfassungsrechtlichen Lage für das Staatshandeln - namentlich auch für die Ziele dieses 

Handelns— im Einzelnen machen? 

Eine Aufnahme der „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse" in der Verfassung verpflichtet 

den Staat explizit in diesem Sinne aktiv zu werden und nicht aufgrund einer sekundären Ableitung 

aus allgemeinen Gleichheits- und Gerechtigkeitsgeboten oder Diskriminierungsverboten. Dies 

wertet die Politik zum Abbau regionaler Disparitäten im Freistaat auf und überlässt sie nicht nur 

einem Politik-Ressort wie bspw. der räumlichen Planung und Landesentwicklung. Der 

Verfassungsrang führt den Freistaat dazu, den Abbau ungleichwertiger Lebensverhältnisse als 

Querschnittsaufgabe zu begreifen und eine übergreifende Koordination der sektoralen Ressort-

Politiken aufzuwerten und sicher zu stellen. Zudem verpflichtet der Verfassungsrang den Freistaat 

dazu konkret zu definieren, welche Unterschiede in den Lebensverhältnissen in den Teilräumen als 

nicht mehr gleichwertig anzusehen sind und ein entsprechendes Monotoring im Sinne einer 

laufenden Raumbeobachtung aufzubauen,  urn  die Entwicklung und Veränderung der 

Lebensverhältnisse in Teilräumen erfassen und bewerten zu können. 

2.  Wie beurteilen Sie die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen allgemein mit Blick auf 

rechtstechnische Aspekte einer Verfassung? 

3.  Wie beurteilen Sie die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen mit Blick auf die 

verfassungspolitische Maxime, dass Verfassungen um ihrer Flexibilität und Stabilität willen 

abstrakt formuliert bzw. - wie es ein Napoleon zugeschriebenes Zitat ausdrückt - „kurz und 

dunkel" sein sollten? 

Eine zunehmend ausdifferenzierte, vielfältige und komplexere Gesellschaft erfordert m. E. in 

manchen Bereichen differenziertere Formulierungen in der Verfassung. Insbesondere die 

zunehmend beobachtbare „doppelte Peripherisierung" im Sinne des Zusammenfallens von 

sozialen Ausgrenzungsphänomenen (z.B. schwieriger Zugang zu Bildung, schlechte Chancen auf 

dem Arbeitsmarkt aufgrund der sozialen Herkunft) und räumlicher Abkoppelung (Rückbau der 

Angebote der Infrastrukturen der Daseinsvorsorge in dünn besiedelten Regionen: ÖPNV, Bildung, 

Nahversorgung, Kultur und Freizeiteinrichtungen...), der damit verbundenen Auflösung des 

gesellschaftlichen Zusammenhalts und des wachsenden Vertrauensverlustes in die 

demokratischen Institutionen rechtfertigt die Betonung von Handlungsfeldern in der Verfassung, 

die den Staat dazu anhalten, gegen zu steuern.  
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4.  Welche in der Thüringer Landesverfassung niedergelegten rivalisierenden 

verfassungsrechtlichen Positionen bzw. Rechte legen aus Ihrer Sicht die Einfügung neuer 

Staatsziele wie der in den Gesetzentwürfen vorgeschlagenen nahe, um bisher nicht in der 

Verfassung enthaltenen Zwecken in Politik, Verwaltung oder Gerichten, insbesondere bei 

Abwägungsprozessen, zur Verwirklichung zu verhelfen? 

In Bezug auf den vorgeschlagenen Art oc kann ich keine rivalisierenden verfassungsrechtlichen 

Positionen bzw. Rechte erkennen. Vielmehr ergeben sich wechselseitig verstärkende Bezüge zu 

zahlreichen Artikeln (1, 2, 3, 5, 9, /5, 16, /7, /9, zo, 24, 29, 30, 31, 35 um nur einige zu nennen) und 

einigen geplanten Änderungen, die Integration und lnklusion stärken und Diskriminierung 

verbieten sollen. Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse als Staatsziel, fordert den 

Freistaat auf, diese Aspekte des Schutzes der Mensch würde und der sozialen Gerechtigkeit Rechte 

auch aus räumlicher Perspektive in allen Landesteilen gleichermaßen zu gewährleisten. 

5.  Inwiefern bedeutet angesichts des allgemeinen Gleichheitssatzes der Thüringer Verfassung 

(Art. 2 Abs. 1: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich") die verfassungsrechtliche 

Heraushebung einzelner gesellschaftlicher Gruppen bzw. Merkmale hinsichtlich des 

Diskriminierungsverbotes ihrerseits eine verfassungspolitische Ungleichbehandlung solcher 

Gruppen bzw. Merkmale, die nicht ebenso explizit in der Verfassung aufgeführt werden; und 

aufgrund welcher verfassungsimmanenten Kriterien könnte eine entsprechende Benennung 

einzelner Gruppen bzw. Merkmale in der Verfassung gerechtfertigt werden? 

Die Aufnahme der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist ein universelles Prinzip und 

betrifft keine einzelnen gesellschaftlichen Gruppen. Allerdings fordert der Auftrag die besondere 

Berücksichtigung vulnerabler Gruppen. 

6.  Ist es notwendig, die jeweils vorgeschlagene Änderung auf der Ebene der Thüringer 

Verfassung zu regeln? 

Aufgrund der anhaltend tiefgreifenden räumlichen Disparitäten und Unterschiede in der 

Ausstattungsqualtität mit Infrastrukturen der Daseinsvorsorge, deren Erreichbarkeit und 

Zugänglichkeit sowie einer wachsenden Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und 

der schwindenden Zustimmung zu demokratischen Institutionen erscheint es mir als 

gerechtfertigt, die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse besonders zu betonen. 

7.  Ist das angestrebte Regelungsziel bereits im „Hoheitsbereich" der Thüringer Verfassung bzw. 

für Menschen in Thüringen verbindlich gesetzlich geregelt? 

Aus meiner Sicht ist die Betonung sozialer Gerechtigkeit in räumlicher Perspektive durch den 

Auftrag gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen, eine sinnvolle Ergänzung.  
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8.  Bewirkt die jeweils beabsichtigte Verfassungsbestimmung etwas, d.h. führt sie eine 

Rechtsfolge herbei (zumindest für die Abwägung gegen ein anderes Recht mit 

Verfassungsrang)? 

9.  Unterstellt, die Änderungen finden Eingang in die Thüringer Verfassung: 

Wird die jeweils beabsichtigte Änderung auch das intendierte Ziel erreichen können? 

Im Hinblick der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse wird es erforderlich sein, 

- zu definieren, was unter gleichwertigen bzw, nicht gleichwertigen Lebensverhältnissen zu 

verstehen ist und wie diese ermittelt und festgestellt werden, 

Mindestqualtäten zu definieren, die dann verlässlich durch staatliches Handeln sichergestellt 

werden müssen, 

- die Arbeitsteilung in der Mehrebenenveillechtung (insbesondere im Zusammenspiel Freistaat 

und Kommunen) klar zu benennen (z.B. durch die gesetzliche Zuweisung von Pflichtaufgaben) 

und die jeweils zuständigen Gebietskörperschaften finanziell adäquat auszustatten (insbesondere 

kommunale Finanzausstattung), um die zugeteilte Aufgabe erfüllen zu können, 

- eine laufende Raumbeobachtung aufzubauen und dem Parlament periodisch über den 

Fortschritt bei der Umsetzung des Ziels zu berichten. 

10.  Unterstellt, die Änderungen finden Eingang in die Thüringer Verfassung: 

Können jeweils durch die Formulierung insgesamt und/oder einzelner Satzteile des 

zukünftigen Verfassungstextes für die Thüringer Verfassung selbst und/oder für Personen oder 

Personengruppen Thüringens negative Folgen entstehen? 

Nein. Das sehe ich nicht. 

11.  Unterstellt, die Änderungen finden Eingang in die Thüringer Verfassung: 

Können jeweils durch die beabsichtigte Verortung der Änderungen in der Verfassung oder die 

Verfassungsänderung an sich für die Thüringer Verfassung selbst und/oder für Personen oder 

Personengruppen Thüringens negative Folgen entstehen? 

Nein. Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse dient vielmehr einer Stärkung der 

Position benachteiligter Gruppen und benachteiligter Räume und fördert den Abbau räumlicher 

und sozialer Disparitäten.  
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12.  Ist die Aufnahme eines Staatsziels mit dem Inhalt, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 

in den verschiedenen Landesteilen zu fördern, Ihrer Meinung nach eine sinnvolle Ergänzung 

der Thüringer Verfassung? . 

Ja. Wie oben bereits ausgeführt halte ich die Aufnahme dieses Passus für eine sinnvolle Ergänzung 

anderer Verfassungsgrundsätze. Aspekte der sozialen Gerechtigkeit, der Menschenwürde und des 

Diskriminierungsverbotes werden durch eine Gerechtigkeit in räumlicher Hinsicht ergänzt, 

konkretisierbar und wechselseitig unterstützt. 

13.  Wie bewerten Sie eine Festschreibung des Prinzips der Gleichwertigkeit der 

Lebensverhältnisse in allen Landesteilen in der Thüringer Landesverfassung? Wie bewerten 

Sie die Auswirkung einer solchen Bestimmung auf bestehendes (Landes-)Recht sowie auf 

bestehende Politik? 

Wie oben bereits ausgeführt wird die Aufgabenverteilung zwischen Kommunen und Landesebene, 

wer welche Zuständigkeit übernimmt bei der Gewährleistung von Infrastrukturen der 

Daseinsvorsorge in einer Qualität, die eine Gleichwertigkeit herstellt, klar zu regeln sein und die 

Finanzverfassung entsprechend überprüft und ggfs. angepasst werden müssen. Zudem wird die 

• Betonung räumlicher Aspekte bei der Gewährleistung der Menschenwürde und der sozialen 

Gerechtigkeit dazu führen, dass verstärkt Fragen der Landesentwicklung und des Abbaus 

disparitärer Verhältnisse in den Vordergrund gerückt werden. Das bringt eine Überprüfung der 

Ausstattungsqualitäten und Erreichbarkeiten in den Infrastrukturen der Daseinsvorsorge mit sich 

und wird zu zusätzlichen Investitionen in deren Ausbau führen. Zudem sollte dazu das Wissen 

detailliert bereitgestellt werden (laufende Raumbeobachtung, Forschung zu Gleichwertigkeit). 

Zudem sind Auswirkungen auf die regional- und Strukturpolitik zu erwarten. Zu gleichwertigen 

Lebensverhältnissen gehören auch die Zugänge zur Erwerbsarbeit und Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt. Neben den Infrastrukturen der Daseinsvorsorge (Verkehr, Bildung, medizinische 

Versorgung, technische Infrastrukturen wie Breitbandversorgung...), die als öffentlich zu 

gewährleistende Vorleitun gen zu verstehen sind, müssen auch private Akteure adressiert werden 

(Einzelhandel, personenbezogene Dienstleistungen). Zudem gilt es die Voraussetzungen zu 

schaffen, dass eine freie Berufswahl im Sinne der Gleichwertigkeit gewährleistet ist. Dies erfordert 

eine Betonung regional- und strukturpolitischer Instrumente und Aktivitäten.  
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Wie bewerten Sie den Zusammenhang zwischen einer nationalen bzw. regionalen Politik der 

Gewährleistung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Landesteilen und der 

Umsetzung der unionseuropäischen Kohäsionspolitik? Sollte ein Bezug auf die 

unionseuropäische Kohäsionspolitik explizit erwähnt werden? 

Die europäische Kohäsionspolitik formuliert politische Zielvorstellungen für den sozialen und 

räumlichen Zusammenhalt in Europa und beinhaltet Förderinstrumente für den Abbau regionaler 

Disparitäten. Sie ist damit für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ein wirksames 

Instrumentarium, das in der Umsetzung des Verfassungsauftrags eine große Rolle spielen wird. 

Eine gesonderte Erwähnung im Verfassungstext ist m. E. jedoch nicht erforderlich.  

14.  
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15. Was für Voraussetzungen müssen zunächst vorliegen, damit das Land Thüringen ein Staatsziel 

gleichwertige Lebensverhältnisse in der Praxis effektiv umsetzen könnte? 

1) Bereitstellung von Raumwissen: 

Aus wissenschaftlicher Perspektive ist hervorzuheben, dass es zunächst einer sorgfältige 

Analyse der räumlichen Disparitäten bedarf (Bereitstellung von Raumwissen). Ohne ein 

umfassendes einschlägiges Raumwissen wird eine Diskussion über die richtige Strategie 

zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse erratisch. In diesem Zusammenhang 

Ist auf die Diskussion um geeignete Messinstrumente (Indikatorenkatalog) und moderne 

Forschungsperspektiven (räumliche Gerechtigkeit als normatives Bezugssystem, 

Berücksichtigung der Subjektperspektive und des  Outcome-Ansatzes) zu verweisen wie 

sie bspw. auch in der Enquete-Kommission des bayerischen Landtags geführt worden ist 

(s. Abschlussbericht: 

https://www.bayem.landtag.deffi  leadmin/Intemet Dokumente/Sonstiges PIEK Lebens  

verhaeltnis Abschlussbericht.pdf; und Auftragsstudie: 

https://www.bayern.landtag.de/fileadmin/Intemet  Dokumente/Sonstiges P/EK-

Lebensverhaeltnisse-Auftragsstudie raeuml. Gerechtigkeit.pdf) oder momentan auch in 

diversen Forschungsprojekten weiter geführt wird. 

2) Einigung über eine ethisch-normatives Bezugssystem 

Um treffend über zielgenaue Maßnahmen und Instrumente diskutieren zu können, ist es 

sinnvoll, sich zunächst darüber zu verständigen, was unter gleichwertigen 

Lebensverhältnissen zu verstehen ist. In der Bayerischen Enquete-Kommission wurde 

dazu das Konzept der räumlichen Gerechtigkeit formuliert, das auf vier 

Gerechtigkeitsdimensionen basiert und ein Bezugsrasterfür politisches Handeln 

konstituiert: Die Verteilungsgerechtigkeit formuliert den Anspruch, möglichst von jedem 

Wohnort vergleichbare Zugänge zu den Infrastrukturangeboten der Daseinsvorsorge zu 

gewährleisten (Bildung, Mobilität, Gesundheit, Alltagsversorgung...) und eine 

vergleichbare Qualität in der technischen Infrastrukturausstattung und' 

Wohnurnfeldqualität bereit zu halten. Chancengerechtigkeit betont gleiche 

Möglichkeiten und Startchancen die derfreien Entfaltung der Persönlichkeit dienen 

(Zugang zu weiterführenden Bildungseinrichtungen, Erreichbarkeit vielfältiger 

Arbeitsmarktzugänge, Ermöglichen der künstlerischen und Kulturellen Entfaltung...), 

Verfahrensgerechtigkeit beschreibt die gleichen Möglichkeiten aller Menschen zur 

Mitgestaltung und Partizipation an den Entscheidungsprozessen— insbesondere wenn es  

urn  die Festlegung von zumutbaren Abweichungen bei den Lebensqualitäten geht, da 

gleichwertige Lebensverhältnisse nicht bedeuten, dass überall die exakt gleichen 

Bedingungen vorzufinden sind. Die vierte Dimension bezieht sich auf die Notwendigkeit, 

der Nachhaltigkeit (Enkel- oder Generationengerechtigkeit). Insbesondere vor dem 

Hintergrund der aktuellen Erderhitzung, der eskalierenden Biodiversitätskrise und der 

Destablisierung der Integrität der Biospähare insgesamt, können Maßnahmen die der 

Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse dienen nur dann umgesetzt werden, wenn 

sie dem Konzept einer starken Nachhaltigkeit folgen (im Sinne einer deutlichen 

Verbesserung der Umweltqualitäten und Ökosystemleistun gen für die heutige junge  
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Generation und für die kommenden) und zu einer sozialen, ökonomischen und 

ökologischen Transformation wichtige Beiträge leisten. 

3) Verständigung über die Rollenzuweisung in der Mehrebenenverfleatung und 

integrale Koordination der Politiken 

Die Maßnahmen, die die unterschiedlichen Gerechtigkeitsdimensionen adressieren 

werden auf unterschiedlichen Ebenen umgesetzt werden müssen: Wohnumfeld und 

basale Versorgungsangebote von den Kommunen, weiterführende Angebote von den 

Kreisen, regional- und strukturpolitische Maßnahmen vom Freistaat, inhaltlich 

koordiniert durch die regionale Planung und zusammengeführt durch die 

Landesentwicklung. Zudem gilt es, in allen Bereichen auf eine umfassende Konsultation 

der Bürgerinnen und Bürger zu setzen und Angebote zur Partizipation zu machen, nicht 

zuletzt, um an Entscheidungsprozessen zu beteiligen und wieder Vertrauen aufzubauen. 

Daher muss die Arbeitsteilung festgelegt, die Zuständigkeiten klar definiert, die 

Finanzierung sichergestellt und die Koordination gewährleistet werden. Dies dürfte zu 

einer Neubetonung der Raumordnung und Landesentwicklung sowie der 

Regionalplanung führen, da hier die integrative räumliche Perspektive angelegt ist. 

Neben einschlägigen raumstrukturellen Konzepten wie bswp. Das Zentrale Orte Konzept, 

das auf eine optimale Verteilung und Erreichbarkeit  on  Einrichtungen mit 

Bedeutungsüberschuss im Raum abzielt, ist die Zusammenführung von räumlicher 

Planung und staatlicher Investitionsplanung ressortübergreifend zu betonen.  
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Welche (rechts-)politischen Anstrengungen halten Sie für notwendig, damit in allen 

Landesteilen Thüringens bzw. mit dem Freistaat vergleichbaren Regionen erfolgreich gute 

Lebensverhältnisse perspektivisch erreicht bzw. erhalten werden? 

Grundsätzlich halte ich die Bundesländerfür nicht in der Lage, alleine einen wirksamen Abbau 

regionaler Disparitäten zu bewerkstelligen. Die Einbindung der europäischen Kohäsionspolitik ist 

oben bereits angesprochen worden. Bisher kann der Bund nur aktiv werden, wenn die regionalen 

Disparitäten ein Ausmaß annehmen, das den staatliche Zusammenhalt gefährdet. Die 

Strukturpolitik obliegt den Ländern. In Anlehnung an bestehende Gemeinschaftsaufgaben beim  

Agra-  und Küstenschutz oder bei der Regionalen Wirtschaftsförderung sollte im Bund über die 

Einrichtung einer Bund-Länder-Gemeinschaftaufgabe Gleichwertige Lebensverhältnisse zum 

Abbau räumlicher Disparitäten nachgedacht werden. 

Das Auslaufen des Solidaritätspaktes und die Neuverhandlung des Länderfinanzausgleichs böten 

dazu Anknüpfungspunkte, die über eine Reform der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 

regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) oder der Gemeinschaftsaufgabe „Agrarstruktur und 

Küstenschutz"(GAK) hinausgehen. Interessant und aktuell ist nach wie vor der Vorschlag von 

Eichel et  al.  (2013, 2014, 2015)3  zur Neuordnung des Länderfinanzausgleichs, um die sozialen und 

ökonomischen Disparitäten abzubauen. Kersten et  al.  (2015)4  schlagen eine neue 

„Gemeinschaftsaufgabe Regionale Daseinsvorsorge" vor. Dies sind alles spannende Ansätze, um 

die Handlungsfähigkeit im föderalen System zum Abbau räumlicher Disparitäten zu erhöhen. 

17.  Sollte der Förderauftrag des Staatsziels auch an die kommunalen Gebietskörperschaften 

gerichtet sein? Welchen Beitrag können die Kommunen im Verbund bzw. einzelne Kommunen 

für sich genommen zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Thüringen leisten? 

Ja! Wie bereits dargelegt, ist die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse eine komplexe 

Aufgabe, die die Zuständigkeiten aller Gebietskörperschaften betrifft. Damit das 

Zusammenwirken und Erfüllung dieser Zuständigkeiten gelingt, muss das Zusammenspiel 

deutlich benannt und die Aufgabezuteilung klar geregelt werden. Dies betrifft insbesondere den 

Katalog der Pflichtaufgaben von Kommunen und die kommunale Finanzausstattung. Aus den 

Erfahrungen mit der Bayerischen Enquete-Kommission wissen wir, dass die Erbringung vieler der 

von den Bürgerinnen und Bürgern gewünschten Leistungen der Daseinsvorsorge von den 

Kommunen erwartet werden — ohne, dass diese explizit dafür zuständig sind. Diese „erwarteten 

Pflichtaufgaben" müssten in den Aufgabenkatalog der Kommunen aufgenommen werden und 

ihre Finanzierung geregelt werden. 

  

3  Eichel, Hans; Fink, Philipp; Tiemann, Heinrich 2013: Vorschlag zur Neuordnung des Finanzausgleichs, WISO direkt, 

Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn.; Eichel, Hans; Fink, Philipp; Tiemann, Heinrich 2014: Eine reformierte Finanzverfassung  
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Wie bewerten Sie die Überlegung, dass das Prinzip gleichwertiger Lebensverhältnisse neben 

regionalen Disparitäten auch auf andere Dimensionen wie z.B. altersbedingte und soziale 

Unterschiede abzielen sollte? 

Die Frage der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse erfordert eine Subjektperspektive.  

Vulnerable  Gruppen müssen besonders berücksichtigt werden. Exemplarisch kann dies am 

Beispiel der Gesundheitsversorgung aufgezeigt werden. Entscheidend ist demnach nicht, wieviele 

Ärzte oder Apotheken es pro  woo  Einwohner in einem Teilraum gibt, sondern wie und in mit 

welchem Aufwand diese von den Menschen von ihren Wohnorten her erreichbar sind. Dies rückt 

die ein barrierefreies öffentliches Verkehrsangebot ebenso in den Blickwinkel, wie die 

Leistungsqualitäten des Gesundheitssystems. Die Freiheit von Diskriminierung und die 

Gewährleistung von Teilhabechancen sind wesentliche Kriterien bei der Herstellung von 

gleichwertigen Lebensverhältnissen aus der Perspektive der räumlichen Gerechtigkeit. Dies rückt 

die individuellen Kapazitäten und Leitungsmöglichkeiten in den Vordergrund. Somit müssen 

soziale Unterschiede berücksichtigt werden. 

muss für künftige Aufgaben gewappnet sein, in: Wirtschaftsdienst 94 (10), S. 713-720.; Eichel, Hans; Fink, Philipp; 
Tiemann, Heinrich 2015: Vorschlag zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab 2020: Vorstellung eines 

politischen Konzepts, in: Geißler, Ren&, Knüpling, Felix;  Kropp,  Sabine; Wieland, Joachim (Hrsg.): Das Teilen 

beherrschen: Analysen und Reformen des Finanzausgleichs 2019, Baden-Baden, S. 123-142, 

4  Kersten, Jens; Neu, Claudia; Vogel, Berthold 2015: Gemeinschaftsaufgabe Regionale Daseinsvorsorge, WISO Diskurs, 

Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn.  

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 5 

Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs.  Ides  Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche , oder› juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem 
. Gesetzgebungsverfahren beteiligt ' hat, ist nach , dem, Thüringer 

Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend' erbetenen 
Angaben — soweit für sie zutreffend — zu machen. • 

Die Informationen der folgenden Felder .1 bis 6 werden in jedem Fall als • verpflichtende 
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des. 

• Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? 

Fünftes Gesetz zur' Änderung der: Verfassung ..des Freistaats Thüringen - Aufnahme von 
Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten . 
hier: Themenkomplex „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse" 
GeSetzentwurf der. Fraktion der CDU , 
- Drucksache 7/1629 - 

.. 

1.  

Haben Sie sich als Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d. h.•als Vertreter einer 
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GinbH, AG, eingetragene 
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des 
öffentlichen Rechts)? . 
(§.5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinwels; Wenn nein, dann  welter  mit Frage 2. Wenn ja, dann  welter  mit Frage 3.) 

Name Organisationsform 

' . 

Geschäfts- oder Dienstadresse • 

Straße, Hausnummer (oder Postfach) 

Postleitzahl, Ort . 

2.  
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? 
(§.5 Abs, 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG) 

. 

• 

Name Vorname 

D u oitk 
• 

0 Geschäfts- oder Dienstadresse Wohnadresse 

,(Hinwels: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die WohnadresSe 
wird in keinem Fall veröffentlicht.) 

Straße, Hausnummer • 

.Postleitzahl, Ort 



3.  Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruilichen Tätigkeit? 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) • 

F-0,_Ac.,14  em, d i,es, —  

4.  

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher 

0 ' befürwortet, 
0 abgelehnt, 
X ergänzungs- bzw..änderungsbedürftig eingeschätzt? 

. 

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum • 
Gesetzgebungsverfahren zusammen! 
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG) , 

.D,z, 6...e,i, e  ,./ 2  ,e,  &Jr&  v.,/ (-67 elt,:-.96)« 7z. /1(6 2  o a 
, 

3e  do  ( . ., a  dal  c et,,,:ew  re  7/A(46,-, kce4,4.,q 103 w eA 

s k‘Col,6 2 .e1,,, . „ I./ ,cd-e 1 1  6/€4 4,v4, J-is.  zi t e ,e,,,,,, v  e6J i77,J, tooe  . 

• 
(we..4 itehreyo i• 4 (4,0 tte-&—f VO—k> 5 /ahe.-

•

--, 

vo,„, h >rf /freevr3 vo./I-Sheili• 14'604— . 

5.  
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben 
einzureichen? 
(§ 5 Abs, 1 Nr. 5 ThürBetelldokG) 

X ja (1-11nWels:  welter  mit Frage 6) 
— 

0 nein 

Wenn Sie die'Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 

In Welcher Form haben Sie sich geäußert? 

X per E-Mail 

0 per Brief 

6. •am 
Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen 

Gesetzgebungsverfahren beteiligt? 
(§ 5 Abs. 1 Nr, 6 ThürBeteildokG) , 

, 

171 ja )4 nein  (welter  mit Frage 7) 

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! 

• 



7. 
Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der 
Beteiligtentransparenzdokumentation zu? . 
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG) 

. X 0 nein 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen in 
den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. 

Ort, Datum Unterschrift 

2 • 14. 20 20 

  

3 

          

             

             

             

             

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Thüringer Landtag 

Verfassungsausschuss 

Jürgen-Fuchs-Straße 

99096 Erfurt 

20. November 2020  

Stellungnahme im Rahmen des Anhörungsverfahrens des Thüringer Landtags zum The-

menkomplex „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse" 

Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

der Verfassungsausschuss des Thüringer Landtags hat mich gebeten, zur Vorbereitung einer mündli-

chen Anhörung zum Themenkomplex „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse" im Geset-

zesentwurf der Fraktion der CDU zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen —Aufnahme 

von Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten (Drucksache 7/1629) eine schriftliche Stellung-

nahme einzureichen. Dieser Bitte komme ich hiermit sehr gerne nach. 
Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass der Gesetzesentwurf darauf abzielt, die Herstellung gleichwerti-

ger Lebensverhältnisse als Staatsziel in Artikel 4ic der Verfassung des Freistaats Thüringen zu veran-

kern. Die politische Entscheidung, diesem Ziel Verfassungsrang einzuräumen, antizipiert ein Inte-

resse des Freistaats, raumordnungspolitisch auf die sozioökonomischen Disparitäten im Land zu rea-

gieren und die Entwicklung in den einzelnen Landesteilen zum Wohle der gesamten Bevölkerung zu 

gestalten. 

Den vorgeschlagenen Wortlaut „Das Land und seine Gebietskörperschaften fördern die Herstellung 

gleichwertiger Lebensverhältnisse in den verschiedenen Landesteilen" möchte ich zum Anlass neh-

men, um auf zwei Aspekte näher einzugehen: erstens die weitgehende Unbestimmtheit des Begriffs 

gleichwertiger Lebensverhältnisse und zweitens die Rolle der Städte und Gemeinden bei der Herstel-

lung ebendieser. 

Auf Ebene des Bundes gilt die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse als politisches Handlungsziel, 

.das in Artikel 72 Grundgesetz zur konkurrierenden Gesetzgebung geregelt ist. Ohne nähere Bestim-

mung wird damit allerdings in erster Linie ein Eingriffsrecht des Bundes in Landesrecht formuliert, 

sollte die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet eine Bundesgesetzgebung 

erforderlich machen. Diese Möglichkeit des Bundes wird jedoch vom Bundesverfassungsgericht sehr 
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restriktiv ausgelegt, wonach das „bundesstaatliche Rechtsgut gleichwertiger Lebensverhältnisse" 

erst bedroht sei, „wenn sich die Lebensverhältnisse in den Ländern der Bundesrepublik in erheblicher, 

das bundesstaatliche Sozialgefüge beeinträchtigender Weise auseinanderentwickelt haben" 
(BVerfG, Urteil vom 24.10.2002). • 

Etwas konkreter bestimmt das Raumordnungsgesetz (ROG), wonach „im Gesamtraum der Bundes-

republik Deutschland und in seinen Teilräumen [,..] ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirt-

schaftliche, ökologische und kulturelle Verhältnisse anzustreben" sind. „Diese Aufgaben sind gleich-

ermaßen in Ballungsräumen wie in ländlichen Räumen, in strukturschwachen wie in strukturstarken 

Regionen zu erfüllen." Des Weiteren sei auf „einen Ausgleich räumlicher und struktureller Ungleich-

gewichte zwischen den Regionen" hinzuwirken. Das ROG wird auf Landesebene durch das Landes-

planungsgesetz des Freistaats Thüringen ergänzt. 

Zur vermeintlichen rechtlichen Ambiguität des Begriffs tritt eine politische Unbestimmtheit. Aktuelle 

Forschungsarbeiten (vgl. z.B. Mießner 2017) sprechen vom „leeren Signifikanten" gleichwertige Le-

bensverhältnisse. Demnach fungiert der Grundsatz als Terminus ohne konkrete strukturelle Entspre-

chung, mit dem unterschiedliche regional- und strukturpolitische Positionen verbunden sein können. 

Zum Umgang mit der Unbestimmtheit des Grundsatzes gleichwertiger Lebensverhältnisse richtete 

der Bayerische Landtag eine Enquete-Kommission mit gleichem Namen ein. Diese hatte — im An-

schluss an die Aufnahme des Passus in Artikel 3(2) der Bayerischen Verfassung —den Arbeitsauftrag, 

konkrete politische Empfehlungen aus diesem Postulat abzuleiten. In mehrjähriger Arbeit von 2014 

bis 2017 entwickelte die Kommission Handlungsempfehlungen, wie ein Auseinanderdriften des Lan-

des in wirtschaftlich leistungsfähige auf der einen Seite und wirtschaftsschwache Gebiete auf der an-

deren Seite verhindert werden kann und zeigte auf, dass die Einhegung räumlicher Disparitäten ein 

wichtiger Aspekt der Integrationsfähigkeit einer.  Gesellschaft ist. Demnach würde ein Anstieg sozio-
ökonomischer Ungleichheit auch zu Desintegrationsprozessen innerhalb der Gesellschaft führen. 

Maßgeblich war für die Arbeit der Enquete-Kommission das zu Grunde liegende Konzept der Räum-

lichen Gerechtigkeit. Dieses differenziert den Gerechtigkeitsbegriff entlang von vier verschiedenen 

Dimensionen: Verteilungs-, Verfahrens-, Generationen- sowie Chancengerechtigkeit. 

• Die Verteilungsgerechtigkeit beschreibt dabei sowohl die Nähe zu bzw. Erreichbarkeit von 

Gütern und Dienstleistungen des alltäglichen Bedarfs wie auch die soziale Gerechtigkeit in-

nerhalb einer Gesellschaft, also ob von Seiten des Individuums der Zugang zu Gütern und 

Dienstleistungen materiell gesichert ist. 

• Die Verfahrensgerechtigkeit hat die Zugänglichkeit zu jeglicher Form von Partizipationsmög-

lichkeiten auf den verschiedenen räumlichen Ebenen zum Gegenstand — auf der kommunalen 

Ebene sind dies beispielsweise die formelle Beteiligung an Planungsverfahren und Bürgerent-

scheiden bis zu informellen Beteiligungsangeboten, die sich auch auf die Ausgestaltung der 

Daseinsvorsorge beziehen. 

• Die Generationengerechtigkeit führt das Ziel einer ökologischen Nachhaltigkeit in den Ge-

rechtigkeitsbegriff ein. Als konkrete Komponenten benennt sie effektiven Klimaschutz, ef-
fektiver Ressourcenschutz und Reduktion des Flächen- und Ressourcenverbrauchs  etc.  

• Die Chancengerechtigkeit adressiert die individuelle Möglichkeit, eigene Lebenspläne zu ver-

wirklichen. Daraus lässt sich ableiten, dass es Aufgabe des Freistaats ist, die nötigen Rahmen-

bedingungen zu schaffen, wonach es jedem einzelnen ermöglicht wird, seine Chancen nutzen 

zu können. 
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In der Gesamtschau der vier Teildimensionen zeigt sich, dass räumliche Gerechtigkeit in besonderem 

Maße vom Zugang zu den grundlegenden Einrichtungen gesellschaftlichen Zusammenlebens ab-

hängt. Aus dieser Feststellung lässt sich normativ ableiten, dass diese grundlegenden Einrichtungen 

bzw. Infrastrukturen für alle Bürger*innen unabhängig von bestehenden Disparitäten gewährleistet 

werden müssen. 

Gerade im Hinblick auf die begriffliche Ambivalenz wertgleicher Lebensverhältnisse bietet sich für 

den Landtag des Freistaats Thüringen die Einrichtung eines zeitlich befristeten Fachgremiums an, das 

sich sowohl aus gewählten Vertreter*innen der Legislative und der Fachverbände als auch Fachwis-

senschaftler*innen, die dieses Gremium informativ begleiten, zusammensetzt. Auf diesem Weg 

könnte eine breitere Diskussion in und mit der Öffentlichkeit angestoßen werden, wie dieser Verfas-

sungsgrundsatz mit Leben gefüllt und für die spezifische Situation in Thüringen konkretisiert werden 

kann. 

Die Rolle der Kommunen in der Verwirklichung des Verfassungsziels 

Die Begründung des Gesetzesantrags verweist auf Selbstverwaltungsrecht der KoMmunen nach Ar-

tikel 28 (2) Grundgesetz und nimmt entsprechend die Städte und Gemeinden des Freistaats bei der 

Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse besonders in die Pflicht. Als Selbstverwaltungsange-

legenheiten der Kommunen werden — im Abgrenzung zu Auftragsangelegenheiten, welche die Kom-

munen stellvertretend für Bund und Land wahrnehmen — Pflichtaufgaben und freiwillige Aufgaben 

der örtlichen Selbstverwaltung bezeichnet. Die Pflichtaufgaben umfassen neben Straßenbau und 

Bauleitplanung überwiegend Aspekte der Daseinsvorsorge. Die freiwilligen Aufgaben der Städte und 

Gemeinden sind vielseitig und erstrecken sich vom Unterhalt von Museen, Schwimmbädern und Bü-

chereien bis hin zur lokalen Wirtschaftsförderung. 

An dieser Stelle gilt es zu hinterfragen, ob die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse  'Arch  
die Aufgabenwahrnehmung der Kommunen in diesen Bereichen geleistet werden kann, oder ob es zu 

einem Effekt der Responsibilisierung von Städten und Gemeinden kommt, sodass diese fortan eigen-

ständig durch eine erfolgreiche lokale Entwicklungspolitik den Verfassungsauftrag erfüllen. Die 

Responsibilisierung von Kommunen in der Landesentwicklung würde dazu führen, dass die Lebens-

verhältnisse im Freistaat Thüringen weiter auseinandergehen, da die Städte und Gemeinden unglei-

che Haushaltsrealitäten aufweisen: 

Kommunen mit einer positiven Haushaltssituation könnten durch eine aktive Wahrnehmung freiwil-

liger Aufgaben im Rahmen kommunaler Selbstverwaltung um Zuzug und Gewerbeansiedlungen wer-

ben. Die Folge wäre ein Wettbewerb um eine begrenzte Zahl an Gewerbeansiedlungen und damit 

einhergehende, weitere Zugewinne (Bevölkerungszuzug, steigende Gewerbe- und Unternehmens-

steuereinnahmen), die wiederum in eine Steigerung der Standortattraktivität fließen können. 

Kommunen, die aufgrund einer angespannten Haushaltssituation oftmals freiwillige Aufgaben nicht 

mehr erbringen können, büßen weiter an Standortattraktivität ein und geraten somit auf Dauer in 

den Nachteil, Zurecht problematisiert die Begründung des Gesetzesentwurfs daher in diesem Zusam-

menhang die zunehmende Konkurrenz zwischen den Landesteilen in Thüringen. 

Die Herstellung wertgleicher Lebensverhältnisse muss daher auf der übergeordneten Ebene des Lan-

des erfolgen, da nur auf dieser die koordinative Rolle der Raumentwicklung sinnvoll umgesetzt wer-

den kann. Diese Rolle nehmen im Freistaat Thüringen die Landesplanungsbehörden — das Ministe-

rium für Infrastruktur und Landwirtschaft und das Landesverwaltungsamt — wahr. Das Landesent-

wicklungsprogramm Thüringen 2025 sieht hierfür insbesondere das Prinzip der dezentralen Konzent-

ration anhand des Zentralen-Orte-Systems (S. 18ff.) vor. Die Zuschreibung von Aufgaben der Da-

seinsvorsorge unterschiedlicher Intensität an Zentrale Orte im LEP ist schlüssig und dient der Ver-

wirklichung der Leitvorstellung, gleichwertige Lebensverhältnisse zu sichern bzw. herzustellen.  Be- 
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sonders positiv hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang das laufende Landesentwicklungsmoni-

toring des LEP, das dynamische, raumordnungspolitische Anpassungsmaßnahmen an sich verän-

dernde demographische, soziale und wirtschaftliche Umstände informieren kann. 

Kurzgefasst: Die Planungsinstitutionen im Freistaat Thüringen verfügen über das geeignete Instru-

mentarium, um gleichwertige Lebensverhältnisse zu fördern. Die Aufnahme des Grundsatzes in die 

Verfassung und die damit einhergehende Anerkennung der Bedeutung dieser Aufgabe sollte in einer 

Stärkung der Landesplanungsbehörden und regionalen Planungsgemeinschaften des Freistaats nach 

der Logik Landesentwicklung = Landesplanung + Finanzierung münden. Anstrengungen zur Herstel-

lung gleichwertiger Lebensverhältnisse sollten in erster Linie die Planungsinstanzen des Landes und 

erst in zweiter Linie die Kommunen adressieren. 

Schlussfolgerung 

Das Thema „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse" hat Konjunktur, es hat Eingang in aktuelle po-

litische und mediale Diskurse gefunden. Die Ursachen liegen in den bestehenden und sich verschär-

fenden Disparitäten zwischen strukturstarken und —schwachen Regionen. Die Aufnahme des Staats-

ziels gleichwertige Lebensverhältnisse in die thüringische Verfassung ist ein Zeichen, dass der Frei-

staat dieses Problem ernst nimmt. Die Verfassungsänderung kann indes nur der Ausgangspunkt für 

weiteres politisches Handeln sein. Drei Empfehlungen wurden in dieser Stellungnahme gemacht: 

• Der Grundsatz gleichwertiger Lebensverhältnisse bedarf einer Konkretisierung, die nur im 

politischen Diskurs erfolgen kann. Als Beispiel wurde in der Stellungnahme das Konzept der 

räumlichen Gerechtigkeit der Enquete-Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse" des 

Bayerischen Landtags genannt, das ebenfalls im Anschluss an die Aufnahme gleichwertiger 

Lebensverhältnisse in die Landesverfassung erarbeitet wurde. 

• Wünschenswert ist die Einbeziehung der Öffentlichkeit in diesen kommunikativen Prozess. 

Im Sinne dieser Beteiligungsformen empfiehlt sich die Einrichtung eines zeitlich befristeten 

Fachgremiums, in dem politische Repräsentant*innen zusammen mit Wissenschaftler*in-

nen und interessierten Bürger*innen in einen Diskurs über die genauere Ausgestaltung des 

Staatsziels in Thüringen treten. 

• Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Thüringen ist Aufgabe des Landes; ihre 

Verwirklichung ist primär im Rahmen der Raumordnung durch die Landesplanungsbehörden 

zu erfolgen. Diese verfügen mit dem Landesentwicklungsprogramm und der laufenden 

Raumbeobachtung über das geeignete Instrumentarium und die notwendigen koordinati-

ven Kompetenzen, um die ungleiche räumliche Entwicklung zu erkennen und einem inter-

kommunalen Wettbewerb entgegenzuwirken. 
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Thüringer Landtag 
Verfassungsausschuss 
Jürgen-Fuchs-Straße 
99096 Erfurt 

20. November 2020  

Fragenkatalog des Verfassungsausschusses zum Themenkomplex „Herstellung gleich-

wertiger Lebensverhältnisse" 

Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

Im Zuge des Anhörungsverfahrens zum Themenkomplex „Herstellung gleichwertiger Lebensver-

hältnisse" wurde ich vom Verfassungsausschuss des Thüringer Landtags um die Beantwortung eines 

zugesandten Fragenkatalogs gebeten. Dem komme ich hiermit gerne nach. Einschränkend möchte 

ich anführen, dass ich kein Rechtswissenschaftler bin. Daher werde ich mich zu Fragen, in denen um 

eine juristische Bewertung bzw. eine Einschätzung der juristischen Implikationen der Verfassungs-

änderung gebeten wird, nicht äußern. 

14. Wie bewerten Sie den Zusammenhang zwischen einer nationalen bzw. regionalen Politik 

der Gewährleistung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in  alien  Landesteilen und der 

Umsetzung der unionseuropäischen Kohäsionspolitik? Sollte ein Bezug auf die unionseuropäi-

sche Kohäsionspolitik explizit erwähnt werden? 

Die Kohäsionspolitik als Bestandteil der Regionalpolitik der Europäischen Union ist ein dynamischer 

regionalpolitischer Ansatz, der im Turnus von sieben Jahren neu ausgerichtet wird. Die jeweilige För-

derkulisse der Region ergibt sich dabei aus den sozioökonomischen Disparitäten zwischen den Regi-

onen der EU. Die zukünftige Ausrichtung der Kohäsionspolitik in der EU ist nicht vollends absehbar, 

weshalb eine explizite Bezugnahme auf diese Förderkulisse in der Verfassung skeptisch zu bewerten 

ist. 
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15. Was für Voraussetzungen müssen zunächst vorliegen, damit das Land Thüringen ein Staats-

ziel gleichwertige Lebensverhältnisse in der Praxis effektiv umsetzen könnte? 

Die Aufnahme der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in die thüringische Verfassung 

sollte Ausgangspunkt sein für einen politischen Aushandlungsprozess darüber, welche konkreten 

(raumordnungs-)politischen Konsequenzen daraus erwachsen sollen. In meiner Stellungnahme gehe 

ich dabei auf einzelne Punkte ein. So sollte aufbauend auf den Verfassungsgrundsatz eine breite, wis-

senschaftlich informierte Debatte in Politik und Gesellschaft über die zur Konkretisierung dieses 

Staatsziels angestoßen werden. 

Ein Beispiel für einen solchen Prozess ist die Arbeit der Enquete-Kommission „Gleichwertige Lebens-

verhältnisse" des Bayerischen Landtags. Zentrales Ergebnis der Kommissionsarbeit war die Erarbei-

tung eines Konzepts Räumlicher Gerechtigkeit. Dieses Konzept ist verbunden mit einem Indikatoren-

katalog, der die Grundlage für ein laufendes Raumbeobachtungsverfahren (Regionalmonitoring) bil-

den kann. In Thüringen ließen sich diese Indikatoren dem laufenden Landesentwicklungsmonitoring 

der Landesplanungsbehörden zugrunde legen. Auf Basis dieser Informationen können passgena.ue, 

raumordnungspolitische Prozesse im Sinne des —durch politische Aushandlungsprozesse konkreti-

sierten — neuen Verfassungsziels angestoßen werden. 

1.6. Welche (rechts-)politischen Anstrengungen halten Sie für notwendig, damit in allen Landes-

teilen Thüringens bzw. mit dem Freistaat vergleichbaren Regionen erfolgreich gute Lebensver-

hältnisse perspektivisch erreicht bzw. erhalten werden? 

Gleichwertige Lebensverhältnisse hängen in besonderem Maße vom Zugang zu den grundlegenden 

Einrichtungen unseres Zusammenlebens ab. Aus dieser Feststellung lässt sich normativ ableiten, dass 

diese grundlegenden Einrichtungen bzw. Infrastrukturen für alle Bürgerinnen und Bürger gewährleis-

tet werden müssen, unabhängig von bestehenden Disparitäten. Die Versorgung mit Gütern und 

Dienstleistungen, die für das Alltagsleben erforderlich sind und von allen Bürgerinnen und Bürge'rn 

unabhängig von ihrem sozioökonomischen Status in Anspruch genommen werden, umfassen zum 

einen die materielle Infrastruktur — neben der Nahversorgung auch eine Versorgung mit Wasser, 

Strom und Heizung sowie der Personennah- und Fernverkehr und zum anderen die soziale Infrastruk-

tur, die durch öffentliche Wohlfahrtsaktivitäten alle Bürgerinnen und Bürger mit Leistungen wie Kran-

kenhäusern, Kindertagesstätten und Kultureinrichtungen versorgt. Die enorme gesellschaftliche Be-

deutung dieser materiellen und sozialen Infrastrukturen geht einher mit einer hohen Bedeutung der 

mit ihnen verbundenen Wirtschaftsbereiche und den Arbeitsplätzen. 

Während die Versorgung mit diesen Leistungen in Ballungsräumen gesichert ist, muss die Bevölke-

rung in ländlichen Räumen oft weite Wege auf sich nehmen, um die entsprechenden Einrichtungen 

zu erreichen. Umgekehrt kommt diesen Wirtschaftsbereichen in ländlich-peripheren und struktur-

schwachen Räumen eine weitaus größere Bedeutung auf dem Arbeitsmarkt zu als in urbanen Regio-

nen — oftmals stellen diese den letzten Stützpfeiler des Arbeitsmarkts dar. 

Die Erbringung dieser Leistungen ist zu einem großen Teil auf der kommunalen Ebene angesiedelt, 

woraus sich wiederum ableiten'lässt, dass die Herstellung räumlicher Gerechtigkeit abhängig ist von 

- 2 - 



111 KATHOLISCHE UNIVERSITÄT  
Taff  EICHSTÄTT-INGOLSTADT 

der Fähigkeit der Kommunen, die Basisleistungen im Sinne unserer Alltagsökonomien bereitzustel-

len. Grundlage dieser Fähigkeit isteine angemessene und aufgabenorientierte Finanzausstattung der 

Städte und Gemeinden. 

Politische Anstrengungen im Sinne der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse zielen somit 

auf die stärkere Ausrichtung der Infrastrukturpolitik auf die Daseinsvorsorge ab. Hierzu sollte der Frei-

staat auf eine Stärkung der kommunalen Finanzausstattung hinwirken. 

17. Sollte der Förderauftrag des Staatsziels auch an die kommunalen Gebietskörperschaften ge-

richtet sein? Welchen Beitrag können die Kommunen im Verbund bzw. einzelne Kommunen für 

sich genommen zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Thüringen leisten? 

Die Antwort auf Frage 3.6 stellt die besondere Bedeutung der Kommunen bei der Herstellung gleich-

wertiger Lebensverhältnisse heraus. Die kommunalen Gebietskörperschaften können diesen Aufga-

ben nur miteiner ausreichenden Finanzausstattung nachkommen. Eine einseitige Responsibilisierung 

der Kommunen ohne finanzielle Mehrausstattung impliziert die Gefahr, dass sich die Disparitäten 

zwischen den Landesteilen weiter verschärfen. In der regionalen Entwicklungstheorie werden diese 

Prozesse als zirkuläre kumulative Kausalitäten bezeichnet. Demnach können Städte und Gemeinden 

in unterschiedlichem Umfang zur Raumentwicklung beitragen: Strukturstarke Städte und Gemein-

den sind ein attraktiver Standort für dewerbeansiedlungen und Bevölkerungszuzug, wodurch sie ein 

Mehr an Realsteuereinnahmen verzeichnen, das wiederum in die Standortentwicklung fließen kann. 

Strukturschwache Kommunen hingegen können diese Mittel nicht aufbringen und verlieren im Laufe 

der Zeit immer mehr an Attraktivität, sodass sie keinen Beitrag zur Raumentwicklung leisten können. 

18. Wie bewerten Sie die Überlegung, dass das Prinzip gleichwertiger Lebensverhältnisse neben 

regionalen Disparitäten auch auf andere Dimensionen wie z.B. altersbedingte und sozi-

ale Unterschiede abzielen sollte? 

Die Verfassungsänderung adressiert die Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen in räumlicher Per-

spektive. Dabei sind sozioökonomische Disparitäten ebenso in den Blick zu nehmen wie demographi-

sche. 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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nach § 5 Abs, 1 des Thüringer Betelllgtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag, an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer

• Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6' werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinfprmationen gemäß § 5.Abs. 1 ThürBetelldokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
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Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. ,B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts}? ,
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Ngme Vorname
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(§5 Abs. 1 Nr.4.ThürBeteildol<G) ;'• • . •. • • ,' •
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Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie siüh geäußert?

in welcher Form haben Sie sich geäußert?

perE-Mail

a •' • • per Brief

Haben Sie sich als Anwaltäkanzlel im Auftrag eines Auftraggebers tnit schriffUGheri Beiträgen
am G es.etzgehungs verfahren beteiligt? ' ' , . ,
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Wenn Ste die Frage 6 bejahthaben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeberl
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Ort, Datum .
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Ä 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Stellungnahme des Landesseniorenrates Thüringen zum Gesetzentwurf der 

CDU-Fraktion im Thüringer Landtag 

Themenkomplex Altersdiskriminierung 

Wir begrüßen die Aufnahme eines Diskriminierungsverbots auf Grund des Alters und antworten in 

diesem Zusammenhang auf Ihre Fragen wie folgt: 

1. Eine Aufnahme von Antidiskriminierungspostulaten wie dem Verbot von 

• Altersdiskriminierung in die Verfassung hat zunächst keine unmittelbaren praktisch- 

• politischen Auswirkungen. Zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, zum 

UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau und 

anderen Dokumenten hat sich die Bundesregierung bekannt, ohne dass dieses auch in 

der Verfassung verankerte Bekenntnis unmittelbar Diskriminierungstatbestände von 

behinderten Menschen und Frauen abgeschafft hätten. Verfassungsnormen haben aber 

einen hohen symbolischen und appellativen Wert, dem sich Politik verpflichten muss. 

Insofern werden sie mittel- und längerfristig sehr wohl wirksam. 

2. Wir sehen durch das Verbot von Diskriminierung auf Grund des Alters keinerlei 

rechtstechnische Bedenken. 

Landesseniorenrat 
Thüringen 

3. Dem Grunde nach wäre es in der Tat ausreichend, wenn es ein allgemeines 

Diskriminierungsverbot gäbe, denn Menschen können auch auf Grund ihres Aussehens, 

ihrer Kleidung, ihrer Haarfarbe, ihrer Körpermerkmale usw. diskriminiert werden. 

Allerdings erscheint eine Konkretisierung dann sinnvoll, wenn sich mit 

Diskriminierungstatbeständen große gesellschaftliche Gruppen, historisch tiefe 

gesellschaftliche und strukturelle Spaltungen, benachteiligende Strukturen und 

historische Zusammenhänge (Judenverfolgung, Rassendiskriminierung) u. ä. verbinden. 

Die Benachteiligung von Frauen ist ein Jahrtausend währender Tatbestand, der sich 

gesellschaftsstrukturell in allen Bereichen, vom Erwerbsleben bis in die Familien, 

manifestiert und soziokulturell abbildet. Ihre Überwindung dauert Jahrzehnte. Vor dem 

Hintergrund des demografischen Wandels als soziale Jahrhundertaufgabe erscheint es 

demnach sinnvoll, auch die Altersdiskriminierung zu konkretisieren. 

4. Grundwerte wie Postulate gegen Diskriminierung erscheinen unveräußerlich. Allerdings 

zeigt die Coronakrise, dass es sehr wohl zu schwierigen Dilemmatasituationen kommen 
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und es durch diese konkurrierenden Rechtsnormen geben kann. Der Lebensschutz wird 

in diesem Sinne zur Zeit höher bewertet als die Gewerbe- oder Berufsfreiheit. Aber 

selbst innerhalb einer Rechtsnorm kann es zu schwierigen Abwägungssituationen 

kommen, wenn etwa vor dem Hintergrund des Verbots der Altersdiskriminierung die 

Rechte der jungen Alterskohorten zu denen der Älteren abgewogen werden. Die 

mögliche Konkurrenz ist kein Grund auf den Verzicht essentieller Rechtsnormen. 

5. Der Gleichheitsgrundsatz bezieht sich auf die Rechtsgleichheit aller Menschen vor dem 

Gesetz. Er hat eine zweitausendjährige Geschichte, der mit dem Diskriminierungsverbot 

nicht unmittelbar zusammenhängt. In der Antike waren die Vollbürger der Polis vor 

dem Gesetz gleich, während Sklaven überhaupt keinen Rechtsstatus besaßen. 

Das Diskriminierungsbegriff und das Diskriminierungsverbot ist in der Gegenwart viel 

breiter auf alle Lebenslagen, auf gesellschaftliche Strukturen, auf das Verhalten von 

Menschen usw. bezogen. So ist es unzweifelhaft so, dass Männer und Frauen vor dem 

Gesetz gleich sind. Dennoch sind Fraüen im Leben unterhalb der Rechtsprechung in 

vielen Bereichen elementar benachteiligt, etwa in der  Care-Arbeit. Solche 

Benachteiligungen sind nicht, jedenfalls nicht nur juristisch aufzuheben. 

Dass bestimmte soziale Gruppen hervorgehoben werden und andere nicht (z. B. 

werden die Rothaarigen oder Adipösen oder die Kleinwüchsigen usw. nicht als soziale 

Gruppe identifiziert), hat nichts mit der Gleichheit vor dem Gesetz, sondern mit 

Distinktionsmerkmalen gesellschaftlicher Gruppen zu tun sowie ihrer Bedeutung im 

gesellschaftlichen Leben. 

6. Es ist sinnvoll, weil die Bundesrepublik ein föderaler Staat ist, eine eigene Verfassung, 

ein eigenes Verfassungsgericht, eigene Ländergesetze und Rechtsverordnungen 

verbschiedet. Diskriminierungstatbestände, wie sie etwa in Handlungsempfehlungen 

für den Pflegebereich zum Ausdruck kommen, die Merkmale einer Verordnung tragen, 

sind Ländersache und unterliegen der Thüringer Rechtsprechung. 

7. Altersdiskriminierung wird bisher in der Thüringer Verfassung nicht erwähnt. 

8. Die Aufnahme von Altersdiskriminierung hat keine unmittelbare Rechtsfolge. 

9. Das Ziel der Aufnahme des Verbots von Altersdiskriminierung ist, dass es keine 

Altersdiskriminierung gibt. Die Aufnahme wird nicht dazu führen, dass jegliche 

Diskriminierungstatbestände abgeschafft werden. Sie entfaltet als gesellschaftliche 

Norm mittel- und langfristig dahingehend Wirkung, dass Altersdiskriminierung 

wahrgenommen und geächtet wird. 

Angesichts der eklatanten Teilhabegefährdung hatten wir mehrfach vorgeschlagen, 

nicht nur Menschen mit Behinderung unter den besonderen Schutz der Verfassung zu 

stellen, sondern auch pflegebedürftige Menschen. 

10. Für andere gesellschaftliche Gruppen können aus dem Diskriminierungs- oder 

Benachteiligungsverbot keine Nachteile entstehen, es sei denn, wie oben beschrieben, 

dass es Güterabwägungen geben muss. Die Verteilung gesellschaftlicher Güter 

zwischen den Generationen ist vor dem Hintergrund des demografischen Wandels eine 

der größten Herausforderungen. Aber gerade deshalb erscheint die Aufnahme des 

Benachteiligungsverbotes in die Verfassung sinnvoll. 

11. Siehe Punkt 10 

12. Altersdiskriminierung ist bisher — ausgenommen dem Pflege- und Patientenbereich — in 

concreto scheinbar noch kein gravierendes gesellschaftliches Problem. Die Beispiele, 

auf die im Punkt A. des Gesetzentwurfes rekurriert wird, erscheinen kaum gravierend. 

Allerdings sind negative Altersstereotype nicht nur weit verbreitet, sie sind auch 

historisch tief verwurzelt. Alte Menschen gehören weltweit zu der ärmsten >und in ihrer 

Teilhabe am stärksten beschränktesten Menschengruppe. Negative Altersstereotype 

lassen sich auch in Deutschland in der Sozialgesetzgebung, u. a. im SGB XI nachweisen. 



Als Bereiche der Diskriminierung kann man identifizieren das Erwerbsleben, das 

Ehrenamt, den Zugang zu Dienst- und insbesondere zu Finanzdienstleistungen, zur 

medizinischen Versorgung und Bildung. Die  Triage,  die im Krankenhausbereich im 

Kontext der Pandemie so sehr befürchtet wird, ist gegenüber Demenzerkrankte seit 

vielen Jahren Realität. Die Verordnung und Verabreichung von krankheitsverstärkenden 

und lebensverkürzenden Neuroleptika, denen keine adäquate medizinische Diagnose, 

sondern emotionales Stressempfinden bei den Betreuungspersonen, Hilflosigkeit, 

Überforderung, Ärger, Unzufriedenheit zugrunde liegt, Therapieabbrüche, die eklatante 

Unterversorgung mit Fachärzten die sind die Regel (Glaeske 2020, Demenzreport 2020, 

S. 39). Eine fachärztliche Versorgung bleibt bei vielen Bewohnenden aus. In weit über 

einem Drittel der Pflegeeinrichtungen gibt es keine gynäkologischen Untersuchungen, 

obwohl 80 % der Heimbewohnerinnen und -bewohner Frauen sind. Gleiches gilt für den 

Besuch von Augen- und HNO-Ärztinnen, Neurologinnen und Psychiatern. 

Die Teilhabegefährdungen und Benachteiligungen von alten Menschen sind im 

Pflegebereich gravierend und beschämend. 

Altersdiskriminierung und Benachteiligung von Älteren kann vor dem Hintergrund 

geringer Renten, von Armut im Alter in Zukunft ein Problem werden, insbesondere was 

gesundheitliche Chancengleichheit betrifft. Dort stellen sich Benachteiligungen nicht 

nur als Alters-, sondern als soziale Frage dar. 

13. Ja 

14. Viele Regelungen sind Ländersache. Ob das Land Thüringen z. B. einen Patienten-, 

Senioren- oder/und Pflegebeauftragten etabliert, kann nachdrücklicher eingefordert 

werden, wenn es ein Benachteiligungsverbot auf Grund des Alters in der Thüringer 

Verfassung gibt. 

15. Angesichts der gravierenden Folgen der  Corona-Maßnahmen auf die psychische 

Verfasstheit von Menschen ist in die Verfassung dringlich in Artikel 3 (1) die seelische 

oder psychische Unversehrtheit aufzunehmen. Außerdem erscheint uns ein 

Diskriminierungsverbot von (insbesondere seelisch) kranken Menschen wichtig. Es gibt 

nach wie vor stark stigmatisierte und stigmatisierende psychische Erkrankungen. Dazu 

zählen insbesondere Demenzen, Depressionen und Suchterkrankungen. Selbst virale 

Erkrankungen haben in der Coronapandemie zu Stigmatisierungen geführt. 

In Artikel 2 (4) ist unbedingt die besondere Schutzwürdigkeit für pflegebedürftige 

Menschen aufzunehmen.  

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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•Jede natürliche oder „Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an efnem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteltlgtentransparenzdokumentattonsgesetz (ThürBetetldokG) verpflichtet, die nachfotgend erbetenen
Angaben-soweit fürsle zutreffend-zu machen. , '

.Die Informationen der folgenden Felder. 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
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1. :'

2.

|Eibe;n Sie sicti als,yiprtre.ter:e]ni6r.jurt?ti^cheti :Pf@rsön 9eän&ert,;,d..h.,als Verfr^fer;^ner
Vereinigung nayiriiöher Petöohen öder Sachen (z. B. V^Fein, <3imi^ AOi eingetragene
ö^nö.äseiistaKaft'öderÖffentHöhßÄn'stajt,korp'eräch,aftdes6fferitiichenRech{s,-^? . •
StffentllGhen Rechts)? . •
^5^^Nr»-1,i27^^<teI[dokÖ?'?nw^s;WeririneIn^äpb>8l.terni!üN^Q^>Wenrijq,dm

\fame

ä)o-f {W^oA^ö^c ^}d^oi^(^^vefläQ.^

ij^As^eAo^A r\ta(\\Aey^ Q,,V.

Seschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

:lostleitzaht, Ort

Organisationsfomi

VWn

^-<^&\^^t AA

W(\X .ite;^ A^UsA^
ÖT ^<^^ßrf

•laben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. "h. als Privatperson?
§'j5Abs. I.Nr. 1, ^TliürBBtelldoKO),

^ am? Vorname

3 Geschäfts-oder Di^nstadresse 'O Wohnadresse

Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erfördertteh, wenn Mne andere Adresse benannt wtrd. Die Wotinadre.sse
4rci In kelpem Fall veröffenütcHt.)

itraße, Hausnummer

»ostteitzahl, Ort
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3.

t.

Was Ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 3 ThürBeieUdokG) .

Uc^&\u\^ ^Ity \ <^\^t A ivK^ ^ lx?^ a (^i

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

D b.efürwortet,

3 abgelehnt, •

3 ergänzungs- bzw. änderungsbedürflig eingeschätzt?

3ftte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schrifllichen Beitrages zum
3esetzgebungsverfahren zusammen! '
;§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeläildokG).

3\c- U^üWe/ ^w.S ^W?(^\A ^ä\i<\w\^^^5ve<^c\^ \^ cV^ '^V'w<^(
^ • - ' . ^ -. • ' %~

V^-(o^:<^ j^cA^ , JLJ*^ ^(^e\A. (^^e ^^<A\y< ^'^\<^^e c^^^

/rt-V<£r$^vc'^<\\^^r^^'S\^(-(0^^^ U.^AU.^\ ^T '^.olüC^\ 0-<0*

fto^A'^ft \^^>\}^\^\^^ ^oA ^r o,^ t<.e^^.<?^ ^^ ^
^\-\^\<A\^ ^A ^^-^^Wey<. ^^^^ \<A ^ ^c<.^^ ^

^<C!&Ä ^'A^' ^^^.^AAöH ^^ ^^(?i^.

Wurden'-Sie vom LandEag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebung^vorhaben
Hnzureichen?
S .5 .Abs.. 1 Nr. 5 ThürBeteildökG) , . :

?( ja (Hinweis: weiter milFrgge 6) D nein .

f\/enn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben'Sie sich geäußert?

3. per E-Mail , . '

ik . per Brief • .

^aben'Sie sich als Anwalfskänzlei jrriAuftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
im Gesetzgebungsverfahren beteiligt? • . .
^ S Abs. 1 Nr. 6 ThÜrBeteildokG)

] ja (^ nein (weiter mit Frage .7)

Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Ste einer Veröffentlichung Ihres schrifllichen Beitrages in der.
Beteiligtentransparenzdokumentatlon^u?
(§5Abs.1Sätz2ThürBete!kipRG) • ; .

^ • ja 0 nein , .' ' . .

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen 11
den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss de;
Ge setzgebungsv erfahren s mitteilen.

Ort, Datum , .

y<iAUo4^./ü.2o7o

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



DER PARITÄTISCHE
.THÜRINGEN

Dar Parttätlscho Wohlfahrisvcrttand (Der Pari tätische} Thüi'lngen
OT Neudletendoffj Bargatra&e 111 89192 Nesse.ApfeSatädt

Thüringer Landtag
Verfassungsausschuss
Jürgen-Fuchs-Str. 1

99096 Erfurt
Thüringer Landtag

Zuschrift
7/762

zu Drs. 7/1629

Telefon: 
Telefax; 
E-Mall;

ihr Zeichen;
Unser Zeichen;

Neudieiendorf,20,11,2020

zum Themenkomplex Schutz vor

AI tersdiskri minie rung

Stellungnahme Der Paritätische Wohlfahrfsverband (Der Paritätjsche)
Landesverband Thüringen e.V. zur Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von
Gleichheitsrechten - Themenkomplex „Schutz vor Altersdiskriminierung"

Sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst möchten wir uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum o.g. Staatsziel bedanken.

Ausgangslage

Diskriminierung wegen des Alters betrifft sowoh! alte ais auch junge Menschen, wie aber bereits
von Ihnen aufgezeigt kommtes hierbei oftmals zu Schnittmengen mit anderen
Diskriminierungsformen. Von unserem Verständnis her, der Gleichwertig keit aller Menschen,
erachten wir es für sinnvoller nicht eine von Diskriminierung betroffene Gruppe herauszustellen,
sondern alle Formen von Diskriminierung einzubeziehen und diese auf allen geselischaftlichen
Ebenen zu bekämpfen. Nur so kann es auch geseiischaftlichen Zusammenhalt geben. Hilfreich
ist hierbei eine unabhängige Antidiskriminierungsstelie des Landes Thüringen.

Das ehrenamtliches Engagement unverzichtbar für unsere Gesellschaft ist, ist hinlänglich
bekannt. Von dem her gehört die Thematik Ehrenamt aber nicht in den Themenkompfex
„Schutz vor Altersdiskriminierung", Zumal alle in Thüringen lebenden Menschen zum

geseiischaftlEchen Zusammenhait beitragen, nicht nur ehrenamtlich Engagierte.

Der Parlcndsche WohSfnhrtsverband (Der Paritätlsche) La ndesverband Thüringen e,V

OTNeudletwdorf
Bergstraße 11
WW2 Nesse-Apfefstädt

Telefon: 
Telefax: 
E-Ma!l; 

Web: www.paritaet-th.de

Landeigeithäftsföhrer:



DERPARITÄTISCHE
.THÜRINGEN

Kritisch bewerten wir insbesondere Punkt 4., der beschreibt das Menschen welche keinen

dauerhaften Aufenthaltsstaus in Deutschland haben, von tntegrationsbemühungen

ausgeschlossen sind. Integration darf aber nicht erst bei Menschen ansetzen, welche

„...rechtmäßig und auf Dauer in Thüringen leben...". Vielmehr ist die Integration von

Hilfesuchenden IVIenschen eher eine Grundvoraussetzung, damit diese auf Dauer in Thüringen
leben können und in unsere Gesellschaft integriert werden können.

.Vorgeschlagene Lösung '

!. Die Aufnahme eines generellen Diskriminierungsverbotes in die Thüringer

Verfassung würden wir begrüßen. Die Aufnahme eines

Aitersdiskriminierungsverbotes lehnen wir jedoch aus den bereits oben dargesteilten
Gründen ab.

Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Sinne einer gerechten
Verteilung von Ressourcen und Möglichkeiten für alle in Deutschland lebenden
Menschen als neues Staatziel aufzunehmen begrüßen wir. Hierbei gjit es den

Freistaat Thüringen als Ganzes zu sehen und Gleichwertige Lebensverhältnisse

zugunsten aller Bürgerinnen in Thüringen herzustellen. Notwendig hierfür ist aus

unserer Sicht, eine Strategische Soziaiplanung einzub'eziehen.

EU. Die Förderung geseilschaftfichen Zusammenhalts sollte generell als Staatsziel

aufgenommen werden, nicht nur für Menschen welche sich „... rechtmäßig und auf

Dauen'm Freistaat auf 'h alten...". Denn dies bejnhattet unseres Erachtens nach, eine

Ausgrenzung von Schutzsuchenden Menschen. Ihr Formulierungsvorschlag würde

aus Sicht des Paritätischen einen Diskriminierungstatbestand - der Diskriminierung
auf Grund der Herkunft hervorrufen. Dies steht grundsätzlich im Widerspruch mit der.

Thüringer Verfassung und dem Grundgesetz

IV. Das Gebot der Bestenausiese sollte unseres Erachtens nach nicht in der Thüringer

Verfassung verankert werden,

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung,

Mit freundlichen Grüßen,

steliv. Landesgeschäftsführer
Der Paritätische Landesverband Thüringen e.V.

Der ParttatlscheWohlf.-ihruverband (Der Parltätlsche) LandesverbnndThUringen eY

OTNeudletendotf Telefon; 0362 ndesgeschäftsführer: Bank für Sozi
SergstrafleH Telefax; 036202 cfanWem  DEU W020S
99)92Nessfr-Apfelstädt .. E >paf)ta<;t-th.de • ., BIG: BF

Web: wwwparitaet-tKde

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formbtatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BeteElfgtentransparenzdökumentationsgesetzes

Jede natürliche .oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem Geselzge-

bungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz
(ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu ma-
chen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem F^it als verpflichtende Mindestinforma-
tionen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation veröffentlicht. Ihr
inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des Thüringer Landtags veröffent-
licht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserfich ausfüllen und zusammen mit der SteHungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? |

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU: Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thü-

ringen -Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten (Drucl<sache7/162)

i.. ;1

Haben Sie sich als Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d, h. als Vertreter einer Verej-

nigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene Genossen-

schaft qder.Öffenttiche Anstalt, Körperschaftdes öffentlichen Rechts, Stiftung des öffentlichen
Rechts)?;-'. ,,-.'•: ':1':'1'.1 ^,',''.:. \1:.:'.. :• •. -..::.":'': •'•'; - ";.' 1 . ..••'•,;.'.. -';' l.:'-l

(§ 5 Ab,8.1 Nr. 1, 2 ThürBjBtelldokG; Hlnwel@: Wenn nein, dann, weiter mit Frage.2,.Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Landesjugendring Thüringen .

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

•Organisatiorisform

Eingetragener Verein

Johannesstr. 19

99084 Erfurt

2, .
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h, als Privatperson? : . .
(§5:Ab,s.1^r.-1,2ThürBoEe!ldokG). . , . ,;...1 . ;. .:.".-. ' -•: -. : .

Name Vorname.

D Geschäfts" oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur,erforderlich, wenn keine andere Adresse bsnannt wird. Die Wohnadresse

wird !n keinem Fall veröffentltehE.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



•3.:..:;'.

4.

;5,'- -

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? .
(§5-ftbs..1.Nr.'3ThürB8te!ldokG),-' , ".; •'.'. . .''.' '':'.:.•.• ••".. ' ',• ;', ', . ,",,1- ' •

- politische Interessen Vertretung junger Menschen in Thüringen

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beiirag die entwqrfeneh Regelungen insgesamt eher

x ' befürwortet,

a abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. ändemngsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres.schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammenl

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Dem Grunde nach wird der Antrag der CDU-Fraktion befürwortet.

Einzelheiten sind der Stellungnahme zu entnehmen.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhgben ein-
zureichen?- . :: : :; /.'.. ..';:

(§5Abs.1'Nr..'5T?BetsildokG) ''..;.''•.11 • , .:. : . •• :.:..: :.'.:' ..'.: • ,„1:..; '"." •"••::• -. • • ,..:

X Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

6..:1-.'

7,.',':.

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

x per E-Mail . '

a • per Brief . ' ' •

Haben Sie sich als Anwaitskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen ::
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? . : :'.:.-
(§5Abs.1Nr.6ThüFpeteHdokG) . ; ' .. ' •• .:' , - :.; :,:.,•. .;'. . . :, . .

a ja. X . nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der Beteiligtentransparenz-
dokumentation zu? : ' ;'\ ; : : ;. ' , ; ••'",•' ^ \;

(§5Abs.1Saiz2ThürBetei[dokG) .-',:. .'. . '. ; . : ,' • "•• •'••', •'•:/'.-,1.' :.••.•:". - '• '.

x ja a . nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des Gesetzge-
bungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Erfurt, 24.11.2020

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Landesjugendring Thüringen e.V.
Arbeitsgemelnschaft Thüringer Kinder- undJugendvertretungen

Landesjugendrlng Thüringen e.v. • Johannesstr, 19 * 99084 Er|

Thüringer Landtag '
Verfassungsausschuss

Jürgen-Fuchs-Straße l

99096 Erfurt

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/785
zu Drs. 7/1629

" per E-IVIail: DOStstelle@landtaR.thuerineen.de -

Geschäftsstelle
Johannesstraße 19
990S4 Erfurt

Telefon 0
Fax 036

E-IViall post@ljrt-pnllne.de
Web www.ljrt.de
Social http://facebook.com/ijrth

hUp://plus.google.com/+LJrtDe
zum Themenkomplex
"Schutz vor

Altersdiskriminierung" Erfurt, 20. November 2020

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU: Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats

Thüringen - Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von Gleichheltsrechten (Drucksache7/lö2)

Hier: Anhörungsverfahren gemäß § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtags zum Themen-

komplex „Schutz vor A!tersdiskr!m!n!erung"

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Möglichkeit, zum vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung der Verfassung des

Freistaates Thüringen zum Thema Schutz vor Altersdiskriminierung Stellung nehmen zu können.

Die vorab übermittelten Fragen Im Hinblick auf den vorliegenden Entwurf elnes Gesetzes ^ur Änderung

der Verfassung des Freistaats Thüringen sollen nachfolgend beantwortet werden.

l. Welche praktisch-politischen Auswirkungen werden die vorgeschlagenen Verfassungsänderun-

gen Ihrer Beurteilung zufolge für das Staatshartdeln nach sich ziehen und welchen Unterschied

würden die Änderungen im Vergleich zur heutigen verfassungsrechtlichen Lage für das Staats-

handeln " namentlich auch für die Ziele dieses Handelns ~ im Einzelnen machen?

Ziel der vorliegenden Änderung ist es/ einen spezi.ellen Gieichheitsgrundsatz im Art. 2 Abs. 3 derThü-

rlnger Verfassung zu schaffen. Solch ein Glefchheitsgrundrecht geht dabei dem allgemeinen Gleich"

heitsgrundsatz aus Abs. l vor.1 Vorliegend handelt es sich nicht lediglich um ein Abwehrrecht. Auf

Grund derAusstrahtungswlrkung ist davon auszugehen/ dass künftig !m staatlichen Handeln der Schutz

vor Altersdiskrlminierung einen höheren Stellenwert einn!mmt.

2. Wie beurteilen Sie die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen allgemein mit Blick auf rechts-

technische Aspekte einer Verfassung?

Es ist sinnvoll, die speziellen Gle!chhe!tsgrundrechte hier um den Schutz vor AltersdiskrimEnierung zu

ergänzen. . . .,

1 Vgl. Jarass, Hans D.: Art. 3, in: Jarass, Hans D, / Kment, Martin / Pieroth, Bodo (Hrsg.), Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschiand, Kommentar, 16. Auflage, München 2020, Rdnr, 4.
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3, Wie beurteilen Sie die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen mit Blick auf die verfassungs"

politische Maxime/ dass Verfassungen um ihrer Flexibilität und Stabilität Willen abstrakt fornw-
liert bzw. -wie es ein Napoleon zugeschriebenes Zitat ausdrückt-„kurz und dunket" sein soll"

ten?

Es mutet merkwürdig an/ einen französischen Diktator und Kaiser zur Beurteiiung des Thüringer Ver-

fassungsrechts, das den Anforderungen der freiheitlichen demokratischen Grundordnungzu genügen

hat, heranzuziehen,

Obgleich Verfassungen Offenheit/ Unbestimmtheit und inhaltliche Weite inhärent sind, darf dies nicht
zu Beliebigkeit und keineswegs zu „Dwke\he\t<{ ?rer\. „Nicht offen bleiben soffen die Grundlagen der
Ordnung des Gemeinwesens. Indem sowohl dfe LeitprinzSpfen, nach denen politische Einheit sich bilden
und staatliche Aufgaben wahrgenommen werden sollen, als auch die Grundzüge aufgegebener recht-
licher Gesamtordnung verbindHch festgelegt werden (...) so// ein fester Bestand dessen geschaffen wer-
den, was nicht mehr in Frage gestellt und zu stellen ist und was daher nicht neuer Verständigung und
Entscheidung bedarf.fa- .

Insoweit ist die vorgeschiagene Ergänzung sinnvoll.

Allerdings wird deutlich/ dass die Frage die Funktion der Verfassung verkennt Die Verfassung geht
ancierem 'tnnerstaatlichen Recht voraus. ^In dieser Eigenschaft bitdet sie nicht die soziale Wirklichkeit

ab, sondern richtete Erwartungen an sie^ deren Erfüllung nicht selbstverständlich ist und eben deswe-

gen rechtlicher Stützung bedarf. Die Verfassung bezieht also Distanz zur Wirklichkeit und gewinnt dar-
aus erst das Vermögen, afs Verhaltens- und Beurteifungsmaßstabför Politik zu dienen. "3 Die Verfassung

kann aber erst dann als „Verhaltens- und Beurteitungsmaßstab" dienen; wenn sie klar und präzise und

nicht etwa „kurz und dunkel" ist Die vorgeschlagene Änderung trägt zur Klarheit und Präzisierungbei.

4, Welche in der Thüringer landesverfassung niedergelegten rivalisierenden verfassungsrechtli"

chen Positionen bzw. Rechte legen aus Ihrer Sicht die Einfügung neuer Staatsziele wie der in den

Gesetzentwürfen vorgeschlagenen nahe/ um bisher nicht in der Verfassung enthaltenen Zwe-

cken in Politik^ Verwaltung oder Gerichten, insbesondere bei Abwägungsprozessen, zur Ver"

wirklichung zu verhelfen?

Es sind keine rivallsierenden verfassungsrechtlichen Positioneh erkennbar. Selbst wenn dies der Fall
wäre/ wären diese im Wege der so genannten „praktischen Konkordanz" zu lösen: „Verfassungsrecht-

lich geschützte Rechtsgüter müssen in der Problemfösung einander so zugeordnet werden, daß jedes
von ihnen Wirklichkeit gewinnt. (...) Vielmehr steftt das Prinzip der Einheit der Verfassung die Aufgabe
der Optimierung: beiden Gütern müssen Grenzen gesetzt werden, damit beide zu optimaler Wirksam-

keit gefangen können.^

5. Inwiefern bedeutet angesichts des allgemeinen Gldchheitssatzes der Thüringer Verfassung

(Art.2 Abs. l: „Alle Menschen sind vor- dem Gesetzgleich") die ver-fassungsrechtliche Heraushe-

bung einzelner gesellschaftlicher Gruppen bzw. ß/lerkmale hinsichtlich des'Diskriminierungsver-
botes ihrerseits eine verfassungspolitische Ungleichbehandlung solcher Gruppen bzw. Merk"

2 Hesse, Konrad: Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, N.eudr.' d, 20. Auf!.» Heidelberg 1999,
Rdnr. 25, . ' '

3 Grimm, Dieter: Die Zukunft der Verfassung, Frankfurt am Main 1991,S. 14 f.
4 Hesse, Konrad; GrundzÜge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, a.a.o. (Anm. 2), Rdnr, 72,
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male, die nicht ebenso explizit In der Verfassung aufgeführt werden; und aufgrund welcher ver-

fassungsimmanenten Kriterien kannte eine entsprechende Benennung einzelner Gruppen bzw.

Merkmale in der Verfassung gerechtfertigt werden?

Die vorgeschlagene Formulierung, zielt darauf ab/ den Schutz vor Diskriminierung als ein Merkmal in

Art. 2 Abs, 3 aufzunehmen. Die Norm kann auch um weitere Kriterien erweitert werden. Dies obliegt

dem verfassungsändernden Gesetzgeber/ der hierdurch eine „objektive Wertentscheidungw trifft.

Durch eine solche Entscheidung wird der allgemeine Gleichheitssatz um ein besonderes Gleichheits-
grundrecht ergänzt. Dabeiist aber zu beachten, dass der allgemeine Gleichheitssatz nicht besagt,.dass
Jedermann die gleichen Hechte haben soll (in welchem FaHe der Charakter des Rechtes als Hecht un-
vorstelfbar würde), wohl aber: daß die Rechtsordnung einer differenzierten Gesellschaft nach bestimm-
ten strukturetfen Anforderungen generalisiert werden muss./<6

6. Ist es notwendig, die jeweils vorgeschlagene Änderung auf der Ebene der Thüringer Verfassung

zu regeln?

Um das Jntendierte Ziel zu erreichen, ist die vorgeschlagene Änderung geboten.

7. Ist das angestrebte Regelungsziel bereits im „Hoheitsbereich" der Thüringer Verfassung bzw.

für Menschen in Thüringen verbindlich gesetzlich geregelt?

Die vorgeschlagene Änderung ergänzt den allgemeinen Gleichheitssatz und stellt eine Erweiterung be-

stehender Antidiskriminierungsregetungen dar.

8. Bewirkt die jeweils beabsichtigte Verfassungsbestimmung etwas/ d.h. führt sie eine Rechtsfolge

herbei (zumindest für die Abwägung gegen ein anderes Recht mit Verfassungsrang)?

Der Freistaat Thüringen - gesetzgebende und vollziehende Gewalt sowie die Rechtspflege - ist an die

In der Verfassung niedergelegten Grundrechte gebunden. „Adressat der Grundrechte und durch sie

verpflichtet 'ist der Staat, der an die Grundrechte ab unmittelbar geftendes Recht gebunden ist '<7

9. Unterstellt, die Änderungen finden Eingang in die Thüringer Verfassung: Wird clie Jeweils beab-

sichtigte Änderung auch das intendierte Zielerreichen können?

Die vorgeschlagene Änderung der Thüringer Verfassung sieht vor/ eine Bevorzugung oder Benachteili-

gung wegen des Alters auszuschließen. Damit wird das Ziel/ den Schutz vor Altersdisknminierung ver"

fassungsrechtlich zu verankern, erreicht.

10. Unterstellt/ die Änderungen finden Eingang in die Thüringer Verfassung: Können Jeweils durch
die Formulierung insgesamt und/oder einzelner Satzteile des zukünftigen Verfassungstextes für
die Thüringer Verfassung selbst und/oder für Personen oder Personengruppen Thüringens ne-

gative Folgen entstehen?

11. Unterstellt, die Änderungen finden Eingang in die Thüringer Verfassung: Können jeweils durch
die beabsichtigte Verortung der, Änderungen in der Verfassung oder die Verfassungsänderung

5Jarass, Hans D.: Art. 3, a.a.O. (Anm. l), Rdnr. 102.

G Luhmann, Nikläs: Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologle, Berlin 1965, S. 165.
7 Hesse, Konrad: Bedeutung der Grundrechte, in; Benda, Ernst/ Maihofer, Werner/Vogel, Hans-Jochen (Hrsg.')/ Handbuch
des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Studlenausgabe, 2., neubearb, u. erw. Auf)./ Berlin, New York 2012,

S.127-160, Rdnr. 56.
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an sich für die Thüringer Verfassung selbst und/oder für Personen oder Personengruppen Thü-
ringens negative Folgen entstehen? .

Negative Folgen sind nicht ersichtlich, Die grundrechtlichen Positionen der Grundrechtsträger*!nnen
werden gestärkt,

12. Können der Schutz der Unabhängigkeit, der TeilhabemÖgllchkeiten und der Selbstverwifkli-
chung sowie cfte Würde von alten und jungen IVlenschen durch die Aufnahme einss Altersdiskri-
minierungsverbotes in die Verfassung des Freistaats Thüringen unmittelbar oder mittelbar ge"
stärkt werden?

Der Schutz der Würde des Menschen ist bisher durch das Grundgesetz und die Thüringer Verfassung
geschützt. Diese Würde ist unantastbar und etwaigen Abwägungen entzogen.8 Daher ist eine Stärkung
dieser auch nicht angezeigt.

Eine etwaige Stärkung der Teilhabe und der Setbstverwirklichung ist hingegen durch die vorgeschla-
gene Verfassungsänderung sehr wohl möglich. Hierdurch träfe der verfassungs.ändernde Gesetzgeber

eine „objektive Wertentscheidung^, die die staatliche Gewalt künftig zu begchten hätte. Ob hierdurch
andere aktuelle rechts-und verfassungspoiitische Diskussionen-beispielsweise die Diskussion um die

Aufnahme von Kinderrechten in das Grundgesetz und die Landesverfassungen10 - neuen Auftrieb er-

halten/ bleibt abzuwarten; wäre jedoch aus Sicht des Landesjugendrlng Thüringen e.V. wünschens-
wert. .

13. Kann die Aufnahme des Alters in den Katalog der Diskriminierungsmerkmale mit Verfassungs-

rang den Rechtfertigungsmaßstab, insbesondere die Anforderungen an die Verhältnismäßig"

keitsprüfung für altersspezifische Diskriminierungen im Vergleich zur bisherigen Rechtspre-
chung verschärfen?

Um die Frage hinreichend beantworten zu können, bedürfte es der Untersuchung der Rechtsprechung
entsprechender Fallkonstellationen.

„Die Verhaltnismäßigkeit ist die beste Methode, um ZieSkonflikte zwischen gegentäufigen Prinzipien
rational aufzulösen/'11 Hierfür bedarf es jedoch solcher Zielkonflikte; Diese können aber möglicher-
weise bereits dadurch verhindert werden, dass Gesetzgeber, Regierung und Verwaltung sowie Rechts-

pflege künftig den Schutz vor Altersdiskriminierung besonders beachten.

14. Welchen praktischen IVlehrwert bietet die vorgeschlagene Neuregetung gegenüber bestehen-

den Vorschriften höherrangiger Rechtsebenen zum Schutz vor alters bedingter Diskriminierung

(wie etwa dem Allgemeinen Gteichbehandlungsgesetz auf Bundesebene)?

Der verfassungsändernde Gesetzgeber würde durch die hier vorgeschlagene Änderung eine//ojb/'e^/i/e

l/l/crte/itsche/c/i//iff//12 fällen, die neben dem rechtlichen Schutz vor Diskriminierung eine politische Sym-
boiwirkung entfalten kann. '

8 Siehe statt vieler etwa Ciassen, Claus Dieter: Die Menschenwürde ist - und bleibt - unantastbar, ]n; DÖV 62 (2009), H. 17,

S, 689-698.

9Jarass, Hans D.: Art. 3, a.a.o, (Anm. l), Rdnr. 3.02.

10 Vgi, Klrchhof, Gregor; Die Klnderrechte des Grundgesetzes. Sollte die Verfassung zugunsten von Kindern geändert werden?,

in; NJW 71 (2018), H. 37,S; 2690-2693;
11 Klatt, Matthias / Meister, Moritz: Der Grundsatz der Verhäitnismäßlgkelt. Ein Strukturelement des globalen

KonstitUtionallsmus, in; JuS 54 (2014), H.3,S, 193-199, S, 193.

12Joross/WansD„-Art.3,a,a.O.(Anm.l),Rdnr.3;02. ' • ^ •
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15. Sofern die Platzierung des Verbots der Attersdiskriminierung in der Thüringer Landesverfaäsung

in Anbetracht des geltenden Antidiskrlminierungsrechts geboten ist: Welche weiteren Gleich-

behandlungsgebote wären in der Konsequenz eben falls in die Verfassung mit aufzunehmen?

Diese Frage richtet sich vor allem 9n den verfassungsändernden Gesetzgeber/da es hier auf seine Wer-

tentscheidung. ankommt, Fraglich wäre, ob unter das Diskriminierungsverbot auch das Verbot so ge-

nannter positiver DEskriminEerung fällt.13 Dies wäre zu klären.

Mit freundlichen Grüßen

13 Zur Frage siehe bspw. Langenfeld, Christine: Art. 3 Abs. 3, In: Herzog, Roman / Scholz, Rupert / Herdegen, Matthias / K!ein,

Hans H. (hrsg.), Grundgesetz, Kommentar begründet von Dr. Theodor Maunz, Dr. Günter Dürig, 91. Lieferung, München 2020,

S,29-33.
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Formbiatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betei(lgtentran$parenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische, Person, die sich mit einem schriftilchen Beitrag an einem
Gesstzgebungsverfahren beteiligt hat, Ist nach dem Thüi'inge.r
BatelSlgtentransparenzdokumentatiönsgesetz (ThürBeteildökCS) verpflichtet, die naöhfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen.

Die. Informationen . der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fa!! ais verpflichtende
Mindestinformatlonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetefidokG in der Betelllgtentransparenzdokumentatton
veröffenttichl Ihr inhäitlrcher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffent!lchl, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut leserltch susfütlen und zusammen mif'der SteHungnahme sendenS

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von
Staatszfelen und Stärkung von Glelchheltsrechten
hier: Themenkomplex ..Herstellung aleichwertlaer LebensverhäEtnlssB"
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU • ,
-Drucksache7/1629-

1.

2,

Haben Sie sich ais Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natüfllcher^Personen oder Sachen (z> B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genüssenschaft oder öffenEllphe Anstalt, Korperschaft des Öfföntlichen Rechts, Stiftung des
Öffentlichen Rechts)? :
[§ 5 Abs', 1 Nr. 1, 2 ThÖrBetötldokCS; Hinweis; Wenn nelHi dann weiter mit Frags 2. Wenn Ja, dann wsttar mit Frage 3.)

Name

3e$chäfls- oder Dlenstadresse

3traße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Drt

Organisatlonsfomn

-laben Sie steh als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
§ 5 Abs, 1 Nr. 1,2 ThürBetöildokG).

^sme . .

f/^<^

Vorname

/i-^^
~y —"—~ . —~—~:' ——-—^--" ""

^ Gäschäfts-oder Dienstadresse D' Wohnadresse

Hinweis; Angaben zur Wolinadresye sind nur orforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird, Die Wohnadresse

y!rd in keinem Fafi veröffentlicht.)

Straße, Hausnumrner

'ostteltzahl, Ort

^•1 ^, '^-^.-.^•l,.

or}ti:\ '^ .
~a —



3.

4.

5,

3,

Wa6 lät der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 3 ThürBetetldoRG)

h-^W ^i Uj^ti^^^H^ l lÄ- ^- T^^Y' f- yd^

Haben Sie In Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

G befürwortet,

^ abgelehnt, . . ,

0 ergänzungs- bzw. änderungsbedürftlg eSngeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schrlftiichen Beitrages zum
3 es etzgebungs verfahren zusarnmenl
;§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThÜrBeteitdökG)

J. ^ _ _:- _:_'^ -_,,—_ - —..

'/^ -i/v^^ y^^^ ^ ^ ^A— ^ J^A^yY^L/^

W^^^M^ -i/-^- • S>^ £t^- ü/ \^6 3^ü^^' .

^JL, ^ ^ ^ i^02/ . C /^ W^
/- a^ ,,^ • ,4, -n^/ ^ ^ ^ ^<X^ ^

Wurden Sie vom Landtag gebe.ten, einen SGhriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
äinzureichert? ' .
§ 5 Abs. 1 Nr. SThürBstelidoRG) •

^ '. Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

/Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass habän Sie steh geäLißert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?

3 perE-Mali • '

3 per Brjsf

•laben Sfi? sich als Anwaftskanzlei im Auftrag .elnes Auftraggebers mif schriftiichen Beiträgen
>tn Gesetegebungsverfahren betetfigt?
§ ö .Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteltdokG)

3 ja )•''^ nein (weiter mit Frage 7)

Venn Sie die Frage 6 bejaht hab&n: BiUe benennen Sie Ihren Auftraggeberl



."sf

7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages tn der
BeteEiigtentrsnsparenzdoktimentatlonzu?
(§ 5 Abs, 1 Satz.2ThÜrBfätsHcfol<G)

iS/. Ja 0 nein

Mit meiner U.nterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten, werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahröns mitteilen.

Ort,

ĴT

Datum

^/ AL ,^. ^(^ 2V ' .

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Verfassungsausschuss 
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99096 Erfurt  
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07743 Jena 

MR. LANDTAG POST 
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FRIEDRICH-SCHILLER- 

UNIVERSITÄT 
JENA Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 

Universität Jena • Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät • 07737 Jena 

Lehrstuhl für VWL / Wirtschaftspolitik  

Prof. Dr.  Andreas Freytag 
Lehrstuhlinhaber 

Jena, 30. November 2020  

Antworten auf Fragen des Fragenkatalogs 

Themenkomplex „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse" 

Vorweg: Es ist mir als Ökonom unmöglich, als auf sämtliche Fragen des 
umfangreichen Fragenkatalogs detailliert zu antworten. Hinzu kommt, dass die 
Fragen so umfassend sind, dass man auch eine ganze Reihe von Fachgutachten 
vergeben könnte, sie zu bearbeiten. Im Folgenden finden Sie deshalb meine 
Antworten auf einige der Fragen. 

Frage 6:  

Nach meiner Wahrnehmung bietet sowohl das Grundgesetz als auch die Verfassung 
des Freistaates Thüringen ausreichend Schutz gegen Diskriminierungen. Dennoch 
erscheinen die Ergänzungen in Art. 2 und Art. 96 nachvollziehbar. 

Einen siebten Abschnitt zum gesellschaftlichen Zusammenhalt einzuführen, 
erschiene mir nur sinnvoll, wenn die Regelungen durchsetzbar sind. Dies wiederum 
erscheint mir angesichts des hohen Abstraktionsgrades und erheblicher 
Interpretationsspielräume eher unwahrscheinlich. 

Frage 10:  

Ich fürchte, die Ziele des 7. Abschnitts werden durch eine Verfassungsänderung 
nicht erreicht werden. 

Frage 10:  

Ich sehe nicht, dass die Änderungen in den Art. 2 und 96 irgendeinen Schaden 
anrichten können. 



FRIEDRICH-SCHILLER- 

UNIVERSITÄT 
JENA 

Fraqe 12 (und. in Teilen 13 und 15):  

Nein. Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse kann nicht eindeutig definiert werden; 
siehe auch (https://www.bpb.de/apuzJ300052/qIeichwertiq-nicht-qleich). Das in der 
Regel verwandte Wohlfahrtsmaß reales BIP/Kopf drückt die Lebensverhältnisse nur 
sehr unzureichend ab. Andere Maßzahlen für Zufriedenheit sind im Prinzip als 
Ergänzung zum traditionellen Wohlfahrtsmaß brauchbar, sind aber dennoch kaum zu 
operationalisieren. In den letzten Jahren wurden zahlreiche Maßzahlen dazu 
entwickelt, wie zum Beispiel der  Canadian  Index of  Well-being,  der OECD  How's Life  
Report oder der Australien  Well-being  Index. Sie sind vor allem zu Berichtszwecken 
wichtig, weniger als Steuerungsgrößen. 

Diese Maße stellen keine Grundlage für ein einklagbares Recht dar, dazu sind sie zu 
selektiv und willkürlich, was in der Natur solcher Kennzahlen liegt und nicht 
denjenigen angelastet werden kann, die sie konstruieren. Natürlich könnte man für 
Thüringen eine eigene Maßzahl entwickeln, die aber genauso darunter leiden würde, 
dass irgendjemand die enthaltenen Elemente (z.B. Bildungs- und 
Sozialeinrichtungen, Beratungsstellen, Ärztedichte, Versorgung mit digitaler 
Infrastruktur, Lebenshaltungskosten, Versorgung mit Geschäften, ÖPNV; u.v.m) 
definieren und vor allem gewichten müsste. 

Die Aufnahme von Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in die Verfassung 
suggeriert jedoch ein einklagbares Recht. Es ist nur schwer vorstellbar, dass 
Gerichte sich mit Kennzahlen befassen, um festzustellen, ob die Lebensverhältnisse 
gleich oder ungleich über Thüringen verteilt sind. Hinzu kommt, dass individuelle 
Präferenzen sehr unterschiedlich sind. Während für einige Menschen beispielsweise 
die Versorgung mit Schule wichtig ist, wollen andere mehr altersgerechte Mobilität. 
Vor diesem Hintergrund ist es eher kontraproduktiv, ein Verfassungsrecht auf 
gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. 

Aus meiner Sicht ist das Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse dann umgesetzt, 
wenn alle Menschen ein nach eigener Vorstellung erfülltes Leben führen können; ich 
folge damit dem sog.  Capability-Ansatz nach Amartya Sen. Vor diesem Hintergrund 
kann das Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse wohl am besten dadurch 
erreicht werden, dass junge Menschen eine umfassende Bildung erfahren, die sie in 
die Lage versetzt, ihr Leben selber erfolgreich und nach eigenen Wünschen zu 
gestalten. 

Daneben kann die Politik viel tun, dieses Ziel zu erreichen, indem sie öffentliche 
Mittel sinnvoll einsetzt und die Steuerbelastung der Bürger gering hält. Hier besteht 
im Bund auf sicherlich auch auf Landesebene ein erhebliches Potential. 



FRIEDRICH-SCHILLER- 

UNIVERSITÄT 
JENA 

Fraqe 14:  

Die europäische Kohäsionspolitik sollte auf keinen Fall in der Verfassung des 
Freistaates Thüringen auftauchen. Es muss doch vielmehr ein Staatsziel sein, von 
•Ausgleichszahlungen anderer Gebietskörperschaften unabhängig zu werden. 

Fraqe 17:  

Nein. 

Fraqe 18:  

Ich kann mir nicht vorstellen, wie man ein solche Zielsetzung umsetzen könnte. 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs, 1 des Thüringer Betelligtentransparenzdokumentatlonsgesetzes

Jede natürliche oder Juristische Person. die sich mit einem • schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist .nach dem Thüringer
Beteillgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die .nachfolgend erbetenen
•Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5' Abs. 1 ThürBeteildokG In der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentiicht.' Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf- den tnternetseiten des
Thüringe'r Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut iQserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen >• Aufnahme von
Staatszlelen und Stärkung von GIeichheitsrechten
hier: Themenkomplex „Integration" , .

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1629-

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d, h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft.des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? '
(§5 Abs. 1 Nr. 1,2ThÜrBeteitdokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn'ja, dann, weiter mit Frage 3.)

Name ' ,

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße; Hdusnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform
^__..._ _. .

w^[^w
-.' /n //

^M^^r^''^^^- •.
T

W^ l4^r-^t>
~t~T' —Z—~

/ /^Y 'l-^^^ L ' .

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. ^Is Privatperson? ' '
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, ZThürBeteiidokG)

Name . • Vorname . '

D Geschäfts" oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenti keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§'5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBetgJtdo^G) / „ • , / .'

Jl^r^^ T^u^^ /^^<^<,J^^"^^/'1/^^^ ,;. ^
!//^^- '%^-^71 ^^^_'^?^^^/ ^/ ^/^//^-^?/y^-^- ifäÄ/^-^'/ '^/7--^/. ^^^-^^^/ ^^^/ ^

^'/1%-/>Z^&^.'^^ Ä^'^WAy ./^.,^
~Ö . C7• — V

Haben Sie in Ihr^m schriftlichen Beitrag die.entworfenen Regelungen'insgesamteher

a befürwortet, ' •

a abgelehnt, ' . •

^ ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

;5.

Bitte fassen Sl@ kurz.die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum.
Gesetzgebungsverfahren zusammen! - . , •

(§5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) , ' .

^w^.^uw^?^. ^i^xK^^ ^'^teWi» H^^ i ^i^sM J&i^le ,z?^dk ?M^^ wiwww^ ^" ^ ^w ^
-.'i-/-,/1 f?»///;f .C/ti.^ /.i

•^l^^.^c^-.ii^'
^.SQ^ä^k^'^^

'^itSfA^i^tW~^l^^[^f^Wv'y~'[~^'f'~i^^{"i'Ji^ fflG*"'.""""'''•""" Luc'' »'•'•"•' i""(j'i«y

Wurden Sie vom Landtag gebeten,'einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen? ' ... . .

(§5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG) . -

D ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Aniass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form. haben Sie sich geäußert?

G per E-Maii

D . per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftiichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? .
(§ 6 Abs. 1 Nr, 6 ThürBetßildokG) ,.

a •• ja ^f • nein (weiter mit Frage 7}

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres'sct^rifttichen Beitrages in der .
Beteiligtentransparenzdokumentatlonzu? ' . .
(§5Abs.1Satz2ThÜrBetelldokG) . .

Ja . •

-A—-
a, nein ' .

Mit meiner Unterschrift versichere ich äie Richtigkeit und Voilstähdlgkeit der Angaben. Änderungen in

den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss des
Gesetzgebungsyerfahrens mitteiten. • . •

Ort,

fi
Datum

^ t.9^ y^ 6^ —

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anhörung CDU-Vorschlag Verfassungsausschuss 

Gut: 
Integration als Verfassungsziel verankern — sehr gut! 

THOR. LANDTAG POST 
3011 2020 0839 

Z Ze4 zczo  

Kritikpunkte: 

- zeigt sich ein einseitiges Verständnis von Integration: Anforderungen an die 
Zugewanderten, was sie tun müssen, andererseits wenig Unterstützung; z.B. 
Forderung, womit sich die Zugewanderten alles identifizieren müssen (freiheitlich 
demokratische Grundordnung), aber wenig Zubilligung von Rechten 

Deshalb Forderung: mehr und echte Teilhabe z.B. durch die Zubilligung des 
Wahlrechtes auch ohne Erwerb der Staatsbürgerschaft 

- besonders problematisch: Unterstützung nur für diejenigen, deren Aufenthalt 
dauerhaft und gesichert ist, das entspricht nicht der Notwendigkeit der Realität: Das 
war schon bei den „Gastarbeitern" früher so, dass auch kurzer Zeit viele Jahre 
wurden, ist heute nicht anders; 

Deshalb Forderung: Unterstützung für alle, die hier sind und das von Anfang an 

    

 

    

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblattmr Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteillgtentransparonzdokumentationsgesefzes

Jede natürilche oder Juristische Person, die. sich mit einem . schriftHchein Beitrag'an einenn-

Gesetegebungsverfahren beteiligt hat, ist .nach dem ' Thüringer
Beteiligtentranspärenzdokumentationsgesetz (ThürBeteitdökG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen'. . • • ' • .

Die Informationen der folgenden Felder 1' bis 6 werden in jedem Fall. als verpflichtende
Mindsstinformationen-gemäß §-5 Abs. 1 ThürBeteHdokG in der Beteljigtentran'sparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr Inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den' Internetseiten • des
Thüringer Landtags verÖffentSicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen,

Bitte gut {eserffch ausfüllen und zusammen mit-der SteHungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats ThÜring&n - Aufnahm'e von
Staatszleien und Stärkung von Gleichheitsrechten . , .

hier: Th6menRomplex„HersteIiunci aleichwerticfer Lebensverhältmsse"

Gesetzentwurf'der Fraktion der CDU .

"Drucksache7/1629- • • .

1.

2.

Haben Sie sich a!s Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürliche)1 Personen oder Sachen (^, B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, KÖrperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? • • . . •
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteiidokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name ' .

Geschäfte- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl. Ort

Organisatlonsform

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? .
(§5Abs.1Nr,1,2ThürBetei!dokG) '• •

Name

Prof. Dr. Grieben

Vorname

Wolf-Heimo

M Geschäfts- oder Dlenstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fal! veröffentitcht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort • ' •

Universitätsring 3 . .

06099 Halle (Saale)



3,

4.

5.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? •
(§ 5 Abs, 1 Nr. 3 ThürBetelldokG)

Forschung und Lehre in den Bereichen Makroökpnbmlk, Wirfcschaftswachstum und .

Entwicklüngsländer; admiriistratlve'Leitungsaufgaben als Prodekan der Fakultät

-faben Sie in Ihrem schriftiiphen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

3 befürwortet, ' ' • ' . ,

^ abgelehnt, • • . . - . . . • ••

3 ergänzungs- bzw, änderungsbedürfflg eingeschätzt?-

3itte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
3 esetegebungs verfahren zusammen!
:g 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteiidokG) ' • ' . ' ,

.Das Regelungsbedürfnis wird sehr unzureichend begründet. Die Begrenztheit der

Regelungsmöglich keiten wird.nicht adäquat gewürdigt. Die eigentlich viel

, wichtigeren Probleme im Zusammenhang mit diesem Thema werden gar nicht

angesprochen.'Der CDU-Vorschlag atmet den Geist der Gleichheit, nicht den der

Freiheit. ' • .

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen SQhriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungs vorhaben
iinzurescher»?
§ 6 Abs. 1 Nr. 5 ThÜrBetslldokG)

^ ' Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) 0 nein

Venn Sie äie Frage 5 verneint haben; Aus welchem Aniass haben Sie'sich geäußert?

i welcher Form haben Sie sich geäußert? • , "

] perE-Mail • . . • , •

] per Brief • '. '

labßn Sie sich als Anwalts kanz tel. im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
im Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
15 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteiidakG)

) ja ^ ' nein (weiter mit Frage 7)

tfenn Sie die Frage 6 bejaht haben:. Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!'-



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages In der
Betelllgtentransparenzdokumentatlonzu?
(§ 5 Abs, 1 3atz2ThürBeteHdokG)

a. ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und VoHstäridlgkelt'der Angaben, Änderungen
in den . mitgeteilten Osten werde, ich unverzüglich und. unaufgefordert -bis zum Abschiuss .des

Gesetzgebungsverfahrens mitteilen,

Ort) Datum

Halle, den 30. 11.2020 . L

Unterschrift

Wolf-Heimo Grieben

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natüriiche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpflichtet, die nachfoigend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der. folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fali als verpflichtende
Mindestjnformatjonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
ve raffen ti ich t. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätziich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut teserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von Staatszielen
und Stärkung von Gleichheitsrechten, Gesetzentwurf der CDU, Drs. 7/1629

1.

2. 1

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. ais Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B, Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentiichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteiidokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Thüringer Seniorenverband BRH

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzah!, Ort l

Organisationsform

e.V.

Hauptstraße 91 b

99826 Lauterbach

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d, h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteifdokG)

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. DieWohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

a befürwortet,

D abgelehnt,
D • ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftiichen Beitrages zum

Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteiidokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteiidokG)

CJ ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben:'Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Mail

D per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG) ,

G ja a nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentation zu?
(§ 5 Abs. 1 Satz2ThürBetei!dokG)

a ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteiiten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs, 1 des Thüringer Betefligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist . nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteitdokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen, der folgenden Felder 1 bis'"6 werden .in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiiigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen. ' .

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mst der Stellungnahme sendQn!

Zu weichem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von
Staatszielen und Stärkung von Glefchheitsrechten
hier: Themerikomplex „Integration" ,

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1629" •

1.

•2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. a!s Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. S. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des

öffentSichen Rechts)? '
(§ 5 Abs. 1 Nr. 112 ThürBetelidokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name. , ,' ,

UlAA^wU" 0?iA^l^A

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort . ' '

Organisationsform.

. kür^^.^ A. ü R .

S'v}^^4, <&

IC

W^( Öci^L^
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. ais Privatperson? ' •
(§5Abs.1Nr.1,2ThÜrB8teiSdokG) .' ' . • .

Name ,, , Vorname

D Geschäfts-oder Dienstadresse D Wo^inadresse

(Hinweis: Angaben zur y/ohnaclresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.) • • ' .

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort .



-3.

4. ..

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?. •
(§.5Abs.1Nr.3ThürBetei,ldokG)' , , .' • . •

(j^v-^'U^ ji'^w ^\ BJf. fc^4i ^\/^v^^ v,i/u^Hi^„

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

a befürwortet,
a / • abgelehnt, • ' .

ergän'zungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen! . •

(§ 5 Abs. -t Nr. 4 ThürBetelidokG)

<,(k^^ Ucy^vl- ^i^w^

^ cff-riMAvl\</i-^- proH^<^^c^

iJayr^l- A w<C.L)'J^;k)M »?fr^ P^- ,

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben

einzureichen? ....

(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG) • ' • . . • .

ja.'(Hinwels: weiter mit Frage 6} a nein . ' .

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In-.welcher Form haben Sie sich geäußert? , ' , •, .

D perE-Mail , . . •

per Brief. . • • ' . - , . •

Haben Si.e sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen

am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? • .
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetelldpkG)

a .^. •'. . . ^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeberl



r.--

Stimmen Sie einer Veröffentlichung ihres schriftlichen Beitrages in der
Betelligtentransparenzdokumentationzu?
(§ S.Abs. .1 Satz 2 T.hürBeteildokG) . • . .

ja a • nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert .bis zum Abschluss des

Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

ö/v-t^ Z-).. U ^ .

Unterschrift

^^ _

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Thüringer Landtag

Jurgen-Fuchs-Str. l

99096 Erfurt

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/806
zuDrs. 7/1629

zum Themenkomplex

"Integration"

Mein Zeichen

Institut für (VHgratlonsforschung
und Interkulturelle Studien (tMIS)

Öffentliches Recht, Europarecht und

Rechtsvergielchung

Süsterstraße 28
49074 Osnabrück
Telefon
Telefax

Datum

23,11.2020

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU Drs. 7/1629

Themenkomplex Integration

Sehr geehrte Damen und Her

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf eines fünften Gesetzes zur

Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen. Der Vorstand des Instituts für Migrationsforschung

und Interkulturelie Studien (IMIS) der Universität Osnabrück hat mich gebeten, diese Aufgabe zu

übernehmen. Entsprechend unseren Forschungsschwerpunkten beschräpken sich die folgenden

Ausführungen auf Art. 4l d und seine Begründung.

Mit freundlichen Grüßen
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Thüringer Landtag
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99096 Erfurt
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Telefax: +49 641 969 4509

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Msin Zeichen Datum

23.11,2020

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Ifraktioa der CDU Drs. 7/1629

Themenkomplex Integration

l. Vorbemerkung

Ausgangspunkt muss die Frage sein, welche Fragen auf der Ebene der Verfassung geregelt werden sollten.

Neben der Staatsorganisation und den Grundrechten, die zum Kernbestand jeder freiheitlich-

demokratischen Verfassung gehören, sollten nur solche Vorschrijften aufgenommen werden, die von

grund legender und dauerhafter Bedeutung für das Gemeinwesen sind und von einem überparteiUchen

Konsens getragen werden. Nur in einem solchen Fall sind der erhötite Rang in der Normen h ierarchie

gegenüber der Gesetzgebung und die damit verbundene erschwerte Anderbarkeit zu rechtfertigen.

Dagegen eignen sich aktuell politisch umstrittene Fragen nicht für eine Aufnahme in den Verfassungstext,

weil sie Gegenstand der demokratischen Auseinandersetzung sind und beim Wechsel der Mehrheiten

änderbar bleiben müssen.

Unter dieser Prämisse sind Staatszieie kein notwendiger Bestandteil einer Verfassung. Sie sind dann

sinnvoll, wenn sie Aufgaben staatlichen Handelns und anzustrebende Ziele benennen, die von einer

breiten Zustimmung getragen werden und ersichtlich von einer langfristigen Bedeutung sind. Wenn sie im

Sinne eitles Förderauftrages formuliert sind, ergibt sich zwar keine eindeutige Rechtsfolge. Sie senden

aber einerseits ein politisches Signal fllr die Gesetzgebung» die ein Staatsziel auch zur Rechtfertigung

möglicher Grund t'echtseingriffe heranziehen kann, Andererseits stellen sie auch für Verwaltung und

Rechtsprechung eine Richtschnujt' dar, weil sie immer dann zu berücksichtigen sind, wenn bei der

Anwendung der Gesetze oder im Rahmen der gesetzesfreien Verwaltung einschlägige Auslegungs-,

Ermessens- oder Gestaitungsspielräume bestellen.

Obwohl es weder Im Grundgesetz noch In den anderen Landesverfassungen entsprechende Vorbilder gibt,

kommt der Themenkomplex Integration grundsätzlich für eine Aufnahme als verfassungsrechtliches

Staatsziel in Betracht. Die Einwanderung ist seit vielen Jahrzehnten ein kontinuierlichei't wenn auch nicht



gleichmäßiger Prozess, so dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die daraus resultierende geseJlschaftliche

Vielfalt und die damit zusammenhängenden Herausforderungen auch in Zukunft bestehen werden.

Deshalb spricht viel dafür, dass die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und des

Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher Herkunft eine dauerhafte Aufgabe staatlichen Handelns

ist.

Obwohl einige für das Themenfeld Integration zentrale Regelungen im dritten Kapitel des

Aufenthaltsgesetzes enthalten sind und damit als Bundesrecht dem unmittelbaren Einfluss des Thüringer

Verfassungsgebers entzogen sind, spricht diese Zuständigkeitsverteilung nicht gegen eine Regelung in der

Landes Verfassung. Zum einen decken die Vorschriften des Bundesrechts nur einen Teil der möglichen

Handlungsfelder ab, was sich auch daraus ergibt, dass § 45 AufenthG weitere Integrationsangebote der

Länder ausdrücklich vorsieht. Zum anderen sind die Behörden des Landes und die Kommunen mit der

Ausführung dieser gesetzlichen Regelungen befasst, in deren Rahmen ein landesverfassungsrechtllches

Staatsziel berücksichtigt werden kann.

Somit gibt es keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Aufnahme eines solchen Staatszieles. Jedoch

erweisen sich einzelne der vorgeschlagenen Formulierungen als problematisch.

2. Art. 4l d Abs. l

Am Ende von Art. 4l d Abs. l ist der Zusatz „auf Basis der freiheitlichen demokratischen Grundordnung"

aufgenommen, dessen Bedeutung unklar ist. Wenn er sich auf die Fördermaßnahmen von Land und

GebietskörperschafEen bezieht, so ist er überflüssig, da deren Bindung an die Verfassungsgrundsätze, die

mit dieser Formel zusammengefasst werden, unstrittig besteht und keiner KIarstellung bedarf. Wenn er

sich dagegen auf das Zusammenleben der Menschen bezieht, so ist nicht zu erschließen, was damit

gemeint ist. Selbstverständlich erfolgt auch das gesellschaftliche Leben in Deutschland und in Thüringen

auf der Grundlage der geltenden Verfassungsgrundsätze. Wenn allerdings wie in Abs, 2 S> 2 Nr, l eine

.Identifikation mit ihnen gemeint ist, so gelten die dazu sogleich auszuführenden Bedenken auch für diese

Formulierung.

3. Art41dAbs.2

In Art, 4l d Abs. 2 kommt nicht zum Ausdruck, dass gelingende Integration ein wechselseitiger Prozess

sein muss. Vielmehr beziehen sich die Fördermaßnahmen nach S. 2 einseitig auf die Menschen mit

Migrationshintet'grund. In der sozial" und rechtswissenschaftlichen Diskussion besteht jedoch weitgehende

Einigkeit, dass Integration nicht nur von Minderheiten verlangt werden darf, sondern ebenso als Aufgabe

und Verpflichtung der gesellschaftlichen Mehrheit verstanden werden muss. Nur so bestehen gute

Aussichten für eine gegenseitige Annäherung, die Voraussetzung für eine konstruktive Verarbeitung

gesellschaftlicher Vielfalt ist. Jedoch wird an keiner Stelle des Vorschiags deutlich, dass auch die in der

Begrlindung als „Alteingesessene" bezeichneten Menschen ein Mlndestmaß an Offenheit zeigen müssen»

damit die staatlichen Integration s bemüh u n gen eine Erfolgschance haben. Insofern sollte deutlich gemacht



werden, dass sich die Aufgabe der Förderung der Integration an alle in Thüringen lebenden Menschen

richtet,

Die Ausrichtung auf „Menschen mit Migratlonshintergrund" nimmt eine in der Statistik entwickelte und

auch in den Integrations- bzw. Teilhabegesetzen verschiedener Bundesländer zugrunde gelegte

Begriffsbildung auf. Diese Kategorie umfasst nach den gesetzlichen Regelungen Personen, die nicht

Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. l GG sind, oder außerhalb des heutigen Gebietes der Bundesrepublik

Deutschland geborene und seit 1950 (in Baden-Württemberg nach 1955) nach Deutschland zugewanderte

Personen oder Personen, bei denen mindestens ein ElternteH die Kriterien der Nummer 2 erftlllt (§ 2

PartIntG Berlin, § 4 Abs. l TIntG NRW, § 4 Abs. l PartIntG BW). Es liegt aber durchaus nahe, dass damit

gar nicht alle Menschen mit sprachlichen Defiziten erfasst werden. Allerdings stünde es dem Thüringer

Gesetzgeber natürlich frei, eine eigene, gegebenenfalls auch weitere Definition zu finden, die ebenfalls

richtigerweise berücksichtigt, dass nicht allein an der Staatsangehörigkeit angeknüpft werden kann.

Fragwürdig ist die in S. l erfolgende Beschränkung auf die „rechtmäßig auf Dauer in Thüringen lebenden

Menschen". Diese Gruppe wird in der Begründung gleichgesetzt mit „Zuwanderern ..., die nicht nur

geduldet sind, sondern eine dauerhafte Bleibeperspektive haben". Diese Formulienmg übersieht die

faktische wie rechtliche Komplexität von Migrationsvorgängen. Zum einen gibt es viele Zuwandernde, die

bei der Einreise noch nicht wissen, ob sie auf Dauer in Deutschland bleiben wollen. Als Beispiel seien

ausländische Studierende genannt, die zunächst eine Aufenthaltserlaubnis nur für das Studium erhalten.

Jedoch ist es durchaus erwünscht, dass sie anschließend dem deutschen Arbeitsmarkt zur Verfügung

stehen. Ob und wann sich diese Option realisiert, ist zunächst aber unklar. Ähnliches gilt flir Personen, die

zur Erwerb stätigkeit einreisen und in fast allen Fällen ebenfalls nur eine befristete und oft von

Bedingungen abhängige Aufenthaltserlaubnis erhalten. Ob und wie lange sie in Deutschland bleiben, klärt

sich erst später. Auf der anderen Seite gab es in den vergangenen Jahrzehnten Zehntausende von

Ausländer* innen, die viele Jahre nur mit einer Duldung in Deutschland lebten und dann doch ein

dauerhaftes Aufenthaltsrecht erhielten. Eine Duldung allein ist deshalb kein hinreichender Indikator für

die Vorläufigkelt des Aufenthalts; Bei allen diesen Personen ist also nicht eindeutig zu bestimmen, ob sie

auf Dauer im Land bleiben werden und damit von den Fördermaßnahmen erfasst werden.

Diese Unklarheiten über den Anwendungsbereich der Vorschrift würde man nur umgehen, wenn allein

Personen mit einem Daueraufenthältsrecht, insbesondere einer Niederlassungserlaubnis, sowie Personen

mit der deutschen Staatsbürgerschaft erfasst würden. Bei einem solchen Verständnis wäre die Bestimmung

weitgehend nur auf bereits längere Zeit in Deutschland lebende Menschen anwendbar. Ein solches enges

Verständnis der Vorschrift beraubt sie aber weitgehend ihres Sinnes, denn sowohl fiir die

Niederlassungserlaubnis wie für die Einbürgerung wird ja ein Integrationsnachweis, insbesondere auch

durch deutsche Sprachkenntnisse, vorausgesetzt. Folglich ist diese Einschränkung des Personenkreises

nicht sinnvoll.

Schwere Bedenken bestehen gegen die Formulierung von Abs. 2 S. 2 Nr. l, wonach eine „Identifikation

mit der Verfassungs- oder Rechtsordnung'< gefördert werden soll. Sie wird zwar in der Begründung .

verstanden als ein Werben für Annahme und Identifikation mit der Verfassungs" und Rechtsordnung. Das



Ziel einer Identifikation im Sinne einer inneren Überzeugung verkennt aber ein grundlegendes Merkmal

der freiheitlichen Demokratie. Selbstverständlich wird von allen in Deutschland bzw. Thüringen lebenden

Menschen erwartet, dass sie sich an die Normen der Verfassung und der Gesetze halten. Der Gehorsam

gegenüber den Gesetzen ist unabdingbare Voraussetzung für jedes funktionierende Gemeinwesen. Ebenso

gehört es aber zur Demokratie, dass nicht nur alle Gesetze, sondern auch Verfassungsbestimmungen, die

nicht zu den von Art, 79 Abs. 3 GG bzw. Art. 83 Abs. 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen erfassten

Grundsätzen gehören, von den Volks Vertretungen bzw. durch Volksentscheid geändert werden können. Es

ist das gute demokratische Recht jedes Menschen, einzelne gesetzliche Vorschriften, aber auch einzelne

Regelungen in einer Verfassung abzulehnen und für ihre Änderung bzw. Abschaffung einzutreten. Dies

gilt für deutschje Staats an gehörige in gleicher Weise fUr im Land lebende Ausländer* innen,

Sehr vage und deshalb kaum operationaUsierbar ist das Förderziel der „Verbundenheit mit Deutschland

und Thüringen" in Abs. 2 S. 2 Nr. 2. Auch die Begründung hilft hier kaum weiter. Vielmehr scheint auch

hier ein staatlicher Zugriff auf innere Einstellungen der Menschen gemeint zu sein, der eher an totalitäre

Systeme erinnert, aber in einer freiheitlichen Demokratie nicht akzeptabel ist.

Ähnlich vage, allerdings von der Zielsetzung her unproblematisch ist die Förderaufgabe in Bezug auf die

„gesellschaftliche Teilhabe" in Abs. 2 S. 2 Nr. 4.

4. Art. 4l d Abs. 3

Unklar ist auch die Formulierung in Abs. 3 S. l, wonach Möglichkeiten der politischen Mitgestaltung

gefördert werden sollen. Das Verhältnis zum Recht aufMitgestaltung des politischen Lebens in Art. 9 der

Landes Verfassung wird weder in der Regelung noch in der Begrlindung angesprochen. Aus der

Begründung ist jedoch zu schließen, dass die Mitgestaltimg als Instrument der Identifikation verstanden

wird und damit im Kontext von Abs, 2 als besonders an Menschen mit Migrationshintergrund gerichtet

angesehen wird. Da Art. 9 der Landesverfassung jedoch als Jedermannsrecht formuliert ist und damit

gerade nicht an der Staatsangehörigkeit anknüpft, werden sie ohnehin von dessen Anwendungsbereich

erfasst,

Einen eigenständigen Sinn hat die Vorschrift nur dann, wenn der Förderauftrag so gemeint ist, dass er sich

auf zusätzliche Organ is ationsformen und Verfahren der Mitwirkung bezieht, die vom Land bzw. den

Gebietskörperschaften erst noch geschaffen werden müssen. Solche Regelungen könnten etwa die

fakultative oder obligatorische •Schaffung von M igrationsau s schlissen auf kommunaler oder Landesebene,

Anhörungsrechte von migt'antischen Organisationen oder ähnliches umfassen. Bei einer solchen

Auslegung ist allerdings zu fragen, warum hier von „fördern" die Rede ist. Entsprechende Vorschriften

könnte das Land selbst schaffen. Hier empfiehlt sich eine Klarstellung.

Problematisch ist schließlich auch Abs. 3 S. 2. Der Begriff „Bürgerrechte" wird nicht definiert. Er wird

auch weder an anderer Stelle der Landesverfassung noch im Grundgesetz verwendet. In der Begründung

wird Bezug genommen auf die „wesentlichen politischen Rechte", doch ist auch dies keine präzise

Definition. Naheliegend wäre ein Verständnis, wonach alle Rechte gemeint sind, die in der

Landesverfassung den Bürgern vorbehalten sind. Dann wäre der Mehrwert der VorschrifE allerdings



gering, denn die Beschränkung dieser Rechte auf deutsche Staatsangehörige und Vertriebene ergibt sich

bereits aus Art. 104 der Landesverfassung. Neu ist dann nur der Hinweis auf die Unionsbürger, denen

allerdings nach der geltenden Rechtslage nur das kommunale Wahlrecht zusteht. Insofern käme alternativ

auch eine Klarstellung in Art. 95 der Landesverfassung in Frage.

5. Zusammenfassung

Als Fazit der Stellungnahme ist festzuhalten, dass die Aufnahme eines Staatszieles Integration in die

Verfassung der Freistaates Thüringen zwar grundsätzlich sinnvoll ist, aber einige Formulierungen des

Vorschlages entweder unklar oder inhaltlich problematisch sind. Sie müssen an vielen Stellen überarbeitet

werden, um sich in die Systemaäk der Verfassung und die Grundsätze einer freiheitlichen Demokratie

einzufügen.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 4

FormblattzurDatenerhebung • •

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtenfransparenzdokumenfationsgesefzes

Jede natürliche oder Juristische • Person, die sich . mit einem' schriftlichen. Beitrag an einem

Gesetzgebüngsverfahren beteiligt hat,' ist • nach . dem Thüringer

BeteliEgtentr^nspärenzdokumentationsgesefz (ThürBetetidökG) verpflichtet, d!e nachfolgend si-betenen
Angaben-soweit für sie zutreffend-zu machen. , _ " •

Die infomnationen , der folgenden Felder 1' bis ö.werdön-in jedem Fal! als verpflichtende

lüindestinformatlonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG •in der Betelligtenlran'sparerizdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzHch nur dann auf den !nternetsetten des
Thüringer Landtags veröffentlicti't, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut le&eriSch ausfülfen und.zusQmmen mii-der SteHwgnahmö senden!

Zu weichem Ge.setzentwurf.haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen " Aufnahme von

Sfaatszielen und Stärkung von GIeichheitsrechten
hier: Themen komplex „Herstellung aleEchwertiaer Lebensverhajtnisse"

Gesetzentwurfdsr Fraktion der CDU , . ^ •Al4ir^^^^f-€n'^s' . •
-Drucksache7/1629-. *• . j ^ ^ ,

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer: Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene .

Genossenschaft oder öffentliche Anstatt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechte)?. . . .
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Geschäfte- oder Dienstadresse

Straße, Hausnumm'er (oder Postfach) . ' .

Postleitzahl, Ort .. -

Organis.atlonsform

LANDESFRAUENRAT.
THÜRINGEN e.V. —
Jöhannesstraße 19'_

99084 Erfurt •

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Pnvgtperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteli.dokG) • •. .

Name

r , '

Vorname . ' • .'

D Geschäfts", oder Dlenstadresse a Wohnadresse

[Hinweis: Angaben airWohnadresse sind nur erforderHch, wenn keine andere. Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
//ird !n keinem Fal! veröff6nt!icht.)

Straße, .Häusnummer

Postleitzahl, Ort
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7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung ihres schriftlichen Beitrages m der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
(g5Abs.1Satz2ThürBetei[dol<;G) . • . .. • , •

y ja •..:•!0 nein • ' . .

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollstäridijgkeit'der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich, und. unaufgefordert bis zum Abschluss des
G es etzgebungs verfahren s mitteilen,

Ort, Datum Uptersch'rlft

••3

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Zu dem Themenkomplexen "Schutz vor

Altersdiskriminierung und Herstellung

gleichwertiger Lebensverhältnisse

LANDESFRAUENRAT
THÜRINGEN E.V.

Thüringer

Z U S G

Landtag

hrift
7/830

zu Drs. 7/1629

Landssfrauenral TWiringen e.v.* johannsssir. 19 • 990M Erfurt.

Stellungnahme des Landesfrauenrates Thüringen e.V. zum Fünften
Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen
Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten

Sehr geehrte Mitglieder des Verfassungsausschusses,

wir bedanken uns für die Möglichkeit zum o.g. Gesetzentwurf Stellung
beziehen zu können. Wir werden in dieser Stellungnahme auf beide
Themenkomplexe eingehen.

Da die Fragenkataloge sehr viele Fragen im verfassungsrechtlichen.
Kontext stellen, die aus unserer Sicht mit juristischem Fachverstand
beantwortet werden müssen,-erlauben wir uns, diese nicht als Grundlage
unserer Stellungnahme zu nutzen. Zwar zählt der Deutsche
Juristinnenbund (Landesvertretung Thüringen) zu unseren'
MitgHedsorganisationen. Dieser hat sich aber njchi an der Erarbeitung
der Stellungnahme beteiligt.

Voranstellen möchten wir die Tatsache, dass bereits im Grundgesetz,
Artikel 1 geregelt ist: „Die Würde des Menschen ist unantastbar, Sie zu
achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt."

Da sich aile anderen Gesetze in Deutschland dem GG unterzuordnen
haben, stellt sich uns die Frage, inwieweit dieser Artikel ernst genommen
wird, wenn es zusätzlicher Regelungen bedarf, Diskriminierungen (im
vorliegenden Gesetzentwurf bezogen auf das Diskriminierungsmerkmal
Alter) zu thematisieren und im besten Fall zu verhindern. Da auch der
Landesfrauenrat Thüringen von der Gleichwertigkeit aller Menschen
ausgeht, erscheint es uns nicht sinnvoll, für eine von Diskriminierung
betroffene Gruppe eine In der Verfassung verankerte Regelung zu treffen
und andere Merkmale, wie Krankheit oder Behinderung, ethnische
Herkunft oder Religion und Weltanschauung nicht zu berücksichtigen.

Da die Verfassung des Freistaates Thüringen im gleichen Wortlaut
beginnt, wie das GG und die Würde des Menschen vor alles andere
stellt, erwarten wir zunächst die Verpflichtung aller staatlichen Gewalt,
diese Würde zu schützen, ernst zu nehmen. Somit würde eine
Verfassungsänderung, die keine vollständige Aufzählung aller Z.B.
bereits Em Allgemeinen Gieichbehandlungsgesetz (AGG) verankerten
Diskriminierungsmerkmaie berücksichtigt und darüber hinaus weiter
bisher nicht geregelte Merkmale unberücksichtigt lässt, nicht ausreichen.

Landesfrauenrat
Thüringen e.V.

Johannessirasse 19
99084 Erfurt ,

Tel, 036
036

Fax 036



THÜRINGEN E.V.

Ungeachtet dessen, bietet der Gesetzentwurf keine Lösung für von
Altersdiskriminierung betroffene Kinder und Jugendliche. Eine
Verpflichtung, die UN-Kmderrechtskonvention in Thüringen umzusetzen,
wäre aus unserer Sicht zielführender.

Die gesellschaftliche Bedeutung des Ehrenamtes mit einem besonderen.
Schutz- und Förderauftrag verbunden als Staatsziei aufzunehmen
hingegen, ist eine Forderung des Landesfrauenrates und wird .
ausdrücklich begrüßt. Allerdings sollte eine Verknüpfung mit dem „Schutz
vorAltersdiskriminierung" vermieden werden. Ehrenamtlich engagieren
sich Menschen aller Altersgruppen.

Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist aus unserer Sicht
nicht nur für die Gesetzgebungskompetenz relevant. Ein solches
Staatsziel gilt es zu füllen mit gesellschaftspolitischem Inhalt, denn es
kann nur dann wirksam sein, wenn dem konkrete Schritte folgen. Eine
gleichwertige Landesentwicklung und damit gleichwertige Versorgung mit
auch notwendiger sozialer Infrastruktur, zum Beispiel beim Angebot der
flächendeckenden Gewaltschutzstrukturen nach der Istanbul-Konvention,
muss zum Inhalt des Staatsziets gehören. Viel schwieriger scheint uns
allerdings, zu garantieren, dass dieses Staatsziei von den kommunalen
Gebietskörperschaften mitgetragen und ausgefüllt wird.

Zu berücksichtigen wäre auch, dass gleichwertige Lebensverhältnisse für
alle Menschen, die in Thüringen leben, egai ob dauerhalt oder in einem
bestimmten Lebensabschnitt ihren Lebensmittelpunkt hier haben,
unabhängig ihrer Herkunft oder ihres Aufenthaitsstatus gelten muss,

Verwundert hat uns hingegen, dass im Gesetzentwurf das Gebot der
Bestenauslese bei der Besetzung öffentlicher Ämter verankert werden
soll. Zum einen gehen wir davon aus, dass dies bereits gängige Praxis
sein sollte, zum anderen wird dies explizit im AGG geregelt.

Mit diesem Vorschlag wird zudem unterstellt, dass diversity management,
paritätische Regelungen oder Quoten die Befähigung oder fachliche
Leistung von Menschen ignoriert. Das Gegenteil ist der Fall. Frauen
sitzen .trotz gleicher Befähigung und Eignung nicht in Leitungsetagen,
Queers ebenso wenig. Es sind nicht die Quoten, die zur
Ungieichbehandlung fuhren, sondern das Fehlen dieser Maßnahmen.

Über Jahrhunderte hinweg wurden Männer allein qua ihrer [Vlännlichkeit
als geeignet und befähigt angenommen. Es ist bezeichnend, dass genau
jetzt, da sich Gesellschaft so verändert, dass auch Frauen mehr in

Landesfrauenrat
Thüringen e.V.

Johannesstrasse 19
99084 Erfurt

Tel.

Fa



THÜRINGEN E.V

führende Positionen kommen, eine Festschreibung von Eignung und
Befähigung erfolgen soll.

Der Gesetzentwurf verschiießt die Augen vor bestehenden struklureilen
Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern. Er ignoriert bestehende
Forschung zur Wirkung tradierter Rollenbilder in Politik und Wirtschaft.
Wir könnten vermuten, er versucht männliche Privilegien, Männerbünde
und Patriarchat mit dem Begriff der Bestenauslese zu schützen. Das
lehnt der Landesfräuenrat entschieden ab und spricht sich gegen die
Verankerung dieses Abschnitts in der Thüringer Verfassung aus.

Landesfrauenrat
.Thüringen e,V.

Johanne.sstrasse 19

.99084 Erfurt

Tei; 

Fax 

Erfurt. 3.12.2020

Vorsitzende Geschäftsführerin

Das Dokument wird zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formbiatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiiigt hati ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteEldokG) verpflichtst, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Feider 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindesttnformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut lesertiGh ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem;Gesetzentwurf:haben Sie sich schriftl.ich geäußert (Titßl des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von
Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten
hier: Th eröenkomp l e)L„ Herstellung aleichwerti aer Leb ensverhältnisse"
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU . ,

-Drucksache7/1629-

1,

Haben Sie :sich;9ls, Vertreter einer juristischen: Person geäußert, d, h. als Vertreter einer,

Vereinigung natürtictier Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH,:AG, eingetragerie
Qenossensclnaft oder öffent!Eche Anstalt, Körperschaft des öffentiichen Rechts, .Stiftung des :
öffentlichen Rechts)? .: / ;.:: : : : ^" ; ',

(§ 5 Abs, 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage^.Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.'

Mame Organisationsform

KULTURiMa
üahchc^ Proj^ktwo-kst.iit Kultnr

\jm fondfi'chcn R^in!.^- v-
Geschäfts- oder Dienstadrssse

Et/ro

tTTTfrQiioUt/,<-'! äirn-n^- '_•_•- , ,

744 Untc(-wr'ißb;K,hm_iumutc'i\Straße, Hausnummer (oder Postfach) D"9^t

Postleitzahl, Ort

2.
Haben Siesich als naturliche Perspn geäußert, d.h. als Privatperson?
(§5Abs,1Nr.'l,2ThürBetslldok<3) :;^ : -: : : :

Name Vorname

a Geschäfts" oder Dienstadresse a Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderilch, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in kelnsm Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Post!eitzah!, Ort



:3„...:/

4. ; :

^::-:

6.:

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? :
(§:5-Abs;.1Nr.;3ThürBeteitdokG);: •• '. .'.. ... ,••:• ':''.;\.'" : '•,- ••• ' •':. ..'",,•.' .'• • '....'• ••;••.'. .:

^M ywÄo[r[^.AT ^ ^AA ? k;- '.L • Pü^* k^'^ 5i^>c(^'/i[/. )

<} •

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entwprfenen Regelungen ins , ;

a befürwortet, .

^f abgelehnt, .
^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen'Beitrages zum

Gesetzgebungsverfahren zusammenl
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetetldokG)

^'^K /U^f-f

Würden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Be!trag;zum Gesetzgebung s vorhaben ::
einzureichen? , '" '.',.;;;.. •:. ' ".: : ' . -: '.••:• -.•• '.•••"• '•: •••:;'. •':•• : - ..'•• : •..:.,.': '..:.:. .. •.'..'-. '.:'.

(§'5Abs.^Nr.5ThürBetet!dokG) • : ,: .'• : :. . ;. ;. ..:. „. "....:;;.. ."...:. . '• . • • 1,:,. •'•1:' •:.:',1.

^ Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

in welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per E"Mail

^ per Brief

HäbenSiesichalsAnwaItskanzleiirnAufträgejnes Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen ,

am:Gesetzgebungsverf^hren beteiligt? - ;\ /^,,:, : ;/ ' : -: : :;
{§^Abs..1I.Nr.6ThürBeteildokG}.,l:- •'• . .';..... • : ." : ,.'- ':• . .; : " ,: :.. : .•',-1:'1' ,:\.. " "....• .' ;•'•-•

a ja )sf nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Ste die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



?'.":;.!
Stimtnen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der : , : . : ;
Beteiligtentransparenzdokumentationzu? : " ' : : : '
(§5Abs.'(Satz2ThÜ!TBeteHdokG) -: , . ; ; :^ :

K ja . a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen il
den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss de;
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort.Datum : - - !

•^^x-c, 15./!1.10X&
^

Das Dokument wird zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Quellüer Strasse 13 • 98744 Unlerweiniixli OT Quelitz

' Zum Themenkomplex

^Herstellung gleichyertig
Thüringer Landtag • , Lebensverhältnisse" 

SS3-USS:TS es 

99096 Erfurt
Thüringer Landtag

Zuschrift

7/833
zu Drs. 7/1629

Camburg, 1. Dezember 2020

A6.1/fa,ga " Drs. 7/1629 (Herstellung glichwertiger Lebensverhältnisse)

Sehr geehrte Frau 
Sehr geehrte Damen und Herren,

anliegend in betreffs bezeichneter Angelegenheit unsere Stellungnahme mit der Bitte
um Kenntnisnahme, dass wir pandemiebedingt zurzeit ausschließlich im Hörne Office
postalisch zu erreichen sind.

Kulturino

Bergstr. 13.
07774 Domburg-Camburg

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen,

Vorstand



Zu Frage, 1

Unser Auffassung nach würden die vorgeschlagenen Änderungen ~ so gut sie

gemeint sein mögen - auf der Ebene einer Verfassung Interpretationsspielraum

bieten. Da die jüngere Vergangenheit gezeigt hat, dass rechte Kräfte, namentlich die

AfD sich vor allem durch politische Sabotage, Verhinderungsversuche,

Fomnfehlerdebatten und generelles Inzweifeiziehen demokratischer Willensbildung

hervorzuheben trachtet, vertreten wir die Auffassung, dass (siehe Antwort Frage 2)

eine Verfassung sich stets durch Klarheit. Verständlichkeit und

Nichtinterpretierbarkeit auszeichnen sollte. Wir bevorzugen in einer Verfassung

Begriffe wie „jeder" und „niemand" gegenüber der Beschreibung bestimmter

Personengruppen.

Zu Frage 2

(Siehe hierzu auch Beantwortung Frage 1) Verfassungen sollten klar strukturiert,

verständlich formuliert, frei von Interpretationsspielraum und von genereller Gültigkeit

sein, den Rechtsrahmen für demokratisches Handeln und Politik abstecken. Die

vorgeschlagenen Änderungen beziehen sich unseres Erachtens eher auf die

Ausgestaltung von Politik, als auf die Festlegung von Rahmenbedingungen.

Zu Fraae 3

Anmerkung hierzu: Wir halten Napöleonzitate für aus der Zeit gefallen. An dieser

Stelle ausgerechnet einen Diktator und bekennenden Rassisten, jemand der sich

selbst zum Kaiser gekrönt hat, zu zitieren, ist fragwürdig, unangemessen und riecht

nach unreflektierter Wikiquote-Nutzung.

Grundsätzlich gilt aber unserer Meinung nach der Grundsatz der Klarheit. Um

dennoch bei Napoleon zu bleiben; Er begann damit, Europa aus der Kleinstaaterei

heraus zu führen. Daher halten wir es für produktiver, Verfassungen im europäischen

Kontext zu beurteilen und verweisen hinsichtlich des vorliegenden Entwurfs auf die

Europäische Menschenrechtskonvention, Artikel 14 (Diskriminierungsverbot), welche

sicherlich als Leitfaden hinzu gezogen werden könnte.
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Zu Fraae 4

(Siehe hierzu auch Beantwortung Frage 1 hinsichtlich der Gefahren durch

Missbrauch der Verfassung) Liegt eine Attersdiskriminierung im Wahlalter vor? Wer

hält sich legal in Thüringen auf? Greift der Thüringer Landtag hier in Bundesrecht

(Asylrecht etc. ein? Wartet nicht die AfD geradezu darauf, dass der Themenkomplex,

den sie als den „ihr<3n" ansieht, diskutiert wird? Vielleicht sollte in die Verfassung

eingefügt werden, dass insbesondere die politische Arbeit im Parlament frei von

Diskriminierung der verfassungsrechtlich garantierten Rechte sein soll.... Würden

Menschen in Thüringen in Bezug auf Menschen In anderen Bundesländern besser

oder schlechter gestellt? Und darf eine Landesverfassung im Wettbewerb zu anderen

Verfassungen stehen? Wie verhält es sich mit Zweitwohnsitzen in Thüringen?

Zu Fra^e5 •

Wir bevorzugen (siehe hierzu Beantwortung Frage 1) Formulierungen, wie der von

ihnen zitierte Art. 2 Abs. 1

Aus unserer täglichen Arbeit wissen wir um die Bedeutung klar und verständlich

formulierter Texte für das Verständnis von Demokratie. Da jede und jeder sich auf die

Verfassung berufen können sollte, Rechte und Pflichten daraus für jeden und jede

gelten sollen und es für das Funktionieren von Demokratie von höchster Wichtigkeit

ist, dass sie allgemeines Ansehen und ARzeptanz besitzt und wir (obschon viele von

uns Hochschulabschlüsse besitzen oder sich auf dem Weg dorthin befinden) im

breiten Diskurs unterschiedliche Auffassungen zu den vorgeschlagenen Änderungen

haben, sehen wir diesbezüglich nicht unbedingt einen Gewinn für die Demokratie

und würden es bevorzugen, entsprechende Regelungen an anderer Stelle zu treffen.

Viel wichtiger beispielsweise als die allgemeine Anerkennung von Ehrenamt (wir als

Ehrenamtliche fühlen uns durchaus gewertschätzt) wäre Z.B. die Abfederung von .

Haftungsrisiken für ehrenamtliche Vorstände. Anders als eine HandwerksfJrma in

Rechtsform einer GmbH haftet der ehrenamtliche Vorstand auch mit seinem

Privatvermögen. Und das obwohl viele Ehrenamtliche nach bestem Gewissen aber

häufig ohne abgesichertes Fachwissen täglich große Verantwortung für andere

tragen. Vor diesem Hintergrund wirkt die Festschreibung in der Verfassung eher wie

Kosmetik und würde uns kein besseres Gefühl als gegenwärtig geben. Wir würden

politische initiative.an anderen Steilen bevorzugen.
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ZlL_Fra(^e__6 ..

Nein

Zu Frage 7

Die Beantwortung würden wir lieber den Juristen überlassen. Unserer Auffassung

nach ja. ,

Zu Frage 8

Die Beantwortung würden wir lieber den Juristen überlassen.

Zu Frage 9

Wir sind gegen die Änderung und möchten daher hierzu nicht Stellung nehmen.

Zu Frage 10

Siehe hierzu Beantwortung der Fragen 4 und 5,

Zu Frage _11

Siehe hierzu Beantwortung der Fragen 4 und 5.

Zy_Frac;ierLl2, 13, 14. 15 und 16

Bestrebungen zu diesem Ziel in den Programmen der Parteien und der

Gesetzgebung halten wir für wünschenswert. Jedoch können wir uns nicht vorstellen,

wie dieses Ziel in der Praxis je erreicht werden kann. Fahren Sie doch einmal durch

Sonneberg, dann durch Jena, anschließend durch Gera und danach durch Weimar

und stellen sich die Frage, ob es gelingen kann, gleichwertige Lebensverhältnisse

herzustellen.

Wir verfolgen in unserer politischen Biidungsarbeit einen anderen Ansatz. Im Projekt

„Bruttolokalglück" weisen wir immer wieder auf die Bedeutung von Glück hin. Glück

j.S. von Zufriedenheit muss nicht zwangsläufig mit materiellem Wohlstand (den die

vorgeschlagene Verfassungsänderung Ja wohl im Hinterkopf hat) einhergehen.

Glückliche und zufriedene Menschen sind bereit, Demokratie zu leben und für Ihre

Verfassung einzustehen, statt sie in fragwürdigen Veranstaltungen, wie jüngst in
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Hildburhausen, in Frage zu stellen. Wir leiten unseren iokalpolitischen Ansatz aus

dem „Gross National Happiness" Gedanken ab. Dass Glücksgarantien erfolgreich

Einzug in Verfassungen erhalten können, beweist seit vielen Jahren das Königreich

Bhutan. Menschen^ die in einfachsten Verhältnissen leben, gehören zu den

glücklichsten Menschen der Welt, was alljährliche Untersuchungen zum Thema, Z.B.

durch die Vereinten Nationen, immer wieder unter Beweis stellen. Übertragen auf

Thüringen könnte eine Gesetzes! n itiative in diese Richtung bedeuten, dass man nicht

nur mit verfassungsschützerischen Aktivitäten rechtsextreme Bestrebungen

bekämpft, sondern parallel auch den Glauben'an das Gute, an die Umsetz- und

Erreichbarkeit von Lebensglück und Zufriedenheit im eigenen Umfeld stärkt, misst

und sich verpflichtet, eine fortwährende Verbesserung herbeizuführen.

Wir würden uns freuen, statt der vorgeschlagenen Änderungen mit Blick auf die

, Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, eine Formulierung zu finden, die allen

Menschen in Thüringen ein Recht auf Glück und Zufriedenheit zugesteht. Es gibt zu

viele Menschen, die sich abgehängt und nicht gehört, vom politischen

Entscheidungsprozess ausgeschlossen fühlen, denen man die Hand reichen könnte.

Nicht mit dersinngemäßen Formulierung „Wir bemühen uns, dass die

Lebensverhältnisse überall gleich werden", sondern mit einer Formulierung, die
•l

sinngemäß besagt „Wir bemühen uns, dass Du in Deinem Umfeld ein glückliches

und zufriedenes Leben führen kannst" würden wir einen größeren Zuspruch

erwarten. Eine solche Formulierung wäre ein Akt gelebter Bürgernähe, ein

Identiftkationsfaktor mit dem Land Thüringen und stellt den Einzelnen in der

Gesellschaft, nicht jedoch Parteien, Ideen o.der einzelne Personengruppen in den

Vordergrund. Thüringen könnte in der Auseinandersetzung mit dem „Gross National

Happiness" Ansatz gapz gewiss internationale Anerkennung und eine Vorreiterrolie

in Sachen Demokratie erlangen!

Zu Fracie 17

Dass Kommunale Gebietskörperschaften im Sinne der Landesverfassung handeln,

sollte schlicht selbstverständlich sein.

Im Sinne unseres Vorschlags würde den Kommunen die wichtigste Rolle in der

Umsetzung dieses Allgemeinziels zukommen. Der Ansatz würde Kooperation fördern

und Konkurrenz abstrafen.
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Zu Fraoe 18

Kaum umsetzbar
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Anlage 4

Formblaft zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiitgfentransparenzdokumentatlonsgesefzes

Jede natürliche oder juristische Person, die' sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet; die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die informationen der folgenden, Felder 1 .bis 6 werden in Jedem Fall als verpfiichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag, wird zusätzlich nur dann auf den InternetseEten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut !eserl!ch ausfüHen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu weichem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung de? Freistaats Thüringen - Aufnahme von
Staatszielen und Stärkung von Gleichheifsrechten
hier: Themenkomplex „Schutz vor Altersdiskriminierunfl"

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU. . , . ,

-Drücksache7/1629- .

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. ais Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B, Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Köi-perschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des

Öffentlichen Rechts)? .
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBetel!dökG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3,)

Name

\.-/t^ ^füs^i'f-, •^/h^'-^'^^^ty'c/r/'c^^^

u-w' !^.IG^ ;{j^^fuy "?^'r ^
.^-/r <('-^ <-t ^-.-/- • '^ 7^.^///?/e^ ('ri'-; ^<

~0—?' (T

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)-

Postleitzahl, Ort

Organisationsform , -

\/'eyc^^

/^'-f<.f.(.. --/7'r'../•/-¥' ;- -/</^^ ^;</

r? o sy ^.^^

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. a!s Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. .1,2 ThürBetelldokG)

Name Vorname

D Geschäfts" oder Dienstadres&e G Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderSich, wenn keine andere, Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird In keinem Fall veröffentlicht.) . , • • . ,

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort • .



3.

4.-3

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§5 Abs. 1Nr.3ThurBeteii.dokG) •• • •'. •

^k^W-^ i/eJ^^.^^ u..^ cSeYc^^^ '. . '

^'fe^A.f ^y^J'/7'y '" /hu;7'"^^ ' . .

.Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Rfegelungen insgesamt eher

a . befürwortet, . . ' • •

D abgelehnt, • • • .

^. ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebung s verfahre n zusannmen!'

(§5Abs.1Nr,4ThürBetelldokG) .

- ^^c^^.c c-S^ L/-/^- „ J-eJ^£ föi.k^ ' „ ^/^^.^.^ ^
(\

Zks^.^3 ^>^; ^^^ 4^f J^-X ^y /^^^^•-

^/^^/-/^<-,y /-.- y-1 <^^^^ ^ i^^.^
/; p c-s-.^./J'"' i.-^ /-/ ^'^ (---

^ /£..^^.—^ '^.^ • 0^ ^.c. ^ .^.^' . -—^ ...---.-.

l '.. • . ' ;' . .

Wurden Sie vom Landtag-gebeten, einen schriftiichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben •
einzureichen? ' .
(§5Afas.1Nr.5ThürBetel!dokG) .

^ Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

in weicher Form haben Sie sich geäu.ßert? . . - . ...

a ' perE-Mall

W per Brief • • • •• .

Haben Sie sich als AnwaitskanzlGi im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen

am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? . .
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG) ...

a .ja ^ hein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlfch.ung thres schriftlichen Beitrages in der
Seteitigtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBetelldokG) .

•\y' ja • n nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben..Änderungen '
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Absöhluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. . •

Ort,. Datum

^A -^s.^..^^ . .1

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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1! 5 Stellungnahme Landesverein wir pflegen Thüringen e.V. 
Drs.  7/1629 (Schutz vor Altersdiskriminierung) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit übersende ich Ihnen unsere Stellungnahme zum Themenkomplex „Schutz vor 
Altersdiskriminierung". 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der CDU umfasst mehrere inhaltliche Punkte. Auf Grund unseres 
Auftrages als Interessenvertretung pflegender Angehöriger in Thüringen werden wir ausschließlich 
unter diesem Blickwinkel Stellung nehmen. 

Die Aufnahme der Worte „seines Alters" in Artikel 2 Abs. 3 wird begrüßt. 

Die aktuelle Diskussion im Zusammenhang mit  Corona  hat gezeigt, dass das Alter sehr schnell als 
Argument  fur  spezielle Regelungen herangezogen wird. Hierbei sollte immer geprüft werden, inwieweit 
aus dem verständlichen Ansatz des Schutzes älterer Menschen eine Beschränkung von anderen Rechten 
erfolgt und inwieweit diese vertretbar ist. 

Während der  Corona-Pandemie wurden ältere Menschen mit Pflegebedarf in ihren Grundrechten stark 
eingeschränkt. So wurden seit Beginn der Pandemie in den Pflegeheimen strikte Besuchsverbote oder 
Kontaktbeschränkungen vorgenommen. Die gesundheitlichen und sozialen Folgen für die Menschen 
sind oftmals dramatisch. 

In einem Gutachten für die BAGSO wurde diese Regelung auch vor dem Hintergrund des 
Verfassungsrechts im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit in Frage gestellt. Daneben haben die zum 
Teil in der Öffentlichkeit geführten Debatten zur Abschirmung von älteren Risikogruppen ein 
problematisches Altersbild offengelegt. 

Angesichts der in Thüringen zu erwartenden demografischen Entwicklung ist ein verstärkter Schutz der 
Rechte älterer Menschen, die verschärfend als Pflegebedürftige oft in einer Situation sind, in der sie ihre 

Zum Themenkomplex "Schutz vor 
Altersdiskriminierung"



Rechte kaum selbst vertreten können, geboten. 
Die vorgeschlagene Ergänzung der Verfassung in Artikel 2 Absatz 3 um „seines Alters" ist daher zu 
begrüßen und wäre eine wichtige Signalwirkung. 

Mit freundlichen Grüßen  

2/5  



Zu Artikel 41 neuer siebter Abschnitt 

Die Aufnahme des neuen Artikels 41a wird begrüßt. 
Das Ehrenamt ist für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung. Es ist daher richtig, dass Engagement 
auch von Staats wegen verstärkt zu fördern. 

Im Hinblick auf die Pflege sieht wir pflegen Thüringen e. V. jedoch auch Probleme im Zusammenhang 
mit dem Blick auf das Ehrenamt. So ist deutlich zu beobachten, dass durch staatliches Handeln 
versucht wird, mangelnde Pflegeinfrastrukturen über das Ehrenamt aufzufangen. Dies führt nicht selten 
zu einer Überforderung des Ehrenamts und schafft zudem keine auf Dauer verlässlichen Lösungen für 

3 / 5 die Menschen in der häuslichen Pflege. wir pflegen Thüringen e.V. sieht die Verantwortung für eine an 
den Bedarfen der Menschen orientieren Pflegeunterstützung beim Staat. Das gilt auch  fill.  das Land 
Thüringen. 

Während also die Pflege im häuslichen Umfeld nicht zunehmend, und vor allem nicht aus finanziellen 
Gründen, Ehrenamtlichen übertragen werden soll, die die Lücken der Versorgungs- und 
Unterstützungsangebote durch ihr Engagement schließen sollen, ist die Förderung des Ehrenamtes 
grundsätzlich unterstützenswert. Entlastende und unterstützende Angebote, die sich an Pflegebedürftige 
und / oder ihre pflegenden Angehörigen richten, können den Alltag erleichtern und der sozialen 
Isolation in die Menschen im Zusammenhang mit der Pflege oft geraten, entgegenwirken. Gleichzeitig 
bietet das Ehrenamt Möglichkeiten, während der Pflege von Angehörigen gemachte Erfahrungen 
weiterzugeben, aktuell Pflegende zu unterstützen und auf aus Betroffenensicht notwendige 
Veränderungen hinzuweisen. Auch die Arbeit des Vereins wir pflegen e. V. beruht auf dem Ehrenamt 
und dient dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Die Formulierung des Förderauftrages des Ehrenamtes als Staatsziele beinhaltet die Anerkennung der 
gesellschaftlichen Bedeutung des Ehrenamtes, würdigt seine Leistungen und schafft eine Basis für eine 
angemessene Strukturentwicklung. 

Zu Artikel 41b 
Die Einführung des Nachhaltigkeitsprinzips mit dem Ziel finanzieller Nachhaltigkeit darf aus Sicht von 
wir pflegen in Thüringen e.V. nicht dazu verwendet werden, in Zukunft dringend notwendige 
Investitionen zur Verbesserung der Versorgung Pflegebedürftiger und ihrer pflegenden Angehörigen zu 
unterlassen. 

Deutschland investiert insgesamt zu wenig in die Pflege. Das wird besonders im Vergleich mit den 
skandinavischen Ländern deutlich. Angesichts der gegenwärtig gravierenden Mängel in der Pflege und 
der absehbaren kurz- und mittelfristigen Steigerung dieser Problemlagen, sehen wir einen erhöhten 
Investitionsbedarf und das unabhängig von den coronabedingten Entwicklungen, wie sinkende 
Steuereinnahmen und erhöhte Ausgaben für Maßnahmen in der Pandemie. 
Es entspricht nicht der Generationengerechtigkeit, wenn mit dem Argument der finanziellen 
Nachhaltigkeit für den Gestaltungs- und Handlungsspielraum zukünftiger Generationen den Menschen, 
die mit ihrer Lebensleistung die Basis für den Wohlstand zukünftiger Generationen geschaffen haben, 



notwendige Investitionen in qualitativ angemessene Pflegestrukturen versagt werden. 

41c — kein Kommentar 

41 d — kein Kommentar 

Zum Fragenkatalog 
4 / 5  

Zu 1. — Die geplanten Verfassungsänderungen werden ihre Wirkungen in der Formulierung neuer 
gesetzlicher Regelungen und der ständigen Rechtsprechung entfalten. 

Zu 2. — kein Kommentar 

Zu 3. — Es ist ein verständlicher Ansatz, dass Verfassungen abstrakt formuliert werden, damit sie 
„flexibel" nutzbar sind und nicht ständig verändert werden müssen, weil die konkreten Situationen nicht 
vorhergesehen werden können, wie auch  Corona  aktuell gezeigt hat. Aber trotzdem haben sie natürlich 
ihre Berechtigung, denn sie sind handlungsleitend. Hier geht es im Wesentlichen um die hinter den 
Begriffen liegenden Ideen, die für das Handeln im Konkreten den Rahmen abstecken. 

Zu 4. — Das Hinzufügen der Worte „seines Alters" in Artikel 1 scheint mit dem Gleichheitsgrundsatz zu 
rivalisieren. Hierbei ist aber immer zu beachten, dass die Anwendung des gleichen Rechtes auf 
ungleiche Individuen notwendigerweise Ungleichheit erzeugt. Die mit dem Gleichheitsgrundsatz 
verbundene Idee der gleichen Wirksamkeit von Rechten ist  fir  unterschiedliche 
Personengruppendeshalb gerade dann erreichbar, wenn ihre Spezifika (hier das Alter) besonders 
berücksichtigt werden. 

Zu 5. — siehe 4. sowie 
Artikel 2 Abs. 4 nennt explizit Menschen mit Behinderung als besonders schützenswert. Angesichts der 
demografischen Entwicklung Thüringens und des veränderten Blickwinkels auf den Status der 
Pflegebedürftigkeit, der teilweise auch zu erheblichen Einschränkungen der Ausübung und 
Durchsetzung eigener Rechte führt, ist es denkbar, dass in Zukunft auch Pflegebedürftige eine andere 
Wahrnehmung als sie bisher in entsprechenden Gesetzestexten erfahren. 

Zu 6. — Aktuell erscheint eine Regelung in der Thüringer Verfassung als angezeigt, da eine Änderung 
auf Bundesebene nicht zu erwarten ist. 

Zu 7. — kein Kommentar 

Zu 8. — Es ist davon auszugehen, dass die jeweilige beabsichtigte Verfassungsbestimmung mittelfristig 
Änderungen bewirken wird, da sie handlungsleitend für weitere Regelungen sein wird. Würde man 



davon ausgehen, dass keinerlei Wirkung bzw. Veränderung einträte, wäre das Aufführen jeglicher 
Verfassungsbestimmungen sinnlos. 

Zu 9. — Die Wirkung von Verfassungszielen kann nur über einen längeren Zeitraum bewertet werden. 
Verfassungsziele wirken auf die gesamten zukünftigen gesetzlichen Regelungen und Verordnungen. 
Sowohl deren Ausgestaltung als auch ihre Umsetzung werden schrittweise Wirkungen entfalten. 

Zu 10. — kein Kommentar 

Zu 11. — kein Kommentar 

Zu 12. — Die Stärkung wird eher mittelbar erfolgen. 

Zu 13. — Die Aufnahme des Alters in den Katalog der Diskriminierungsmerkmale mit Verfassungsrang 
wird den Rechtfertigungsmaßstab im Vergleich zur bisherigen Rechtsprechung verschärfen. 

Zu 14. — Der praktische Mehrwert der vorgeschlagenen Neuregelung besteht darin, dass mit ihr die 
besonderen Folgen, die aus dem Alter resultieren — und das meint hier die verschiedenen 
„Altersklassen" im Lebensverlauf — hinsichtlich ihrer Wirkungen gewürdigt werden müssen. Dies 
erfordert ein wesentlich differenzierteres Vorgehen und bezieht die im Leben altersbedingt erfolgenden 
Wandlungen mit ein. 

Zu 15. — siehe Ausführungen zu 5. 

5/5  

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 4

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiliptentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftiichen Beitrag an einem
Gesetzgebüngsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBetejtdokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten , des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteiien.

Bitte gutfeserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen
Staatszlelen und Stärkung von Gletchheltsrechten
hier: The'menkomplex „Bestenauslese"

Gesetzentwurf cter Fraktion der CDU
-Drucksache7/1629-

Aufnahme von

1.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z, B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 1,2 ThürBetelldokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name Organisationsform -

Geschäfts" oäer Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

2.
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG)

Name ^ ^ ^^_3
l Vorname

Sek ^y ^^'
a Geschäfts- oder Dienstadresse Wfehnadresse

(Hinweis; Angäban zur Wohnadresse sind nur erforderilch, wenn keine andere Adresse bonanfit wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fstil veröffentllöht.) . .

Straße, .Hausnummer

Postleitzah!, Ort



Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ ö Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteitdokG)

4<3^" 2ÖA^ 1^ü^^v^^^\^^^M^f J>ff^^,UAzr^i^, W
A^>^6!^ ^^^^^c^r^^^/,^fff^'f^~''V? ""
4C/^ ^m PU -W^w^^o^\ J.^n^
Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

a • befürwortet,

|^' abgelehnt, ' ,
D ergänzungs- bzw. änderung s bedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kerngussage) Ihres'schriftlichen Beitrages zum

Gesetzgebungsverfahren zusammen! . . •

(§5Abs.1Nr.4ThürB8toildokG) . , . . , . '• .

^/u^/ /^M ^^(^t^ffi.
^^7^-f-^!^^' ß^^]W^^^n<^/^^y.

^ Ä^ W)yn^9^. ^^^(^f^iu^j

5.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen? • ; ' . .

(§5 Abs.,1 Nr. 5 ThürBeteijdokG) . • .

Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) • D nein

Wenn Sie die Frage 5-verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a perE-Maif

^C per Brief

6.

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen

am Gesefzgebungsverfahren beteiligt? .
(§ 5 Abs, -l Nr. 6 ThürBeteildokG)

a ja nein-(weiter mit Frage 7),

Wenn Sie die Frage 6 bejahf.haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung ihres schriftlichen Beitrages !n der
Beteillgtentransparenzdokumentation zu? .
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBetelSdokG)

Ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzügiiGh und unaufgefordert bis zum Abschluss des

Gesetzgebungsyerfahrens m!tte)ien. ,

Ort, Datum Uh{^§

yi^wi ^.M. 70^

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Reg  Dir  a. D. 
Josef Schüßlbumer 

29. November 2020  

Thüringer Landtag 
Verfassungsausschuss 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

THUR. LANDTAG POST 
01.12.2020 11 :21 

2&3,93 I 2c a:),  
Betreff: Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen — 

Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU — LT-  Drs.  7/1629 vom 23.09.2020 - 
Hier:  Schriftliche Stellungnahme im Anhörungsverfahren gemäß § 79 der 
Geschäftsordnung des Thüringer Landtags zu dem Themenkomplex 
„Bestenauslese" 

Bezug: Anschreiben der Verwaltung des Thüringer Landtags vom 13.11.2020 - 
  Drs.  7/1629 (Bestenauslese) - 

Anlage: Handschriftlich ausgefülltes Formblatt zur Datenerhebung nach § 5 Abs. 1 des 
Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf gemäß Anlage 2 des Bezugsschreibens nehme 
ich dem mit Bezugsschreiben übersandten Fragenkatalog nach Anlage 3 entsprechend wie 
nachfolgend ersichtlich Stellung. Der Klarstellung halber soll vorab darauf hingewiesen 
werden, dass die vorgegebene Themenstellung „Bestenauslese" nur im Änderungsbefehl 5 
von Artikel 1 des Gesetzentwurfs (Änderung von Artikel 96 der Verfassung des Freistaates 
Thüringen) geregelt ist. 

Der Gesetzesentwurf ist mit „Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von 
Gleichheitsrechten" betitelt und umfasst neben der nachfolgend zu behandelnden 
Bestenauslese einem neuen Abschnitt „Gesellschaftlicher Zusammenhalt", der den Themen 
„Altersdiskriminierung", „Integration" und „Herstellung gleicher Lebensverhältnisse" 
gewidmet ist. Auf diese Themenkomplexe wird in drei weiteren separaten Stellungnahmen 
eingegangen. Der Themenstellung des Bezugsschreibens entsprechend wird nachfolgend 
gemäß dem Fragenkatalog nur zum Änderungsbefehl Nr. 5 von Artikel 1 des Gesetzentwurfs 
Stellung genommen. 

1. Notwendigkeit der Regelung auf der Ebene der Thüringer Verfassung 

Die vorgesehene Regelung ist nicht erforderlich, da die entsprechende Regelung des 
Grundgesetzes (GG) auch unmittelbar im Freistaat Thüringen gilt. Für eine in der Begründung 
angeführte „Bekräftigung" würde ein Verweis auf Artikel 33 Abs. 2 GG genügen, der dann 
das Problem erledigt, warum in der vorgesehenen Regelung der „Deutsche" des 
Grundgesetzes in Thüringen durch den „Bürger" ersetzt wird wie dies aber generell in der 
Verfassung des Freistaates Thüringen so geregelt ist. 
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2. Regelung bereits getroffen 

Wie unter 1. ausgeführt, gilt die vorgesehene Bestimmung bereits im Hoheitsgebiet des 
Freistaates Thüringen, zumal mit dem „Bürger" im Sinne des vorgesehenen Artikels 96 Abs. 
2 n. F. doch der „Deutsche" im Sinne von Artikel 33 Abs. 2 GG gemeint ist. 

3. Bewirkung durch Neuregelung 

Da der Inhalt der vorgesehene Regelung bereits anwendbar ist, kann die Neuregelung nichts 
weiter bewirken. Sollte ein „Nachdruck" eine sinnvolle Gesetzesbegründung für eine 
Verfassungsänderung abgeben, dann wird man permanent derartige Änderungen für geboten 
erachten können. Es mag Ausnahmesituationen geben, in denen eine Bekräftigung zumindest 
sinnvoll sein könnte, etwa wenn die Geltung einer Norm grundlegend in Frage gestellt wird 
(vielleicht durch ein grobes gerichtliches Fehlurteil). Im Vorblatt des Gesetzentwurfs werden 
diesbezüglich „Vielfaltsprogramme" genannt, womit wohl Quotenregelung entsprechend 
Einwanderungsgruppen und dergleichen bei der staatlichen Postenbesetzung gemeint sein 
dürften. 

Falls die Hervorhebungen einer Gegenposition zu diesen „die Grenzen der 
Verfassungsgemäßheit überschreitenden Bestrebungen", die aber wohl nicht im 
Verfassungsschutzbericht des Landes aufgelistet sind, der Grund für eine „Bekräftigung" 
einer bundesverfassungsrechtlichen Regelung durch Landesverfassungsrecht sein soll, stellt 
sich die Frage, weshalb dann das Grundgesetz nur selektiv rezipiert wird. Diese selektive 
Rezeption, konkret von Artikel 33 GG, könnte selbst zur Gefährdung des 
Nationalstaatsprinzips führen, wonach politische Grundrechte, wie etwa auch das Recht zum 
gleichberechtigten Zugang zum öffentlichen Dienst Staatsbürgern vorbehalten sind. Dies 
erscheint in der Tat vorliegend in Frage gestellt zu sein, und zwar durch andere Teile des 
vorliegenden Änderungsgesetzes, das den Begriff des Ausländers als rechtlichen Gegensatz 
zum Deutschen begrifflich verschleiert (s. dazu die Stellungnahme zum Themenkomplex 
Integration). Will man diesbezüglich durch Bekräftigung dagegenhalten, ist nicht die selektive 
Rezeption von Artikel 33 GG geboten, sondern es ist insbesondere dessen Absatz 1 
hervorzuheben, wonach jeder Deutsche, d.h. Bürger gleiche staatsbürgerliche Rechten und 
Pflichten hat. 

4. Erreichen des intendierten Ziels 

Das Ziel wird bereits durch rechtskonforme Anwendung des geltenden Artikels 33 GG 
erreicht. 

5. Negative Folgen für Thüringer Verfassung oder Personengruppen durch Neuregelung 

Da mit der geplanten Neuregelung nur ein Absatz von Artikel 33 GG rezipiert wird, stellt sich 
die Frage, ob die anderen Bestimmungen dieses GG-Artikels wie der entscheidende Absatz 1, 
der die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten der Deutschen positiviert, in 
Thüringen dann nicht so ohne weiteres gelten soll oder der Zugang zum öffentlichen Dienst 
entgegen Artikel 33 Abs. 3 GG in Thüringen doch von Bekenntnissen - etwa von einem 
„antifaschistischen" entsprechend anderweitig geplanten Verfassungsänderungen - abhängig 
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gemacht werden könnte, kein funktioneller Vorbehalt gemäß Artikel 33 Abs. 4 GG gilt und 
die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums gemäß Artikel 33 Abs. 5 GG in 
Thüringen nicht oder nicht so ohne Weiteres gelten sollen. 

Hinsichtlich der bestehenden Fassung von Artikel 96 stellt sich eine derartige Frage nicht, 
weil hierbei angenommen werden kann, dass Artikel 33 GG als bestehend vorausgesetzt wird 
und mit Absatz 2 nur das Sonderproblem der Beschäftigung von Stasi-Mitarbeitern geregelt 
werden sollte, dem mit Absatz 1 ein allgemeiner Grundsatz vorangestellt wird. Dieser 
Grundsatz ist in Artikel 33 Abs. 5 GG sicherlich enthalten, aber nicht explizit formuliert (dies 
erfolgt erst in Beamtengesetzen) und sollte aus bestimmten Gründen, etwa zur Abgrenzung 
zum vorausgegangenen DDR-Regime mit seiner parteilichen Funktionärsherrschaft 
hervorgehoben werden — womit in diesem Fall ein nachvollziehbarer Grund für eine 
„Bekräftigung" durch explizite konkretisierende Formulierung eines allgemeinen Grundsatzes 
der Bundesverfassung gegeben war. 

Letztlich werden die möglichen negativen Folgen der Verfassungsänderung dadurch 
neutralisiert oder stellen sich als irrelevant dar, weil das entsprechende Bundesrecht 
Anwendung findet. Die mögliche Verwirrung durch eine selektive Rezeption des Artikels 33 
GG könnte jedoch dadurch vermieden werden, indem in einem neuen Absatz 1 von Artikel 96 
der Thüringer Verfassung unbeschränkt auf Artikel 33 GG verwiesen wird. Man könnte ja 
trotzdem in der Begründung betonen, dass dieser Verweis hauptsächlich wegen des Absatzes 
2 von Artikel 33 GG erfolgen soll, weil damit einer zentralen Gefährdung von 
Verfassungsrecht durch eine Einwanderungsgesellschaft, die multikulturell auf die 
Etablierung neuer Volksgruppen mit sich in Quotenregelungen ausdrückenden Sonderrechten 
gerichtet sein könnte, rechtzeitig entgegengewirkt werden soll. 

6. Negative Folgen durch verfassungsgesetzliche Verortung 

Die in der Antwort zur Frage 5 dargestellte Problematik stellt sich vor allem durch die 
Tatsache einer landesverfassungsrechtlichen Regelung. Würde in einer einfachen 
Gesetzesvorschrift, etwa im Landesbeamtengesetz, nur selektiv etwas zu Artikel 33 Abs. 2 
GG geregelt werden, könnte kaum vermutet werden, dass damit die Geltung der nicht 
gesetzlich konkretisierten Verfassungsbestimmungen negiert oder relativiert werden würde, 
da dies ein einfaches Gesetz im Verhältnis zum Verfassungsgesetz nicht bewirken kann. Auf 
der Ebene der Landesverfassung kann bei einer selektiven Rezeption der Bundesverfassung 
dagegen schon die Vermutung einer entsprechenden Relativierung angestellt werden. 

7. Mehrwert der vorgesehenen Regelung gegenüber Bundesrecht und Europarecht 

Ein derartiger Mehrwert kann nicht festgestellt werden. Dass geltendes Verfassungsrecht auch 
wirklich gilt, sollte eigentlich nicht zusätzlich regelungsbedürftig sein. 

8. Gesetzgeberischer Spielraum für Landesgesetzgeber zur Gleichstellung 

Durch das Beamtenstatusgesetz und das Beamtenrechtsrahmengesetz des Bundes, aber auch 
schon durch die einschlägigen GG-Vorschriften ist der Spielraum des Landesgesetzgebers 
etwa zur Sicherstellung einer wie auch immer definierten materiellen Gleichheit, die formelle 
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Gleichheit zu „modifizieren", die insbesondere im Leistungsprinzip zum Ausdruck kommt, 
äußerst beschränkt. 

9. Berücksichtigung des Leistungswettbewerbs bei gleicher Ausgangsbedingungen durch 
geplante Neuregelung 

Die geplante Neuregelung regelt aufgrund der Geltung des identischen Artikels 33 Abs. 2 GG 
nicht wirklich Neues. Das Recht zur Konkurrentenklage des unterlegenen Bewerbers ist 
bereits jetzt anerkannt. Außer im Falle eindeutiger Diskriminierung hat eine derartige Klage 
allerdings nur geringe Erfolgsaussichten, da die Rechtsprechung der zuständigen 
Personalabteilung ein großes Einschätzungsermessen zugesteht, was sich allerdings wohl 
kaum ändern lässt. 

10. Eignung, Befähigung und fachliche Leistung als geeignete Kriterien für hochwertige 
Ausübung des Staatsdienstes 

Die Frage muss bejaht werden, zumal die genannten Kriterien mit Artikel 33 GG 
verfassungsrechtlich garantiert sind, so dass erst dieser Artikel geändert oder dessen 
Anwendung in Übereinstimmung mit Artikel 33 Abs. 5 GG systemkonform modifiziert (was 
etwa bei sog. politischen Beamten der Fall ist) oder aber rechtswidrig negiert werden müsste 
(etwa durch parteipolitische Patronage oder einwanderungsgruppenspezifischen 
Quotenregelungen), um eine anderweitige Regelung treffen zu können und eine andersartige, 
zumindest bislang rechtswidrige Praxis zu etablieren. 

Die Alternative zu dem verfassungsrechtlich gewährleisteten Leistungsprinzip wäre zum 
einen die (partei-)politische Beutepolitik bei der Besetzung öffentlicher Stellen, die nicht 
durch Wahl besetzt werden (also die Legalisierung und Ausweitung der Patronage) oder 
Quotenregelungen nach völlig unterschiedlichen denkbaren Kriterien, wie etwa nach wohl 
befürchteten Einwanderungs- oder Abstammungsquoten. Denkbar wäre auch, dass bestimmte 
leitende Stellen in Wahlämter umgewandelt werden. 

Es dürfte klar sein, dass die Alternativoptionen zumindest keine bessere Ausübung des 
Staatsdienstes herbeiführen und mehr Probleme schaffen als lösen würden. 

11. Signalwirkung der landesverfassungsrechtlichen Bekräftigung 

Eine Signalwirkung, sofern erforderlich, nötigt zu einer Vollrezeption von Artikel 33 GG, da 
eine Teilrezeption eine andersgeartete Signalwirkung hervorrufen könnte. 

12. Praktisch-politischen Auswirkung der vorgeschlagenen Verfassungsänderung für 
Staatshandeln 

Da die vorgesehene Verfassungsänderung nur eine deklaratorischen „Bekräftigung" darstellt, 
kann dies nur einen Appell bedeuten, sich bei der staatlichen Stellenbesetzung 
verfassungsmäßig, also rechtstreu zu verhalten. Da man dies eigentlich erwarten darf, kann 
auch kaum von praktischen Auswirkungen ausgegangen werden. Es können sich allerdings 
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die in der Antwort zu Fragen 5 und 6 aufgezeigten negativen Wirkungen zumindest im Sinne 
einer Problematisierung ergeben. 

13. Rechtstechnische Aspekte der Verfassung 

Sofern Regelungsbedarf angenommen wird, ist die Änderung bei Artikel 96 der Verfassung 
systematisch richtig angesiedelt. Zur Vermeidung negativer Auswirkungen von durchaus 
naheliegenden Umkehrschlüssen wird folgende Regelung als Alternative empfohlen: 

Neuer Absatz 1 von Artikel 96 etwa wie folgt: 
„(1) Allen Bürgern [Deutschen] kommt im Freistaat Thüringen die staatsbürgerliche 
Gleichstellung gemäß Artikel 33 des Grundgesetzes zu." 
Die bestehenden Absätze 1 und 2 werden Absätze 2 und 3. 

Der bisherige Absatz 1 und (danach) künftige Absatz 2 würde dann eine Konkretisierung von 
Artikel 33 Abs. 5 GG darstellen, so dass die Systematik passend wäre. Und danach würde 
dann mit dem bestehenden Absatz 2 und dann künftigen Absatz 3 ein Sonderproblem geregelt 
werden, das mit dem Grundgesetz nicht geregelt ist, da Artikel 131 GG (frühere Angehörige 
des öffentlichen Dienstes) gemäß Artikel 6 des Einigungsvertrags nicht anwendbar ist und 
deshalb berechtigter Weise in einer Landesverfassung geregelt wird (wobei diese Regelung 
inhaltlich nicht dahingehend problematisiert werden soll, warum eine Ent-Stasifizierung 
angeordnet ist, aber keine Ent-SEDisierung). 

14. Beurteilung nach der Maxime „kurz und dunkel" 

Maßgeblich sollte eine Beurteilung eines Gesetzes, insbesondere eines Verfassungsgesetzes 
nach dem römisch-rechtlichen Gebot lex brevis esto sein (das Gesetz soll knapp sein!). Dies 
bedeutet, dass die gesetzlichen Voraussetzungen und die Rechtsfolgen klar definiert sind und 
dabei vor allem absehbar ist, was passiert, wenn den Rechtsvorschriften nicht entsprochen 
wird. Die vorgesehene Regelung entsprich dieser Maxime. „Dunkel" ist sie aber, weil unklar 
ist, warum nur eine selektive Rezeption des einschlägigen Bundesverfassungsrechts erfolgen 
soll. 

15. Rivalisierende verfassungsrechtliche Positionen 

Mit der geplanten Änderung von Artikel 96 wird keine neue Staatszielbestimmung im Sinne 
von Artikel 43 geregelt, sondern mit einem Grundrecht im Sinne von Artikel 42 etwas 
geregelt wird, was ohnehin schon gilt. Dabei ist auch eine zutreffende Entscheidung gegen 
mögliche rivalisierende Interessen getroffen, wie etwa das Interesse von Parteien an 
Patronage und parteipolitischer Beutepolitik bei der Besetzung staatlicher Stellen. Dies trifft 
auch hinsichtlich der wohl befürchteten Statuierung von Quotenregelungen bei der staatlichen 
Stellenbesetzung nach Einwanderungs- und Abstammungsquoten zu. Allerdings ist die 
Vollrezeption von Artikel 33 GG geboten, falls man „Nachdruck" für notwendig erachtet, 
damit auch deutlich ist, dass es bei der Stellenbesetzung im Staatsapparat um ein Bürgerrecht 
geht. Dies sollte dann nicht durch Aufweichen der Begrifflichkeit - Ersetzung des Ausländers 
durch „Mensch mit Migrationshintergrund" - in Frage gestellt werden, ein Begriff, der 
theoretisch auch einen eingebürgerten Deutschen erfasst und dann Ansatz ist, völkische 
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Quotenregelungen bei staatlichen Stellenbesetzungen zu fordern. Letzteres ist jedoch gerade 
bei einer nur selektiven Rezeption von Artikel 33 GG zu befürchten. 

16. Rechtlicher Zugewinn durch vorgeschlagene Regelung zur Bestenauslese 

Dieser Zugewinn einer - selektiven - Bekräftigung einer Vorschrift der Bundesverfassung in 
der Landesverfassung ist nicht ersichtlich. Wenn schon an eine bekräftigende Regelung 
gedacht ist, dann ist eine Vollrezeption von Artikel 33 GG geboten. 

Ich danke für die Möglichkeit der Stellungnahme, hoffe, dass diese zur Entscheidungsfindung 
beiträgt und verbleibe 

Mit freundlichen Grüßen 

finü lburner) 
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Anlage 4

Formblatf zur Datenerhebung

nach § 5 Abs, 1 des Thüringer BeteHigtentransparenzdokumentationsgesefzes

Jede natürliche ocfer juristische Person, die' sich. mit einem schriftlichen Beitrag an einem-
Gesetzgebungsverfahren • beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
BeteUigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpfiichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben ~ soweit für sie'zutreffend - zu m.achen.

Die Informationen der folgenden. Felder 1 bis 6 werden in Jedem, Fall als .verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBeteitdokG in der Beteiligtentransparenzdokumentatlon
veröffentlicht Ihr inhaltlicher Beitrag. wird zusätzHch nur dann auf den internetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre ZLtstimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich Qusfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchemGesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Tttei des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Oesefz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von
Staafszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten
hier: Themenkomplex „Schutz vor Altersdiskr'ifntnleruna"

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU. . . .

-Drücksache7/1629- .

1.

2.

T—•- ——.••— • : •• ""•— —•-—-; _.__...,.-_-_—:•"" , • \ ——:—^—_-___.... ......

Haben Sie sich als Vertreter einer JLfristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natüriicher Personen oder Sachen (z; B. Verein. GmbH, AG, eingetragene
Gehossenschaft oder Öffentliche Anstalt, Körperschaftdes Öffentiicheh Rechts, Stiftung des
öffentiichen Rechts)? , • • , •
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, .2 ThürBetetldokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)-. ,j

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Haben Sie sich ais natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. .1, 2 ThürBetelidokG)

Name ^ a 'D. __^

^/i^l^\Yrie<

Vorname

1^ _a Geschäfts- oder Dienstadresse . ^ Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fa!i veröffentlicht.) , ' - .

Straße; Hausnummer

Postleitzahl, Ort • ,

.

•
—



Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBetefldokG)

T^^jk^ ^%u>^^^^\^^^^}^^3g^^^g:' Üh/-^
^r^^^-4^r^l- -/elg5; B/.- ^^,;/j;^ ',,^9 -^^

+
Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt ©her

D . befürwortet,
\^. abgelehnt, . - • .

a ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum

Gesetzgebüngsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThÜrBelelldokG) , . . ,

^ (ü^^} ^€/^r fihi^ Ät^ /m^^^ ^^^^n

P/^^/^r^^^^^^ ^i ^fkß 2(5) U^^i^i

^i^p^^^,^ ^- ^^^
€t^c^ '^yT WiWr-^^^t

^M^u. ^uW

Wurden Sie vom Landtag .gebeten, einen schnftiEchen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben

einzureichen? , . ;
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteHdoKG)

Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

D ' per E-Mail

^ per Brief

!6.

Haben Sie sich als Anwalfskansclei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ & Abs. 1 Nr. 6 ThürBetelldokG) ...

D ja [^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentllch.yng Ihres schriftlichen Beitrages in der .
Beteiligtentransparenzdpkumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBetefldokG) • , .,

P?ja D nein • • .

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Volfstanölgkeit der Angaben.. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. , . ' • . .

Ort, Datum Unt^rschri

^Cl^'YM^^.M'W

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Reg  Dir  a. D. 
Josef Schüßlburner 

, 29. November 2020  

Thüringer Landtag 
Verfassungsausschuss 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

NUR LAWÜIAG POST 
01.12.2020 11:18 

2532Z /2_ 20  

Betreff: Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen — 
Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten - 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU; LT-Drucksache 7/1629 vom 23.09.2020 
Hier:  Schriftliche Stellungnahme im Anhörungsverfahren gemäß § 79 der 
Geschäftsordnung des Thüringer Landtags zu dem Themenkomplex „Schutz 
vor Altersdiskriminierung" 

Bezug: Anschreiben der Verwaltung des Thüringer Landtags vom 6.11.2020 - 
  Drs.  7/1629 (Schutz vor Altersdiskriminierung) - 

Anlage: Handschriftlich ausgefülltes Folinblatt zur Datenerhebung nach § 5 Abs. 1 des 
Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf gemäß Anlage 2 des Bezugsschreibens nehme 
ich dem mit Bezugsschreiben als Anlage 3 übersandten Fragenkatalog entsprechend wie 
nachfolgend ersichtlich Stellung. Der Klarstellung halber soll vorab darauf hingewiesen 
werden, dass die vorgegebene Themenstellung „Schutz vor Altersdiskriminierung" nur im 
Änderungsbefehl 2 von Artikel 1 des Gesetzentwurfs (Änderung von Artikel 2 Abs. 3 der 
Verfassung des Freistaates Thüringen) geregelt ist. 

Der Gesetzesentwurf ist mit „Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von 
Gleichheitsrechten" betitelt und umfasst neben der nachfolgend zu behandelnden 
Altersdiskriminierung einem neuen Abschnitt „Gesellschaftlicher Zusammenhalt", der der 
„Integration" und der „Herstellung gleicher Lebensverhältnisse" gewidmet ist. Außerdem 
wird im Änderungsbefehl 5 von Artikel 1 des Gesetzentwurfs die „Bestenauslese" durch 
Änderung von Artikel 96 der Verfassung des Freistaates Thüringen behandelt. Auf diese 
Themenkomplexe wird in drei weiteren separaten Stellungnahmen eingegangen. 

Der Themenstellung des Bezugsschreibens entsprechend wird nachfolgend gemäß dem 
Fragenkatalog nur zum Änderungsbefehl Nr. 2 von Artikel 1 des Gesetzentwurfs Stellung 
genommen. 

1. Praktische Auswirkungen 

Die praktischen Auswirkungen werden als gering angesehen, sofern sie überhaupt 
festzustellen sind. Schon nach der bestehenden Rechtslage sind unsachgemäße 
Differenzierungen nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz gemäß Artikel 2 (1) 
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als verfassungswidrig anzusehen. Entgegen der Befürchtung in der einschlägigen Begründung 
des Gesetzesentwurfs ist nicht zu erwarten, dass die Rechtsprechung auf der Grundlage des 
allgemeinen Gleichheitssatzes diesbezüglich etwas für verfassungskonform erklärt, was dann 
nach der geplanten Spezialvorschrift als verfassungswidrig angesehen werden müsste. 

2. Rechtstechnische Einordnung 

Mit dem Gesetzentwurf soll neben den aus Art. 3 (3) des Grundgesetzes (GG) abgeleiteten 
Differenzierungsverboten des Artikels 2 (3) der Verfassung ein weiterer Tatbestand einer 
verbotenen diskriminierenden Regelung, nämlich des Alters, geschaffen werden, bei dem sich 
allerdings die Frage stellt, ob dieser Tatbestand wirklich von vergleichbarer Qualität ist wie 
die geregelten Differenzierungsverbote etwa der „Abstammung" oder der „ethnische 
Zugehörigkeit" (als Umschreibung von „Rasse" im Sinne von Artikel 3 (3) GG). Auch wenn 
beim Differenzierungsverbot des Alters primär wohl an die Altendiskriminierung gedacht 
wird, so umfasst der Begriff „Alter" im Sinne von Lebensalter auch das jugendliche Alter der 
Minderjährigkeit. Hinsichtlich dieser Minderjährigkeit wird der Gesetzgeber aus völlig 
sachgerechten Gründen andere Regelungen treffen müssen als für die Volljährigkeit. Fügt 
man ein vom Gesetzgeber doch unterschiedlich zu regelndes Tatbestandsmerkmal in den 
Katalog der gelegentlich als „absolut" angesprochenen Diskriminierungstatbestände ein, dann 
wird der gewissermaßen absolute Charakter dieser anderen Diskriminierungsmerkmale 
gefährdet, weil dann zur Begründung etwa von Spezialregeln der Minderjährigkeit eine 
relativierende Begründungsmethodik für ein absolutes Diskriminierungsverbot gefunden 
werden muss, die dann auch auf die bestehenden Diskriminierungsverbote angewandt werden 
kann. 

Konkret gefährdet ist derzeit etwa das Diskriminierungsmerkmal der „politischen, 
weltanschaulichen ... Überzeugung", bei dem in der Rechtswirklichkeit zunehmend unklar 
wird, ob dieses Diskriminierungsverbot auch für politisch rechts angesiedelte Auffassungen 
gilt. Muss beim neuen Tatbestand des Alters gebotener Weise eine Differenzierungsmethodik 
gefunden werden, dann wird diese Methodik auch beim Merkmal „politische Überzeugung" 
angewandt, bei dem aber keine Differenzierung vorgenommen werden sollte. 

3. Beurteilung nach der Maxime „kurz und dunkel" 

Maßgeblich sollte eine Beurteilung eines Gesetzes, insbesondere eines Verfassungsgesetzes 
nach dem römisch-rechtlichen Gebot lex brevis esto sein (das Gesetz soll knapp sein!). Dies 
bedeutet, dass die gesetzlichen Voraussetzungen und die Rechtsfolgen klar definiert sind und 
dabei vor allem absehbar ist, was passiert, wenn den Rechtsvorschriften nicht entsprochen 
wird. Grundsätzlich entspricht die vorgesehene Regelung dieser Maxime. Sie ist aber 
trotzdem aus den unter 2. genannten Gründen etwas „dunkel". 

4. Rivalisierende verfassungsrechtliche Positionen 

Zu denken wäre etwa an die Vertragsfreiheit bei Beschäftigungsverhältnissen, die vielleicht 
ein Arbeitgeber so ausgestalten will, dass er nur Personen einer bestimmten Altersgruppe 
beschäftigt. Eine gegen diese Vertragsfreiheit gerichtete Gleichbehandlung wird nicht 
unmittelbar durch ein grundsätzlich auf Staatshandeln gerichtete Grundrechtsbindung 
sichergestellt, sondern bedarf der Gesetzgebung. Ob diese durch das vorgesehene 
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Differenzierungsverbot besser legitimiert ist als ohne diesen Tatbestand, erscheint zweifelhaft, 
da sich eine unsachgemäße Unterscheidung nach Altersgruppen auch aufgrund des 
allgemeinen Gleichheitssatzes gesetzlich verbieten lässt. 

5. Problematik der Hervorhebung von einzelnen Gruppen bei allgemeiner Rechtsgleichheit 

Die Anwendung des verfassungsrechtlichen Gleichheitssatzes hat einen axiologischen 
(bewertenden) und einen logischen Aspekt. Entscheidend ist zunächst das Kriterium, nach 
dem unterschieden wird. Hierbei hat der Gesetzgeber grundsätzlich ein weites Ermessen, das 
nur durch den vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Grundsatz, wonach nicht 
willkürlich Ungleiches gleich und Gleiches nicht willkürlich ungleich behandelt werden darf, 
eingeschränkt wird. Die dem Art. 3 (3) GG nachgebildeten Kriterien gemäß Art. 2 (3) 
schließen nach Art. 3 (1) GG bzw. Art. 2 (1) theoretisch mögliche Anknüpfungspunkte aus. 

Die Frage ist dann konkret, ob das menschliche „(Lebens-)Alter" ein Kriterium ergibt, das 
dem allgemeinen Gleichheitssatz und dem damit verbundenen Diskriminierungsverbot 
zugeordnet bleiben kann (diese Bestimmung wäre auf alle Fälle anwendbar) oder es dazu 
eines speziellen Diskriminierungsverbots bedarf. Dies wird aus den unter 1. ausgeführten 
Gründen verneint. 

6. Notwendigkeit einer verfassungsrechtlichen Regelung 

Da der Regelungsbedarf zumindest auf verfassungsrechtlicher Ebene zweifelhaft erscheint, 
sollte man die Verfassung, die in der Tat möglichst knapp sein sollte, mit dieser Problematik 
nicht belasten. 

7. Regelungsziel bereits verwirklicht? 

Das bestehende Recht steht zumindest der im Sinne des Gesetzesentwurfs gewollten 
Nichtdiskriminierung nicht entgegen. Mögliche Unzulänglichkeiten können aufgrund des 
anwendbaren allgemeinen Gleichheitssatzes korrigiert werden. 

8. Wirkung der beabsichtigten Verfassungsregelung 

Da Folge der Verletzung eines Grundrechts in der Regel die Aufhebung der entsprechenden 
Maßnahme bedeutet, kann der geplanten verfassungsrechtlichen Regelung Wirksamkeit 
zugesprochen werden. 

9. Erreichen des intendierten Ziels 

Wenn das intendierte Ziel als eine Wirkung definiert wird, die über die Anwendung des 
geltenden allgemeinen Gleichheitssatzes hinausgeht, dann ist diese (zusätzliche) Wirkung im 
Bereich des Tatbestandsmerkmals „(Lebens-)Alter" kaum zu erwarten. 
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10. Mögliche negative Folgen der Regelung für die Thüringer Verfassung oder für 
Personen(gruppen) 

Da sich die geplante Verfassungsänderung zur Altersdiskriminierung vom bestehenden 
Verfassungsrecht, also dem allgemeinen Gleichheitssatz, nicht besonders unterscheidet, 
werden sich keine über die bestehende Regelung hinausgehende negativen Folgen ergeben, 
sofern derartige überhaupt bestehen sollten. Eine gesetzliche Beschränkung etwa der 
Dispositionsbefugnis eines Arbeitsgebers hinsichtlich des Alters wird sich hinsichtlich der 
Frage der rechtlichen Rechtfertigung beim allgemeinen Gleichheitssatz kaum anders 
darstellen als beim vorgesehenen spezifischen Diskriminierungstatbestand. 

Es könnten sich aber aus den in Antwort zur Frage 2 dargestellten methodischen Gründen 
negative Auswirkungen bei der Anwendung der anderen besonderen Diskriminierungs-
verbote ergeben. 

11. Mögliche negative Folgen für die Thüringer Verfassung oder für Personen(gruppen) durch 
Verortung in der Verfassung 

Da bereits eine verfassungsrechtliche Regelung vorliegt, wird sich durch eine Modifizierung 
dieser bestehenden Verfassungsregelung durch Verfassungsänderung keine grundlegende 
Änderung im Sinne der Fragestellung ergeben. 

12. Stärkung der Teilhabeposition junger und alter Menschen durch 
Altersdiskriminierungsverbot 

Mit Teilhabeposition wird etwas angesprochen, was über ein Grundrecht als 
(schwerpunktmäßig) Abwehrposition gegenüber staatliche Maßnahmen hinausgeht, nämlich 
gesellschaftliche Verbesserungen. Dies kann mit einem Grundrecht der klassischen Art 
allenfalls indirekt im Wege einer „Drittwirkung" etwa über die Rechtsprechung erreicht 
werden. Der Regelungsmethodik der Thüringer Landesverfassung entsprechend müsste hierzu 
wohl eine Staatszielbestimmung gemäß Art. 43 formuliert werden, sofern man die 
Problematik auf verfassungsrechtlicher Ebene regeln will. 

13. Verschärfung der Anforderung bei Verhältnismäßigkeitsprüfung durch Neuregelung 

Da abstrakt die Verbesserung, die gegenüber dem allgemeinen Gleichheitssatz durch einen 
neuen speziellen Diskriminierungstatbestand erreicht werden soll, nicht festgestellt werden 
kann - auch die Gesetzesbegründung führt kein konkretes Beispiel an, sondern argumentiert 
sehr abstrakt - ist kaum zu erwarten, dass sich damit Anforderungen etwa bei der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung verschärfen. Sicherlich würde dann in Verwaltungs- und 
Gerichtsentscheidungen der neue Tatbestand, sofern einschlägig, genannt werden müssen. 
Damit ist jedoch nicht unbedingt impliziert, dass damit ein anderes Ergebnis die Folge sein 
wird als dies der Fall wäre, wenn es beim allgemeinen Gleichheitssatz verbliebe. 
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14. Praktischer Mehrwert der Neuregelung 

Der vorangegangenen Antworten entsprechend wird von der Neuregelung kein praktischer 
Mehrwert erwartet. 

15. Weitere Gleichbehandlungsgebote 

Von zusätzlichen verfassungsrechtlichen Regelungen ist zur Vermeidung der Überfrachtung 
einer Verfassung abzuraten, was auch den politischen Prozess offenhält. Die Problematik 
möglicher Defizite von Gleichbehandlung in der Gesellschaft sollte dem einfachen 
Gesetzesrecht überlassen werden. Zusätzliche verfassungsrechtliche Regelungen verbessern 
nicht notwendigerweise die verfassungsrechtlichen Garantien, sondern können im Gegenteil 
eine verstärkte gegenseitige Relativierung bestehender verfassungsrechtlicher Regelungen 
durch neue Regelungen bewirken. 

Auch sollte die „Signalwirkung" einer Verfassung nicht überbetont werden. Eine Verfassung 
hat vor allem die Staatsorganisation zu regeln (Bestimmung der Staatsämter und ihre 
Besetzung, Abberufung und dergl. und das Verhältnis zueinander) und daneben möglichst 
klar Grundrechtsgarantien als „negative Staatskompetenzen". Alles andere sollte der 
politischen Entscheidungsfindung bei normalen Mehrheitsverhältnissen überlassen bleiben. 

Ich danke für die Möglichkeit der Stellungnahme, hoffe, dass diese zur Entscheidungsfindung 
beiträgt und verbleibe 

Mit freundlichen Grüßen 
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Anlage 4

Formblattzur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, .ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpffichtet, die nachfoigend erbetenen
Angaben - soweit für äie zutreffend ~ zu machen,

Die Informationen.'der folgenden Felder 1 bis-'6 werden, in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentatlon
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leseriich ausfüllen und zusQmmßn mit der. StQflungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen
Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten
hier: Themerikomnlex „Integration" . .

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1629-

Aufnahme von

1.

Haben Sie sich.als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, KÖrperschaft des Öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? , . •
(§5 Abs. 1 Nr. 1, 2ThürBetel!dokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2, Wenn ja, dann weiter m!t Frage 3.

Name Organisattonsform

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

2.
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. ais Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG) . .. • '

l^^.tName Vorname

^kiC^LÜß^W^^
D Geschäfts- oder Dienstadresse />^ . Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht.) - ' '

Straße, Hausnummer

PostlelUahl, Ort



1 (g 5 Abs. 1 Nr; 3 ThürBetelEdQkG) • .' '

l ^^f'^^ J3hy^tv^^^ ^ ^^ J^ÜW, t'^y,-», Uv^löU^
V'i^ '^A ^y-^wWrÄ^ y^ ^yT/'"/ ""W1~'v'"y
\^T- -AW ^''^^'^'^^v''

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltiichen oder berufiEchen Tätigkeit?.
(g 5 Abs. 1 Nr;3 ThürBetelEdQkG) •

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

D befürwortet,
[^ • abgelehnt, , ' •

a ergän'zungs" bzw, änderungsbedürfttg eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftfichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) ' .

^ ^Ä€^ fy^t-^t^

^T(^t) ^

/^'^T/ //^^1
f^i F AA^.A^ %-< ^

^r

r^^/^
y^^n^0/n

'.7"' '

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesefzgebungsvorhaben
einzureichön? ,
(§5 Abs. 1 Nr.SThürBeteildokG) ' . .- •. .-

Ja. (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

Inwelcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Mail

per Brief.

16.

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? . . •
(§ 5 Abs. 1 Nr.6ThurBetelld.okG) - .' • • • .

D ja A^^ nein (weiter mit Frage .7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!'



7. •

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
(g 5 Abs. 1 Sab 2 ThürBeteildokG) • . .

^ Ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert ]o\s zum Abschiuss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterä<^mft

VlWi^^^/l^2Ö2c)

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Reg  Dir  a. D. 
Josef Schüßlbumer 

 29. November 2020  

Thüringer Landtag 
Verfassungsausschuss 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

THUR LANDTAG POST 
01 .12.2020 11:25 

233 95 702_0 

Betreff: Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - 
Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten; 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU; LT-Drs.  7/1629 vom 23.09.2020 
Hier:  Schriftliche Stellungnahme im Anhörungsverfahren gemäß § 79 der 
Geschäftsordnung des Thüringer Landtags zu dem Themenkomplex 
„Integration" 

Bezug: Anschreiben der Verwaltung des Thüringer Landtags vom 6.11.2020 - 
 -  Drs.  7/1629 (Integration) - 

Anlage: Handschriftlich ausgefülltes Formblatt zur Datenerhebung nach § 5 Abs. 1 des 
Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem im Betreff als Anlage 2 beigefügten Gesetzentwurf nehme ich dem mit 
Bezugsschreiben als Anlage 3 übersandten Fragenkatalog entsprechend wie nachfolgend 
ersichtlich Stellung. Der Klarstellung halber soll vorab darauf hingewiesen werden, dass die 
vorgegebene Themenstellung „Integration" nur im Änderungsbefehl 3 von Artikel 1 des 
Gesetzentwurfs und dabei in der geplanten Einfügung von Artikel 41 d der Verfassung des 
Freistaates Thüringen geregelt ist. 

Der Gesetzesentwurf ist mit „Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von 
Gleichheitsrechten" betitelt und umfasst neben der nachfolgend behandelten „Integration" 
Regelungen zur Altersdiskriminierung und zur „Herstellung gleicher Lebensverhältnisse". 
Außerdem ist im Änderungsbefehl Nr. 5 von Artikel 1 eine Änderung von Artikel 96 der 
Verfassung (Verankerung des Leistungsprinzips im öffentlichen Dienst) vorgesehen. Auf 
diese Themenkomplexe wird in drei weiteren separaten Stellungnahmen eingegangen. Der 
Themenstellung des Bezugsschreibens entsprechend wird nachfolgend gemäß dem 
Fragenkatalog nur zum Änderungsbefehl Nr. 3 von Artikel 1 und dabei zum danach 
vorgesehenen Artikel 41 d der Verfassung Stellung genommen 

1. Praktische Auswirkungen 

Die Auswirkungen können konzeptionell als weitreichend angesehen werden, weil mit der 
Integrationsregelung der Freistaat Thüringen zu einem Einwanderungsgebiet bestimmt wird, 
auch wenn dies nicht als solches ausgesprochen wird. Aus im Sinne von § 43 Abs. 1 Satz 1 
des Aufenthaltsgesetzes des Bundes genannten „rechtmäßig auf Dauer im Bundesgebiet 
lebenden Ausländern" werden auf der Ebene der Landesverfassung „rechtmäßig auf Dauer 
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lebende Menschen mit Migrationshintergrund", womit verfassungsrechtlich etwas 
festgeschrieben werden soll, was der Bundesgesetzgeber vielleicht einmal wieder anders 
ausgestalten will. Da derartige bundesrechtliche Regelungen nach Artikel 74 Abs. 1 Nr. 4 GG 
(konkurrierende Gesetzgebung des Bundes für das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der 
Ausländer) in Verbindung mit Artikel 72 GG (Berechtigung des Bundes zur Wahrnehmung 
der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Falle der Erforderlichkeit 
gleichwertiger Lebensverhältnisse und der Wahrung der Rechtseinheit) jedoch vorgehen, ist 
die praktische Bedeutung der Regelung nach der Landesverfassung wiederum nicht so 
entscheidend. Entscheidend scheint dann wohl die politische Bekundung zugunsten einer 
Einwanderungsgesellschaft zu sein. 

2. Rechtstechnische Einordnung 

Die Regelung ist als Staatszielbestimmung im Sinne von Artikel 43 der Verfassung 
ausgestaltet und fügt sich insoweit in die verfassungsrechtliche Systematik ein. 
Formalrechtlich entscheidender ist die Frage, ob derartige Regelungen auf Landesebene mit 
der einschlägigen Bundesgesetzgebung, der auch gegenüber einer verfassungsrechtlichen 
Regelung in einer Landesverfassung gemäß Artikel 31 GG Vorrang zukommt, vereinbar ist. 
Da es sich bei der geplanten Regelung um keine Grundrechte (s. Art. 42 der Verfassung) 
handelt, kann für die Wirksamkeit der geplanten Regelung im Konfliktfall mit dem 
Bundesrecht auch nicht Artikel 142 GG (Weitergeltung von Landesgrundrechten, die in 
Übereinstimmung mit den Artikeln 1 bis 18 GG stehen) vorgebracht werden. 

3. Beurteilung nach der Maxime „kurz und dunkel" 

Maßgeblich sollte eine Beurteilung eines Gesetzes, insbesondere eines Verfassungsgesetzes 
nach dem römisch-rechtlichen Gebot lex brevis esto sein (das Gesetz soll knapp sein!). Dies 
bedeutet, dass die gesetzlichen Voraussetzungen und die Rechtsfolgen klar definiert sind und 
dabei vor allem absehbar ist, was passiert, wenn den Rechtsvorschriften nicht entsprochen 
wird. Bei Staatszielbestimmungen ist dies in der Regel unklar. So könnte vorliegend etwa die 
Frage nicht definitiv beantwortet werden, ob eine Regierung, die keine der 
verfassungsrechtlich wohl vorgesehenen Maßnahmen wie etwa Ingetrationskurse veranlasst, 
rechtswidrig oder gar besondere rechtmäßig handelt, wenn sie nach der Position verfährt, dass 
der angesprochene Personenkreis von sich aus an einer Integration interessiert sein sollte und 
von privaten Schulen angebotene Deutsch- und Identifikationskurse deshalb grundsätzlich 
selbst bezahlen sollte. Sollte man jedoch diese Frage mit rechtswidrig beantworten müssen, 
ergibt sich das Problem, dass eine detailliert zu verstehende Staatszielbestimmung das 
gesetzgeberische Ermessen sehr weitgehend einschränkt und die normale politische 
Entscheidungsfindung zu weitgehend vorbestimmt. Dies wirkt sich dann negativ auf die 
Bedeutung von Parlamentswahlen aus, da die politische Entscheidung unabhängig vom 
Wahlausgang schon weitgehend determiniert erscheint. 

4. Rivalisierende verfassungsrechtliche Positionen 

Aufgrund der generellen Position zu Staatszielbestimmungen kann nur die Aussage getroffen 
werden, mit derartigen Staatszielregelungen sehr zurückhaltend umzugehen, damit das 
gesetzgeberische Ermessen auch zu Lasten der Bedeutung von Landtagswahlen nicht zu 
weitgehend eingeschränkt wird. 
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Als wesentliche rivalisierende Verfassungskonzeption stellt sich vorliegend das 
Nationalstaatsprinzip dar, das eine eindeutige Unterscheidung von Bürgern und Ausländern 
gebietet, was nicht mit einer Begrifflichkeit wie „Menschen mit Migrationshintergrund" oder 
„Menschen mit unterschiedlicher Herkunft", was sowohl Ausländer als auch (potentiell) 
eingebürgerte Deutsche meinen kann, vernebelt werden sollte. 

5. Problematik der Hervorhebung von einzelnen Gruppen bei allgemeiner Rechtsgleichheit 

Sofern - wie anzunehmen ist - mit dem Tatbestandsmerkmal „Menschen mit 
Migrationshintergrund" ein anderer Begriff für „Ausländer" gemeint ist, ist das Merkmal als 
solches mit den Differenzierungstatbeständen gemäß Artikel 2 Abs. 3 der Verfassung 
vereinbar, weil die Eigenschaft als „Ausländer" anerkanntermaßen bei Artikel 3 Abs. 3 GG 
ein grundsätzlich zulässiges Differenzierungskriterium darstellt und schon durch die 
verfassungsrechtliche Unterscheidung von Bürger- und Menschenrechten vorgezeichnet ist. 
Die Ersetzung des Begriffs „Ausländer" durch „Menschen" mit einem bestimmten 
Qualifikationsmerkmal, nämlich „Migrationshintergrund" (oder anderer Herkunft), stellt eine 
auf Etablierung einer Einwanderungsgesellschaft bzw. multikulturellen Gesellschaft 
ausgerichtete Verfassungspolitik, wenn nicht nur bloße Verfassungsideologie dar. 

Diese zu unterstellende Absicht wird belegt durch die Tatsache, dass abstrakt mit dem Begriff 
„Menschen mit Migrationshintergrund" (Absatz 2 des geplanten Artikels 41 d) oder 
„unterschiedlicher Herkunft" (Absatz 1 des geplanten Artikels 41 d) auch eingebürgerte 
deutsche Staatsbürger erfasst werden können, einschließlich deren Abkömmlinge. In diesem 
Fall wird ein Konflikt mit den nach Artikel 2 Abs. 3 der Verfassung verbotenen 
Differenzierungskriterien kaum vermeidbar sein. Eine Rechtfertigung für eine entsprechende 
Kategorie könnte dann nur mit ähnlichen Erwägungen vorgebracht werden, die Regelungen 
wie Artikel 6 der Verfassung des Freistaates Sachsen hinsichtlich „Bürger sorbischer 
Volkszugehörigkeit" oder wie Artikel 5 der Verfassung von Schleswig-Holstein hinsichtlich 
der „nationale(n) dänische(n) Minderheit und die friesische(n) Volksgruppe" begründen. 
Damit würde die Einwanderung zur Begründung neuer nationaler Minderheiten genutzt 
werden, denen dann im Laufe der Zeit unter Berufung auf Bestimmungen der genannten 
anderen Landesverfassungen und der darauf basierenden generellen 
Gleichbehandlungsverpflichtung Sonderrechte eingeräumt werden müssten, etwa in Form von 
Quoten bei der Besetzung staatlicher Stellen (s. dazu die Antworten zum Themenkomplex 
„Bestenauslese"). 

Zur Vermeidung einer derartigen Entwicklung sollte auf den schillernden Begriff des 
„Menschen mit Migrationshintergrund" verzichtet und stattdessen in Übereinstimmung mit § 
43 des Aufenthaltsgesetzes des Bundes der klare Begriff „Ausländer" eingefügt werden. 
Sofern dieser Begriff zur Unterscheidung qualifiziert werden soll, sollte entsprechend der 
Bundesgesetzgebung von „rechtmäßig auf Dauer im Inland [bzw. in Thüringen] lebenden 
Ausländern" geschrieben werden. 

Es empfiehlt sich auch, die Unterscheidung von Deutschen / Bürgern und Ausländern nicht 
mit der Begrifflichkeit „Menschen unterschiedlicher Herkunft" (s. Artikel 41 d Abs. 1), die 
zudem noch etwa anderes bedeuten kann als nur nationale Herkunft, zu verschleiern, sondern 
dem demokratischen Nationalstaatskonzept entsprechend den Unterscheid durch eindeutige 
Begrifflichkeit festzulegen. 
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6. Notwendigkeit einer verfassungsrechtlichen Regelung 

Wie die entsprechenden Regelungen im Kapitel 3 des Gesetzes über den Aufenthalt, die 
Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz) 
zeigen, besteht keine Notwendigkeit einer landesverfassungsrechtlichen Regelung. Hinzu 
kommt, dass für derartige Regelungen aufgrund der Ausübung der konkurrierenden 
Gesetzgebungszuständigkeit gemäß Artikel 74 Abs. 1 Nr. 4 GG, die insbesondere durch die 
Erforderlich der Einheitlichkeit der Rechtsordnung gemäß Artikel 72 Abs. 2 GG begründet 
ist, das Land ohnehin nicht mehr im Bereich der Rechtsetzung wirklich zuständig ist, mag 
sich auch die vorgesehene verfassungsrechtliche Regelung wegen ihres das Bundesrecht 
(wenngleich tendenziös) paraphrasierenden Charakters noch nicht als direkt rechtswidrig 
darstellen. 

7. Regelungsziel bereits geregelt? 

Diese Frage ist aufgrund des Aufenthaltsgesetzes des Bundes, welches auch im Freistaat 
Thüringen Anwendung findet, bejahend zu beantworten. 

8. Wirkung der beabsichtigten Verfassungsregelung 

Auf einer rechtlichen Ebene wäre keine über die konkreten Regelungen des 
Aufenthaltsgesetzes des Bundes hinausgehende Wirkung festzustellen. Die Wirkung ist mehr 
verfassungspolitischer bzw. -ideologischer Art, nämlich konzeptionelle Etablierung einer 
Einwanderungsgesellschaft und Wegbereitung zu einer neue Nationalitäten mit Sonderrechten 
begründenden multikulturellen Gesellschaft. 

9. Erreichen des intendierten Ziels 

Das formal genannte Ziel, nämlich Integration von „Menschen mit Migrationshintergrund" 
kann durch eine Staatszielbestimmung nur angestrebt werden. Aber selbst verbindlichere 
Normen wie nach dem Aufenthaltsgesetz des Bundes können nicht garantieren, dass bei dem 
angesprochenen Personenkreis eine (wie wohl gemeint ist) über die allgemeine Rechtstreue 
hinausgehende Identifikation mit der Rechtsordnung im Sinne des geplanten Artikels 41 d (3) 
Nr. 1 erfolgt oder sich eine Verbundenheit mit Thüringen und Deutschland gemäß Nr. 2 
dieser geplanten Regelung einstellt. Außerdem stellt sich die Frage wie die 
Zielverwirklichung festgestellt werden kann (Abfrage historischer und geographischer 
Kenntnisse, Praktizierung der heimischen Volksmusik?). Hinzu kommt, dass die Rechtsfolgen 
bei Verfehlen des verfassungsgesetzlichen Ziels unklar sind: Beendigung des 
Aufenthaltsstatus, Ablehnung der Einbürgerung? 

Man kann aber die Staatzielsetzung enger verstehen, nämlich dass dieses nur in der 
staatlichen „Förderung" der Integration besteht, nicht aber auch, dass die Integration selbst 
erfolgreich erreicht wird. Bei diesem eingeengten Verständnis der Staatszielbestimmung 
könnte die Zielerreichung dann durch die Aufzählung von Förderprogrammen und die dafür 
aufgewendeten Haushaltsmittel nachgewiesen werden. 
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10. Mögliche negative Folgen der Regelung für die Thüringer Verfassung oder für 
Personen(gruppen) 

Es stellt sich die Frage, ob die Absicht der Integration von Ausländern nicht als zu 
weitgehend konzipiert ist. Die verfassungsgesetzlich aufgestellten Ziele mögen als 
Voraussetzung für eine Einbürgerung aufgestellt werden. Für Personen, die Ausländer bleiben 
wollen (was ihr Recht ist), genügen die formale Rechtstreue und deutsche Sprachkenntnisse, 
damit das Zusammenleben funktioniert. Die als Ziel gemäß Artikel 41 d Abs. 3 postulierte 
gesellschaftliche und gar politische Mitwirkung ist geeignet, die demokratietheoretisch und 
nationalstaatlich zwingend gebotene Unterscheidung von Deutschen / Bürgern und 
Ausländern zu verwischen, was wohl auch die bewusste Absicht ist, den als solchen völlig 
neutralen Begriff „Ausländer" durch „Menschen mit Migrationshintergrund" zu ersetzen. 

Dies ist dann Anknüpfungspunkt für die langfristig negativste mögliche Folge der geplanten 
Regelung, eine multikulturelle Gesellschaft mit neuen Nationalitäten und Anspruch auf 
Sonderrechte zu etablieren, da die neue Begrifflichkeit „Menschen mit Migrationshinter-
grund" prinzipiell auch für eingebürgerte Deutsche anwendbar ist und dann nur mit einem 
Minderheitenschutz wegen spezieller Volkszugehörigkeit gerechtfertigt werden könnte. 

11. Mögliche negative Folgen für die Thüringer Verfassung oder für Personen(gruppen) durch 
Verortung in der Verfassung 

Die verfassungsrechtliche Verortung einer bestimmten politischen Zielsetzung durch eine 
Staatszielbestimmung erschwert die normale politische Entscheidungsfindung, etwa in dem 
Sinne, dass man keine staatliche Integrationsförderung vornimmt, weil man die 
Integrationsleistung von Personen des entsprechenden Personenkreises auf eigene Kosten als 
Voraussetzung etwa für eine mögliche Einbürgerung erwartet. 

Zudem könnten die ins Weltanschauliche gehenden Integrationsverpflichtungen den Weg zu 
einer verstärkten verfassungskonzeptionellen Inpflichtnahme auch von „Menschen ohne 
Migrationshintergrund" führen (s. dazu nachfolgend die Antwort zur Frage Nr. 12). 

12. Tauglichkeit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung als Integrationsziel 

Da der geplante Artikel 41 d Abs. 1, der den Begriff freiheitliche demokratische 
Grundordnung explizit enthält, eine staatliche Verpflichtung zum Ausdruck bringt, nämlich 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Zusammenleben von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft in Thüringen zu fördern, ist dieser Begriff in diesem 
Zusammenhang überflüssig, da „das Land und seine Gebietskörperschaften" — wer denn 
sonst, wenn nicht diese — an die freiheitliche demokratische Grundordnung wie etwa 
Beachtung der Unabhängigkeit der Gerichte, Mehrparteienprinzip  etc.  gebunden sind. Dies 
sind sie sowohl bei einer Integrationspolitik als auch bei einer Politik der Beschränkung von 
Einwanderung. 

Die eigentliche Bedeutung hat der Begriff vorliegend jedoch aufgrund der nach Artikel 41 d 
Abs. 2 Nr. 1 genannten „Identifikation mit der Verfassungs- und Rechtsordnung", in 
Sonderheit mit „den ihr zugrundeliegenden Werten", die mit der Integration gefördert werden 
soll, da mit der Verfassungsordnung und den ihr zugrundeliegenden Werten sicherlich die 
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freiheitliche demokratische Grundordnung gemeint ist. Letztlich könnte die Nummer 1 von 
Artikel 41 Abs. 2 dahingehend formuliert werden, dass die Identifikation der „Menschen mit 
Migrationshintergrund" mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung angestrebt wird 
und - soll die Staatszielbestimmung nicht Selbstzweck von gesetzgeberischen und 
behördlichen Maßnahmen sein - auch erreicht werden soll. 

Sicherlich kann und muss von allen einer Rechtsordnung unterworfenen Personen die 
Akzeptanz der Rechtsordnung gefordert werden, und zwar gerade dann, wenn man sich mit 
den Rechtsvorschriften nicht unbedingt identifizieren will, etwa weil man sie für sehr 
änderungsbedürftig oder gar nur ein religiöses Recht für ein gerechtes Recht hält. Diese 
Akzeptanz der Rechtsordnung, die sich leicht dahingehend verifizieren lässt, ob der Mensch 
rechtswidrig gehandelt, insbesondere einen Straftatbestand verwirklicht hat, ist aber bei der 
mit Artikel 41 d Abs. 2 Nr. 1 geregelten Identifikationsverpflichtung nicht gemeint, sondern 
dies geht über die bloße Akzeptanz / Beachtung der Rechtsordnung im Sinne eines 
rechtstreuen Verhaltens hinaus. Da aber eine rechtstreu sich verhaltene Personen die als 
Verfassungsprinzipien verstandene freiheitliche demokratische Grundordnung rechtlich nicht 
verletzen kann - dies können letztlich nur Staatsorgane tun -, sondern nur ideologisch (als 
mangelnder Glaube an Verfassungswerte), wird damit doch so etwas wie ein ins 
Weltanschauliche gehendes Bekenntnis zu staatlichen Werte als Integrationsforderung 
aufgestellt. Dies dürfte an die Grenze der weltanschaulichen Neutralität des Rechtsstaats 
führen. 

13. Geeignetheit des Staatsziels als übergeordnete Leitlinie für Integrationsbemühungen des 
Staates 

Integration bedeutet Eingliederung in etwas Spezifisches, was etwa die freiheitliche 
demokratische Grundordnung deshalb nicht darstellt, weil diese zwar nicht begrifflich, aber 
der Sache nach auch in Frankreich, Großbritannien oder Japan existiert (auch in diesen 
Staaten gibt es unabhängige Gerichte, freie Parlamentswahlen bei Mehrparteiensystem  etc.).  
Insofern müsste bei Artikel 41 d Abs. 2 die Nummer 2 die erste Stelle einnehmen, weil dies 
das Spezifikum zum Ausdruck bringt, in das man sich in den beispielhaft genannten 
Vergleichsstaaten nicht integrieren kann. Zudem haben Thüringen und Deutschland bzw. 
deutsche Sprache und Kultur schon existiert als es noch keine freiheitliche demokratische 
Grundordnung gegeben hat und sie werden wohl auch weiter bestehen, wenn es etwa 
aufgrund der Ausübung der Volkssouveränität (vgl. Artikel 146 GG) das Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland oder die derzeitige Verfassung des Freistaates Thüringen nicht 
mehr geben würde. Sollten für einen derartigen Fall die Integrationsbemühungen nicht mehr 
gelten? 

14. Ist wesentliche Integrationsvoraussetzung formuliert? 

Sofern es nur um das Verhalten von Ausländern geht und nicht etwa um den Erwerb der 
deutschen Staatsbürgerschaft dürften die Zielsetzungen der Integrationsbemühungen ohnehin 
zu weitgehend formuliert sein. 
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15. Signal der geplanten Verfassungsregelung an die Thüringer 

Die wesentliche „Botschaft" dürfte sein, dass man verfassungsrechtlich keine Ausländer, 
sondern nur noch Menschen kennen darf. Wahrscheinlich läuft man bald Gefahr als ein 
bestimmter „Extremist" vorgeführt zu werden, wenn man das A-Wort gebraucht. Politisch-
rechtliche Begriffe wie Staatsbürger (Deutscher) und Ausländer (Nicht-Deutscher) werden 
durch den theologisch-biologischen Begriff „Mensch" ersetzt. Damit dürfte vielen klar 
gemacht werden, dass sie sich nicht mehr gegen (illegale) Zuwanderung aussprechen dürfen, 
da sie sonst staatsideologisch eingeschüchtert werden. 

16. Bindung von politischen Rechten an die Staatsangehörigkeit 

Eine derartige Verknüpfung, also die Ausgestaltung politischer Rechte als Bürgerrechte ist 
nicht nur sinnvoll, sondern geboten. Sie liegt auch dem übergeordneten Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland trotz Bereitschaft zur internationalen Einbindung zugrunde. Die 
Menschheit ist nun einmal völkerrechtlich in unterschiedliche Staaten als politische Größen 
aufgeteilt, was als sehr positiv zu beurteilen ist, weil damit negative 
Menschheitsentwicklungen geographisch beschränkt werden können; man hat die 
Möglichkeit der Flucht vor Despotie (etwa aus der DDR-Diktatur), was in einem Weltstaat, in 
dem es nur noch Menschen gibt, nicht mehr bestehen würde. Der despotische Charakter eines 
Weltstaates ist dabei eher wahrscheinlich als dies bei Bestehen des Staatenpluralismus für die 
Menschheit der Fall ist. Dafür sorgt schon das „eherne Gesetz zur Oligarchie" (Michels), das 
sich mit zunehmender Größe eines Herrschaftsgebiets verstärkt durchsetzt, schon weil ein 
Abgeordneter eines Weltparlaments eine Wählergröße vertritt, die in einem nationalem 
Parlament von vielleicht Hundert Abgeordneten vertreten wird, d.h. die Bindung zwischen 
Wahlvolk und Volksvertreter lockert sich und die Macht geht dann notwendigerweise in 
einem sich zunehmend verstärkenden Ausmaß auf Lobbyisten und andere vermittelnde 
Zwischeninstanzen über. 

Zudem ist ein Mensch aufgrund von Unzulänglichkeit und der Kürze seines Daseins nicht als 
allgemeiner Kulturvermittler geschaffen mit der Folge, dass eine Weltstaatsintegrationspolitik 
sehr viele Kulturen (etwa den Gebrauch von unterschiedlichen Sprachen) wird abschaffen 
müssen oder viele vereinigen muss, was im Zweifel nur auf eher niedrigem Niveau möglich 
sein wird. Wirkliche Kulturentwicklung im Sinne einer Differenzierung ist daher nur bei 
politischer Selbständigkeit vieler Kulturen möglich (auch wenn Kultur und Staat dabei keine 
identischen Größen sein müssen), was auch einen machtpolitischen Wettbewerb einschließt, 
der die Verknüpfung von politischen Rechten mit der Staatsangehörigkeit zwingend gebietet. 
Vergleichbar sind auch im Wirtschaftsbereich zahlreiche im Wettbewerb stehende 
Unternehmen mit damit einhergehenden Differenzierungen einem staatlichen Einheits-
unternehmen entschieden vorzuziehen (zumindest dies sollte man aus Menschheitsprojekten 
wie Sowjetunion gelernt haben). 

Normativ ist auch aus den Menschenrechten nichts Gegenteiliges abzuleiten, was sich auch 
aus Artikel 1 Abs. 2 der Verfassung ergibt, wonach die „unverletzlichen und 
unveräußerlichen Menschenrechte" „Grundlage jeder staatlichen Gemeinschaft" sind, d.h. 
nicht der Menschheit, sondern der unterschiedlichen staatlichen Gemeinschaften im Sinne des 
die Freiheit der Menschheit sichernden Staatenpluralismus. 
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17. Verhinderung von Parallelgesellschaften durch verfassungsrechtliche Integrations-
regelungen 

Parallelgesellschaften sind vor allem eine Folge der Quantität. Gibt es viele unterschiedliche 
einzelne Ausländer ist ein Selbstabsonderung als Gruppe weniger leicht möglich und zur 
Integration gibt es dann schon im Eigeninteresse kaum eine Alternative. Bei einer quantitativ 
großen Gruppe aus einem spezifischen ausländischen Kulturkreis wird sich die Bildung von 
Parallelgesellschaften von selbst ergeben, insbesondere wenn der entsprechende Kulturkreis 
dem deutschen besonders fremd ist. Die Bildung von Parallelgesellschaften könnte nur durch 
das Postulat einer Assimilierung („Germanisierung") entgegengewirkt werden. 

Da ein derartiges Postulat nicht aufgestellt wird, der Freistaat Thüringen außerdem kaum 
Einflussmöglichkeiten hat, wer sich als Mensch mit Migrationshintergrund in Thüringen 
niederlässt, erscheint das geplante Verfassungsprojekt auf Landesebene doch etwas irrelevant. 

18. Angemessene Abwägung der Interessen von „Alteingesessenen" und „Zuwanderern" 

Die Erklärung von Deutschen zu „Alteingesessenen", die „schon länger hier sind" und von 
Zuwanderern als Ausländer zu „Menschen" (mit Migrationshintergrund) besagt schon einiges. 
Ein Kriterium der Angemessenheit ist vielleicht dem Diensteid gemäß Art. 71 der Verfassung 
zu entnehmen, einer abgespeckten Version von Artikel 56 Abs. 2 GG, wonach an erster Stelle 
das „Wohl des Volkes" steht, womit gemäß Artikel 56 GG das „deutsche Volk" gemeint ist 
und zuletzt die „Gerechtigkeit gegenüber jedermann" geregelt ist. Es ergeben sich Zweifel, ob 
diesem Beurteilungsmaßstab mit der beabsichtigten Integrationsvorschrift entsprochen wird. 

19. Grundlegende Bedeutung des Themas Integration für Verfassung 

Das Thema ist schon durch das Aufenthaltsgesetz primär auf Bundesebene zu verorten. 
Landesverfassungsrechtliche Regelungen stehen dann entweder im Widerspruch zum 
Bundesrecht oder paraphrasieren dieses. 

20. Greifbare Hilfestellung zur Integration durch Verfassungsrecht 

Es heißt wohl, verfassungsrechtliche Staatszielbestimmungen zur überschätzen, wenn man 
erwartet, dass sich daraus konkrete Hilfestellungen ableiten ließen. 

21. Auswirkung von Verknüpfung von Integrationsförderung mit rechtlichem Status 

Sollten auf die Staatszielbestimmung ausgerichtete Förderprogramme (wie etwa Ausbildungs-
oder Sprachkursfinanzierung) bei Einbürgerung entfallen, dann könnte sich dies negativ auf 
die Bereitschaft zum Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft auswirken, insbesondere wenn 
der Status des „Menschen mit Migrationshintergrund" (noch beeindruckender: mit 
Migrationserfahrung, die dem zu bereichernden Einheimischen nicht zur Verfügung steht) 
sich politisch vom Status des Menschen ohne Migrationshintergrund / Migrationserfahrung 
nicht mehr unterscheiden würde. 
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22. Umformulierung und Ergänzung von Artikel 41d Abs. 2? 

Soweit es um die Integration von Ausländern geht, genügt das Postulat der Bereitschaft zu 
rechtskonformem Verhalten und des Erwerbs deutscher Sprachkenntnisse. Für letzteres 
sollten staatliche Mittel nur subsidiär zur Verfügung stehen, d.h. es sollte davon ausgegangen 
werden, dass die Menschen den Erwerb von Deutschkenntnissen und dergleichen selbst 
finanzieren. 

Sollte man mit dem Anliegen des Gesetzentwurfs weitergehende Integrationsansprüche 
stellen wollen, dann wäre primär die Identifikation mit den Anliegen und Belangen des 
deutschen Volks zu fordern. 

23. Verbesserung durch Vorbehalt der Ausübung von Bürgerrechten durch Deutsche bzw. 
Unionsbürger 

Da dieser „Vorbehalt" dem bestehenden Verfassungsrecht entspricht und 
demokratietheoretisch dem demokratischen Nationalstaatskonzept auch entsprechen muss 
(vgl. Antwort zu Frage 16), hat Artikel 41a Abs. 3 Satz 2 nur deklaratorische Bedeutung und 
kann insofern keine „Verbesserung" darstellen. Der Erhalt des bestehenden Verfassungsrechts 
ist angesichts der Herausforderung und Infragestellung nicht zuletzt durch das vorliegende 
Verfassungsänderungsprojekt allerdings Verbesserung genug. 

Ich danke für die Möglichkeit der Stellungnahme, hoffe, dass diese zur Entscheidungsfindung 
beiträgt und verbleibe 

Mit freundlichen Grüßen 
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 4

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mi.t einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt . hat, ist • nach dem Thüringer
Beteiligtentränspärenzdokumentatlonsgesetz (ThürBeteEldökG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen. . " •

Die Informationen. der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall. als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß §'5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaitlrcher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten' des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung'hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit-der Steflungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schrifflich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüring&n
Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten
hier; Themenkomplex „Herstellung ateichwertiaer Lebensverhältnisse"
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU . .
-Drucksache7/1629- .

Aufnahme von

1.

Haben Sie sich als Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentiEche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBetelidokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name Organisationsform

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

2,
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBetelldokG)

Name as: Vorname

^?cA,^ ^i^tA//'n^<

a Geschäfts- oder Dienstadreöse Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in keinem Fall veröfferttiichl) • ' ••

Straße, Hausnummer

Postteitzah!, Ort



Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 3 ThürBetelldokG)

4^-70^KüK^^^v^^^^^ Tk^. k^r^r?
^R.^/iw:^T^^^^^ "" (/'
^^-M^ Q^ O'y^v,^^^ V ^i.;Z '"""
Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

D befürwortet,

^S< abgelehnt,
a ergänzungs- bzw. änderungsbedürffig eingeschätzt?'

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§' 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Y^r-w^.kdAwn^ ^ ^ ^?^.?W I^HC/ D^O^y^ür

H^'R ^^'^^^/^ty^ w^mä^
^^^/^^^,7<r/^^^ T^w^ hl^^cnt^ .

^\öt /t^\^ ^w^ b^^^t^^h^ ^y^^^^^.-
]/[irM^(ft^ ^<^,i.ff/^. }A^TÜ^ _^

5.

Wurden Sie vom Landtag gebeterf, feinen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen? .
(§5Abs.1Nr.5ThürBet©ildokG) , . . •

ja (Hinweis; weiter mit Frage 6} D nein

Wenn Sie dfe Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per E-Mail

^< • per Brief,

16.

Haben Sie sich alsi Anwpltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiiigt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetelldokG)

D ja ^^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben:. Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!'



7.

_;

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs,. 1 Satz 2 ThürBetelldokG) . :

i?^~. —. 1"a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollstäridigkeit'der Angaben. ÄnderLingen

in den mitgeteilten Daten werde ich unverzugiich und. unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mifteiien.

^terä^ftOrt, Datum

Hß£^ ^- ^, 76 2 b

3.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Betreff: Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen — 
Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten - 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU; LT-Drucksache 7/1629 vorn 23.09.2020 
Hier:  Schriftliche Stellungnahme im Anhörungsverfahren gemäß § 79 der 
Geschäftsordnung des Thüringer Landtags zu dem Themenkomplex 
„Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse" 

Bezug: Anschreiben der Verwaltung des Thüringer Landtags vom 6.11.2020 - 
 —  Drs.  7/1629 (Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse) - 

Anlage: Handschriftlich ausgefülltes Formblatt zur Datenerhebung nach § 5 Abs. 1 des 
Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf gemäß Anlage 2 des Bezugsschreibens nehme 
ich dem mit Bezugsschreiben als Anlage 3 übersandten Fragenkatalog entsprechend wie 
nachfolgend ersichtlich Stellung. Der Klarstellung halber soll vorab darauf hingewiesen 
werden, dass die vorgegebene Themenstellung „Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse" nur im Änderungsbefehl 3 von Artikel 1 des Gesetzentwurfs und dabei 
nur in einem Teil, nämlich mit dem geplanten Artikel 41 c angesprochen ist, der Bestandteil 
eines neuen Siebten Abschnittes der Verfassung des Freistaates Thüringen über den 
„Gesellschaftlichen Zusammenhalt" sein soll. 

Der Gesetzesentwurf ist mit „Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von 
Gleichheitsrechten" betitelt und umfasst neben der nachfolgend zu behandelnden Problematik 
gleichwertiger Lebensverhältnisse mit dem geplanten neuen Abschnitt „Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt" das Thema „Integration" und ist ansonsten noch der Altersdiskriminierung 
gewidmet. Auf die Themenkomplexe „Integration" und „Altersdiskriminierung" wird in zwei 
weiteren separaten Stellungnahmen eingegangen. In einer weiteren Stellungnahme wird auch 
auf den Änderungsbefehl 5 (Änderung von Art. 96 der Verfassung) eingegangen. 

Der Themenstellung des Bezugsschreibens entsprechend wird demnach nachfolgend gemäß 
dem Fragenkatalog nur zum Änderungsbefehl Nr. 3 des Artikels 1 des Gesetzentwurfs 
Stellung genommen und dabei nur insoweit als das Thema „gleichwertige 
Lebensverhältnisse" angesprochen wird, was mit dem geplanten Artikel 41 c der Verfassung 
des Freistaates Thüringen erfolgen soll. 
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Zum Themengebiet "Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse"



1. Praktische Auswirkungen 

Die Auswirkungen der geplanten Neuregelung gemäß dem vorgeschlagenen Artikel 41 c 
werden kaum nachprüfbar sein, da nicht klar ist, was „gleichwertige Lebensverhältnisse" sein 
sollen, d.h. nach welchen Kriterien dies beurteilt werden soll. In der Begründung genannte 
Gesichtspunkte sind im Gesetzeswortlaut nicht gespiegelt. Im Konfliktfall wird entsprechend 
der Gesetzesbegründung vorgebracht werden, dass Gleichwertigkeit nicht Gleichartigkeit 
bedeute. Es wird dann kaum belegbar sein, ob sich etwa der Gesetzgeber an diesem Staatsziel 
gar nicht gebunden wissen will oder ob sein Bestreben lediglich darin liegt, keine 
Gleichartigkeit herstellen zu wollen. 

Der Begriff „gleichwertige Lebensverhältnisse" ist sicherlich dem Artikel 72 Abs. 2 des 
Grundgesetzes entnommen, wonach der Bund die konkurrierende Gesetzkompetenz nach 
Artikel 74 GG in Anspruch nehmen kann, „soweit die Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet ... eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht." 
Die derzeit in wohl 28 Nummern von Artikel 74 Abs. 1 GG aufgezählten Gegenstände der 
konkurrierenden Gesetzgebung geben dabei einen Hinweis, woran die Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse bestimmt werden kann wie etwa anhand des Strafrechts (s. Artikel 74 
Abs. 1 Nr. 1 GG). Gleichwertigkeit verhindert dann insofern, dass in einem Bundesland ein 
Verhalten schwer bestraft wird, das im anderen Bundesland vielleicht sogar als 
belohnungswürdig bestimmt ist. 

Derartige Kriterien fehlen beim geplanten Artikel 41 c, es sei denn, mit der impliziten 
Bezugnahme auf die Begrifflichkeit von Artikel 72 Abs. 2 GG wird auch auf die Kriterien 
nach Artikel 74 GG verwiesen, die jedoch im Kontext einer Landesverfassung nicht 
unbedingt passend sind. 

2. Rechtstechnische Einordnung 

Der geplante Art. 41 c ordnet sich als solcher in die Regelungsmethodik des mit 
„Grundrechte, Staatsziele und Ordnung des Gemeinschaftslebens" betitelten Ersten Teils der 
Verfassung ein, bei dem in den einzelnen Abschnitten jeweils relevante Grundrechte (Art. 42) 
und Staatsziele (Art. 43) nebeneinander aufgeführt sind. Ob diese Regelungsmethodik optimal 
ist, soll vorliegend nicht in Frage gestellt werden. 

3. Beurteilung nach der Maxime „kurz und dunkel" 

Maßgeblich sollte eine Beurteilung eines Gesetzes, insbesondere eines Verfassungsgesetzes 
nach dem römisch-rechtlichen Gebot lex brevis esto sein (das Gesetz soll knapp sein!). Dies 
bedeutet, dass die gesetzlichen Voraussetzungen und die Rechtsfolgen möglichst klar definiert 
sind und dabei vor allem absehbar ist, was passiert, wenn den Rechtsvorschriften nicht 
entsprochen wird. 

Insbesondere verfassungsgesetzliche Staatszielbestimmungen entsprechen in der Regel nicht 
diesen Kriterien. Sie sind entweder zu offen, um nachweisbar eine rechtliche Wirkung zu 
entfalten oder zu konkret. Im letzteren Fall stellen sie im Zweifel eine Beschränkung des 
legislativen Ermessens dar, was wiederum die Relevanz von Parlamentswahlen 
beeinträchtigen könnte, weil dann aufgrund der Vorgaben von Staatszielen in der Verfassung 
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die politischen Ziele unabhängig von Wahlausgängen schon determiniert werden. Eine 
alternative politische Konzeption, die die Unterstützung der gewöhnlichen Mehrheit des 
Wahlvolkes hat, könnte dann u. U. nur im Wege der Verfassungsänderung umgesetzt werden, 
mit der Folge, dass ein Wahlergebnis folgenlos bleibt, was nicht Sinn einer Wahl sein kann. 

Dies bedeutet, dass man Staatsziele nur sehr zurückhaltend in einer Verfassung statuieren 
sollte. Die Landesverfassung des Freistaates Thüringen entspricht schon in der bestehenden 
Fassung nicht diesem Ideal. Dies ist aufgrund der Einbindung des Landes in die 
Rechtsordnung des Bundes weniger problematisch, weil insbesondere nach dem 
„Vollzugsföderalismus" (Ausführung von Bundesgesetzen durch die Länder) weniger 
bedeutsam ist, was in einer Landesverfassung geregelt ist. 

4. Rivalisierende verfassungsrechtliche Positionen 

Mangels der Kriterien, nach denen allgemeinverbindlich beurteilt werden kann, wie man 
gleichwertige Lebensverhältnisse feststellen soll, ist auch unklar, was konfligierende 
Interessen sein können, da dies jedes Interesse sein kann. Denkbar ist etwa, dass ein 
Unternehmen veranlasst wird, eine Betriebsstätte an einem anderen Ort als geplant zu 
errichten, weil in diesem anderen Ort die Arbeitslosenquote überdurchschnittlich ist und 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse bedeute, dass die Arbeitslosenquote einem 
Landesdurchschnitt entspricht. Dem könnte jedoch das Interesse am Naturschutz 
entgegenstehen, dem man dann möglicherweise nur entsprechen kann, indem man betont, 
dass Gleichwertigkeit nicht Gleichartigkeit bedeute. Die vorzunehmenden komplexen 
Abwägungsprozesse sollten dem normalen politischen und administrativen Prozess überlassen 
werden. Verfassungsrechtliche Staatszielbestimmungen sind dabei wenig hilfreich. 

5. Problematik der Hervorhebung von einzelnen Gruppen bei allgemeiner Rechtsgleichheit 

Die Frage erscheint hier nur relevant, sollte man daraus, dass das Gebot gleichwertiger 
Lebensverhältnisse nach dem Gesetzentwurf in den Zusammenhang mit der Integration von 
„in Thüringen lebenden Menschen mit Migrationshintergrund" (s. den geplanten Artikel 41 d 
Abs. 2) gestellt wird, schlussfolgern müssen, dass danach die Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse etwa auch bedeutet, dafür zu sorgen, dass „Menschen mit 
Migrationshintergrund" gleichmäßig in Thüringen angesiedelt sind, so dass so etwas wie eine 
Ghettobildung verhindert wird. 

Sofern der dabei verwandte Terminus „Menschen mit Migrationshintergrund" nichts anderes 
meint als Ausländer, ist eine derartige „Hervorhebung" grundsätzlich unproblematisch, weil 
die Ausländereigenschaft ein zulässiges Differenzierungskriterium darstellt, etwa bei der 
Unterscheidung von Deutschen- / Bürgerrechten einerseits und Menschenrechten andererseits. 
Da die Freizügigkeit nach Artikel 5 der Verfassung ein Bürgerrecht darstellt, kann die 
Niederlassung von Ausländern gesteuert werden, so dass insoweit eine gleiche Verteilung 
bewirkt werden kann, was man vielleicht auch als Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 
ansehen kann. 

Ergänzend wird hierzu in der Stellungnahme zum Thema „Integration" ausgeführt. 

3 



6. Notwendigkeit einer verfassungsrechtlichen Regelung 

Aufgrund der verfassungs- und demokratietheoretischen Grundposition hinsichtlich der 
Bewertung von verfassungsgesetzlich geregelten Staatszielen wird die Notwendigkeit einer 
Regelung auf der Ebene der Landesverfassung verneint. 

7. Regelungsziel bereits verwirklicht? 

Das bestehende Recht steht zumindest einer im Sinne des Gesetzesentwurfs gewollten 
Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse prinzipiell nicht entgegen. Soweit 
Grundrechtsgarantien einer bestimmten Art der Verwirklichung dieser Zielsetzung 
entgegengehalten werden können, wird sich dies kaum ändern lassen, sofern 
Grundrechtsgarantien weiterhin gelten sollen. 

8. Wirkung der beabsichtigten Verfassungsregelung 

Da das Charakteristikum von Staatszielbestimmungen in der Regel nur darin besteht, eine 
bestimmte Richtung der Politik verfassungsrechtlich vorzugeben, wird die Regelung als 
solche zugunsten von möglichen Begünstigten der Norm noch nichts bewirken. Die 
Staatszielbestimmung bedarf in demselben Ausmaß einer Umsetzung durch einfaches Gesetz 
oder andere Rechtsvorschriften, die auch ohne eine derartige Regelung bei einer 
entsprechenden Politik getroffen werden müsste. Ob eine entsprechende verfassungsrechtliche 
Regelung bei der mit einer Gesetzgebung vorzunehmenden politischen Abwägung mit 
entgegenstehenden Interessen (etwa Vermeidung von zu kostenträchtigen Verpflichtungen 
eines Unternehmens bei Ansiedlung von Betrieben) sich wirklich in einem stärkeren Ausmaß 
zugunsten der Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen auswirkt, lässt sich aufgrund der 
Offenheit des Nonninhalts nur schwer verifizieren. Selbst die Frage, ob im Einzelfall der 
Gesetzgeber der Umsetzung des Staatsziels „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse" 
zuwiderhandelt oder aber nur eine erzwungene Gleichartigkeit vermeiden will, die doch mit 
dem Ziel der Gleichwertigkeit nicht angestrebt werden soll, wird sich nicht verbindlich 
beantworten lassen. 

9. Erreichen des intendierten Ziels / konkrete Verbesserung 

Konkrete Verbesserungen können von einer verfassungsrechtlichen Norm, die ihrem Wesen 
nach noch einer Umsetzung durch politische Maßnahmen (Rechtsetzung, 
Verwaltungsvollzug) bedarf, nicht erwartet werden. Wegen der Unklarheit des Ziels der 
Verwirklichung gleichwertiger Lebensverhältnisse wird sich auch kaum bestimmen lassen, ob 
dieses Ziel verwirklicht ist. 
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10. Mögliche negative Folgen der Regelung für die Thüringer Verfassung oder für 
Personen(gruppen) 

Staatszielbestimmungen können theoretisch als Argument zur Rechtfertigung von 
Grundrechtseingriffen verwendet werden, die in Grenzfällen dann als rechtmäßig eingestuft 
werden, wo man den Eingriff ohne dieses Staatsziels als unzulässig einstufen würde. Im 
Normalfall sollte man jedoch davon ausgehen, dass die Staatsziele im Einklang insbesondere 
mit Grundrechten verwirklicht werden. 

11. Mögliche negative Folgen für die Thüringer Verfassung oder für Personen(gruppen) durch 
Verortung in der Verfassung 

Die Statuierung eines Staatsziels in der Verfassung ist geeignet, die politische 
Entscheidungsfindung zu detellninieren, was mit dem freien Ermessen des Gesetzgebers in 
Konflikt steht. Dieses gesetzgeberische Ermessen trägt jedoch zur Bedeutung einer 
Wahlentscheidung bei und sollte deshalb nicht unnötig eingeschränkt werden. 

12. Notwendigkeit einer verfassungsrechtlichen Regelung zur Verwirklichung des Staatsziels 
„gleichwertige Lebensverhältnisse" 

Nach der vorliegend vertretenen Grundposition zu verfassungsrechtlich geregelten 
Staatszielen ist die Notwendigkeit einer verfassungsrechtlichen Regelung zu verneinen. 

13. Bewertung der Festschreibung des verfassungsrechtlichen Ziels der Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse 

Eine bestimmte Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist einer Verfassungsordnung 
immanent wie etwa die gleiche Geltung der Grundrechtsgewährleistungen in jedem 
Gebietsteil eines Staates. Die Gleichwertigkeit der Gebietsteile eines Landes bei der 
parlamentarischen Repräsentation folgt aus dem Demokratieprinzip. Mit dem geplanten 
Staatsziel „gleichwertige Lebensverhältnisse" wird jedoch eine über diese durch Grundrechte 
und Demokratieprinzip bestimmte Gleichheit hinausgehende Gleichwertigkeit gemeint sein. 
Diese weitergehende Gleichwertigkeit sollte jedoch dem normalen politischen Prozess 
überlassen werden. 

14. Zusammenhang mit europarechtlicher Kohäsionspolitik 

Die Bezugnahme auf die Kohäsionspolitik der Europäischen Union würde zumindest 
Kriterien ergeben, wie die Gleichwertigkeit bestimmt werden soll. Wegen dieser 
Kohäsionspolitik ergibt sich allerdings auch die Frage, was dann eine abstraktere 
Festschreibung in einer Landesverfassung in praktischer Hinsicht noch Zusätzliches bewirken 
soll. 
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15. Voraussetzung der effektiven Umsetzung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

Es müssten die Kriterien festgelegt werden, nach denen die Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse bewertet werden soll: Gleiche Größe von Gerichtsbezirken, gleicher 
durchschnittlicher Weg zu einem Gerichtsgebäude, gleiche durchschnittliche Arbeitslosigkeit, 
gleicher Ausstoß von Schadstoffen, gleicher Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund 
in durchschnittlich gleich großen Schulklassen — um nur einige beliebige Gesichtspunkte 
aufzuführen, was man sich unter Gleichwertigkeit so vorstellen könnte. 

16. Notwendige (rechts-)politische Anstrengungen zur Gewährleistung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse 

Da sich die Lebensverhältnisse dauernd ändern, ein Prozess, der politisch nur bedingt und 
eher nur indirekt beeinflusst werden kann — so wird man den Leuten den Umzug nicht 
verwehren wollen, der vielleicht ganz anders motiviert ist als politische Zielsetzungen — und 
schon ergibt sich insbesondere bei ambitionierten Vorstellungen von Gleichwertigkeit neuer 
politischer Handlungsbedarf. Insofern kann man sagen, dass das Ziel „gleichwertige 
Lebensverhältnisse" nie verwirklicht sein wird. 

17. Auftrag an kommunale Gebietskörperschaften zur Verwirklichung des Staatsziels 

Sofern man das Staatsziel gleichwertige Lebensverhältnisse für wünschenswert hält, wird man 
die kommunalen Gebietskörperschaften als Bestandteil der Staatsorganisation in die Pflicht 
nehmen müssen, auch wenn dies, insbesondere bei ambitionierten Vorstellungen von 
Gleichwertigkeit, mit der Garantie der kommunalen Selbstverwaltung in Konflikt geraten 
kann. 

18. Weitere Dimensionen gleichwertiger Lebensverhältnisse 

Derartige Überlegungen zeigen auf, dass die Vorstellung von Gleichheit und Gleichwertigkeit 
eine gefährliche Richtung einschlagen kann. Die Politik wird dann vielleicht zuständig, dass 
jeder Bewohner des Landes gleich glücklich ist, was dann vielleicht dadurch am besten 
erreicht werden kann, dass jeder gleich fühlt und denkt. Die Gleichheitsidee trägt in der Tat 
ein entsprechendes in den Totalitarismus führendes Radikalisierungspotential in sich. Aus der 
formellen Gleichheit der Demokratie wird dann die materielle Gleichheit des Kommunismus. 
Dem sollte man am besten dadurch entgegenwirken, dass sich die Verfassungsgebung auf die 
Gleichheit und Gleichwertigkeit beschränkt, die demokratietheoretisch und rechtsstaatlich 
zwingend geboten ist. Eine darüberhinausgehende Gleichheit und Gleichwertigkeit sollte 
keine Verfassungsfrage sein, sondern im Rahmen der von Rechtsstaat und Demokratie 
gebotenen formellen Gleichheit (also im Rahmen der Verfassung) der normalen politischen 
Entscheidungsfindung überlassen werden. 
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Ich danke für die Möglichkeit der Stellungnahme, hoffe, dass diese zur Entscheidungsfindung 
beiträgt und verbleibe 

Mit freundlichen Grüßen 

urner) 
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblattzur Datenerhebung

nach §5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit .einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz . (ThürBeteiidokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen. .

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBeteildokG in der Betejligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhalt!icher Beitrag wird zusätzlich nur dann . auf den tnternetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllQn und zusammen mit der SteHungnahme senden!

Zuwelchem.GesefcEentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? - , :

Drs; 7/1629 - Schutz vorAltersdiskriminierung

1,

2. . :.|

Haben Sie eich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h, als Vertreter einer
Vereinigunjg natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verejn, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder-offentliche Anstalt, KÖrperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des.
öffentlichen Rechts)? : ". '• ..•'••':• : : / ,;

(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,,2ThürBetei!dokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2; Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.) ...•

Name

Mitgiled des GeschäftsfÜhrenden Landesvorstandes und
Vorsitzender des Soziatpoiitischen Ausschusses

Geschäfts- oder Dienstadresse :

Straße, Hausnumnner (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Verein: So2ialverband Deutschland
Landesverband Mitteldeutschland

Geschäftsadresse

Moritzstraße 2F

39124 Magdeburg

Haben Sie sich.als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? : ; :
l(§5Abs,-1:Nr.'1,2.ThürBeteitdoRG) ;' •'. ; :'• '' '.'"." :. "•-. :.1'".' '.. . • •'. '.,.:;.

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstsidresse D Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn- keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentilcht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3;-'"''

4. : \

5...::.''

6. . .•'

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?. '
(§ 6-Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) ; • ' , .. , ' •' — . • ." • • '.' " :, '.' •• ; ' , •• ', . •

Mitglied im Geschäftsführenden Landesvorstand und Vorsitzender des
Soziaipolitischen Ausschusses

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher :

^ befürwortet,
a abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBeteildoKG)

Der Antrag der CDU-Fraktion im Landtag des Freistaates Thüringen zur Änderung bzw.
Ergänzung der Verfassung des Freistaates Thüringen wird unterstützt um den Schutz
vor AltersdiskrimEnierung als Staatsziel und zur Stärkung von Gleichheitsrechten zu.
gewährleisten.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzuFeichen?: : : : : ,
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBetelidokG) : , . • : .... /:. '

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a . perE-Mail

^ per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei Em Auftrag einesAuftraggebers mit schriftlichen BeiErägen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? : : ; ; : :
(§'5Abs:1 Nr..6.ThürBet8ildokG),. ••'• ••,;,";',:: ' ."'.; • ".. ;,'. " •• .' :1''. .". ' ... : / '•••.'.:'.

a ja , ^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7. :j
Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages, in der • ,
Beteiligtentransp^renzdokumentationzu? : .
•(§.5Abs.1Satz2ThürB9!elldokG} . . • ; . ....

X Ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben,
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich'unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Qrt, Datum

Magdeburg, den 02.12.2020

Unterschrift .1 ' ' :

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Sozialpolitischer Ausschuss 

info@sovd-mitteldeutschland.de  

01.12.2020  

Anhörungsverfahren zur Änderung der Verfassung des Freistaats 
Thüringen zum Fünften Gesetz zur Änderung der Verfassung — Aufnahme 
von Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten 
Themenkomplex „Schutz vor Altersdiskriminierung" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihr an den Bundesverband des Sozialverbandes Deutschland gerichtetes 
Schreiben wurde uns als dem  far  den Freistaat Sachsen zuständigem 
Landesverband Mitteldeutschland übersandt. 

Wir nehmen hierzu wie folgt Stellung: 

Ob im Job, im Gesundheitswesen, in den Medien oder im Alltag — 
Altersdiskriminierung existiert überall. Im Unterschied zu 
Ausländerfeindlichkeit oder Benachteiligung von Frauen gibt es für die 
Altersdiskriminierung kaum ein Bewusstsein in unserer Gesellschaft. 

Früher. stand Alter für Erfahrung und Weisheit — Eigenschaften, denen 
Respekt gezollt wurde. Heute denken viele an Demenz und den Kollaps der 
Rentenkassen. Derartige negativen Altersbilder 

Sozialverband Deutschland 
Landesverband Mitteldeutschland 

Moritzstraße 2F 

39124 Magdeburg 

www.sovd-mitteldeutschland.de  

Tel. 0391 2538897 

Fax 0391 2538898 

info@sovd-mitteldeutschland.de  

Zum Themenkomplex "Schutz vor 
Altersdiskriminierung"



Sozialverband Deutschland 

Landesverband Mitteldeutschland ()VD 

prägen unsere Wirklichkeit. Das führt dazu, dass z.B. der 50-jährige 
Informatiker nicht mehr eingestellt wird, obwohl er hoch qualifiziert ist, 
über langjährige Berufserfahrungen verfügt und viele Unternehmen 
händeringend Fachkräfte suchen. Die Diskriminierung älterer Menschen 
zeigt sich nicht nur im Berufsleben, sondern auch beim Abschluss bzw. bei 
der Durchsetzung geschäftlicher Belange: Da verweigern Krankenkassen 
älteren Versicherten eine notwendige Heilbehandlung, lehnen 
Stromanbieter Neukunden allein aufgrund des Alters ab, verwehren Banken 
älteren Kunden trotz Sicherheiten einen benötigten Kredit und fordern 
Versicherungsgesellschaften ab einem bestimmten Alter höhere Beiträge. 
Auch im Alltag werden die Bedürfnisse Älterer nur unzureichend 
berücksichtigt, was besonders z.B. bei der Stadtplanung sichtbar wird, 

Abgesehen davon, dass jede Form von Diskriminierung 
verurteilungswürdig ist, stellt sich• die Situation bei der 
Altersdiskriminierung insofern besonders paradox dar, da die Täter von 
heute die Opfer von morgen sind. 

Der Sozialverband Deutschland macht sich seit Jahren für eine 
diskriminierungsfreie Gesellschaft stark. So haben wir uns auf 
Bundesebene auch für die Schaffung einer Antidiskriminierungsstelle 
eingesetzt. 

Altersdiskriminierung steht immer wieder einmal auf der Tagesordnung 
und somit unterstützen wir das Begehren der Fraktion der CDU des 
Thüringer Landtags zur Aufnahme von Staatszielen und zur Stärkung von 
Gleichheitsrechten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiliätentransparenzdokümentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdökumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 'bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserfich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Geseteentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titei des Gesetzentwurfs)? :

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von

Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten
hier: Themenkomplex „Integration"

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1629-

1,

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d, h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. .B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder offenttiche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? : :..'.:' :

(§ 5 Abs. -1 Nr. 1,2 ThUrBetelldokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.) .

Name

Deutscher Gewerkschaftsbund

Bezirk Hessen-Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77

60329 Frankfurt am Main

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? :
(§'5Abs.1'Nr.1,2ThürBete)lciokG}' .', - . . - •, . • ... •;'... •'..1, '•" ' .'•.; , .'.

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3. :

4,';"

5.":.;-„

Was ist cier-Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?: , • : .
(§5Abs,.1.Nr;.3ThlürBeteHdo'i<G) :• .•.•„'. .••', . ''...• „1..,"1,,'."• • '. • ".'.;.;.."..:•'. .111' -.

DerDGB Bezirk Hessen-Thüringen vertritt die Interessen der Gewerkschaftsmitgljeder auf
landespolitlscher Ebene. Er ist die politische Stimme seiner acht Mitgliedsgewerkschaften.
Der DGB ist pluralistisch und unabhängig, bezieht aber politisch klar Position für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Der DGB Bezirk verhandeit mit politischen
Entscheidungsträgem, Parteien und Verbänden in Ländern und Gemeinden. Als Dachverband
schließt er keine Tarifverträge ab, koordiniert und unterstützt aber die Beamtenpolitik seiner
Mitgliedsgewerkschaften. Er nimmt Stellung zu Gesetzesentwürfen und koordiniert die Vertretung
bei Soziaiversicherungen, Kammern und Gerichten.

Der DGB kommentiert aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, in der Sozial- und
Gesundheitspolitik, Er setzt sich für eine solidarische Gesellschaft und eine gerechtere Verteiiung
der Einkommen ein.

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher :

Q befürwortet,
a abgelehnt, .

X ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

• Grundverständnis: Integration als wechselseitiger Prozess, der aile Beteiligten in den
Blick nimmt. .

• Bezug zur freiheitlich demokratischen Grundordnung streichen. Erwähnung im

Zusammenhang mit Integration spiegelt Misstrauen gegenüber Zugewanderten wider.

• Einschränkung auf „rechtmäßig auf Dauer in Thüringen lebenden Menschen", ist falsch

und entspricht nicht den Realitäten der diversen Migrationsgeschehen.

* • Grundsätzliche Frage wie weit die Beschreibung der Integrationsförderung in der
Verfassung gehen und an welcher Stelle einfache gesetzliche Regelungen greifen
sollten. Hier fehlt die „zweite Seite" des Integrationsprozesses (wie werden hier lebende
Menschen unterstützt, neu hinzukommende aufzunehmen). Diese „zweite Seite" müsste

ergänzt werden, wenn die Integrationsförderung mit Unterpunkten in der Verfassung
erläutert werden soll.

• Einseitige jdentifikation mit nicht näher definierten Werten ist problematisch ~ zumal
diese U.E, nicht näher detinierbar sind.

• Mindestens Rommunales Wahlrecht für atle Migranfinnen, genauso wie,

Ausländerbeiräte in Thüringen.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben :
einzureichen? l'";'.';1;1":.. V": . " „ •:.''. '"• •'•'••..'.• " .'1:'.-.'• ;1; :''.1 :" :-.•-'" /.. '••' •.''-'-,' .': •

(§5Abs.:1,Nr,5ThürBetei!dok(3) .. :.,' . ,.':: ;.;•• •:'•• .• ,. ;.., ' , :: .".'••• '•• ~ \:'^ •,.1,1 '"•;

x -Ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) D . nein

Wenn Sse die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Antass haben Sie sich geäußert?



In weicher Form haben Sie sich geäußert?

per EE-Mai!

per Brief

6.

Haben Sie sich als Anwalts kanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am :Gesetzgeb un gs verfahre n beteiligt? :: /: : : :- : :
(§S Abs;'1 Nr.feThürBetelidokG) - ' '.;. . •:. • : •' ., . :. '. ;. ^. : :"..':•• :...''. ". ••.•. •.'.., . ".:'

a •ja nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Bejtrages in der
Betejligtentransparenzdokumentationzu?
(§5.Abs.'tSatz2ThürBete!ldo(<G) :, : ; .„,.:• . : , :. . ,.

ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen in
den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum ;

Frankfurt, den 17.12.2020

Unterschrift >

Das Dokument wird zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Deutscher Gewerkschaftsbund
Bezirk Hessen/Thüringen

DG8 Hessen/Thüringen j Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77 [ 60329 Frankfurt/M,

Thüringer Landtag
Verfassungsaüsschuss

Jürgen-Fuchs-Straße 1

99096 Erfurt

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/840
zu Drs. 7/1629

Via Mqil an 
zum Themenkomplex
"Integration"

Stellungnahme zum Fünften Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates
Thüringen - Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten
Themenkomplex „Integration" (A 6.1/ga,fa - Drs. 7/1629) .

Sehr geehrte Damen und Herren,

der DGB Hessen-Thüringen bedankt sich für die Möglichkeit der schrifdichen Stellung-
nähme zum Themenkomplex „Integration" des oben genannten Gesetzentwurfs.

Grundsätzlich begrüßen wir das Vorhaben/ dem wichtigen Thema „Integration" eine solche

Relevanz beizumessen. dass es als ein StaatszEe! in die Thüringer Verfassung'aufgenommen
werden soll, Dies halten wir für angemessen und für ein wichtiges Signal an.die bereits hier

lebenden Menschen und die neu Nnzukommend.en,

Dabei ist es zudem bedeutsam, welches Verständnis von Integration diesem Verfassungs-

ziel zugrunde liegt. Für den DGB Hessen-Thü ringen ist Integration ein wechseiseitiger Pro-

z'ess, der a!le Beteiligten in den Blick nimmt, und wie es auch das Integrationskonzept des
Landes Thüringen als L&itgedanken definiert, Daraus ergeben sich gesamtgesellschäftliche

Herausforderungen-und eine Verantwortung aller für das Gelingen eines erfolgreichen In-

tegrationsprozesses.

Legt man diese Vorstellung von integration zugrunde - und Thüringen sollte sich an dieser

Stelle auf sein eigenes integrationskonzept beziehen - ergeben sich aus Sicht des DGB
Hessen-Thüringen einige Anmerkungen zu'den konkreten Formulierungen im vorliegenden

Gesetzentwurf; ,. , .

4. Dezember 2020

Geschäftsführer
DGB Bezirk hjessen/lhürlngen.

Telefon
Telefax
Mobil:

Wilhelm-leuschne^Str. 69-77
60329 FrsnkfurÜM.

www.hesEcn-lhuefingen,dgt>,de

Artikel 41 d (1). •

„Das Land und seine Gebietskörperschaften fördern den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt und das. Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Her-
kunft in Thüringen auf der Basis derfreiheitlichen demokratischen Grundord-
nung"

Hier schlagen wir vor, zumindest den Bezug zur freiheitlich demokratischen Grundordnung

zu streichen. Wir gehen davon aus, 'dass die Akzeptanz des Grundgesetzes eine Pflicht für

Uwe, AdftiK und zui Bwfbetlung actmmf.y Anaib«!
Wtdül wilitKfiltflCret ge(pd<h«rt.

GtAmtt irf (Noidef gtNdchlEflt Miltüfit,
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a!le in Deutschland lebenden Menschen darstellt und vorausgesetzt werden kann. Die aus-

drückliche Erwähnung der freiheitlich demokratischen Grundordnung im Zusammenhang
mit Integration spiegelt unserer Ansicht nach ein dann doch letztes Misstrauen Zugewän"

derten gegenüber wider, eben nichtauf dieser Basis zu stehen. Dies ist für uns an dieser

Stelle unangebracht,

Für noch besser halten wir einen FormulEerungsvorschlag der Bundeskonferenz der Migran-

tenorganisationen (BKMO), den diese zwar bezogen auf die Bundesrepublik Deutschiand

machen, der sich aber auf Thüringen übertragen !ieße:.

„Die Bundesrepublik Deutschland ist ein vielfältiges Einwanderungsland. Es fördert die
gleichberechtigte Teilhabe,. Chancengerechtig keit und Integration allef Menschen."

Artikel 41 d (2)

„Die Integration von rechtmäßig auf Dauer in Thüringen lebenden Menschen
mit Migrationshintergrund ist Aufgabe des Landes und seiner Gebietskörper-
schaften.[.,.]"

Die Einschränkung auf „rechtmäßig auf Dauer in Thüringentebenden Menschen" halten
wir für falsch und entspricht nicht den Realitäten der diversen Migrationsgeschehen. Bereits

zu Zeiten der sogenannten „Anwerbung von Gastarbeiter*innen" in den 60er und 70er

Jahren unterlagen staatliche Stellen dem Irrtum, Menschen kämen nur für einen begrenzten

Zeitpunkt oder wüssten von Anfang an, ob ihre MigratEon zeitweilig oder dauerhaft sein

werde. Das ist heute nicht anders, im Bereich der Arbeitsmigration ~ insbesondere im .Rah-.

men der Arbeitnehmer*innenfreizügigkeit in der EU ~ beobachten wir, dass viele Koilegin-

nen und Kollegen zunächst mit der Absicht einer begrenzten Dauer nach Deutschland kom-
men' und dann nach und nach ihren Lebensmittelpunkt hierher veriegen. Auch im Bereich

der Fluchtmigration ist dies untersucht und dokumentiert: Aus einem vorübergehenden
Aufenthalt Wird ein dauerhafter, manchmal bis hin zum Erwerb der Staatsbürg erschaff

Gerade sich erst kurz in Thüringen aufhaltende Arbeitnehmer*ihnen sind Opfer von aus-

beuterischen und unfairen Verhäitnissen auf dem Arbeltsmarkt, wie wir aus den Projekten

der Fairen Mobilität und Fairen Integration wissen. Zu ihrem Schutz braucht es Sprachför-

derung, Aufkläruhgsmaßnahmen und weitere integrationsangebote.

Aus diesen Gründen sollte die Förderung der Integration zum frühest möglichen Zeitpunkt
des Aufenthaltes in Deutschland ansetzen und die oben formulierte Einschränkung gestri"

chen werden,

„[,,.] Dazu fördern sie •

1. die Identifikation mit der Verfassungs" und Rechtsordnung, den ihr zugrunde
liegenden Werten und den sich aus ihr ergebenden Normen des Zusatnmenle-
bens,

2. die Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur und die Verbundenheit
mit Thüringen und Deutschland,
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3. den umfassenden Zugang zum Bildungssystem, zur Aus- und Weiterbildung
und zum Arbeitsmarkt

4. gesellschaftliche Teilhabe."

Als grundsätzliche Frage stellt sich uns, wie weit die Beschreibung der Integratjonsförde-

rung in der Verfassung gehen. und an weicher Stelle einfache gesetzliche Regelungen grei-

fen soilten. . • .

Bleibt es hei der näheren Beschreibung von Förderungen, fehlt hier die „zweite Seite" des

Integrationsprozesses, den wir in unseren einleitenden Worten bereits angemerkt haben. In

weicher Form werden bereits hier lebende Menschen unterstützt, neu hinzukommende auf-

zunehmen, sich auf Diversität einzulassen, gemeinsam Werte und Normen miteinander zu

verhandeln,,. ? Wo finden sich die Festiegungen zur Bekämpfung von Rassismus und Dis-

kriminierung, die wesentiiche Hindernisse für eine gelungene integration darstellen? Diese

„zweite Seite" müsste ergänzt werden, wenn die Integrationsförderung'mit Unterpunkten

in der Verfassung erläutert werden soll.

Zu den im Entwurf ausformufierten Punkten; • ,

Wir halten es für problematisch, eine einseitige Identifikation mit nicht näher definierten
Werten (und nicht naher definierbaren, wenn wir uns an die Diskussion um das erinnern,

was „die deutsche Leitkuitur" sein sollte, und die zu keiner Einigung führte) anzustreben

oder die Förderung einer VerbundenheEt mit Thüringen und Deutschland in der Verfassung
zu formulieren, Was jst'das? Wie drückt sich das aus?

Die Förderung eines umfassenden Zugangs zum Bildungs- und Arbeitsmarkt halten wir für

richtig, Hier greift wieder auch wieder das Argument, dass dies möglichst früh erfolgen
so!lte, wie das iAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) in einem Forschungsbe'
rieht 2020 in Bezug auf die Integration von Geflüchteten nachweist: Eine frühzeitige Öff-
nung führt zu einer höheren Bildungsbeteiiigung und besseren Beschäftigungsquoten,

Wichtig ist hier noch eine Überprüfung des Anerkennüngsverfahrens für Berufsabschiüsse,

Auch die Förderung der gesellschaftHchen Teilhabe Ist zu begrüßen. Auf einfach gesetzli-
eher Ebene sollten hier die Unterbringungsbedingungen für Geflüchtete verbessert werden
(dezentral im Gegensatz zu Sammel Unterkünften und zentral im Gegensatz zu „nicht abge-

legen). Auch Em Bereich der Arbeitsmigration ist eine Überprüfung der Unterbringungssitu-
.atioh in Gemeinschaftsunterkünften gefordert,

Artikel 41 d (3)

„Das Land und seine GebietskÖrperschaften fördern die Möglichkeiten der po-
litischen Mitgestaltung. Der Genuss und die Ausübung der Bürgerrechte bleibt
deutschen Staatsangehörigen und Umonsbürgern vorbehalten, soweit sie die"
sen gleichgestellt sind.
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In diesem Absatz sehen wir im zweiten Satz einen WEderspruch zur oben -genannten Förde"

rung der gesellschaftlichen Teilhabe, Unter „Ausübung der Bürgerrechte" verstehen wir in •

erster Linie das Wahlrecht, Hier fordert .die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen

(BKMO) zumindest das. kommunale Wahlrecht, genauso wie Ausländerbeiräte in Thürin-

gen, Wenn einerseits Integration und gar Verbundenheit und Identifikation gefordert wird,

andererseits aber seihst das Wahlrecht auf der untersten Ebene verwehrt bleibt, zeigt sich

hierhin eine gewisse Schiefläge, die es zu korrigieren gilt, Der DGB Hessen-Thüringen

schlägt deshalb die Streichung des zweiten Satzes vor, zumal das Wahlrecht auf Ebene des

Grundgesetzes geregelt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Das Dokument wird zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 4

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Befelllgtentransparenzdokumentatlonsgesetzes

Jede natürliche oder Juristische Person,, die sich mit einem. schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt ' hat, ist , nach d@m Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die Rachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für äie zutreffend - zu machen.

Die Informationen, der folgenden Felder 1 bis-'6 werden .in jedem Fall als verpflichtende
MIndestinformationen gemäß § 5 Abs, 1 ThürBeteiidokG in dfer Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhaitiicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. ' '

Bitte gut leserlicfi ausfüDen und zusammen mit der SteHungnahme senden!

Zu Welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftltch geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen " Aufnahme von
Staatszielen un,d Stärkung von Gleichheitsrechten .
hier: Themerikomolex „Integration" / ,
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
"Drucksache7/1629- .

1.

2,

Haben Sie sict^ als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natüriicher Personen oder Sachen (z. B, Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, KÖrperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? . . • • . , :
(§5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürSeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.) •

Name . .' . ; .

\f^e./rf)n^ifff)ff/^r ^L/M^ (^&),

^/^€<ry> /c^ <7h^^/€?A^n
^^ M^/^^^ ^ /^/H)

T7 ~ ' ~ ' <:^—7

Geschäfts- oder Dienstadresse .

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleltzah!, Ort '•

Organ is ationsform,

?y^// ' • . .

{^w- ^^/^y^- ^^ ^^)

£ff^6 ^/^
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? ' '
[§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteEldokG) . .' . ' ' . '. .

Name . , „• Vorname

3 Geschäfts-oder Dienstadresse a Wohnadresse

^Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Dte Wohnadresse
vird !n keinem Fall veröffentlicht.) • . '

Straße, Hausriummer

Postleitzahl, Ort .



•3.

4. :

5.

6..

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?.•• • . .
(§.5 Abs. 1 Nr.3ThÜrBBte]|dokG) • . .' ' • . '

rf^74z>^^^y i/c>/? ^/w^ ^^^wy— ^ ^/^e.-/^ • ^ ' / ^

^ ^y^y^^^ ^^ ^•^^^^c^e^' ^/^ ^^^^f -^^^
^ ^%^'9^b^5^ ^^/ ^^^^-^ ^y" <^^^y^<?
Haben Sie in Ihrem schriftHchen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

a . befüfrwort.et, • , . '

X .' abgelehnt, • ' , ' • •,

D ergänzungs- bzyv. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum

Gesetzgebungsverfahren zusammen! . : ,

(§ 5 Abs. .1 Nr, 4 ThürBeteildokG).

^^c7^ —^r^m^fö'?^. //^^r' ^/^^^y. s'o^/^^/^//.
7^s , '.-:,. . ^ / • •'7 • ' . .

^/ß/c/.'e ^kcM ^y ^ \ yewc/^/7 ' \ •

, ^a/wy' ^^,^/^e^ ^-tffe^/^wf ^uc/)
y^c • : . • ,

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben

einzureichen? , '
(§5Abs.;tNr.SThürBeteildokG) • • ' '. - . . • • '. • ,

J^ ja.'O-finweis: weiter mit Frage 6) . • 0 nein . . , ' ,

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben S.ie sich geäußert?

in-.welcher Form haben Sie sich geäußert? • , . . \ . .

D . per E-Mali ... . .; • , • • .

0 per Brief .•.-•• ' . • , • .' .

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei Im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen

,am Gesetzgebungsverfahren beteifigt? . .
(§,5 Abs. 1Nr.6ThurBeteild.okG) - . ,' • , .. .

a ja - , • • , nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!'



7.-: .

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftjictieri Beitrages in der .
Beteiiigtentranspsrehzdokumentatipn zu?. ...
(§5.Abs.1Satz2XhürBete,!ldD((G). - . . . , • . . .• . .

Ä ' ja- ,' • . • . . ,|D- nein . , • .

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert .bis zum AbscNuss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. . ' . •

Ort, Datum

^^^ 0^'. ^2^ '3.0^0.

Unterschrift

..

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



; Gerade wir als Einrichtung wissen, wie wichtig und 
, wertvoll das Ehrenamt ist. Dennoch sind wir auch der 
Meinung, dass Ehrenamt entsprechend vergütet werden 
muss, bzw. dass für unverzichtbare Aufgaben richtige 

; Stellen geschaffen werden müssen. Das Ehrenamt sollte 
! keine Staatsaufgaben erfüllen und man sollte sich nicht 
zu sehr darauf verlassen. Es gibt andere Mittel und Wege 
um gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern, wie 
etwa gute und sinnvolle Projekte, Stärkung von 
Bürgerbeteiligungen, Verbesserung der Bildung und der 
sozialen Kompetenzen,  etc.  

„bürgerschaftliches 
Engagement unverzichtbar 
für gesellschaftlichen 
Zusammenhalt" 

A.II.4. „eine kulturell heterogene 
Bevölkerung führt vielfach 
zu Sorgen.... Schädigung des 
sozialen Friedens" 

In diesem Abschnitt werden Menschen mit 
Migrationshintergrund und das Leben mit ihnen mit 
negativen Assoziationen in Verbindung gebracht. Wir 
finden es nicht gut, dass an dieser Stelle diese 
Behauptungen aufgestellt werden, für die wir keinen 
Beleg sehen. Wir empfinden eine kulturell heterogene 
Bevölkerung als Chance und Zugewinn und sogar als 
eine Verbesserung des sozialen Friedens. 

NUR . LAND.TAG POST 
03 12 .2070 np 
r -;\ • ,\.\, •  

Stellungnahme zu Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU des Thüringer Landtages 
Drucksache 7/1629 

vom Zentrum für Integration und Migration der Stadt Erfurt 
unter Trägerschaft der TB Mitte gGmbH (Stellungnahme für die Institution) 

Gesetzesentwurf „Stärkung von Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten" 

Gliederung:  
1. Schriftliche Äußerung zum Gesetzesentwurf (Anlage 2) 
2. Beantwortung der Fragestellungen (Anlage 3) 

1. Schriftliche Äußerung zum Gesetzesentwurf 

Hauptsächlich beziehen wir, als Zentrum für Integration und Migration der Stadt Erfurt, im 
Folgenden Stellung zu den Punkten, die wir als kritikwürdig erachten. Punkte, die nicht explizit 
erwähnt werden, können als akzeptabel angesehen werden. 

Punkt Zitat Kritik 

A.II.1. „schaffen ein Stück Heimat" Wir finden den Heimatbegriff prinzipiell problematisch, 
besonders aber im Zusammenhang mit zugewanderten 
Menschen. Diese besitzen eine Heimat und benötigen 
keine „neue". Man sollte hier eher von einem 
Wohlfühlen, gutem Miteinander oder Zuhause sprechen. 

„Menschen, die rechtmäßig Wenn Menschen nach Deutschland bzw. nach Thüringen 
und auf Dauer in Thüringen kommen, ist oft lange nicht absehbar, wie „rechtmäßig" 
leben" dieser Aufenthalt ist oder wie lange die Dauer des 

Aufenthalts sein wird. Daher sollte eine Gesetz alle 



; „rechtmäßig auf Dauer,. 
aufhalten" 

Ablehnung der Begriffe „rechtmäßig" und „auf Dauer", 
schließt zu viele Menschen aus, 

Diesen Abschnitt lehnen wir ab, zumal wir in der Praxis 
auch kein Verfahren kennen, bei dem derart objektiv über 
eine Einstellung entschieden werden kann. Es spielen 
immer auch subjektive und nicht messbare Faktoren eine 
Rolle. Zudem halten wir es für sehr wichtig, dass alle 
Bevölkerungsgruppen in öffentlichen Ämtern auch 
repräsentativ vorkommen. 

.1, B III,  „Gebot der Bestenauslese" 

Menschen einschließen, unabhängig ihres Status oder der 
Verweildauer. Es kann nicht sein, dass Menschen „in der 
Luft hängen"; solange sie in einem Anerkennungsprozess 
sind und von Grundrechten ausgeschlossen werden. 

„Bestrebungen, die In diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass alle 
Personalstruktur des Menschen gleichberechtigt seien. Dies ist ein zutiefst 
öffentlichen Dienstes an naiver Gedanke. Wir wissen, dass z.B. Frauen oder 
einer gleichmäßigen . Menschen mit Migrationshintergrund auf dein 
Repräsentation von Gruppen Arbeitsmarkt (und auch in anderen Bereichen) 
auszurichten, die nach systematisch benachteiligt sind, Vor diesem Hintergrund 
Identitätskriterien definiert ist eine Besetzung von Stellen nach „Leistungsprinzip" 
werden, sind nicht zulässig. Frauen kommen z.B. durch die Geburt von 
verfassungsrechtlich höchst Kindern nicht auf die gleiche Berufserfahrung oder 
bedenklich. Den Kriterien Karrierelaufbahn wie Männer, Menschen mit 
der Eignung, Befähigung Migrationshintergrund werden ausländische Abschlüsse 
und fachlichen Leistung ist oft nicht erkannt und auch sie benötigen somit  fur  
vor solchen Zielen Qualifikationen erheblich mehr Zeit als der 
unbedingt Vorrang durchschnittliche deutsche Mann. Wir fordern bei 
einzuräumen,” Einstellungen in den öffentlichen Dienst eine Quote der 

, Angestellten nach Bevölkerungsaufkommen, um alle 
Menschen repräsentieren und stärken zu können. 

Zusammenfassung zum Lösungsvorschlag: 

„Altersdiskriminierungsverb .0k 
ot" 

B.II.1. „Ehrenamt als Staatsziel" Nein, lieber Schaffung echter Jobs und dafür Ausbau von 
Programmen und Projekten zum sozialen Zusammenhalt 
und generell eine Stärkung des sozialen Bereiches 

B.II.3. „Herstellung gleichwertiger Ok 
1Lebensverhältnisse" 

Anwendung im Gesetzestext 

. Artikel „rechtmäßig auf Dauer".  
: 41d(2) 

! • 
Ablehnung der Begrifflichkeit 

41d (2) 1, I „Identifikation Mit der 
Verfassungs- und . 
.Rechtsordnung" 

41d (2) 2. „Verbundenheit mit  
Thuringen  und Deutschland" 

; Man muss sich mit Gesetzen  etc.  nicht identifizieren, um 
sich an diese zu halten. Uns würde hier ein Wort wie 
„Vermittlung" oder „Nahebringen" wesentlich besser 

, gefallen. 

Auch hier sehen wir die Begrifflichkeit zu absolut. Der 
Fokus auf Sprache und Kultur ist vollkommen 



41d (3) „Ausübung der Bürgerrechte 
bleibt deutschen 
Staatsangehörigen und 

. Unionsbürgern vorbehalten" • 

ausreichend, weil dies Thüringen bzw,'Deutschland 

Bürgerrechte sollten prinzipiell für alle Menschen gelten. 
Auch Menschen ohne die beschriebenen 
Staatsangehörigkeiten sollten die Möglichkeit der 
Partizipation bekommen, Nur wenn Menschen gehört und 
an Prozessen mitbeteiligt werden, kann ein gelingendes 
Miteinander entstehen. 

automatisch einbezieht. 

96 (2) „Zugang zu jedem Diesen Absatz lehnen wir mangels Gleichberechtigung 
öffentlichen Amt" • ab, 

2. Beantwortung der Fragestellungen (Anlage 3) 

1. Wir sehen folgende Gefahren: 
1. ein Stellenabbau mit der Begründung der Erfüllung 'der Aufgaben durch Ehrenamtliche 
2. Verlust der kulturellen Identität von Migrant*innen aufgrund eines zu starken Druckes zur 
Assimilation in die deutsche Gesellschaft und Kultur 
3. Diskriminierung von Menschen mit unklarer BleibeperspektiVe 
4. Fehlende Repräsentanz aller Bevölkerungsgruppen in öffentlichen Ämtern durch eine 
„Bestenauslese" ---> Abkopplung der öffentlichen Verwaltung und Politik von der 
Lebensrealität der Bevölkerung 

2. Die vorgeschlagenen Änderungen regeln die Normen und Pflichten von Bevölkerung und 
Staat und entspreChen somit den rechtstechnischen Aspekten einer Verfassung. 

3, Wir empfinden die Formulierungen als wenig abstrakt. Es werden ganz klar 
Handlungsmaximen deutlich und es bleibt kaum Spielraum zur Interpretation. 

4. Wir sehen in der aktuellen Verfassung des Landes Thüringen keine Punkte, die eine 
Änderung begründen würden. 

5, Die Realität zeigt, dass nicht alle Menschen gleich und somit auch nicht gleich zu behandeln 
sind, Gleichheit im Umgang Mit Menschen meint immer „gleich nach ihren 
Voraussetzungen", d.h. wo immer es möglich ist, muss daran gearbeitet werden, dass 
Menschen gleiche Voraussetzungen und Chancen bekommen, Und solange dies nicht so ist, 
können bestimmte Gruppen (z.B. Frauen, Behinderte, Migrant*irmen,  etc.)  hervorgehoben 

• werden, um sie schließlich in eine gleichberechtigte Position zu bringen, die sie nun mal von 
Grund auf erst einmal nicht haben. 

6. Nein, wir erachten es nicht als notwendig diese Änderungen auf  Eberle  der Thüringer 
• Verfassung zu regeln. 
7. Wir sehen die Punkte der Verfassungsänderung bereits jetzt als geregelt an, 
8, „Identifikation mit der Verfassungs- und Rechtsordnung" und „Verbundenheit mit Thüringen 

und Deutschland" stehen unserer Meinung nach dem Grundrecht „der freien Entfaltung der 
Persönlichkeit" entgegen, 

9. Aus unserer Perspektive könnte die Verfassungsänderung ihr intendiertes Ziel erreichen, 
daraus würden sich für uns gesehen aber keine Verbesserungen ergeben sondern eher 
Verschlechterungen. 

10. Ja, wir sehen durch einige Formulierungen Nachteile für bestimmte Personengruppen wie 
z.B. Frauen oder Migrant*innen (siehe Erläuterungen oben). 

11. (doppelt) 
12. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist eine gute Basis  far  das Zusammenleben 

von Menschen unterschiedlicher Herkünfte, 
13. Aus unserer Sicht ist das vorgeschlagene Staatsziel keine gute Leitlinie für die 

Integrationsbemühungen Thüringens. 



14. Nein, die vorgeschlagene Formulierung umfasst nicht die wesentlichen Voraussetzungen für 
gelingende Integration.. 

15, Das Signal für die Thüringer Bevölkerung wäre, dass sie sich nicht ändern müssen, sondern 
die gesamte Integrationsarbeit bei den zugewanderten Menschen liegt. 

16. Wir halten es nicht für sinnvoll, das Wahlrecht an die Staatsbürgerschaft zu koppeln. 'Man 
sollte dort wählen und mitbestimmen können, wo man sich längere Zeit aufhält und somit 
auch ein Interesse an der Zukunftsgestaltung hat. 

17. Durch eine weitreichende Partizipation und ein Mitgestaltungsrecht, würde der 
Zusammenhalt gestärkt und das Entstehen von Parallelgesellschaften verhindert werden, 

18. Die vorgeschlagene Formulierung wird sogar nur den „Alteingesessenen" gerecht, denn für 
• diese Gruppe ergibt sich überhaupt kein Handlungsbedarf. Den zugewanderten Menschen 

wird man hingegen nicht gerecht, da nur Pflichten auf sie zu kommen, im Gegenzug aber 
kaum Rechte. 

19. Die Integration ist ein wichtiger Aspekt des friedlichen Zusammenlebens und rechtfertigt ein 
Staatsziel, dieses sollte aber anders ausgestaltet und formuliert werden, als es im 
vorliegenden der Fall ist. 

20. Eine Hilfestellung bietet das vorliegende Gesetz lediglich in den Bereichen Sprachförderung 
und Bildung, sowie gesellschaftlicher Teilhabe, 

21. Die Regelungen des Art. 41d (2), Satz 1 verschlechtern die Bedingungen für Menschen mit 
ungeklärtem Aufenthaltsstatus bzw. im Prozess der Anerkennung. Sie werden für lange Zeit 
ausgeschlossen von Gesetzen, was wir als nicht hinnehmbar erachten. 

22. Ja, die Staatsziele unter 41d (2) sollten umformuliert werden —> siehe dazu unsere 
Ausführungen unter 1. (Stellungnahme zum Gesetzentwurf). 

21 Wir sehen keine Verbesserungen, wenn Bürgerrechte nur dt. Staatsbürgern und 
Unionsbürgern zu Gute kommen. Wir fordern diese für alle, längerfristig in Deutschland 
lebende Personen. ein, gleich welches Aufenthaltsstatus. 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentfansparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentränspärenzdokumentationsgesetz (ThürBetelidökG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen. . .

Die Informationen. der folgenden Felder 1' bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
MindesfinformatEonen gemäß §'5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der Beteiligtentran'sparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserHch ausfüllen und zusammen mit-der StQHungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von
Staatsziefen und Stärkung vor» GleEchheltsrechten
hier: Thenfte n komplex „Herstellung aleichwertiaer Lebensverhältnisse"
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU ,
-Drucksache7/1629" .

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBetelldokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frags 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

^V-\\ - ^•AJ^ L^^Ajf. fb<;rin^/ tf.V

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organis.ationsform

LdJbm^l ^- 'M^ .

•ÖS?^M- ' •
Haben'Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? .
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBetelldokG)

Name

l' . '

Vorname

n Geschäfts", oder Dienstadreäse ^Ü Wohnactresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erfordsrlipf^ wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.) / • . •

Straße, Hausnummer /

Postleitzahl, Ort /



Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
l (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBetelldokG)

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

D . befürwortet,

abgelehnt,
D • ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?-

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftiichen Beitrages zum

Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§' 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBetelldokG) • ' .

T)^- P^n|-^i<)<v &^€> ^LcVütr» ^'ir\^ps ^ tech^ ^AWiüV

^><2^ ^c^^^\(v^'c o^^ (W Un^k^r^ ^-'^<^
./-l Av . . A. [^ -r \ i ^\ ^ i ; . ^. ''I

^
u^^j^r ^bAz^je^n« !<. Ü^U onld^c, ^ccz ^<^ ^
70 w\Eopo?^ ^5 <^\ \>\: i 5?^^ Uö Ä-^ Cf\^i^A^ej^\ a^'C\'?^ 5dLcf

\^i^ ö^c^^ Wnzj^

Wurt^n Sie vom Landtag gefcfeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben

einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBetelldoKG)

ja' (Hinweis; weiter mit Frage 6) D . nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Si? sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

0 per E-Mait

per Brief -

ü.

Haben Sie steh als Anwaltskanzlel Im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. -t Nr. 6 ThürBeteildokO)

a ja nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie .die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages In der
BeteUigtetltranspgrenzdokumentatlonzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG)
^_, '. ^ _

ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Volls.täridigkelt'der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Raten werde ich unverzüglich und, unaufgefordert bis zum AbschlLtss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. • '

tiriftrOrt, Datum Unterschrl

7^\.^ 02. ,7.2020

Uebknechfcstr. l6a
5 Erfurt

Te
FAX

e
www.julis-thueringen.de

Das Dokument wird zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet. 
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Thüringer Landtag
Zuschrift

7/842
zu'Drs. 7/1629

zum Themenkomplex

"Herstellung gleichwertiger

Lebensverhältnisse"

Stellungnahme zum Anhörungsverfahren gem. § 79 der Geschäfts-
Ordnung des Thüringer Landtags;
Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thü-
ringen - Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von Cleichhelts-
rechten / Themenkomplex „Herstellung gleichwertiger Lebens'
Verhältnisse"

Landes<geschcift5sEe!fe

)ht7-eAnsprechpailnQr/ In

fhi-Direktkontakl

Ihr Zeichen

ihre Nachricht vom
6. November 2020

Unser Zeichen
(ta!(tf be! AntwoH anyybfn)

Etfurt
2. Dezember 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Beteilung an dem Anhörungsverfahren
zum Themenkomplex „Herstellung gleichwertiger Lebensvethält-
nisse" und nehmen zu den in der Anlage 3 Ihres Schreiben beige-
fügten Fragekatalog wie folgt Stellung:

l) Welche praktisch-politischen Auswirkungen werden die vorge-
schlagenen Verfassungsänderungen ihrer Beurteilung zufolge
für das Staatshandeln nach sich ziehen und welchen Unter-
schied würden die Änderungen im Vergleich zur heutigen ver-
fassungsrechtUchen Lage für das Staatshandeln - namentlich
auch für die Ziele dieses Handelns - Im Einzelnen machen ?

Landesvorsltzender

Lgnctesschatzmelster

Nur gering: vermutlich nur ausufernde Diskussion bei diversen Pla-
nungsentscheiden bezüglich des eingeführten Artikels aufgrund
der Unklarheit und des Auslegungsspielraums des Begriffes
"gleichwertige Lebensverhältnisse.

2) Wie beurteilen sie die vorgeschlagenen Verfassungsändemngen
allgemein im Blick auf rechtstechnlsche Aspekte einer Verfas-
sung?

Eine Änderung ist kaum praktikabel, da eine Verfassung nicht jede
Rechfcsfrage zu klären hat.

Landesgeschäftsstelle
Usbknttchtstraßo 16a

WOßSEftlltt
IfjsOjulis-tliueitncien.do

Vereinsfegister
Hecjisleiqericht-.

AnUst.jenchfJeHfi



3) Wie beurteilen sie die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen
mit Blick auf die verfassungspolitische Maxime, dass Veffas-
sungen um ihre Flexibilität und Stabilität Willen abstrakt for~
muliert bzw. - wie es em Napoleon zugeschriebenes Zitat aus-
drückt - <{kurz und dunkelf) sein sollten?

Zielkonflikte sind immer möglich, daher sind ausufernde Staats-
ziele zu vermeiden. Es gibt schon einige Staatsziele ähnlicher Be-
deutung in der Thüringer Verfassung. Hier sind jedoch keine Zlel-
konflikfce absehbar, da dieses Ziel nicht weniger abstrakt ist, als an-
dercStaatsziele.

4) Welche in der ThünngerLandesverfassung niedergelegten riva •
Hsserenden verfassungsrechtllchen Positionen bzw. Rechte le-
gen aus ihrer Sicht die Einfügung neuer Staatsziele wie der in
den Gesetzentwürfen vorgeschlagenen nahe, um bisher nicht in
der Verfassung enthaltenen Zwecken m Politik^ Verwaltung o'
derGerichten^ insbesondere bei Abwägungsprozessen^ zur Ver-
wlrMfchungzu verhelfen?

Keine.

$) Inwiefern bedeutet angesichts des allgemeinen Gleichheitssat-
zes der Thüringer Verfassung die verfassungsrechtliche Her-
aushebung einzelner gesellschaftlicher Gruppen bzw. Merk-
male hinsichtlich des Dlsknmlnierungsverbotes Ihrerseits eine
verfassungspolltische Ungleichbehandlung solcher Gruppen
bzw. Merkmale^ die nich t ebenso explizit m der Verfassung auf-
geführt werden; und aufgrund welcher verfassungsfmmanen-
ten Kriterien könnte eine entsprechende Benennung einzelner
Gruppen bzw. Merkmale in der Verfassung gerechtfertigt
werden?

Keine BenachteiUgung, da nicht explizit genannte Gruppen durch
den allgemeinen Gleichheltssatz ebenso geschützt sind- Die Recht-
fertigung aufgrund von Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse
bestimmter Personengruppen resultiert aus bestimmten Merkma-
len.

6) Ist es notwendige die jeweils vorgeschlagene Änderung auf der
Ebene der Th üringer Verfassung zu regeln ?

In dieser Fassung Ja, da eine bundesweite Fassung zu viele unter-
schiedliche Regionen mit einbeziehen würde (zumal bereits Le-
be ns Situationen in Ländern angeglichen werden sollen, Z.B. durch
Solidaritätszuschlag). Eine Regelung durch ein Gesetz wäre denk-
bar, hätte allerdings einen anderen Charakter.



7) Ist das angestrebte Regelungsziel bereits im t(Hoheitsbereich>)
derThünnger Verfassung bzw. für Menschen m Thüringen ver-
bindlich gesetzlich geregelt?

Nicht bekannt.

8) Bewirkt die jeweils beabsichtige Verfassungsbestimmung et-
was / ^/.A. führt sie eine Rechts folge herbei?

Unseres Erachtens nicht,

9) Wird die jeweils beabsichtigte Änderung auch das mtendlerte
Ziel erreichen können ?

Möglicherweise ja, da die Verfassungsänderung die Gefahr birgt, die
Entwicklung der Regionen soweit zu beeinträchtigen^ dass sie sich
aufgrund mangelnder Entwicklung annähern. Dies wäre allerdings
durchweg negativ zu betrachten.

w) Können jeweils'durch die Formulierung insgesamt und/oder
einzelner Satztelle des zukünftigen Verfassungstextes für die
Thüringer Verfassung selbst und/oder für Personen/-gmppen
Thüringens negative Folgen entstehen?

Diese Forderung ist bereits durch das Grundgesetz abgedeckt.

u) Können jeweils durch die beabsichtigte Verommg der Änderun'
gen m der Verfassung oder die Verfassungsänderungan sich für
die Thünnger Verfassung selbst und/oder für Personen/-grup-
pen Thüringens negative Folgen entstehen?

Nein.

12) Ist die A u f nähme emes Staatszieles mit dem Inhalte die Gleich -
wertigkeit der Lebensverhältnisse in den verschiedenen Lan-
äesteilen zu fördern^ ihrer Meinung nach eine sinnvolle Ergän-
zung der Thüringer Verfassung?

Nein.



13) Wie bewerten sie eine Festschreibt! ng des Prinzips der Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältnisse In allen Lanäesi'ellen in der
Thüringer Landesverfassung? Wie bewerten sie die Auswirkung
einer solchen Bestimmung auf bestehendes (Landes ~)Rech t so'
wie au f bestehende Politik?

Die Einführung eines solchen Prinzips ist höchst problematisch.
Dies stammt primär aus der Unschärfe des Begriffes der "Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältmsse", Es bleibt unklar, wie dieses
Prinzip zu interpretieren Ist, sowie, wo die Grenzen eines solchen
Prinzips lägen. Die Auswirkung wird entsprechend darin liegen, un-
nötige Diskussionen zu allen PIanungsentscheidungen auszulösen,
die die Gefahr bergen, die Entwicklung aller Landesteile kollektiv zu
lahmen.

14) Wie bewerten sie den Zusammenhang zwischen einer nationa-
len bzw. regionalen Politik der Gewährleistung der Gleichwer-
tlgkeit der Lebensverhältnisse in allen Landestellen und der
Umsetzung der unionseuropäischen KohSsionspolitik? Sollte
ein Bezug auf die unionseuropälsche KohäsionspoUtik explizit
erwähnt werden?

Regionale, nationale und unionseuropäische Kohäsionspolitik er-
ganzen sich sinnvoll, da sich so Differenzen auf unterschiedlichen
Maßstäben annähern können. Ein Landesteil in Thüringen sotlte e-
her mit einem Landesteil in Thüringen, als mit einem Landesteil in
Baden-WürfcSemberg oder erst recht als mit einem in Spanien oder
Ungarn verglichen werden, die Gesamtsituation zwischen den ein-
zelnen (Bundes-)Ländem allerdings schon. Ein expliziter Verweis
ist jedoch nicht notwendig.

15) Was für Voraussetzungen müssen zunächst vorliegen^ damit
das Lanä Thüringen em Staatsziel gleichwertige Lebensverhält-
nisse In der Praxis effektiv umsetzen könnte?

Damit das Land Thüringen dieses Staatsziel eigenständig und effek-
fciv umsetzen kann, wären tiefgreifende Eingriffe in das Recht der
Selbstverwaltung der Gebiefcsköfperschaften notwendig. Auch
nicht zu vernachlässigen sind mögliche Einschränkungen von
marktwirtschaftlichen Prinzipien.

16) Welche (rechts-)politischenÄnstrengimgen halten sie für not-
wendigf damit m allen LandesteUen Thünngens bzw. Mit dem
Freistaat vergleichbaren Regionen erfolgreich gute Lebensver-
hältnlsse perspektivisch erreicht bzw. erhalten werden?

Ziele und Bedingungen für gute Lebensverhaltnisse sind, unter An-
derem» Verkehtsanbindung mit ÖPNV, Zugang zu



Einkaufsmöglkhkeiten, ärztlicher Versorgung und (digitaler) Infra-
Struktur, zukunftsfähige Arbeitsplätze, Möglichkeiten für steuerli-
ehe Erleiditerungen bei Ansiedlung bzw. Gründung von Betrieben
in strukturschwachen Regionen oder Vergabe von Infrastruktur im
Cluster-Modell.

17) Sollte der Förderauf trag des Staatsziels auch an dlekommuna-
Jen GebietskÖrperschafteti gerichtet sein? Welchen Beitrag
können die Kommunen im Verbund bzw. einzelne Kommunen
für sich genommen zur Herstellung gleichwertiger Lebensver-
hältnlssem Thüringen leisten?

Ja, muss er, da ein Großteil der Entscheidungen, die zu gleichwerti-
gen Lebensverhältnissen führen könnten (primär Planungsent-
scheide) auf der Ebene der Gebietskörperschaffcen liegen. Aufgabe
der Gebietskörperschaften muss es sein^ wahrheits gemäß Probleme
im Bereich ungleichmäßiger Lebensverhältnisse» sowie konkrete
LösungsmögUchkeiten zu ermitteln. (Wenn in einem Gebiet Z.B. ein
Supermarkt fehlt, sollte die Gebietskörperschaft das ermitteln und
Vorschlägen, was man für eine Ansiedelung unternehmen kann und
wo diese am besten erfolgen soll.)

18) Wie bewerten sie die Überlegung, dass das Prinzip gleichwerti-
ger Lebensverhältmsse neben regionalen Dlsparltäten auch auf
andere Dimensionen wie Z.B. altersbedingte und soziale Unter-
schiede abzielen sollte?

Äußerst bedenkliche wie in Punkt 13 begründet.

Mit freundlichen Grtfße

Lande'svorsitzepäer

DnLen.SL-hußhmwfis:.

Infonnaiiosu'n ühft dit1 V('i<irt?t?i1ung püi'.soiiünbi^o^ynci D.if^n Lind i.ihi-n' [|]KJ Reclii.t-' Hticli (ltlr Dn-

ttMischutzgrunclvemrdtuing 'sowie über IhieAn-sprechparlnorin D.ilenschu tzfi-ti^en ent-nel-imenSiß

bittü d(lm allgeinüincn liifuniitilion^'ichi-üibün. Das inforniationiisctiffiben findyn Sie auf der in-

LünwLsüili? dm Jungy Liber;ii<J Tiu'tFingün e.V, Linl-er (iym Linl^ hf:tj)^://wvnv.fu!is-t!KieFing(Jn.de/da^

te.a^^i^.^iei<""ne"clasaHRen1eineh^ormariünsschl-ei!len-splbsh'erKl'^ kostenlos bei

dem o.g. ß(?Bii)()Ut?)'od(lr in (ler Landü.s^eschiifrsst^llffinftmk'in.

Das Dokument wird zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 4

FormblattzurDatenerhebung ,
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteitigtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist , nach dem Thüringer
BeteEligtentransparenzdokumentätionsgesetz (ThürBeteildokG) verptiichtet, die nachfoigend erbetenen
Angaben-soweit für sie zutreffend "zu machen. •

Die Informationen, der folgenden Felder 1 bis'6 werden, in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildoRG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentiicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der SteliungnahmQ senden! \

Zu weichem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen
Staatszieten und Stärkung von Gleichheitsrechten
hier: Thjemerikpmßlex „Integration" . , .

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/'1629-

Aufnahme von

1.

Haben Sie sicb.als Vertreter einer j.uristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche AnstaSt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? .
(§ 5 Abs. I Nr. 1,2 ThürBelelldokQ; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mft Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name Organisationsform.

^oUs-^^t ÜW^SL'fc^^ ^Ü
^)W

Geschäfts" odör Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach) 4Q^n^N ^\'. .^\

Postleiteahl, Ort

2.
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteltdokG) . •

Nanne Vorname

^-
D Geschäfts- oder Dienstadresse a ohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wer^p'Relne andere Adresse benannt w!rd. Die Wohnadresse

wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleiteah!, Ort



•3.

4.

5.

6.

Was ist.der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? ••
(§5Abs.1 Nr.3ThÜrBete!ldokG)-- •• • .' • . •

^ . ' ,

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

^ befürwortet,
D • abgelehnt, ' '

D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfähren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

1v\W)a<^\ oW^ ^v^\Q_ ^°^^-w^?p^ , ^•i^^r ^dncy^

Ö^^ÜO^\^ (\^\Ä[ • ^ , ^^ ^^ ^^ ^ ^ \ ^ \A^ L^ ^ ^
Vo^^uO*^P^ISS^S ^) ^i2i&!oWjrO . ^in^>|;tJr^cM. uc:n ^'Us.T-icL
-a^ &<^ ^^A ^ß^^v^ ^^M^^^ A&^s y^c^z\el
VO<^^MOÜ^ Ofvy ^ ^^^'\^()\. 0 ^

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesefzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§5A^s.1 Nr.SThürBeteildokG) ' ., -

Ja.r(HSnwels: weiter mit Frage 6) D nein .. ', ,

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

in-welch.er Form haben Sie sich geäußert? . . • . .

D per E-Mail . . , "

^ per Brief, . - - . ' • , .

Haben 'Si.e sich als Anwaltskanzlei Im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
.am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? . •
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetelldpkG) - . • , . ,

a ja ^ nein (weiter mit Frage 7}

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: BiUe benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7..'

Sfimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiiigtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5;Abs. 1 Salz 2 T.hürBeteildokG) ; • . . •

^^~~— 0 nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen

in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitte

Ort, Datum Unterschri

^[^•oz-n'.'wü

Uebknechtstr. l6a
99085 Erfurt

Tel.: 0361,3455919
FAX: 0361 / 55062814

inf6@Julis~thueringen.ae
www.julis-thuenngen.de

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Thüringer Landtag 
Jürgen-Fuchs-Str. 1 
99096 Erfurt 

Stellungnahme zum Anhörungsverfahren  gem.  § 79 der Geschäfts-
ordnung des Thüringer Landtags; 
Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thü-
ringen - Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von Gleichheits-
rechten / Themenkomplex „Integration" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Beteilung an dem Anhörungsverfahren 
zum Themenkomplex „Integration(' und nehmen zu den in der An-
lage 3 Ihres Schreiben beigefügten Fragekatalog wie folgt Stellung: 

Welche praktisch-politischen Auswirkungen werden die vorge-
schlagenen Verfassungsänderungen Ihrer Beurteilung zufolge 
für das Staatshandeln nach sich ziehen und welchen Unter-
schied würden die Änderungen im Vergleich zur heutigen ver-
fassungsrechtlichen Lage für das Staatshandeln - namentlich 
auch für die Ziele dieses Handelns - im Einzelnen machen? 

Sie hat keine direkten Auswirkungen, da viel Relevantes schon im 
AufenthG auf Bundesebene geregelt ist. Gegebenenfalls sind zu-
sätzliche Förderung auf Landesebene ableitbar. Die Verpflichtung 
aktueller und insbesondere künftiger Regierungen zur Integration 
wird jedoch in der Thüringer Verfassung sicherer verankert als nur 
im AufenthG. 

3) Wie beurteilen sie die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen 
mit Blick auf die verfassungspolitische Maxime, dass Verfas-
sungen um ihre Flexibilität und Stabilität willen abstrakt for-
muliert bzw. - wie es ein Napoleon zugeschriebenes Zitat aus-
drückt - "kurz und dunkel" sein sollten? 

Land ?s1 chäftsstelle  

Ei  ft 

2. Dezember 2020 



Zielkonflikte sind immer möglich, daher sind ausufernde Staats-
ziele zu vermeiden. Es gibt schon einige Staatsziele ähnlicher Be-
deutung in der Thüringer Verfassung. Hier sind jedoch keine Ziel-
konflikte absehbar, da dieses Ziel nicht weniger abstrakt ist, als an-
dere Staatsziele. 

5) Inwiefern bedeutet angesichts des allgemeinen Gleichheitssat-
zes der Thüringer Verfassung die verfassungsrechtliche Her-
aushebung einzelner gesellschaftlicher Gruppen bzw. Merk-
male hinsichtlich des Diskriminierungsverbotes ihrerseits eine 
verfassungspolitische Ungleichbehandlung solcher Gruppen 
bzw. Merkmale, die nicht ebenso explizit in der Verfassung auf-
geführt werden; und aufgrund welcher verfassungsimmanen-
ten Kriterien könnte eine entsprechende Benennung einzelner 
Gruppen bzw. Merkmale in der Verfassung gerechtfertigt wer-
den? 

Keine Benachteiligung, da nicht explizit genannte Gruppen durch 
den allgemeinen Gleichheitssatz ebenso geschützt sind. Die Recht-
fertigung aufgrund von Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse 
bestimmter Personengruppen resultiert aus bestimmten Merkma-
len. 

6) Ist es notwendig, die jeweils vorgeschlagene Änderung auf der 
Ebene der Thüringer Verfassung zu regeln? 

Ja, da aktuelle politische Tendenzen nahelegen, dass eine Regelung 
auf anderer Ebene abgelöst werden könnte und daher Verankerung 
in Thüringer Verfassung notwendig ist. 

7) Ist das angestrebte Regelungsziel bereits im "Hoheitsbereich" 
der Thüringer Verfassung bzw. für Menschen in Thüringen ver-
bindlich gesetzlich geregelt? 

Ja, durch das AufenthG. 

8) Bewirkt die jeweils beabsichtige Verfassungsbestimmung et-
was, d.h. führt sie eine Rechtsfolge herbei? 

Nein. 

9) Wird die jeweils beabsichtigte Änderung auch das intendierte 
Ziel erreichen können? 

Die Änderung ist in Konsequenz nicht weitergreifender als das Auf-
enthG. Entsprechend kann sie das gewünschte Ziel, die Förderung 



der Integration, nur durch sich gegebenenfalls ergebende zusätzli-
che Verpflichtungen des Freistaats weiter erreichen. 

Können jeweils durch die Formulierung insgesamt und/oder 
einzelner Satzteile des zukünftigen Verfassungstextes für die 
Thüringer Verfassung selbst und/oder für Personen/-gruppen 
Thüringens negative Folgen entstehen? 

Nein. Allerhöchstens könnten sich durch die steigende Förderung 
des Zugangs zum Arbeitsmarkt für Zuwanderer negative Lohnent-
wicklungen für Thüringer Bürger ergeben. Dies gilt wissenschaft-
lich allerdings als sehr wahrscheinlich widerlegt. 

12) Ist die FDGO eine taugliche Basis für die Förderung des Zusam-
menlebens von Menschen unterschiedlicher Herkunft? 

Ja, da sie und die sich daraus ergebenden bzw. ihr zugrundeliegen-
den Normen den Grundaufbau des Zusammenlebens in Deutsch-
land regeln. 

13) Kann das vorgeschlagene Staatsziel einen übergeordneten Rah-
men und eine wegweisende Leitlinie für die Integrationsbemü-
hungen des Freistaates darstellen? 

Ja, dies wird die Hauptauswirkung sein. 

14) Umfasst die vorgeschlagene Formulierung des Staatszieles die 
wesentlichen Voraussetzungen für gelingende Integration? 

Ja. 

15) Welches Signal würde die Aufnahme des vorgeschlagenen 
Staatsziels an die Thüringer Bevölkerung senden? 

Sie würde aussenden, dass Zuwanderer in Thüringen willkommen 
sind, unter der Voraussetzung, dass sie sich integrieren, und dass 
diese Integration gewünscht und gefördert ist. 

16) Halten sie es für sinnvoll, wesentliche politische Mitgestal-
tungsrechte wie das Wahlrecht als an die Staatsangehörigkeit 
geknüpfte Bürgerrechte auszugestalten? 



17) Kann die Aufnahme eines derartigen Staatszieles in die Thü-
ringer Verfassung dazu beitragen, das Entstehen von Parallel-
gesellschaften zu verhindern und den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt zu stärken? 

Nein, nicht alleine, da die konsequenztragenden Inhalte bereits im 
AufenthG geregelt sind. 

18) Wird die vorgeschlagene Formulierung dem Anspruch gerecht, 
sowohl die Interessen der Alteingesessenen als auch der Zu-
wanderer angemessen zu berücksichtigen? 

Ja, die Zuwanderer haben das Interesse, sich in Deutschland er-
werbstätig zu machen bzw. sich zu bilden und ohne Repressionen  
o.Ä.  leben zu können, während die Alteingesessenen die Forderung 
haben, dass sich Zuwanderer integrieren. Beides wird berücksich-
tigt. 

19) Handelt es sich bei der Integration um ein Thema, das so 
grundlegend für das gesellschaftliche Zusammenleben ist, 
und eine Aufgabe, deren Bewältigung so sehr im Interesse der 
gesamten Gesellschaft steht, dass dies die Aufnahme eines 
derartigen Staatsziels anrät? 

Ja, besonders im Hinblick auf vermutlich steigende Zuwanderungs-
zahlen. 

20) Welche greifbaren Hilfestellungen bieten die vorgeschlagenen 
Verfassungsbestimmungen für Menschen mit Migrationser-
fahrung, um sich erfolgreich in die Thüringer Gesellschaft zu 
integrieren? 

Keine. 

21) Wie würde sich ihrer Einschätzung nach die geplante Regelung 
des Art. 41d Abs. 2 Satz 1, wonach die Integrationsförderung 
der dauerhaft hier lebenden Menschen mit Migrationserfah-
rung an deren rechtlichen Status geknüpft wird, langfristig 
auswirken? 

(Ohne Kenntnis der Kapazitäten und Kosten) Eher negativ, da es 
sich zeigt, dass auch Menschen ohne dauerhafte Aufenthaltsaus-
sicht, z.B. Asylsuchende, sich längere Zeit in Thüringen aufhalten. 
Um diesen einen menschenwürdigen Aufenthalt zu ermöglichen, 
sind zumindest Integrationsmaßnahmen sinnvoll. 



22) Sollten die Fördertatbestände des vorgeschlagenen Staatsziels 
Integrationsförderung (Art. 4.1d Abs. 2) umformuliert bzw. er-
gänzt werden? 

Möglich: Streiche "und die Verbundenheit mit»  in Art. 41(1 Abs. 2 
Punkt 2; Förderung der Verbundenheit mit Thüringen und Deutsch-
land ist zu unklar, denn potentielle Ausgestaltungen werden ver-
mutlich eher auf Ablehnung bei Integrationssuchenden stoßen, was 
die Effektivität aller Maßnahmen negativ beeinflussen würde. 

Mit freundlich Grüßen 

Landesvorsitzender 

Datenschutzhinweis:  

f nforma tionen her die Verarbeitung personenbezogener Daten und riber  !hue  Rechte nach der Da-

tenschutzgrundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Didenschurzfragen entnehmen Sie 

bitte  (Jell)  allgemeinen Informationsschreiben. Das Informationsschreiben finden Sie  amt.  der En-

ternetseite der junge Liberale Thöringen e.V.  linter  dem Link https://www.julis-thueringen.de/da-

tenschutz. Sie können das allgemeine Informationsschreiben selbstverständlich auch kostenlos bei 

dein o.g. Bearbeiter oder in der Landesge.schäftsgelle anfordern. 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 4

, FormblattzurDatenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentatlonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische. Person, die' sich mit einem schriftiichen Beitrag an einem.
Gesetzgebupgsverfahren beteiligt hat, Ist nach dem Thüringer
Betei!igtentransparenzdokumentat!onsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend " zu machen.

Die Informationen der folgenden,' Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformattonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteifigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht.. ihr inhaltlicher Beitrag. wird zusätzlich nur dann auf den Internetseifen des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut feserlich ausfüllen und zusammen mit der Stöilungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs}? ,

Fünftes Gesetz zur .Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen " Aufnahme von
Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechfen
hier: Themenkomplex „Schutz vor Altersdiskriminierunct" .

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU. , . .

-Drücksache7/l629- •

1.

2.

Haben Sie sich ais Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des

öffentlichen Rechts)? .
(§5 Abs. 1 Nr. i, 2ThürBe1elldokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2, Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

<^UV-^)^G L'tV)^c^L'7\V^<^^HeÜ.
\

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnumnner (oder Postfach)'

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

/<Z5^r\

-l^UwcU^. /£^

M^ ^U _____
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§5 Abs. 1 Nr,.1,2ThürBete!ldokG) • . .

Name Vorname

D Geschäfts" oder Dienstadres&e •. D/. Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlichJwSnn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in.keinem Fali veröffentlicht.) , ' • /

Straße, Hausnummer /..

Postleitzahl, Ort , ^



3.

4.-

5.

3.

Was Ist der Schworpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 3 ThürBeteiidokQ) . .. •

'/ ' • ' •

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die.enfworfehen Regelungen insgesamt eher

D . befürwortet, .

abgelehnt, . • .

a; , ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie' kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen 'Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG) . . , '.

\^ w^~^ ^^'"^vn üo^o^on^ n\cy\v ^^c\ ^ (^< A\^Q^

^H-A\ (WM, 0^ '^P^A(\$Ö^ ^(gl^^Q^^ tLtü^\ S^t.Ü^^^^
\o^o^'^ ^b^^Jd" ,^ ,. , • -J [,

A/urden Sie vom Landtag .gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben •
ainzüreichen? ...

:§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürBeteildokG) ' . ' .

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

/Venn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem.Anlass haben Sie'sEch geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert? . - . . , .

] ' per E"Mail

^ • per Brief • • ' ' • . .' ' , , ,

"laben Sie sich als Anwaltskanzlei Em Auftrag eines Auftrgggebers mit schriftlichen Beiträgen

im Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
§ 5 Abs. 1 Nr.6ThÜFBetelidokG) , \ .

3 Ja M .hein (weiter mit Frage 7)

Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlich.ung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiiigtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBetefldokG) • . .

)s< ja • , • a . nein • .

Mit meiner Unterschrift versichere !ch die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.. Änderungen •
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Absöhluss des

Geset^gebungsverfahrens mitteilen. .

Ort, Datum

&^ 01-11 Lüü) . ' .1
Unters _

Liebknechtstr. l6a
99085 Erfurt

Tel.: 0361,3455919
FAX: 0361 / 55062814

mfo@julis-thueringen:de
www.julis-thueringen.de

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Landesgeschäftss 

rui I 

2. Dezember 2020 

,unge liberale 
THOR LANDTAG POST Thüringen 

04.12 .2020 08:31 

2 ao  

Junge Liberale Thüringen e.V. • Llebknechtstrase 16a • 99085 Erfurt 

Thüringer Landtag 
Jürgen-Fuchs-Str. 1 
99096 Erfurt 

Stellungnahme zum Anhörungsverfahren  gem.  § 79 der Geschäfts-
ordnung des Thüringer Landtags; 
Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thü-
ringen - Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von Gleichheits-
rechten / Themenkomplex „Schutz vor Altersdiskriminierung" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Beteilung an dem Anhörungsverfahren 
zum Themenkomplex „Schutz vor Altersdiskriminierung" und 
nehmen zu dem in der Anlage 3 Ihres Schreibens beigefügten Fra-
gekatalog wie folgt Stellung: 

1) Welche praktisch-politischen Auswirkungen werden die vorge-
schlagenen Verfassungsänderungen ihrer Beurteilung zufolge 
für das Staatshandeln nach sich ziehen und welchen Unter-
schied würden die Änderungen im Vergleich zur heutigen ver-
fassungsrechtlichen Lage für das Staatshandeln - namentlich 
auch für die Ziele dieses Handelns - im Einzelnen machen? 

Nein, da durch die Regelung in der aktuellen Fassung bereits deut-
lich Abwehrrechte des Individuums gegen staatliche Willkür auf-
zeigt werden. 

2) Wie beurteilen sie die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen 
allgemein im Blick auf rechtstechnische Aspekte einer Verfas-
sung? 

Sie verwässert zunehmend die Stellung der Verfassung als Rechts-
ordnung. Nicht alles was politisch wichtig ist, braucht einen Ver-
fassungsrang. 



3) Wie beurteilen sie die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen 
mit Blick auf die verfassungspolitische Maxime, dass Verfas-
sungen um ihrer Flexibilität und Stabilität willen abstrakt for-
muliert bzw. - wie es ein Napoleon zugeschriebenes Zitat aus-
drückt - "kurz und dunkel" sein sollten? 

Die vorgeschlagene Formulierung ist durchaus "kurz und dunkel", 
jedoch auch redundant, da der Gleichstellungsgrundsatz ausrei-
chend ist. 

4) Welche in der Thüringer Landesverfassung niedergelegten riva-
lisierenden verfassungsrechtlichen Positionen bzw. Rechte le-
gen aus ihrer Sicht die Einfügung neuer Staatsziele wie der in 
den Gesetzentwürfen vorgeschlagenen nahe, um bisher nicht in 
der Verfassung enthaltenen Zwecken in Politik, Verwaltung o-
der Gerichten, insbesondere bei Abwägungsprozessen, zur Ver-
wirklichung zu verhelfen? 

Keine. 

5) Inwiefern bedeutet angesichts des allgemeinen Gleichheitssat-
zes der Thüringer Verfassung die verfassungsrechtliche Her-
aushebung einzelner gesellschaftlicher Gruppen bzw. Merk-
male hinsichtlich des Diskriminierungsverbot ihrerseits eine 
verfassungspolitische Ungleichbehandlung solcher Gruppen 
bzw. Merkmale, die nicht ebenso explizit in der Verfassung auf-
geführt werden; und aufgrund welcher verfassungsimmanen-
ten Kriterien könnte eine entsprechende Benennung einzelner 
Gruppen bzw. Merkmale in der Verfassung gerechtfertigt wer-
den? 

Keine Benachteiligung, da nicht explizit genannte Gruppen durch 
allgemeinen Gleichheitssatz ebenso geschützt sind. 

6) Ist es notwendig, die jeweils vorgeschlagene Änderung auf der 
Ebene der Thüringer Verfassung zu regeln? 

Nein. 

7) Ist das angestrebte Regelungsziel bereits im "Hoheitsbereich" 
der Thüringer Verfassung bzw. für Menschen in Thüringen ver-
bindlich gesetzlich geregelt? 

Ja, da es bereits durch den Gleichheitsgrundsatz abgedeckt ist. 



8) Bewirkt die jeweils beabsichtige Verfassungsbestimmung et-
was, d.h. führt sie eine Rechtsfolge herbei? 

Nein, da durch die Regelung in der aktuellen Fassung bereits deut-
lich Abwehrrechte des Individuums gegen staatliche Willkür aufge-
zeigt werden. 

9) Wird die jeweils beabsichtigte Änderung auch das intendierte 
Ziel erreichen können? 

Sie ist teilweise nötig. Es kommt jedoch darauf an, wie dieser 
Grundsatz ausgelegt wird bzw. welche Interpretation sich durch-
setzt. 

10) Können jeweils durch die Formulierung insgesamt und/oder 
einzelner Satzteile des zukünftigen Verfassungstextes für die 
Thüringer Verfassung selbst und/oder für Personen/-gruppen 
Thüringens negative Folgen entstehen? 

Ja, da durch die aktuelle Fassung unter Umständen Einzelfälle nicht 
konkret abgedeckt werden können. 

n) Können jeweils durch die beabsichtigte Verortung der Änderun-
gen in der Verfassung oder die Verfassungsänderung an sich für 
die Thüringer Verfassung selbst und/oder für Personen/-grup-
pen Thüringens negative Folgen entstehen? 

Ja, da durch Grundintention die Gefahr besteht, das sinnige Regeln 
ihren Rechtsstatus verlieren. 

12) Können der Schutz der Unabhängigkeit, der Teilhabemöglich-
keit und der Selbstverwirklichung sowie die würde von alten 
und jungen Menschen durch die Aufnahme eines Altersdiskri-
minierungsverbots in die Verfassung des Freistaats Thüringen 
unmittelbar oder mittelbar gestärkt werden? 

Das kommt auf die rechtliche Ausformulierung durch die entspre-
chenden Gesetze an, da an dieser Stelle die Ergänzungen kaum Ab-
wehrrechte den Einzelnen aufzeigt. 



13) Kann die Aufnahme des Alters in den Katalog der Diskriminie-
rungsmerkmale mit Verfassungsrang den Rechtfertigungs-
maßstab, insbesondere die Anforderung an die Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung, für altersspezifische Diskriminierung im Ver-
gleich zur bisherigen Rechtsprechung verschärfen? 

Ja, dieses Mittel wäre für das Ziel durchaus geeignet, aber allein 
diese Tatsache bietet keinen Mehrwert. 

14) Welchen Praktischen Mehrwert bietet die Vorgeschlagene Neu-
reglung gegenüber bestehenden Vorschriften höherrangiger 
Rechtsebenen zum Schutz vor altersbedingter Diskriminierung 
(wie etwa dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz auf Bun-
desebene)? 

Keine. 

15) Sofern die Platzierung des Verbots der Altersdiskriminierung in 
der Thüringer Landesverfassung in Anbetracht des geltenden 
Antidiskriminierung geboten ist: Welche weiteren Gleichbe-
handlungsgebote wären in der Konsequenz ebenfalls in die Ver-
fassung mitaufzunehmen? 

Die Platzierung ist unserer Ansicht nach nicht nötig. 

Mit ieundliche ßen 

LandesvorsVzender 

Datenschulzhinweis:  

In foi na innen iiber die Verarbeitung personenbezogener Da en und iiber Ihre Rechte nach der Da-

tenschutzgrundverordnung sowie  fiber  Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie 

bitte dein allgemeinen Informationsschreiben. Das Informationsschreiben finden Sie auf der In-

ternetsei te der Junge Liberale Thöringen e.V. unter dem Link https://www.julis-thueringen.de/da-

tenschutz.  Sie können das allgemeine Informationsschreiben selbstverständlich auch kostenlos bei 

dem 0.g. Bearbeiter oder in der Landesgeschäftsstelle anfordern. 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



THiJR. LANDTAG POST
^,12.2020 15:44

Anlage

Formblntt wr Datenorhebung ^2^ ^/0?%? 0
nach § 5 Abs. \ des Thitrfn5er,Bete(ligtentransparenzctokumentattonsgß$etzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebung sverFahren . beteiligt - hat, Ist nach dem Thüringer
Getöillgtentransparenzdökurnentationsgesetz (TfiürBeteildokG) verpflichtet, dte nachfolgend 'OTbetenen
•AngabBn - soweit für sie zutreffend - zu machen.,

Dlf? Informationen' der fofgenden Felder. 1 bis 6 wer.dön in jedem Pall als verpflichtende ,
MIndestinformatfonen gemäß § 5 Abs,. 1 ThürBeteildokG in der BeteltlQtentransparenzdokurnentgtlon
veröffentlicht. Ihr Inhaltlicher &6Jtt^g wird' zusäfzllch nur dann auf den Internetseften des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteil

Bitte gut }$SQr!iGh QUSfülfen und zusafnmen mit der Stf>Hungnahm9 senc/en!

Zu welchem Gesetzentwurf.haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Geseh; zur Ändörung dor Verfassung des Fröisfaats Thürlngpn - Aufnahme .von

Staatszlelen und Stärkung von Gleichheitsrechten
hier; Themenkoitiolex ..Integration" ,

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
Druc|<SQche7/1629u

1,

2.

aben 'S\ö sich ajs. Vertreter efnerjuristfsöhen Person geäußert, d, h. als VertrQfer.einef- •

srelhfgung. natürlicher Personen pdgr'Sachert^, B. Verein, GmbH, AO, öingetra^ene

onossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschgft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
fentlichen Rechts)? . , • • ,, . ,
@Al>5,1 Nr;'-l,,2 Thü'rßeteildpkG; Hinweis: Wenn nein, dann Weiter mit Frags 1\ Wönnja, dann wsltärmtt Fr@9@:3,)

ame

7^//^/^^/ 9^'^< ^.. t/

eschäfts- oder Dfenstadreese

traße. Hausnummer (oder Postfach)

osMeteahl, Ort
l •

^rganisationsfarm

Vjuefi\

^L//^(^-

^y: _
^0?( Sr^

aüen Q!e sich als natürliche Person geäußert, d.'h, als Privatperson^ , ^
•5Abs,1NU,2ThürBeteMG) • , . : . _. . •

ame Vorname

i Geschäfts- öder Dienstactese D Wohn ad rosse

ffnweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur öiförd^lioh, wenn keine andstä Actt'es$9 benannt wird. Die Wohnadr^e
ird In knlnom Fp)l v<ri?fFBntlicht.)

traße, Hausnummer

ostleltzahl, Ort.



s.
l

4. .

5,

6.

Wns'jötder^cbwerpunkt Ihrer inhälEllqhon.octerbBrufllcheriTätigkßllE? . ' • •
(g5A^1Nr;3ThürB^!dokG)' . • , . • . ', . ' ' • • ' .. ,, .

<S. .<iA^^ ^/ ^(u-^^< •
ir.. •

Haben Sie In Ihrem schriftlichen Beitrag, dfe entworfenen Re>g'älun^n insgesamt eher .

^- befürwortet, • ,• , '

Q abgelehnt, • ' ' .

@^. brgänzungs'- bzw. änderungsbedüittig elngeöchätet?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussgge) Ihres schriftlichon Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahron zusammen!
[§6Abs..1Nr.4TJlüfBeNdokG) • , ' •

iA/urto'Sä.e vom Landtag gebeten, einen schriftlichen, Beitrag •zum Ges öt^ehungs vorhabe n
sinzureich^n? ; ' ' ,. • • '/•:.. '...'••

;§QÄb3, 1 Nf. 5 ThürBeteildokö) . ' , , •• . . '

D ja (Hinweis; weitßr mtt Frags 6) ü nein '

Wienn Sie die Frage S verneint hctben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie.sich geäußert? ' • . . ,'

a perE-Maii • J. . .

a per Brief ' ' '

Hauen Sie sich als Anwalt®ketn2lei Im Auftrag ejneö Aüftraggeüers^mEt'schrifElichen Beit^^err
am Gesetzge.bungsverfahren betejilgt?. • ' ' •. • . . '.

(§6Ab.s,.-(Nr.6ThürB6E6ll<lt?(<®) . ' ' . ; ,.•;

0 ja D . nein (weiter mit F^ge 7) ,

Wenn Sie die Frage 6 bejaht hatoon; Bitte üenönnön Sie Ihren Auftraggeberi



7.

$ttmme.n Sie:6tnerV©,röffentlEchyng lhre$ schriftl(crieri Beitrages. In der •
Setöiligtäntransparen^dokumenfgtionzu?/ ,' . ' • .• ' • '. '; ,

•.(§.5Abs..-fSatz2ThürB6t6l[(tokGJ .•••,.. ',:,•' ' ' ' ' . , • .. • . • •

^T l^ . To • nein

Mit meiner Untersehrift versichere Ich clie Richtigkeit und Vollisfänctigfwit dor Angaüen. Ändsrungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Absohfuss des'
Gesefzgebungsverfshrens mitteilen.

Ort, paf um

S1U&-^±

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Flüchtlingsrai Thüringen 

Schillerstraße 441/ 99096 Erfurt 

1/01111W I tilECHTLINGSRAT-THR.DE 

112 ' 

THU LANOTAG POST 
07.12 :)020 .07:3A 

Q/tr \-°  

Flüchtlingsrat Thüringen e.V: // Schillerstraße 441/ 99096 Erfurt 

Thüringer Landtag 

Verfassungsausschuss 

Jürgen-Fuchs-Straße 1 

99096 Erfurt 

Erfurt, den 04. Dez. 2020 

Stellungnahme zum fünften Gesetz zur Änderung der Verfassung des 

Freistaats Thüringen-Aufnahme von Staatszielen und 

Gleichheitsrechten Gesetzentwurf der Fraktion der CDU Drucksache 
7/1629 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme in oben 

genanntem mündlichem Anhörungsverfahren. 

Das Land Thüringen verabschiedete mit dem Thüringer 

Integrationskonzept ein breit diskutiertes und ausgehandeltes Konzept, 

das auf vielen Ebenen Integration analysiert und konkrete Handlungsfelder 

benennt. Der Ausgangspunkt ist dabei, dass Integration 

„[...] nicht als ein Zustand, sondern als ein fortlaufender, dynamischer und 

vor allem sich wechselseitig vollziehender Prozess zu verstehen [ist]. Dieser 

Prozess betrifft alle Menschen in unserem Land, nicht nur die Menschen, 

die zu.uns gekommen sind, sondern auch die einheimischen Menschen. 

Alle diese Menschen gestalten in gemeinsamer Verantwortung die 

Gesellschaft, in der sie leben wollen, indem sie einander annehmen. 

Niemand von ihnen muss seine Identität, Kultur oder Religion aufgeben, 
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weil Integration keine einseitige Anpassung bzw: Assimilation - gleich in 

welche Richtung- ist." Thüringer Integrationskonzept, 2017, S. 9. 

Die Verabschiedung des Integrationskonzeptes wurde vom Flüchtlingsrat 

Thüringen e.V. ausdrücklich begrüßt, die Umsetzung und 

Weiterentwicklung der konkreten Aktionspläne ist fortzusetzen. Die 

Ausrichtung des Konzeptes, das Verständnis von Integration und den 

Möglichkeiten seitens der Politik Rahmenbedingen zu verbessern, ist 

zielführend und ein wichtiger Schritt für Thüringen. 

Insbesondere vor diesem Hintergrund begrüßt der Flüchtlingsrat 

Thüringen die Aufnahme von Integration als Verfassungsziel. Gleichzeitig 

soll dies ein Plädoyer für die Präzisierung des Begriffes und des 

dahinterliegenden Verständnisses sein. 

Die Bundeskonferenz der Migrant*innenorganisationen positionierte sich 

im August 2020 mit einer umfangreichen Antirassismusagenda zu den 

Schritten, die Deutschland auf dem Weg zu einer Migration und Diversität 

anerkennenden Gesellschaft gehen müsste: 

Ins Grundgesetz sollte ein neues Staatsziel aufgenommen werden „Die 

Bundesrepublik Deutschland ist ein vielfältiges Einwanderungsland. 

Sie fördert die gleichberechtigte Teilhabe, Chancengerechtigkeit und 

Integration aller Menschen." 

Die umfassende Agenda beruht auf den Erfahrungen der Engagierten in 

den Mitgliedsorganisationen in Deutschland. Für sie ist die alltägliche 

Erfahrung von Diskriminierung und Ausgrenzung bis hin zu tödlichen. 

Attentaten aufgrund der (vermuteten) Herkunft, der Hautfarbe, der 

Religion, der Sprache erschreckende Realität. 

An dieser Stelle soll aus der Gesetzesbegründung zum Verfassungsziel 

Integration im vorliegenden Gesetzesentwurf zitiert werden: „Die 
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Integration der Menschen, die rechtmäßig und auf Dauer in Thüringen 

leben, ist der Schlüssel, um die Risiken kultureller Separation, sozialer 

Exklusion und der Schädigung des sozialen Friedens zu begegnen" 

Aus dieser Formulierung spricht das Verständnis von Integration als 

Prävention, von einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber 

Migrant*innen. „Ihr werdet integriert oder ihr stellt eine Gefahr für den 

sozialen Frieden dar." Sollte die Verankerung von Partizipation und 

Teilhaberechten nicht auf dem Verständnis der Würde eines jeden 

Menschen beruhen? Auf dem Anspruch der Verwirklichung eines 

demokratischen Miteinanders? 

Neben dieser grundsätzlich fragwürdigen Begründung der Notwendigkeit 

von Integration widerspricht sie auch aktuellen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen und den Realitäten von Migrationsprozessen. 

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung begleitet mit intensiver 

Forschung die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten seit 2015. Vor 

kurzem wurde der IAB Forschungsbericht „Fünf Jahre seit der 

Fluchtmigration 2015- Integration in Arbeitsmarkt und Bildungssystem 

macht weitere Fortschritte" veröffentlicht. In diesem wird deutlich, dass 

eine frühzeitige Öffnung des Bildungssystems und des Arbeitsmarktes zu 

einer langfristig höheren Bildungsbeteiligung und Beschäftigungsquote 

führt. 

Des, Weiteren kann bei vielen Formen der Migration und insbesondere der 

Fluchtmigration nicht abgeschätzt werden, wie lange der tatsächlich 

daraus folgende Aufenthalt sein wird. Bereits das bestehende 

Integrationskonzept des Landes Thüringen legt die Vielfalt der Migration 

dar. Auch Menschen mit einer Duldung (d.h. zeitweise Aussetzung der 

Abschiebung) leben dauerhaft in Thüringen. Laut Ausländerzentralregister 
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waren zum 31.1,2020 3.668 Menschen mit einer Duldung im Bundesland. 

Duldungen werden aus verschiedenen Gründen erteilt und begründen 

oftmals einen dauerhaften Aufenthalt. Dem wird durch zahlreiche 

Bleiberechtsregelungen im Aufenthaltsgesetz entsprochen. 

Die Einschränkung des Integrationsverständnisses nur auf dauerhaft 

aufenthaltsberechtigte Menschen geht an den Realitäten der 

Einwanderungsgesellschaft vorbei. 

Es soll an dieser Stelle an die Lebensbedingungen für Geflüchtete vor 2015 

in Thüringen erinnert werden: 

Abgelegene Gemeinschaftsunterkünfte (daran hat sich leider nicht viel 

geändert), kaum Zugang zu Sprachkursen während des Asylverfahrens, 

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die weit unterhalb des 

Existenzminimums lagen, eine eingeschränkte Gesundheitsversorgung. 

Die Schulpflicht für geflüchtete Kinder wurde erst 2005 eingeführt! 

Schulbesuch war bis dahin keine Selbstverständlichkeit! 

Und diese Kinder von damals, die nicht mal zur Schule gehen durften, sind 

die Erwachsenen von heute, denen immer noch mit Misstrauen begegnet 

wird. 

Wenn durch rechtliche Regelungen immer wieder deutlich gemacht wird, 

dass man nicht dazu gehört, dass man kein gleichberechtigter Teil dieser 

Gesellschaft ist, wie soll man sich dann als Teil dieser Gesellschaft 

identifizieren? Trotz der widrigen Umstände passiert aber genau das, wir 

erleben eine Zeit in der Migrant*innen hör- und sichtbar werden und 

deutlich Position beziehen, wie die Bundeskonferenz der 

Migrant*innenorganisationen, Migranetz Thüringen und die über 40 

Migrant*innenorganisationen in Thüringen beweisen. 
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Zu den vorgeschlagenen Artikeln im Einzelnen: 

Artikel 41 d 

(1)„Das Land und seine Gebietskörperschaften fördern den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Zusammenleben von Menschen 

unterschiedlicher Herkunft in Thüringen auf der Basis der freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung" 

Vorschlag Übernahme der Formulierung der BK MO: 

„Thüringen ist ein vielfältiges Einwanderungsland. Es fördert die 

gleichberechtigte Teilhabe, Chancengerechtigkeit und Integration 

aller Menschen." 

Diese Formulierung beinhaltet die Einbeziehung vieler verschiedener 

Lebensformen und Offenheit für verschiedene diskriminierte Gruppen 

sowie die Zielsetzung von Teilhabemöglichkeiten für alle Menschen, egal 

ob mit Behinderung, unterschiedlicher sexueller Orientierung und 

Identität, von Armut Betroffenen, Religion oder Erstsprache. 

Artikels 41d „(2) Die Integration von rechtmäßig auf Dauer in Thüringen 

lebenden Menschen mit Migrationsf.iintergrund ist Aufgabe des Landes 

und seiner Gebietskörperschaften. Dazu fördern sie 

1. die Identifikation mit der Verfassungs- und Rechtsordnung, den ihr 

zugrunde liegenden Werten und den sich aus ihr ergebenden Normen des 

Zusammenlebens," 

Die Ausführungen des Artikels 41d Absatz 2 Nr. 1 sollten gestrichen 

werden. Wiederum spricht das Misstrauen gegenüber zugewanderten 

Menschen aus der Zielsetzung und Formulierung. 
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Zum einen istvöllig unklar, was eine Identifikation mit einer Rechtsordnung 

und Verfassung lebensweltlich bedeuten soll und zum anderen sollten alle 

Einwohner*innen eines Staates über die Grundzüge der Rechtsordnung 

informiert sein. Wenn der Anspruch auf Teilhabe also konsequent 

umgesetzt wird, sind zugewanderte Menschen genauso über die 

herrschende Rechtsordnung informiert wie alle anderen. Die Gesellschaft 

und Demokratie leben von Veränderung und Austausch, eine starre 

Identifikation mit Werten kann keine demokratische Praxis sein, viel mehr 

ist die Frage an welchen Orten Begegnungen und Möglichkeiten zum 

.Austausch und zur Verständigung geschaffen werden. 

Artikels 41d Absatz 2 

„2. die Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur und die 

Verbundenheit mit Thüringen und Deutschland, 

3. den umfassenden Zugang zum Bildungssystem, zur Aus- und 

Weiterbildung und zum Arbeitsmarkt 

4. gesellschaftliche Teilhabe." 

Der gesetzlich festgeschriebene Anspruch auf Möglichkeiten zum Erlernen 

der deutschen Sprache in landesrechtlicher Verantwortung ist zu 

begrüßen. Sprach- und Integrationsangebote sollten allen Migrant*innen 

mit entsprechendem Bedarf gleichermaßen von Anfang an zur Verfügung 

stehen. 

Die „Verbundenheit" mit einem Land ist das Ergebnis der Behandlung 

durch dieses Land und seine Gesellschaft und kann nicht gesetzlich 

vorgeschrieben werden. 

Der verfassungsrechtlich festgeschriebene Zugang zum Bildungssystem 

und zum Arbeitsmarkt hat eine starke Signalwirkung und ist damit zu 
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begrüßen. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die positiven Impulse des 

Artikels 41 d im Formulierungsvorschlag der BKMO aufgehen. 

Artikels 41d Absatz 2 

„(3) Das Land und seine Gebietskörperschaften fördern die Möglichkeiten 

der politischen Mitgestaltung. Der Genuss und die Ausübung der 

Bürgerrechte bleibt deutschen Staatsangehörigen und Unionsbürgern 

vorbehalten, soweit sie diesen gleichgestellt sind." 

Der Bundesintegrationsrat sowie die BKMO setzen sich für den Zugang 

zum kommunalen Wahlrcht ein und plädieren für eine Vereinfachung des 

Zugangs zur Staatsbürgerschaft, beides bedeutet eine Demokratisierung 

der Gesellschaft. 

Die Ausführungen sollen abschließen mit einem Zitat des Rats für 

Migration, einem Zusammenschluss von Wissenschaftlern und 

Wissenschaftlerinnen, die zu Fragen von Migration, Flucht und Integration 

forschen: 

„Die Migrationsforschung zeigt: Dort wo gleichberechtigte Teilhabe 

und Integration aktiv gefördert werden, profitieren langfristig alle" 

Bezüge: 

„Antirassismus Agenda 2025- für eine rassismusfreie und chancengerechte 

Einwanderungsgesellschaft" Maßnahmenkatalog des Begleitausschuss der 

Bundeskonferenz der Migrant*innenorganisationen, 2020 

Rat für Migration „Manifest für eine zukunftsfähige  Migrations-,  Flüchtlings-

und Integrationspolitik", 2017• 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 4

Formblatt zur Datenerhebung •

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Bet6l(fgtentransparenzdokumenfätion$gosetX6s

Jede natürliche oder juristische Person, die'sich mit elnem schriftlichen Beitrag an e!nem-

Gesetzgebungsverfahren • beteiligt hat. ist nach . dem . Thüringer

Betetligtentransparenzdokumehtatjonsgesetz'(ThürBetel!dokG) verpf Sichte t, die nachfolgend erbetenen
Angaben " soweit für sie zutreffend ~ zu m.gchen.

Die Informationen der folgenden. Felder 1 bis 6 werden In Jedem Fall als verpflichtende
Mlndestlnformationen gemäß § S Abs. 1 ThürBetelldokG in der Betelllgtentransparenzdokumentatfon
veröffentlicht. Ihr Snhaitl.icher Beitrag. wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiton des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. . • •

Bitte gut leswlich susfüflen und zusammen mit der SteHungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftilch geäußert (Tlte! des Gesetzentwurfs)?

Fünftes (äesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen' " Aufnahme von

Staatszielen und Stärkung von Gletchheitferechten
hIoriThemenkomolex „Schutz vor AltorcdlGkrihninloruna"

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU,
- Drucksache 7/1629 - . , '

'1. •

2.

Haben Sie sich ais Vertreter einer jyristlschen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen öder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG. eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffenHichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? , • . •
(§ S Abs. 1 Nr. 1,2ThÜrBelQildokG; Hinweis; Wenn nein, dsnn weiter mit Frage 2, Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Q.LL^ ^i>\^^l^^La^ ^
{' & ^'lN-<11Ui y^ ^^cl'^'(nv ^.s. ^. L/-

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)'

Postfeitzahl, Ort

Organisationsform

,^\ ^ ^ ^ ^ ^6^L
(f d

]\
/} . JfcA/<^L-y4^L^

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§6Abs.1Nr,,1,2ThOrBete!idoli;G) • •

Name Vorname ,

D Geschäfts" oder Dienstadresse ' .0 Wohnadresse . •

[Hinweis; Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine anders Adresse benannt wird. Die Wohrtadresse
lA/ird in keinem Fall veröffentlicht.) , ' •

Straße; Hausnummer

PosUejtzah), Ort ,



3.

4.

5.

Was Ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
[§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokQ) . . • . -

^tA^(T<tv. Pü'\^"(/t Ü-. J^^t^^^<^^A^-

-laben Sie In ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

^ , befürwortet, . .
3 abgelehnt, •

3 ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt? .

31tte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
3esetzgebungsverfahren zusammen!
§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBetelldokG) •

Ljt>. Is-t^C;'^^ cUu Vm^ , ^ ^^of- f^-'''" ß^^'l-i^

l^^-l a^l.^^ ^ L,<^^.^/^ , ^.^^ ,L^^^~

f^^^-L. Ci^^t^^^^ ' , .

Vurden Sie vom Landtag-gebeten, einen sctiriftfichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben •
»Inzureichen? •' .

^5.Abs,1Nr.5TtiüfBete!ldokG) . ' . •

3^ ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

Venn Sie die Frage 5 verneint hab^n; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

l

-} welcher Form haben Sie sich geäußert? ' , • . .

< ' per.E-Mall

l per Brief • ' . ' . ,

laben Sie steh als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
m Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
i5Abs.1Nr.6ThürBeteildokG) , . .

t Ja ^ nein (weiter mit Frage 7)

tfenn SI& die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber! , , .



7.

Stimmen Sie einer Veräffentlich.ung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteitigtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs, 1 Satz 2 ThürBetelldokG) ' . •

^ ja D , nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollsfänciigkeft der Angaben.. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzügifch und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. , , •

Ort, Datum

6^^ ^^z-. ^o

Unterschrift

. .

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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- per E-Mail - 

Bonn, 04.12.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir danken Ihnen für die Einladung, im Rahmen des Anhörungsverfahrens  gem.  § 79 der 

Geschäftsordnung des Thüringer Landtags eine schriftliche Stellungnahme einzureichen. 

Aufgrund hoher Arbeitsbelastung können wir leider nicht ausführlich und umfassend auf 

den Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und den dazu übermittelten Fragenkatalog ein-

gehen. Wir beschränken uns im Folgenden stattdessen auf einige Anmerkungen zu zwei 

der angesprochenen Themen: 

die vorgeschlagene Aufnahme eines Altersdiskriminierungsverbots in die Landesver-

fassung (dazu unten 1.), 

die Erweiterung der Landesverfassung um zusätzliche Staatsziele (dazu unten 2.). 



1. Die BAGSO begrüßt die Idee einer ausdrücklichen Gleichstellung von Menschen un-

terschiedlichen Alters in der Thüringer Landesverfassung. 

Mit Blick auf bestehende Diskriminierungsbereiche verweisen wir auf die Stellung-

nahme des Landesseniorenrats Thüringen vom 20.11.2020, Ziffer 12. Wir schließen 

uns auch der Auffassung an, dass die  Corona-Krise verdeutlicht hat, wie wenig sich — 

trotz vielfältiger Bemühungen — ein differenziertes Bild vom Alter in unserer Gesell-

schaft durchgesetzt hat und wie groß die Gefahr von Diskriminierungen alter Men-

schen gerade in Krisenzeiten ist. 

Die  BAGS()  fordert — etwa in ihrer Abschlusserklärung zum 12. Deutschen Seniorentag 

2018 („Dortmunder Erklärung") — in entsprechender Weise die Aufnahme eines Al-

tersdiskriminierungsverbots in das Grundgesetz. Um zu verdeutlichen, dass es hierbei 

nicht nur um Diskriminierungen aufgrund des höheren Lebensalters geht, schlagen 

wir vor, von „Diskriminierungen aufgrund des Lebensalters" zu sprechen. 

Wir beziehen uns dabei auch auf ein 2017 vom BMFSFJ in Auftrag gegebenes und 

2018 veröffentlichtes Gutachten des Düsseldorfer Verfassungsrechtlers  Prof. Dr.  

Lothar Michael: „Gleiches Recht der Älteren auf gesellschaftliche Teilhabe." Der Gut-

achter konstatiert, dass zahlreiche Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissen-

schaftler mittlerweile eine Verfassungsänderung und die Aufnahme des Verbots der 

Altersdiskriminierung im Grundgesetz fordern. Das Bundesverfassungsgericht be-

käme so eine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung des Antidiskriminierungsrechts 

und das Verbot der Altersdiskriminierung würde allen deutschen Gerichten die Mög-

lichkeit bieten, Gesetze wie das AGG im neuen Lichte verfassungskonform auszule-

gen. 

Dieser Effekt würde — bezogen auf den Freistaat Thüringen — auch durch eine Auf-

nahme des Verbots von Diskriminierungen aufgrund des Lebensalters ebenso eintre-

ten. Insofern ist— um auf die Frage 8 einzugehen — durchaus von einer beachtlichen 

mittelbaren Wirkung einer solchen Verfassungsänderung auszugehen. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass Lothar Michael in seinem Gutachten auch 

interessante Vorschläge zu einer möglichen Umsetzung macht, die sicher auch für die 

Landesverfassung interessant sind. 



2. Kein abschließendes Urteil trauen wir uns zu dem Vorschlag zu, weitere Staatsziele in 

die Verfassung des Freistaats Thüringen aufzunehmen, darunter die Förderung von 

Ehrenamt und Engagement und die Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen. Die 

Problemdarstellung und den daraus resultierenden Handlungsbedarf können wir je-

doch umfänglich nachvollziehen. 

In einem von der Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlichten Beitrag 

(https://www.bpb.de/apuz/300052/gleichwertig-nicht-gleich)  heißt es: „Das Ziel der 

,Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse' ist in dieser Form seit 1994 im Grundgesetz 

der Bundesrepublik Deutschland verankert (Art. 72 Abs. 2 GG) — allerdings nicht als 

Zielgröße politischen Handelns. Im Verfassungskontext ist es eher als Einschränkung 

der gesetzgeberischen Kompetenzen des Bundes zu interpretieren [...] Eine Verpflich-

tung des Staates zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse mit Blick auf eine 

Mindestausstattung mit Einrichtungen und Leistungen der Daseinsvorsorge oder gar 

auf die Ergebnisse wirtschaftlichen Handels lässt sich daraus nicht ableiten." 

Die Aufnahme eines solchen Staatsziels in der Landesverfassung könnte dagegen ein 

größeres Gewicht haben. Die  BAGS°  hat sich in ihrer Stellungnahme zu den Ergebnis-

sen der Kommission der Bundesregierung „Gleichwertige Lebensverhältnisse" vom 

Oktober 2019 wie folgt geäußert: 

Das Ziel „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse überall" ist zuvörderst eine Aufgabe 

des Staates, aber zugleich auch eine der Gesellschaft und nicht zuletzt aller Bürgerin-

nen und Bürger. Viele Menschen engagieren sich vor Ort — als Einzelperson, in Initiati-

ven und Vereinen. Sie tragen mit ihrem freiwilligen Engagement dazu bei, die Lebens-

verhältnisse in der Kommune zu verbessern. Es gilt, Menschen in dieser Verantwor-

tungsübernahme zu bestärken und ihre Teilhabe an kommunalen Planungs- und Ent-

scheidungsprozessen zu befördern. Dieses Engagement sollte von hauptamtlichen 

Kümmerer- oder Quartiersmanagementstrukturen unterstützt werden. 

Damit dies gelingen kann, sind die Besonderheiten der kommunalen Verhältnisse un-

ter Einbeziehung der dort tätigen Verbände, Organisationen und Initiativen zu beach-

ten— ist doch die Bandbreite einzelner Städte und Gemeinden sehr groß. Das ver-

kompliziert Lösungen, ist aber im Rahmen von Landkreisen und Planungsregionen, 

von Stadtbezirken und Quartieren organisierbar und leistbar. Es setzt aber nicht nur 



ein einvernehmliches und zielführendes Handeln von Bund und Ländern voraus, son-

dern erfordert zugleich eine größere kommunale Handlungs- und Gestaltungsfreiheit 

bei der Wahrnehmung der notwendigen Aufgaben wie auch die Schaffung der dazu• 

nötigen finanziellen Voraussetzungen. Notwendig ist dabei eine realistische Umset-

zungsstrategie mit einer klar definierten Zeitperspektive. 

Es kommt also aus unserer Sicht vor allem darauf an: 

- Einige zentrale Ziele zu benennen und anzustreben, die vordringlich sind, und sie 

mit verbindlichen Inhalten und Umsetzungsfristen zu verbinden. Dabei ist—wie im 

Siebten Altenbericht der Bundesregierung empfohlen — die Rolle der Kommunen 

durch entsprechende Kompetenzzuweisung und angemessene finanzielle Ausstat-

tung auszubauen und zu stärken. 

- Ein verbindliches Umsetzungskonzept zu entwickeln, das auf mehrere Legislatur-

perioden ausgerichtet ist (das knüpft an Kapite1.11.2. des vorliegenden Gesetzent-

wurfs an) und durch regelmäßige Evaluationen die Fortschritte wie auch die blei-

benden Herausforderungen dokumentiert. 

- Die Selbstbestimmung der Menschen, die auch Mitverantwortung bedeutet, zu 

betonen und sie zur Teilhabe, Mitgestaltung und Selbstorganisation einzuladen 

und zu motivieren. 

- Die Zivilgesellschaft, einschließlich der Vertretungen von Seniorinnen und Senio-

ren, bei der Überprüfung einer nachhaltigen Umsetzung zu beteiligen. 

Wir hoffen, mit diesen Anmerkungen einen Beitrag für die weitere Diskussion der im An-

trag der CDU-Fraktion angesprochenen Themen leisten zu können. 

Für Rückfragen stehen Wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Geschäftsführer  

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Anlage 4

Formbfatt zur Dafenerhebung •
. nach § 5 Abs. -t des Thüringer BetelHgtentransparenzdokumentatIonsgesetzes

Jgde natürliche oder .juristische Person, d!e\sich mit einem schriHtichen Beitrag an einem-
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist .nach dem . Thüringer
BetelllgtentransparenzdoKümentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpfllchtetj die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu nnschein. . .

Die Informationen dsr folgenden. Feider 1 bis 6 werden In Jedem Fal! 'als verpftichtenöe
Mlndestinformatlonsn gemäß § 5 Abs. 1 TbÜrBeteildoKG In derBeteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr InhaltlEcher Beitrag wird zusätzlich nur ciann auf den InternetseKen des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gutteserlich ausfüllen und zusammen mit dsr SfeHungnehme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur. Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen- " Aufnahme von
Staatszlelsin und Stärkung von Gletchheitsrechten • •
hier: Themenkomolex „Schutz vorAItsrsdfskrIftilnJemaq"

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drücksachß7/'t629- • .

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer Juristischen Person geäußorti d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder jSachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentiiche Anstalt. Kärperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung dos
Öffentlichen Rechts)? . •
[§ S Abs. 1 Mr, 1,2 ThürBetelldokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiior mit Frage 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.) .

Name

I^UY6{<hY^r} y^SiKd ^O'^W^
'

3eschäfts- oder Dlenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)-

Postleitzahl, Ort

Organisationsform :

C^yh^^n^r HrÜn •'

^'chc^-^^^aße- A^S

./lö/i^a <%6^ •

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? .
§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürSetslidokG)

*<lame Vorname . ,. • .

3 Geschäfts-oder Dienstadresse a Wohnadresse

Hinweis; Angaben zur Watinadresso sine) nur efforderitch, wem keine andere Adresse benannt wird. Dis Wohnadresse
wü In keinem Fall vecöffenüicht,) . ' • • . .

Straße, Hausnummer

:)ost!eit?ahti Ort • .



3.
Was ist der Schwerpunkt Ihrer Inhaltlichen oder berufflohen Tätigkeit?
(§5Abs.lNr.3ThÜrBeleitdoitG) - - •

"J;^ ^ f^-t ^^ ^rC ^U ^^/?(^f/ eh. ^ d in h^/-ö- W
yh^iiihK^ ^ J^v/^7<^

Haben Sie in-Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfe'nsn Regelungen insgesamt eher

4. ^. befürwortet,
D' abgelehnt, ' • -

D, ergänzungs- bzw. änderungsbedürftlg eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schrlftHchen 'Beitrages zum
Gesetzgsbungsveffahren zusammen! • • '.

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldoi<G)

S^a-k.\^ ^10 ^^^/wla(^' ^b3^<'^^^ /^
^(£: l^(.a/)-)tW ^ J'^iW^w:^^.''^'^'! Ü^ .
^ui^f^tV/su Üfiu^.-un^ i^.W w ^ \^^^
\m^,'. •'''..• •"' •

5.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen sctirlftiichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhsben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThQrSeteiidoXG)

^"^ ' Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Si8 die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie'sich geäußert?

In welcher Fo'rm haben Sie sich geäußert?

^ ' per E-lviafl

a per Brief •

16.
Haben Sie sich als Anwalfskanzlei Im Auffrag elnes Auftraggobers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahron beteiiigt?
(§ 5 Atjs, 1 Nr. 6 ThOrBeteildokG) ....

D Ja ' . ' }^ nein (weiter rplt Frsge 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl



7,

SUmmen Sie einer Veröfföntllchung ihres schrlfflfchen Seltragos !n der

Beteiligtentransparenzdokumßntationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 T:hOfBBts!!dokGj

^ la. a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich dis RlchtlgkeEt und VoltständigkeEt der Angaben,, Änderungen
In den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
G esetzg e bungs Verfahrens mitteilen.

Ort, Datum

^t,tw , L; •i^ Z02£^.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Kuratorium Deutsche Altershilfe 
e.V. 

Zusammenfassende Einordnung 
Das Kuratorium Deutsche Altershilfe begrüßt das „Fünfte Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats 

Thüringen—Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten" bezugnehmend auf den Themen-

komplex „Schutz vor Altersdiskriminierung". 

Die beschlossene Änderung, die der Artikel 1 vorsieht, greift die bereits primärrechtlich getroffenen Regelungen 

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Artikel 21, 25) sowie auf Bundesebene (§ 1, 10, 

19 AGG) auf. Diese landesrechtliche Verankerung im Rahmen der Verfassung des Freistaats Thüringen 

hat somit zunächst symbolische Wirkung. Ausschlaggebend für ein wirkungsvolles Entgegenwirken ge-

genüber Altersdiskriminierung, sind neben einer verfassungsrechtlichen Implementierung Im Sinne ei-

nes Diskriminierungsverbotes, die daraus abzuleitenden gesetzlichen und untergesetzlichen Regelun-

gen und sozialpolitischen Programme, die ein zielgerichtetes Entgegenwirken auf operativer Ebene Ar-

möglichen und fördern. 

Hierbei ist unbedingt zu berücksichtigen, dass Altersdiskriminierung multifaktoriell ist, dessen Ursa-

chen intersektoral verortet sind. Wirkungsvolle Maßnahmen müssen daher sowohl an bestehenden 

Altersstereotypen ansetzen, aber auch die Heterogenität und Potenziale der Lebenslagen älterer Men-

schen sowie der Kumulation von Diskriminierungserfahrung berücksichtigen. 

Antworten auf die durch die Mitglieder des Verfassungsausschusses des Thüringer Landtags gestellten 

Fragen sind im Folgenden tabellarisch dargestellt. 

1 
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Antworten zum Fragenkatalog 

1.  Schutz vor Altersdiskriminierung als Staatsziel in die Verfassung Thüringens aufzuneh-
men ist grundsätzlich zu begrüßen — und nicht nur symbolisch wichtig. Ein Verbot von 
Diskriminierung von Alterswegen gewährt Personen Jeden Alters Schutz und bringt die 

Frage auf, in welchen Situationen bereits jetzt Personen ihres Alters wegen diskriminiert 
werden. Aus wissenschaftlicher Perspektive sind die vielfältigen negativen Auswirkungen 

von Altersstereotypen und Stigmatisierungen bekannt. Selbstverständlich gibt es poli-
tisch zu fördernde Maßnahmen, die diesen Stereotypen und Strukturen im Erwerbsle-
ben, aber auch darüber hinaus — z. B. beim Zugang zu lebenslanger Bildung, Gesundheits-
versorgung, sozialer Teilhabe—entgegenwirken können. Wie dem Staatsziel durch staat-
liches Handeln beispielsweise mit neuen Gesetzen, Gesetzesänderungen und dem Auf-
setzen von neuen Förderprogrammen, gerecht zu werden ist, wird im politischen Raum 
verhandelt werden. Die Benennung von Alter als ein besonderes Anknüpfungsmerkmal 
beim Schutz vor Diskriminierung lädt insbesondere die Zivilgesellschaft ein, hier Ideen für 

politische Rahmengebungen zu formulieren. 

2.  Der Schutz älterer Menschen sollte in der politischen Agenda stehen. Bei der Änderung 
des Artikels 2 Abs. 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen handelt es sich um eine 
abstrakte und generelle Formulierung, die größte sachliche, personelle und zeitliche 
Reichweite der Verfassung beinhaltet. 

3.  .. 

4.  - 

5.  Im Artikel 2 Abs. 1 befindet sich das allgemeine Gebot des Diskriminierungsverbotes. Eine 
explizite Benennung einzelner Gruppen oder Merkmale, wie das „Alter", im Artikel 2 Abs. 
3 sollte nicht als eine beschränkende Nominierung verstanden werden. Die Verfassung 

ist vor allem eine Grundsatzerklärung. 

6.  Da ein Verbot von Altersdiskriminierung auf europäischer (Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union Artikel 21, 25) sowie auf Bundesebene (§ 1, 10, 19 AGG) bereits ver-
ankert ist, ist die vorgeschlagene Änderung des Art. 2 Abs. 3 auf der Ebene der Thüringer 
Verfassung rechtlich nicht notwendig. 

7.  - 

8.  - 

9.  Nicht per se. Um das Ziel— Menschen wegen ihres Lebensalters in zahlreichen Situatio-
nen nicht zu benachteiligen — erreichen zu können, muss die Regelung umgesetzt wer-

den, sonst bleibt es nur als eine symbolische Regelung. 

10.  Nein, es sei denn das Verbot von Diskriminierung in seiner zukünftigen Umsetzung wird 

als nicht willkürlich verstanden werden. 

11.  - 
12.  

13.  Die Benennung des Alters in den Katalog der Diskriminierungsmerkmale der Verfassung 
könnte die Verhältnismäßigkeitsprüfung für altersspezifischen Diskriminierung verschär-
fen, vor allem, wenn bisher in den meisten Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts das Alter nicht als rechtfertigungsbedürftiges Merkmal der Gleichheitssatz beach-

tet wurde. 

14.  - 

15.. Mit dem •„Altersdiskriminierungsverbot" wären alle Diskriminierungsmerkmale des AGG 

umgefasst. 
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



IHÜR. LANDTAG POST
14,12,2020 .10:00 ^/i2ozl.Zo7o

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiiigtentransparenzdokuriientationsgtesetzes?i

Anlage 5

:>ü ^(^

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserfich Qu$füflen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zuwelchem Qpsetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von
Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten
hier: Themehkomplex „Integration"
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drücksache7/1629-

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen<z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaftoderöffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? - ^ :
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, (Jann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3,)

Name

Otto Benecke Stiftung

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Verein

Geschäftsadresse

Kennedyallee 105-107

53175 Bonn

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson? :
(§6Abs,1Nr,1,2ThürBstel[dokG) ; : , ; :

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dlenstadresse a Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

PostleEtzahl, Ort



3.

4.J

5„ ,

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§5Abs„1\Nr.3ThürBetel|dokG) :, .:; -•- -".'.'• - •': •• .:" ,

Qualifizierung von Menschen mit Migrationshintergrund

Haben Sie in Ihrem schrifflichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamteher: \ :

x befürwortet,
D abgelehnt,
ü ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftiichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteElctokG)

Als geschäftsführender Vorsitzender der Otto Benecke Stiftung e.V. begrüße ich
ausdrücklich die Aufnahme von StaatszEelen und die Stärkung von Gleichheitsrechten in
die Verfassung des Freistaates Thüringen. Auf Grundlage der langjährigen Erfahrung
der OBS, was die Quajifizierung von Menschen mit Migrationshintergrund betrifft,
möchte ich insbesondere einige inhaltliche Anregungen und Ergänzen zu den
Ausführungen zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Fördertatbeständen von
Menschen mit Migrationshintergrund (Art. 41 d Abs. 1-2) geben. Dazu gehört die
Anregung, den Grundsatz, „den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das
Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft in Thüringen auf Basis der
freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu fördern", noch um den Aspekt der
interkuiturelien SensibilisJerung von Behörden, Bildungsinstitutionen, Verbänden und
Unternehmen zu ergänzen. Darüber hinaus möchte ich einige Konkretisierungen der
Fördertafbestände anregen. Einerseits eine Förderung der.gesellschaftspolitischen
Teilhabe über das Wahlrecht hinaus, konkret durch niedrigschweliige Angebote der
demokratischen Teilhabe, andererseits die stärkere Berücksichtigung der Übergänge im
Bilcfungs- und Ausbildungssystem auf dem Weg in den Beruf.

Wurden Sie vom Landtag gebeten,;einen schnftiichen Beitrag zum üesetzgebungsvorhaben .': •'.'•
einzureichen? : • ^••";::.1:.''.' •":\"",:1" '::;.;, .•'.:/:;".: .•'.' :; : •',:•:..• ;';:'."^:1':':":;:" ':;''.;;'' :.'.;,

(§5Abs;-l Nr.5ThürBeteildpkG);, ^ ^ / . , .::::: : :. '.'"••: / .

X ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

in welcher Form haben Sie sich geäußert?

x per E-Mai!

a per Brief

Haben Sie sich als Ariwaltskanzlel im Auftrag:eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? ;,;.: .::;':: .',',.-.;,::. '/• :1 . , ; :
(§6Abs;1Nr.6ThDrBeteHdpkG) . . '. ^.".-••".'.... "•;. '••••" •'• -•- : •:••••'•"•' •'•'-'•• -::' ;.'1';'1 '.'-.•;-:.'

D ja a nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Sitimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu? ; '. : :'.:
(§5Abs,1Satz2ThürBeteildokG) : : . : ; ::

ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen in
den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitte|ien.

prt,Datum

^ü^ . (ö^^^
Unterschrift l

�Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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An den 
Thüringer Landtag 
Verfassungsausschuss 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

THOR LANDTAG POST 
04.122020 14:14 

304/1  7oZo  
Geschäftsführender 
Vorsitzender  

4, Dezember 2020  

Stellungnahme im Rahmen des mündlichen Anhörungsverfahrens 
zum Fünften Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates 
Thüringen — Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von Gleichheits-
rechten 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Namen der Otto Benecke Stiftung e.V.' begrüßen•wir ausdrücklich die 

Aufnahme des Staatsziels der Förderung des gesellschaftlichen Zusammen-

halts und der Integration von auf Dauer in Thüringen lebenden Menschen 

mit Migrationshintergrund in die Verfassung des Freistaates Thüringen. Auf 

Grundlage der langjährigen Erfahrung der Otto Benecke Stiftung e.V. in der 

Qualifizierung von Menschen mit Migrationshintergrund, was von der aka-

demischen über die berufliche bis hin zur gesellschaftspolitischen Bildung 

reicht, möchten wir uns auf Änderungsvorschläge in „Siebter Abschnitt, Ge-

sellschaftlicher Zusammenhalt", Artikel 41d (Drucksache 7/1629) konzent-

rieren, konkret auf die Fragen 14, 20-22 des vorab zugesendeten Frageka-

talogs. 

Die in Artikel 41d formulierten 'Grundsätze sind aus unserer Sicht vernünf-

tig. Während die Fördertatbestände in Art. 41d Absatz 2 konkretisiert wur- 
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den, wollen wir mit Blick auf die in Art. 41,d Abs. 1 formulierten Grundsätze.anregen, den Grund-

satz, „den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Zusammenleben von Menschen unter-

schiedlicher Herkunft in Thüringen auf Basis der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu 

fördern", noch um den Aspekt der interkulturellen Sensibillsierung zu ergänzen. Aus unserer 

Sicht erscheint es nicht nur notwendig, in Thüringen lebende Menschen mit Migrationshinter-

grund durch die in Art. 41d Abs. 2 formulierten Tatbestände zu fördern, sondern die gesamte.  

Thüringer Gesellschaft, insbesondere die Mitarbeitenden der zentralen gesellschaftlichen Insti-

tutionen und Behörden, mit Hilfe von Schulungsangeboten zur interkulturellen Kompetenz bei 

den Herausforderungen einer zunehmend diversen Gesellschaft zu unterstützen. Hierzu gehören 

insbesondere Bildungsinstitutionen, Verbände, Unternehmen und Behörden. Gerade für die Mit-

arbeitenden von Bildungsinstitutionen und Behörden erscheint die Aneignung von interkulturel-

len Kompetenzen notwendig, unserer Meinung nach gar als Pflichtbestandteil in deren Aus- und 

Weiterbildung. 

Die Fördertatbestände des vorgeschlagenen Staatsziels Integration in Art. 41d Abs. 2 sind unserer 

Meinung nach ebenfalls zielführend, bedürfen in der politischen Praxis aber auch des Aufbaus 

einer ganzheitlichen Förderkulisse. Vorab möchten wir allerdings aus fachlicher Sicht hinterfra-

gen, ob durch die Formulierung in Artikel 41d Abs. 2 und die Fokussierung auf „rechtmäßig auf 

Dauer in Thüringen lebende Menschen mit Migrationshintergrund" nicht zu viele Menschen und 

deren Potenziale ausgeschlossen werden. Wir wissen, dass sich bestimmte Zuwanderergruppen 

durchaus über Monate oder Jahre in Deutschland aufhalten, bis über deren Bleibeperspektive 

entschieden wird (z.B. Minderjährige aus Afghanistan). Deren Potenzial sollte unterstützt wer-

den, sowohl im Interesse der Menschen als auch der Wirtschaft und Gesellschaft. Und falls sie 

tatsächlich in ihre Herkunftsländer zurückkehren sollten, beteiligen sie sich am Wiederaufbau 

und setzen die Kompetenzen produktiv ein, die sie in Deutschland erworben haben. 

Prinzipiell sollte das Ziel sein, Menschen mit Migrationshintergrund und hier insbesondere Neu-

zugewanderte und Geflüchtete zu befähigen, an den zentralen Bereichen des gesellschaftlichen 



- Seite 3 - 
7-'s‘e.tARE ltH5 sOttitfotutinigne."V."  

 

Lebens teilzuhaben, insbesondere im Bildungssystem (inkl. Aus- und Weiterbildung) und auf dem 

Arbeitsmarkt. Gerade auch mit Blick auf die Folgekosten einer nicht-gelingenden Integration, 

agiert eine kluge Integrationspolitik im Sinne einer „produktiven Integrationspolitik", die also Zu-

wanderung als Chance begreift und die Menschen dabei unterstützt, ihren sozialen und berufli-

chen Weg erfolgreich zu gehen. Dabei geht es auch um das Entdecken der Potenziale der Men-

schen, um den Austausch und die Erfahrung des: „Ich kann was", im besten Fall auch der Wechsel 

vom Leistungsempfänger zum Leistungsträger. Davon profitieren nicht nur die Menschen selbst, 

sondern auch unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft als Ganzes. 

Voraussetzung hierfür ist wie in Art. 41d Abs. 2, S. 3 formuliert — auch und insbesondere ein 

umfassender Zugang zum Bildungssystem, zu Aus- und Weiterbildung und zum Arbeitsmarkt. 

Hierbei erscheint es uns wichtig, die Übergänge zwischen den einzelnen Bildungsstufen so zu 

gestalten, dass es im Sinne eines systematischen Übergangsmanagements nicht zu Brüchen 

kommt, ob Schul-, Ausbildungs- oder Studienabbruch, ob beim Übergang von der Grundschule 

in die weiterführende Schule, oder beinn * Übergang von der Schule in Ausbildung bzw. Studium 

odervon dort in den Beruf. An dieser Stelle nur ein Beispiel aus dem Handwerk: im Bundesdurch-

schnitt brechen rund 33 Prozent aller Auszubildenden im Handwerk ihre Ausbildung ab, bei aus-

ländischen Auszubildenden sind es sogar 40 Prozent. Hier besteht erheblicher Handlungsbedarf. 

Wir als Otto Benecke Stiftung e.V. haben dies in zahlreichen Projekten erfahren und dem entge-

gengewirkt, nicht zuletzt in unserem Projekt „GidA — Gemeinsam in die Ausbildung", das wir mit 

Unterstützung des Bundeswirtschaftsministeriums seit dem Jahr 2016 realisieren. Die Teilneh-

menden erhalten neben Sprach--und Stützunterricht eine 6-monatige Ausbildungsvorbereitung 

und werden in eine reguläre Ausbildung vermittelt. Azubi und Handwerksbetrieb werden an-

schließend noch 12 Monate lang sozial begleitet und fachlich unterstütit, womit wir die Ausbi-

lungsabbrecherquote in unserem Projekt auf 14,5 Prozent absenken konnten. Junge Leute kön-

nen hiermit ihre berufliche Zukunft gestalten, und kleine und mittlere Handwerksbetriebe wer-

den zugleich bei der Gewinnung von Nachwuchskräften unterstützt. Unserer Meinung nach 
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benötlgen wir mehr solcher Ansätze Im Rahmen einer „produktiven Integrationspolitik", außer-

dem unbürokratische Verfahren und klare Kriterien für einen verlässlichen Status von Neuzuge-

.wanderten, die durch Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt sichern oder qualifiziert werden als 

Fachkräfte — und damit zugleich den Fachkräftemangel beheben, der sich immer mehr zur 

Wachstumsbremse Nr. 1 entwickelt. 

Zudem möchten wir auf Grundlage unserer Erfahrung im Bereich politischer Bildung zum Förder-

tatbestand „Gesellschaftspolitische Teilhabe" (Art 41d, Abs. 2, S. 4) empfehlen, nicht mg die Par-

tizipationsmöglichkeiten über das Wahlrecht, sondern auch die Mitwirkungsmöglichkeiten in 

Gremien, Vereinen und Verbänden zu unterstützen, wie etwa in Migrantenorganisationen, In-

tegrationsbeiräten oder gar In Selbstorganisationsgremien in Flüchtlingsheimen. Einerseits wird 

durch die Erfahrung von Selbstwirksamkeit die Identifikation mit der Gesellschaft und ihren In-

stitutionen gestärkt. Andererseits führt dieses Engagement auch zu einer veränderten Wahrneh-

mung der Neuzuwander*Innen durch die Mehrheitsgesellschaft — von einer teilweise empfunde-

nen passiven Betreuungsmentalität hin zu aktiven Bürgerinnen und Bürgern. Gute Erfahrungen 

diesbezüglich haben wir als Otto Benecke Stiftung e.V. im Projekt „MITWIRKEN — Mitbestimmung 

und Eigenverantwortung von Geflüchteten" sammeln können. Dem Projekt liegt die Überzeu-

gung zu Grunde, dass Demokratie nicht erst beim Wahlrecht beginnt, sondern Teilhabe und Mit-

gestaltung auch im Kleinen erfordert. Dies fängt an beim Erfahrungsaustausch Geflüchteter un-

tereinander und der eigenverantwortlichen Übernahme von Aufgaben und Pflichten in den Un-

terkünften. Es führt über die Teilnahme an elterlichen Mitbestimmungsgremien in Kitas und 

Schulen bis hin zu einer organisierten Interessenvertretung Geflüchteter in der Kommune. Kon-

kret wurde in kommunalen Sammelunterkünften ein selbstbestimmtes Zusammenwirken der 

Geflüchteten erprobt und typische Problemfelder der Sammelunterbringung in Zusammenarbeit 

mit der Heimleitung angegangen. Kurzum: hier geht es nicht nur um die Selbstregulation von 

Herausforderungen hier lebender Menschen, sondern auch um die Einübung demokratischer 

Prozesse und die niedrigschwellige Heranführung an ebensolche. 
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Zum Fördertatbestand „Identifikation mit der Verfassungs- und Rechtsordnung" (Art. 41d, Abs. 

2, S. 1), der aus unserer Sicht ebenso für Menschen mit Migrationshintergrund als auch für alle 

in unserer Gesellschaft lebenden Menschen gelten sollte — möchten wir anregen, die Möglich-

keiten der Teilhabe an den demokratischen Strukturen unseres Gemeinwesens für Menschen mit 

Migrationshintergrund und hier insbesondere für Zuwander*innen aus nicht-EU-Staaten näher 

zu betrachten. Dies beziehen wir auf die kommunale Selbstverwaltung der Städte und Gemein-

den. Aus unserem in 2018 und 2019 durchgeführten Projekt „Migrantinnen in die Kommunalpo-

litik" wissen wir, dass auch unter Migrantinnen das Bedürfnis vorhanden ist, sich unmittelbar in 

die Gestaltung der Lebensverhältnisse am Wohnort einzubringen. Mit unserem Projekt haben 

wir Frauen mit Migrationshintergrund gecoacht, um ihnen den Einstieg in ein kommunalpoliti-

sches Engagement zu erleichtern. Dies fördert auch die deutsche Sprachkompetenz und die Be-

fassung mit unserer Kultur. Ein weiterer Fortschritt in der gesellschaftlichen Teilhabe würde er- 

• reicht, wenn  alien  Neuzuwander*innen, die über eine definierte Dauer in einer Kommune leben, 

das kommunale Wahlrecht eingeräumt würde. Anders als in anderen Ländern Europas sind Zu-

wander*innen ohne EU-Pass von der Kommunalwahl ausgeschlossen, was auch in Art. 41d, Abs. 

• 3 des vorliegenden Verfassungsänderungsentwurfs nochmals unterstrichen wird. Wäre es nicht 

an der Zeit, dass ein Freistaat wie Thüringen diesen Weg geht und ein kommunales Wahlrecht 

für alle schafft, die dauerhaft in einer Gemeinde leben? Wir geben zu bedenken, dass die Demo-

kratie geschwächt wird, wenn ein Teil der Bevölkerung von politischen Entscheidungen ausge-

schlossen ist. Eine solche Diskussion mit einer geplanten Verfassungsänderung in Sachen Gleich-

heitsrechte zu eröffnen, würde viele Menschen, die zu uns gekommen sind, motivieren und die 

Identifikation mit unserem Gemeinwesen stärken. 

Geschäftsführender Vorsitzender 

Otto Benecke Stiftung  eV. 

�Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftiichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichte n de
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen " Aufnahme von Staatszielen
und Stärkung von Gleichheitsrechten, Gesetzentwurf der CDU, Drs. 7/1629 g

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstait, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein,.dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

LIGA der Freien Wohlfahrtspfiege in
Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

e.V.

Amstädter Straße 50

99096 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteiidokG)

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ S Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteildokG) •

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

D befürwortet,

ü abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermitteit]

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr 5 ThürBeteildokG)

D Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiiigten haben keine Information übermittelt.]

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Mail

-3 per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
:§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

J ja d nein (weiter mit Frage 7)

/Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der

Beteiiigtentransparenzdokumentation zu?
(§ 5 Abs. 1 Sats 2 ThürBeteildokG)

D ja , D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den'mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet



Formblattzur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BeteEligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder .juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Geselzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben " soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fali als verpflichtende
MJndestinformationen gemäß § ö Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentatiori
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher. Beitrag wird zusätzlich nur dann auf ' den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüllen und zusammen mit der Steitungnahme senden!

Zu wetchernGeseUentwurf haben Sie sich schriftliGhgeäuße : . /

Stellungnahme zum Fünften Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates ThOringen ~

Aufnahme von Staatszielen
Themenkomplex "Integration"

1-"'-..l

^-".1

3. ;[

Hab@n Sie siäh afs Vertreter einer juristischen Person geäußert,"ct. h. als Vertreter einer :
Verqjnigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene .
Geshossenschaft oder öffentliche Anstatt, Körperschaft:des öffentlichen.Rechts, Stiftung des
Öffentlichen Rechts)? , : : ": :-: ^^: , : ::^
(§5 Abs.1 Nr,1,2ThürBete,itdokG; Hinweis;.Wenn nein, dann weiter mit Frage 2.:WennJa,: dann weiter mftFrags 3.) .

Name

LiGA der Freien Wohifahrtspflege in Thüringen
e.V.

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Verein

Arnstädter Str. 50

99096 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d: h. als PriyatpersQn? : : : :
(§5Abs4.Nr;'1;;2ThürBetei!doKG)\';, •-'.': "•:-•:• " .' ': ,11 :" • '.'."• .•'•.• ; ••\ • "\".\ .''••;:..-'. •.' ".'•••'. •.'.: "• •'•

Name Vorname

0 Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine .andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort • , •

Wgs ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltiichenpderbe^ \:
(§:6Abs,,1Nr.3:ThürBete|!dokG) - •"' ',' .'. •• ' •:;: ';•,•;, .'. .•:':.- "••., '•,.;•. . . 1 " /',,. .; •'. '•-• :'

Snteressenvertretung für die Freie Wohifahrtspflege in Thüringen



Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

4. •^ befürwortet,
D . abgelehnt,

D ' ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
GesetzgebUngsverfahren zusammenl

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokö)

Grundsätzlich begrüßt die LIGA der Freien Wohlfahrtspfiege in Thüringen die Aufnahme
der Förderung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrurid. Dass

ausschließlich die Integration -von Menschen gefördert werden soll, die auf Dauer in

Thüringen leben, lehnen wir allerdings ab. Die Reduktion auf eine eng definierte Gruppe
ist weder bedarfsgerecht noch In der Praxis umsetzbar. Auch für Menschen die nicht über

einen dauerhaften rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland verfügen, muss ein Recht auf

Integration und entsprechende iVlaßnahmen/Angebote gelten.

5.

Würden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?.'^'-' .''.^ •'•:/-: :'."• :.' :' .-";:'1 :"„",.,: :'.. .. .'" :.'<r.. •...•'.:';.: "

(§-SAbs..1 Nr.5ThürBetei.idot(G).:.,: . . ...: \ . , ''•'•:1.-'/: 1:1.' .., .' 1'1 • "'':.' " •• .''•;..'

^ . ja (Hinweis; weiter mil Frage 6) a nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Mail

a per Brief

.6.-

Haben Sie sich als Anwaltskahzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftiichen .Beiträgen
am :Gesetzgebungsverfahren beteiligt?: : :: : : : ••"•".
:(§:5Abs.1Nr,6ThürBeteildpKG):.,,,. ;r • •',/.: ;;.' ";• •.•":; •..,; :^' •^:. :"1. '.'• .'."•" ,' ~: .

a ja ^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages In der
Beteiligtentr9nsparenzdokumentatk)nzu? • : ;^ . ..',',.!^-
(§'5Abs..1.Satz2ThürBeteHdp!<G)1.;'. . " '. • . ,'. .:. : •; •. ... .':'.•'•: :" . '-,"

>^ Ja D . nein

IVlit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. ...

Ort, Datum !.

Erfurt, 04.12.2020

Unterschrift

__

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Stellungnahme zum Fünften Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates 
Thüringen — Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Als LIGA der freien Wohlfahrtspflege in Thüringen ergreifen wir die Gelegenheit, im Rahmen 

der Anhörung zum Entwurf zur „Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen --

Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten" Stellung zu nehmen. 

Die Aufnahme der Integration als Staatsziel in die Verfassung, kann ein grundlegendes 

Instrument sein, um zielgerichtete und sachgerechte Politik im Bereich Integration zu 

fordern, zu fördern und Strukturen der Koordination, Mitwirkung und des Monitorings zu 

verankern. Ob und vor allem wie eine Umsetzung dessen erfolgt und eine entsprechende 

Wirkung entfaltet werden kann, hängt von der konkreten Ausgestaltung ab und davon, ob es 

einen breiten gesellschaftlichen und parteiübergreifenden Konsens findet. Dieser wurde in 

der Entwicklung und Erstellung des Thüringer Integrationskonzeptes verwirklicht, welches 

wesentliche Aspekte der Integration und deren Ausgestaltung regelt. Es kann daher für die 

Umsetzung des Staatszieles herangezogen werden. 

Voraussetzungen für eine positive Entwicklung der Integration sind bedarfsorientierte 

Investitionen und die Ermöglichung umfassender Teilhabe an einer inklusiven Gesellschaft. 

Daher muss Integration in dem Sinn verstanden werden, dass eine umfassende und 

gleichberechtigte Teilhabe aller in Thüringen lebenden Menschen möglich ist, unabhängig 

von ihrer Herkunft oder ihrem Status und alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens in den Blick 

nehmen. Aus Sicht der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen ist der Freistaat 

Thüringen ein vielfältiges Einwanderungsland und muss die gleichberechtigte Teilhabe, 

Chancengerechtigkeit und Integration aller Menschen fördern. 

Zu den vorgeschlagenen Formulierungen des Artikel 41d der Verfassung des Freistaates 

Thüringen möchten wir folgende Hinweise und Anmerkungen geben. 

sozial /11% www.ligathueringen.de  



Erster Absatz des Artikels 41d  
Dem Absatz 1 kann grundsätzlich zugestimmt werden. 

Zweiter Absatz des Artikels 41d  
Im zweiten Absatz wird festgelegt, dass die Integration von Menschen gefördert werden soll, 
die auf Dauer in Thüringen leben. Diese Einschränkung lehnen wir ab. Die Reduktion auf 

eine eng definierte Gruppe ist weder bedarfsgerecht noch in der Praxis umsetzbar. Auch für 

Menschen die nicht über einen dauerhaften rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland 

verfügen, muss ein Recht auf Integration und entsprechende Maßnahmen/Angebote gelten. 
Ein Beispiel dafür sind Personen, die über einen langen Zeitraum als Geduldete in 

Deutschland leben und auf Grund dieser Formulierung von jeglichen Integrationsmaßnahmen 

ausgeschlossen wären. Eine Integration in Ausbildung und Arbeit, wäre damit ebenfalls nicht 

möglich. Diese ist jedoch durch die Einführung der Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung 

zuwanderungsrechtlich geschaffen worden. Die Integration nur Zugewanderten mit 
dauerhaftem Aufenthalt zu ermöglichen, greift auch insofern zu kurz, als dass die Kosten und 

der Mehraufwand zur Beseitigung der Folgen misslungener/verweigerter 

Integrationsförderung höher sind als die Berücksichtigung und Finanzierung der Bedarfe und 
Interessen aller Migrant*innen von Anfang an und unabhängig von der Dauer oder Status 

des Aufenthalts. 
Die Aufnahme des Staatszieles entsprechend der vorliegenden Formulierung ist darüber 

hinaus ausgrenzend und schürt unnötig Spannungen innerhalb migrantischer 

Gemeinschaften sowie mit der Aufnahmegesellschaft. 

Die im zweiten Absatz unter Punkt 1 angedeutete „Leitkultur" und die damit in 

Verbindung gebrachten Werte und Normen sind nicht einheitlich definiert oder verbindlich 

festgeschrieben. Auch einen umfassenden und abschließenden „Wertekatalog" zu dem ein 

gesellschaftlicher Konsens vorliegt, gibt es abgesehen von den im Grundgesetz verankerten 
Werten nicht. Die Akzeptanz der Werte des Grundgesetzes ist die Pflicht aller in Deutschland 
lebenden Menschen und dient einem gleichberechtigten friedlichen Zusammenleben in einer 

freiheitlichen Demokratie. Dieses muss daher selbstverständlich von allen hier lebenden 

Menschen auch von Migrantinnen und Migranten erwartet werden. Innerhalb der Thüringer 

Bevölkerung lässt sich eine Vielzahl von Werten ausmachen. Diese sind dynamisch und 
unterliegen einem gesellschaftlichen Wandel sowie einer zeitgemäßen Interpretation. Daher 

sollte auf eine Festschreibung innerhalb einer auf Langfristigkeit ausgerichteten 

Landesverfassung grundsätzlich verzichtet werden. Integration kann in einem auf 

Zuwanderung angewiesenen Land wie Thüringen nicht einseitig vorausgesetzt werden und 

setzt neben der individuellen Fähigkeit und dem Willen zur Teilhabe auch voraus, dass 
gesellschaftlich und strukturell die Möglichkeit dazu gegeben wird. 

Die Erläuterungen des zweiten Aufzählungspunktes geht unter anderem auf die 

Bedeutung von Sprache ein. Es ist uns wichtig zu betonen, dass Geduldete für die Zeit ihres 

Aufenthalts auf Sprache als Kommunikationsmittel im Umgang mit Behörden und im privaten 

Umfeld angewiesen sind. Die angestrebte separierende Förderung von 
Integrationsmaßnahmen entsprechend dem Aufenthaltsstatus, steht gegensätzlich zu diesen 

Erläuterungen. 

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege e. V., Arnstädter Str. 50, 99096 Erfurt — www.liga-thueringen.de  
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In der Erläuterung zum dritten Aufzählungspunkt wird verdeutlicht, dass die Zugänge 

zum Bildungssystem und zum Arbeitsmarkt und damit verbundene Aus- und 
Weiterbildungsangebote zentrale Aspekte gelingender Integration sind. Dem stimmen wir zu, 
möchten aber darauf hinweisen, dass die Anerkennung ausländischer Zeugnisse und 

Berufsabschlüsse ein weiterer wesentlicher Faktor ist. 
Jungen Menschen das Recht auf Bildung zu verwehren wäre ein fatales Signal, da es ein 

grundlegendes Menschenrecht ist und konträr zu den zahlreichen Forschungsberichten sowie 

den Vorgaben der UN Kinderrechtskonvention steht. 
Die Arbeitsmarktzahlen in Thüringen belegen, dass viele Menschen ohne den in der 

Entwurfsfassung vorgesehenen rechtmäßigen Aufenthalt in Ausbildung und Arbeit sind. Es 

kann daher nicht im Interesse der Wirtschaft sein, dass Menschen in Abhängigkeit ihres 

Status hier eine noch stärkere Einschränkung erfahren sollen. 

Unter dem vierten Aufzählungspunkt wird der Anspruch formuliert, die gesellschaftliche 

Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund zu fördern, ohne dieses Ansinnen weiter 

zu untersetzen. Wir möchten darauf hinweisen, dass hierzu unbedingt vielfältige 

Begegnungsmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Zentralisierte Unterkünfte oder die 
Verknüpfung mit der. Bleibeperspektive, der Staatsbürgerschaft oder der Berufstätigkeit 

wirken hinderlich. Hilfreich ist dagegen dezentrales heterogenes Wohnen im Quartier. 

Dritter Absatz des Artikels 41d  
Wir begrüßen das Ziel und Bekenntnis zur gestärkten politischen Beteiligung. Allerdings 
sollten Exklusivbestimmungen in Verfassungen unterbleiben, da sie ausgrenzende Wirkung 

haben und damit für das Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft nicht förderlich sind. 

Darüber hinaus wird im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland durch entsprechende 
Formulierungen festgelegt, wer berechtigt ist, Bürgerrechte auszuüben. Es stellt sich damit 

die Frage, wie der Begriff Bürger*in im vorliegenden Entwurf definiert wird und ob damit 

weitere Folgen verbunden sind. Wenn ein Begriffsverständnis analog zum Grundgesetz 

vorliegt, kann der dritte Absatz bis auf den ersten Satz aus unserer Sicht gestrichen werden. 

Abschließend möchten wir anmerken, dass im vorliegenden Entwurf Migrant*innen in zwei 
Gruppen mit unterschiedlichen Rechten und Perspektiven unterteilt werden. Das kann 

Konflikte auslösen und bestehende Ausgrenzungen vertiefen. Auch bleiben die positiven 

Aspekte, die Zuwanderung auf unsere Gesellschaft hat, unerwähnt. Aus Sicht der LIGA der 

Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen muss die Förderung von Integration die umfassende 

und gleichberechtigte Teilhabe aller in Thüringen lebenden Menschen ermöglichen. 
Unabhängig von Herkunft oder Status. Integration kann daher nur gelingen, wenn sich damit, 

verbundene Anstrengungen auf alle Migranten/-innen und die Aufnahmegesellschaft 

beziehen und dabei keinen Personenkreis ausschließt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Geschäftsführer- 

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege e. V., Arnstädter Str. 50, 99096 Erfurt — www.liga-thueringen.de  

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblattzur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich, mit einem schriftlichen Beitrag an. einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokunnentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfoigend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestmformatjonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den InternetseEten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut feserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zuwelchem Gesetzentwurf haben Sie sich :schnftljch g ^ ^

Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU - Fünftes Gesetz.zur Änderung der Verfassung des

Freistaats Thüringen - Aufnahme von StaatszEelen und Stärkung von Gleichheitsrechten "

Drucksache 7/1629
Hierzu dem Themenkomplex „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse"

1.'.;".;

2. - :|

3.; : i

Haben SjesichalsVertretereinerjuristischen Person geäußert, d, h, als Vertreter einer : .
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft pd^röffentliche Anstalt, Körpersbhaft des öffentlichen Rechts, Stiftüng-des
Öffentlichen Rechts)? ; ; ; : , : : ^ : .^ : : . :
.(§'5;Abs.-1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG^Hinwels: Wenn nein, danji, weiter mit Frage 2,WennJa,.dann.welter mit Frage 3.) ,

Name

LIGA der Freien Wohlfa h rts pflege in Thüringen
e.V.

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort . ,

Organisatäonsform

Verein

Arnstädter Str. 50

99096 Erfurt

Habßn Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h; als Privatperson? : /
(§5Abs.1Nr.'1,2ThürBeleHdokGY : '.',: .' : ,-'. -l.;.' ::.'• ;:'.',: ,1.:':":. -: - :. '::,". ''•.•.'••::'• ••;'

Name Vorname

a , Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderllchi wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)'

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Was. ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit? : .
(§6Abs.1Nr.3ThürBete!tdokG),1 . ,,„^ ; . •.;;:','-'",. ":. • • . ,'.' .. • .. :.'.'' . '•,•.'•.'•.•; .



4,^.

5.

6; :

Interessenvertretung für die Freie WoMfahrtspflege in Thüringen

Hgben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher ,

^ befürwortet, . .

n . abgelehnt,

D ergänzungs" bzw, änderungsbedürfUg eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Die Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen ist keine Momentaufnahme, sondern
vielmehr die Herausforderung, Antworten auf sich verändernde Lebensverhältnis?e zu

finden. Um der Gleichwertigkeit gerecht zu werden^ ist es vor allem auch für die

Leistungserbringung in den Regionen relevant, auf eine gesicherte Finanzierungsstruktur

vertrauen zu können. So kann PlanungssEcherheEt erreicht und an der Sicherstellung

gleichwertiger Verhältnisse sowie strategischer Ziele gemeinsam gearbeitet werden.

Wurden Sie vom:l.andtag:gebeten, einen schr|ftlicherrBeitrag;zum Gesetzgebyngsvorhaben \
öinzureichert?.'.' '•;": •".../:': ••':'.. ..':••'•:.: .,'\: ^::, . •', '.. •• "',':•'. '- .:.'. ': . •' ., •,...,.

(§l5Abs.l1Nr;5Thür8eteitdokG) ':..; '., ;••'", :,;'• , . •: " .r,; • -'•'. '.':.' . :1 ^: •;.:..;: 1.;.:' :'. '. •: ' .^::1:'..'

S^ ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) D . nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

in weicher Form haben Sie sich geäußert?

D per E-Mail

D- per Brief

Haben Sie sich als AnwaltsKanzleinn Auftrag ejnes Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsyerfahren Beteiligt'? - \
(§:5Abs,'..1'Nr;6ThürBetel!cfokG) .'. : :;.' : ' .',; • ..•.,':., :. ,' .; •: .'-.. '••:' ,; ', '".• '. ,;• .:.'.::• .

a ja • ^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

r

7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung^ Ihres schriftlichen Beitrages in der
Befeiiigitebtransparenzdokümentationzu?: ;: - : ;;;: • •; ••,..".:'• : :
.^6Abs,1.äatz-2Thür8ete)[doRG) ;;" ;" ;.:':: :;••;.;.•" "••;."•.•• :'•,:. "•' . '. • :..- : ,

X ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

.Ort, Datum

Erfurt, 04.12,2020

Unterschrift

Das Dokument wird zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



^;;^9.r|rTger-Laocltag;

Zuschrift
7/891

zuörs. 7/1629

LIGA.der Freien WohtfahrtspHege in Thüringen e. V.

rrv\AW

zum Themenkomplex

"Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse"

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege In Thüringen e. V.
ArnstMer Str. 50, 99096 Erfurt

"per E-Mail"

Thüringer Landtag
Verfassungsausschuss
Jürgen-Fuchsstr, l
99096 Erfurt

^°^

PARfTÄT s*%5~^'

^11%BT1^

am!ß^
r®i E^S

niiitimilii

Geschäftsstelle
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege
in Thüringen e,V,
Arnsfädter Str, 50

(Eingang HumboSdtslraße)
99096 Erfurt

e-mali; in
Internet; www.llga-thuerlngen.de
Telefon; (03 61)-
Telefax: (0361)5

W5T

Ihr Schreiben vom/Ihre Zeichen unsere Zeichen Erfurt,
04.12.2020

Stellungnahme zu dem Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU " Fünftes Gesetz
zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von
Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten - Drucksache 7/1629
Hier zu dem Themenkomplex „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse"

Sehr geehrte Damen und Herren,

die LIGA der Freien Wohifahrtspflege in Thüringen e.V, bedankt sich für die Möglichkeit der
Stellungnahme zu oben genannten Thema,

Die „Gieichwertigkeit der Lebensverhältnisse" für die Bundesrepublik Deutschland ist im
Grundgesetz Artikel 72 in Verbindung mit Artikel 74 normiert und fä!!fc in die konkurrierende
Gesetzgebung. Schon in diesen Arfcikein wird, durch ihre Ausdifferenzierung und Benennung
der Regelungen/ deutlich/ wie wichtig die komplexe Betrachtung der gleichwertigen
Lebensverhältnisse und ferner deren Definition ist und sein muss. Ihren mitgesendeten
Fragenkatalog können wir leider nicht beantworten/ da es sich zum größten Tel! um Fragen
handelt/ die vordergründig auf dem Gebiet der Rechtswissenschaften erörtert werden sollten.
Die weiteren Fragen sind unseres Erachtens gemeinsam zu beleuchten/ wenn es um die
Übertragbarkeit des Staatszieles geht. Dennoch möchten wir als LIGA ein paar Grundlegende
Anmerkungen ausführen, welche sich vor allem auf unsere spezifischen
Handiungsfelder(räume) beziehen.

Grundsätzlich begrüßen wir die Aufnahme //Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse"
als Staatsziel mit der Absicht einer gere'chten Verteilung von Ressourcen und Möglichkeiten
zugunsten alter Menschen in Thüringen.

Die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege m Thüringen steht als Garant für die Daseinsvorsorge
vor Ort und arbeitet tagtäglich an der Herstellung guter Lebensverhältnissen für die
Bürgerinnen in jeder einzelnen Kommune. Aus diesem Grund auch unser Appell/ dass es
nicht allein mit der Aufnahme als Staatszle! getan ist, sondern es müssen dem Taten und

^IfiiiuiMjii'HlW^^
Vorsitzender:

Geschäftsführer:

BaDlweryndHng:.

/t\ www.lioa-thyGringen.de



Umsetzungen folgen. Ausdrücklich darf nicht eine Gleichschaltung/ sondern ein gelebter,
inklush/er Ansatz das Ziel sein, So/ dass allen Bürgerinnen die vorhandenen Möglichkeiten
und Ressourcen zur Verfügung'stehen. Dabei muss vor allem das Verhältnis zwischen
staatlichem Handeln und bürgerschaftlichen Engagement beachtet: werden. Anders gesagt/
zu jeglicher Planung sollte auch in einem bestimmten Maße das Korrektiv, also die
Beteiligung der Bürgerinnen hinzukommen. Es geht also auch um ein Verhäitnis zwischen
initiieren und unterstützen.

Beispielsweise wird mit Verweis auf den Artikel 72 GG Abs. 3 Nr. 4 „Raumordnung" deuüich/ .
wie bedeutend diese Planungsebene ist und gleichzeitig ist bekannt/ dass es vor Ort andere
Bedarfe gibt/ oder Bedarfen mit anderen Ressourcen und Möglichkeiten begegnet werden •
'kann. Mit dem'Impuls/ ein solches Staatsziel aufzunehmen/ soilfce also auch der Versuch
unternommen werden/ Pianungsebenen .integriert zu denken und Thüringen als einen
Standort zu sehen/ in dem die Gebjetskörperöchaften gleichwertige Lebensverhäitnjsse für
ihre Bürgerinnen anstreben,

Die Gleichwerfcigkeit von Lebensverhältnissen ist keine Momentaufnahme, sondern vielmehr
die Herausforderung/ Antworten auf .sich verändernde Lebensverhältnisse zu finden. Um der
Gieichwertigkeit gerecht zu werden, ist es vor allem auch für die Leistungserbringung in den
Regionen relevant/ auf eine gesicherte Finanzieruhgsstruktur vertrauen zu können. So kann
Planungssicherheit erreicht und an der Sicherstellung gleichwertiger Verhältnisse sowie
strategischer Ziele gemeinsam gearbeitet werden.

In diesem Zusammenhang sei auch auf die //Kommission des Bundes für gleichwertige
Lebensverhältnisse" und deren Arbeitsergebnisse verwiesen, In der Umsetzung eines solchen
Staatsziels, könnte man sich auch an der Untergliederung dieser und entsprechender
Herangehensweisen orientieren. Die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e,V,
würde sich mit ihrem Wissen und Erkenntnissen aus den Fachgebieten und Regionen an
einem Umsetzungsprozess befceiHgen, um die Grundlagen für die bestmögiiche
Dasejnsvorsorge in Thüringen zu schaffen/ die nicht losgelöst von 'anderen Planungen
betrachtet werden/ sondern Integrierte und strategisch ihren Platz finden sollte. Die/ von der
LIGA Thüringen initiierte und praktizierte, Strategische Soziatplanung könnte ein wesentlicher
Teil in der Umsetzung bzw. Ausgestaltuhg des Sfcaatsziels .sein. Mifc Blick auf Teile des
Fragen kataföges möchten wir darauf hinweisen, dass die Herstellung gleichwertiger
Lebensverhältnisse nicht die eine Zuständigkeifc haben kann und nicht die eine .
Planungsebene gefunden werden kann. Wenn, dann ist es eine gemeinschaftliche Aufgabe,
an der wir afs LIGA der Freien Wohlfahrtspflege ausdrücklich bereit sind mitzuarbeiten.

Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse als Staatsziel bedeutet per se nicht/ dass
sich die notwendigen Entwicklungen automatisch ergeben. Auf jeden Fall erfährt dieser
Themenkomplex eine deutliche gesellschaftliche und politische Aufwerfcung. Und auch wenn
die Staatszieie nicht subjektiv einklagbar sind/ erwarten wir in der Folge eine
Bindungswirkung mit Blick auf umsetzende Behörden und Institutionen.

Mit freundlichen Grüßen •.

Geschäftsführer

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege e. V,/ Amstädter Str. 50, 99096 Erfurt - www.liga-thueringen.de

Das Dokument wird zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteillgtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfsthren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumentationsöesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die. nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend " zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG In der Beteiltgtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetsetten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlloh Qusfülten und zusammen mit der SteHungnQhme senden!

^welGhem:GieäetZfentwurf.haben;Sie sich schriftlich geäußert {TiteLdeäGiesetzeni^uits)'?;. ;_;^i^:^^

FÜmftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen - Aufnahme von
Staatszieleri und Stärkung von Gleich heitsrechten
hier: Themenkomplex „Schutz vor Altersctiskriminierung"

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1629-

^'.^

^•"1

Habiep,ßjesich:äls Vertreter einer juristischen Person-geayßert, ^
Vereinigung heiturlicher Personen .oder SächQrt^z.^ B. Verein; OnibH^ÄG^
Genüss^nschal't oder öffentliche Anstalt, Körperschsft deß offentiichen Rechts, Stifturig desi':^^^
Qffentltchen-Rechts)?;'..;;^- ..-.;:1; , „.;: "';• .l..-:;^.::;: •:-;^^-::-:^-:\<^:;-^^^^:^^

(§.5-Abs.,1 Nr. 1,2 ThürHetelldokG;.Hinweis; Wenn nein, dann weiter M

Na me

Katholisches Büro Etfutt

Kotnmissariat der Bischöfe in Thüringen

Geschäfts" oderDienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisation sform

ICd.ö.R.

Herrmannsplätz 9

99084 Etfuit

Haben Sie skihals natürliche Person geäußert, (i^h.;^sPrlvatpeTson?;^^'^
(§^Abs.;1:NT,1,2ThürBeteildoRG)'. • '--• .:.•::','•/.' .^•.: ;;". ,:•.:;.; ;•'•. ^ ^:'1'.;.:'-' •;;•'.•: .,-"^.-.^ /"'•

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, WQW keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadres.se

wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3;;

A. -

5. -.:

:6\ :;

7...:;;

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?:. : :: \ :;
(§5Äbs,J1Nr.3ThürBeteildökG) , :: - . ; '•:.'..: - : ': ".•';':.::, : : "• ~,1['.';.-'•

Vertretung det Katliolischen ICitche beim Tliütmger Landtag und der Thüringei:

Landestegiei-ung

Haben Sie in Ihrem schriftlictien Beitrag die ßntwQrfenen Regelungen insgesamt eher : ^ ,;

X befürwortet,
D abgelehnt,
D ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebung s verfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldokG)

Einet Aufnahme des Staatsziels „Schutz vor Alters diskrittünierung" wild zugesdmmt.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichßn ^ejtraö zum
einzureichen?.,'''. :.::... "',.: " ;. '.: .."^•:.1"''''^.1,;';',^.''- :.',•:.—• <'.,;:•;,, .;'•,:-•;.-;;,. .::—,.-.....:.:;'^..';1

^5-Abs^"Nr.5ThürBeteUdo((G) :.';.:.'.., , •:' . '.'•.'.;•,' ,.';,:•, •,'.. .' ,'.•.';•': •••':' .-:••-- :-..:'\ • "•:.;;;',. ,^',: -\'\'::

X Ja (Hinweis; weiter mit Frage 6} D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per E-Mait

X per Brief

Hgben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit sGhriftllchen-Beitragen ;.
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?;:: : ' :. : ..'':, •':. , . ."^ /, :^ :;; ^::1\
.(§:5Abs.^tslr.'6:ThürBjeteildokG)' •;..:„• .-:^.": 1',.;1;IL: ;:::^ :.. :• l':'.^."- ;': v" <•',' .. '•'' '^"\\\ '' '^•;' •'^•:^.^ •.^1"

a Ja X nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

StimnienSieetnerVerÖffenttichuhg Ihre? schriftliphen Beitrages in der^^^^^; \- ^^
Betelligt^ntränsparenzdpkumentatjön zu? ; " -;: ; : :;:^; ^ ^^ ; : : ^ / :; ;: /; \^^ Y '
(§5Äbs,1Sate^ThürBetei!ciokG) ;: : .'- .:-•, '•/ •.;--' ^ ; : :- ,:: ; : : ^ - ^: :; -:- :- :;:;:

X ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben,
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss

des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

Erfurt, 04.12.2020

Unterschrift i ;

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Diensträume: 
Michaelshaus 
Stiftsgasse 4a I 99084 Erfurt 

Kontakt: 

Telefon 0361 6572-214 

Fax 0361 6572-217 

E-Mail kath.buero@bistum-erfurt.de  

Erfurt, den 3. Dezember 2020  

KATHOLISCHES BÜRO ERFURT 
Kommissariat der Bischöfe in Thüringen 

Katholisches Büro I Postfach 800662 I 99032 Erfurt 

Thüringer Landtag 

Verfassungsausschuss 

Jürgen-Fuchs-Str. 1 

99096 Erfurt 

THUR. LANDTAG POST 
07.12.2020 09:04 

304Geilzeze 

Bistum Erfurt 

• tu  Di len-Meißen 

Anschrift: 
Herrmannsplatz 9 I  99084 Erfurt 

Stellungnahme des Katholischen Büros zum Fünften Gesetz zur Änderung 

der Verfassung des Freistaats Thüringen 
hier: Themenkomplex „Schutz vor Altersdiskriminierung" 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

herzlichen Dank für die Beteiligung der Katholischen Kirche am Anhörungsver-

fahren zum Themenkomplex „Schutz vor Altersdiskriminierung" im Rahmen 

Ihrer Beratung des Gesetzentwurfes der CDU-Fraktion zur Aufnahme weiterer 

Staatsziele in unserer Landesverfassung. 

In Artikel 1 Nr. 2 ihres Gesetzentwurfs schlägt die CDU-Fraktion die Aufnahme 

des Alters in die Aufzählung der Diskriminierungsverbote in Artikel 2 Absatz 3 

der Verfassung. Dies ist aus kirchlicher Sicht zu begrüßen. Die vorgelegte Be-

gründung ist schlüssig und stichhaltig. 

Zwar regelt bereits das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) das gene-

relle Verbot von Altersdiskriminierung in umfassender Weise. Jedoch haben 

Studien gezeigt, dass nach wie vor viele Menschen aller Lebensalter entspre-

chende Ungleichbehandlungen erfahren, ohne dass es einen sachlichen Grund 

dafür gibt. Man geht davon aus, dass jeder Fünfte bereits wegen seines Alters 

im Berufsleben oder im alltäglichen Geschäftsverkehr benachteiligt wurde. 

Bei diesem Ausmaß scheint es gerechtfertigt, das Verbot der Altersdiskrimi-

nierung auch verfassungsrechtlich zu verankern. 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich hoffe, mit diesen Ausfüh-

rungen einen konstruktiven Beitrag zu Ihren weiteren Beratungen geleistet zu 

haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Leiter des  Katholischen Büros 
Seite 1 von 1 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteillgtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
ßetejligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend ~ zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fa!! als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBetelidokG in der Beteillgtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut lesQrfich ausfüllen und zusammen mit der StQllungnahme senden!

|Zy^c^m;<3es€^entvwrfhab^n-Sie,sich schrlftlibhg^

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen - Aufnahme von
Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten
hier: Themenkomplex „Integration"
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU

Drucksache7/l629-

11^1

2^;:^|

^äben^ieisict^ls^Vertreter^inerji^istlsch^^erso^
y^emigyng[^a^rl|cherF^sc^^<:ider^hen^2^E[,:^
(^riossßrT^chaftÖd@röffentliche,?tailt,;Ko^
:o^nt)ich6niRecj^^)yl^^'^:^\\^:^f\lj''''^/^^ ::^\^^>^:^^,'^^^:.;-^^i^^^^
:(§15^bs,^Nr^,2ThürB^IIdokG^HInwets;,Wenn^n^

Name

KäÜiolisches Büro Etfütt

Kommissamt der Bischöfe in Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

K.d.ö,R.

Heumannsplatz 9

99084 Etfutt

Haben Sie sich.a!s:Ti8türHch0Persoii:g©äu%ört.ci,,h.;9ls\PrivNpersön?:^
<g_5;Abs,1.Nr,'1,^ThurBeteiidpkG)' ^ /';.:';' .:;:1^:-: ^,:^\^';.-//^^^^^'.-:.-:'i--.':^/;.;fJ;^

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderiich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird In keinem Fall veröffentlicht) . ,

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

>



3.

•Ä...:::i

5.^ ;

6,^ \

^;. :

W9S ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen TatigkeU? : : ; : :; :
(§5Abs.1Nr/3ThürBBte!tdoKG^^'^^^^^^ ^ : : : :'•:• • ..' ; :• "^ ; - ; -::':- : '

Vertretung der Katholischen Kirche beim Thüringer Landtag und der Thürmger

Lan desregierung

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt e :: - .:

X befürwortet,
a abgelehnt,
X ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBetelldokG)

Befüi-wortung der Aufnahme eines Staatsziels Integtation, Ablehnung b;5\v. Krltilc eine

„Leistungskatalogs" und der Begrenzung politischer Mitwii'kungsrechte

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrgg.zum Oesetzgebungsvorhaben ;-,;::
'einizureichien?'-^-.^'". ":1.;1'.,'.^ :''-:;..: --'• -\ :','--.1'.^:.;':':" /••; ".'.:.„ • ;.:.-'' ''-'•: ""- ..',,,:'- -; \'.;:^'\'-_:'-^^

,(^.Abs.,1:N^5LThürBeteiypkG).'.'.-'r, ;' ,''.;.;,,:1;:.\:^ '. :'::,:^'\- ••" :..'::.'/'; •'; :"-::1'. •';;. .^.:'."'.^-^ ^^."-"^:':

X Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per E"Mali

X per Brief

Haben Sie sich:a)s Ahwaltskanziei 1m Auftrag einesAuftrgggebers^^^
amGesetzgebungsyerfahreh beteiligt?: j^;" - .^ ;:: :J':: i^ :^.::..'."' ^ '.^"^ •^: /: '•:-::^ '.[.::^:i^:;

(§'6Abs.-1'Nr.6ThürBetdldQkG);^,-,.'. :.;: ': ".,•:./•.;..;-.-.;;.:,;;: ..:;' '•:.:: ,:^-:...^';':''-.^': ^\.;'.> '.:::^--^ '•'••:-

D Ja X nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

;§timrnenSjeeinerVerÖffentlj<;hnng Ihires Qchriftlichen; Beitrages In ;der ; : ^ ..
Betei|igt@ntranspgrenzciokUmentat!onzü? ^ ' ^^ '-\::^ ; :'.:. ,.1.''.'.:\:.: :';'':":^; l:':.^i'"^.."^y^y:~.':^i'

(§5Äbs,1:S9(z^"ThürBetelidQ)(G)';^."-„ ,•"•:• .^.:':;..';; • ^\ ;,:. -•;:'. •;,', •-\ .>-,;•, '.:::.: ;-,, •" /.l-::^:.;.'^".y •.;.-;-: \'^.

X ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben,
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Orii D^tum

Etfurt, 04.12.2020

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Bistum Erfurt 

Bis Dresden-Meißen 

Anschrift: 
Herrmannsplatz 9 I 99084 Erfurt 

Diensträume: 
Michaelshaus 
Stiftsgasse 4a I 99084 Erfurt 

Kontakt: 

Telefon 0361 6572-214 

Fax 0361 6572-217 

E-Mail kath.buero@bistum-erfurt.de  

KATHOLISCHES BÜRO ERFURT 
Kommissariat der Bischöfe in Thüringen 

THUR. LANDTAG POST 
07,12.2020 08:58 

30464120Z° 
Katholisches Büro I Postfach 800662 I 99032 Erfurt 

Thüringer Landtag 

Verfassungsausschuss 

Jürgen-Fuchs-Str. 1 

99096 Erfurt 

Stellungnahme des Katholischen Büros zum Fünften Gesetz zur Änderung 

der Verfassung des Freistaats Thüringen 
hier: Themenkomplex „Integration" 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

herzlichen Dank für die Beteiligung der Katholischen Kirche am Anhörungsver-

fahren zum Themenkomplex „Integration" im Rahmen Ihrer Beratung des 

Gesetzentwurfes der CDU-Fraktion zur Aufnahme weiterer Staatsziele in un-

serer Landesverfassung. 

In Artikel 1 Nr. 3 ihres Gesetzentwurfs schlägt die CDU-Fraktion die Einfügung 

eines neuen Abschnitts mit dem Titel „Gesellschaftlicher Zusammenhalt" ein. 

Schon in meiner Stellungnahme zum Themenkomplex „Ehrenamt" hatte ich 

diesen systematischen Fokus begrüßt. In einem neuen Artikel 41 d soll das 

Staatsziel Integration beschrieben werden. 

Erfurt, den 3. Dezember 2020  

 

Seitens der Katholischen Kirche wird die Aufnahme des Staatsziels ausdrück-

lich begrüßt und unterstützt. Alle ernstzunehmenden politischen Kräfte in 

unserem Land haben erkannt, dass Migration einen festen und dauerhaften 

Bestandteil moderner Gesellschaften darstellt. Die Integration von Zuwande-

rern ist also eine wichtige Aufgabe des Staates. Insofern ist der Formulierung 

des Absatzes 1 grundsätzlich zuzustimmen. 

Wenngleich die Orientierung an der freiheitlich-demokratischen Grundord-

nung für das staatliche Handeln ohnehin zwingend ist und daher an dieser 

Stelle eigentlich nicht gesondert genannt werden müsste, ist die Wiederho-

lung gerade an dieser Stelle nicht unklug. Damit wird nämlich zu Recht ver-

deutlicht, dass allein die freiheitlich-demokratische Grundordnung Basis für 

die Integration von Zuwanderern sein kann und wie auch immer geartete 

„Leitkultur-Anforderungen unserer verfassungsmäßigen Ordnung nicht ent-

sprechen würden. 

 

      

      

   

      

  

 

      

      

   

   

   

     

Absatz 2 Satz 1 enthält ebenfalls ein begrüßenswertes Ziel. Hierbei ist jedoch 

die doppelt einschränkende Wortgruppe „rechtmäßig auf Dauer in Thüringen Seite 1 von 3 



lebenden Menschen" abzulehnen, da sie weder die realen Verhältnisse ab-

deckt, noch einer grundsätzlich für alle Menschen geltenden Verfassung ge-

recht wird. Zunächst einmal ist die Bezeichnung „auf Dauer" nicht konkret 

genug. Provokant gefragt: Könnte einer zunächst nur für ein Studium in Thü-

ringen lebenden Person der Zugang zu einem staatlich geförderten Sprach-

kurs auf dieser Grundlage verwehrt werden? 

Gleichfalls ist die Einschränkung „rechtmäßig" wenig zielführend. In Thüringen 

hält sich eine große Zahl von Personen auf, die nicht im Besitz einer Aufent-

haltsgenehmigung sind, nur über eine Duldung in ihren mannigfaltigen recht-

lichen Spielarten verfügen, aber nicht selten von sich aus hohe Integrations-

leistungen erbringen. Sie gehen seit Jahr und Tag einer unbefristeten Vollzeit-

beschäftigung nach, führen ein normales Alltagsleben oder haben bereits 

einen Großteil ihrer Bildungsbiografie in Thüringen durchlaufen. Sollte diesen 

Personen, denen in Ermangelung adäquater Zuwanderungsregelungen auf 

Bundesebene der Weg in einen „rechtmäßigen" Aufenthaltsstatus verwehrt 

ist, trotzdem alle Integrationsangebote der öffentlichen Hand verschlossen 

bleiben? Auch widerspricht eine solche Formulierung jüngeren zuwande-

rungsrechtlichen Entwicklungen wie der Einführung der Ausbildungs- oder 

Beschäftigungsduldung. Dies stellt schließlich auch eine Form der Integration 

dar, wenn auch eine defizitäre. Wir bitten daher um Streichung der Worte 

„rechtmäßig auf Dauer". 

Dem in den Nummern 1 bis 4 entfalteten Katalog an Integrationszielen stehen 

wir kritisch gegenüber. Grundsätzlich erscheint er zu konkret für einen Verfas-

sungstext, der aus guten Gründen ein so hohes Abstraktionsniveau wie mög-

lich aufweisen sollte. Zum anderen enthält er mit keinem Wort die notwendi-

ge Förderung der Integrationsbereitschaft der einheimischen Bevölkerung. 

Diese ist für das Gelingen von Integration genauso wichtig. Möglicherweise ist 

dies mit Nr. 4 implizit mitgemeint. Einige der genannten Ziele sind gleichwohl 

richtig und wichtig. Zu nennen sind hier z.B. gesellschaftliche Teilhabe, Zugang 

zu Bildung und Arbeit sowie Sprachförderung. 

Dagegen kann die „Verbundenheit mit Thüringen und Deutschland" und die 

Identifikation mit den „Werten und Normen des Zusammenlebens" nicht 

Staatsziel sein. Auch wenn die Verbundenheit mit Thüringen ein an sich er-

strebenswertes Ziel sein mag, in unserer Gesellschaft genießt jedermann die 

unhintergehbare Freiheit, womöglich auch nicht mit Thüringen verbunden zu 

sein. Der Staat hat kein Recht, dies zu bewerten oder gar einzufordern. Zudem 

entzieht es sich der staatlichen Deutung, was die Werte und Normen des Zu-

sammenlebens überhaupt sind. Selbstverständlich kann der Staat von allen 

Menschen in seinem Territorium erwarten, dass sie ihr Leben so einrichten, 

dass es zu einem gedeihlichen gesellschaftlichen Miteinander führt. Wie die-

ses gedeihliche Miteinander aber genau auszusehen hat, muss sich seiner 

Bewertung entziehen. 

In Absatz 3 werden Aussagen zu politischen Mitgestaltungsrechten getroffen. 

Diese sollen nur Staatsangehörigen bzw. Unionsbürgerinnen und -bürgern 

zustehen. Diese Formulierung lehnen wir ab. Exklusivbestimmungen sollten in 

Verfassungen aus unserer Sicht soweit möglich unterbleiben. Man fördert das Seite 2 von 3 



Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft wahrscheinlich gerade nicht, 

wenn man explizit in die Verfassung aufnimmt, wer welche Rechte leider 

nicht hat — und offensichtlich auch nicht unbedingt bekommen soll. Ohnehin 

ist klar, welche Rechte (z.B. Wahlrecht) nur Staatsangehörigen und ggf. Uni-

onsbürgern zustehen. Diese Regelungen sind in den entsprechenden Artikeln 

falls nötig schon enthalten. Außerdem ist die hier vorgelegte Formulierung 

geeignet, missverstanden zu werden. Natürlich kommen Bürgerrechte nur 

den Bürgern zu. Aber welche Leserin und welcher Leser der Verfassung kann 

immer sofort zwischen Menschen- und Bürgerrechten unterscheiden? Wer 

kann schon aus dem Stehgreif beantworten, ob die Versammlungsfreiheit nun 

ein Menschenrecht ist, das allen zusteht, oder eher ein Bürgerrecht, das nur 

die Staatsangehörigen haben? Solche Formulierungen sollten daher aus unse-

rer Sicht nicht in den Text aufgenommen werden, vor allem nicht, wenn er 

sich im Abschnitt „Gesellschaftlicher Zusammenhalt" befindet. 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich hoffe, mit diesen Ausfüh-

rungen einen konstruktiven Beitrag zu Ihren weiteren Beratungen geleistet zu 

haben und hoffe, Sie können diese mit größtmöglicher Einigkeit zu einem 

guten Abschluss führen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Leiter des  Katholischen Büros 

Seite 3 von 3 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteillgtentransparenasdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, Ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumenfationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteitdokG in der Böteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gutföserlich ausfüHen und zusammen mit.der Stellungnahme senden!

:Zuvtöichem Gesetzentwurf ha^en Sie sich schriftfich ,g^9Ußert

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen - Aufnahme von
Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten
hleiTLThemenkomplex „Hersteiluna flleichwertlaer Lebensbedlnaunaen"
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksach©7/1629-

l.:: :;!

l

2:^'.-}

Haben Sie sich^l? Vertreter einer jyrlstischen Persojn^ge^ert,;Ö^^t^\tert(^tö^iner^;^;, [\^
VereiinlQung :n9türticher Personen pder^hen(z/&;Verein,^mbH,;^
Genossenschaft ^der:ÖffentiieheAhstält.;Korper9Ghaft.(3es^
öffentlichen .Recht?)'?:: ,:^:.'-';;: ',:''- ,:..'.' -^ ;'/'1:^.< :..^^.;.:;;'.;::^'1^:;-^.^:^^^^

(^5 Abs, J Nr. 1 ,;2 Th:ürÖetelJdokG;H)nv?t$:^Wenri nein, dann weKer mit Frage

Name

Katholisches Büto Etfurt

Komtnissamt der Bischöfe in Thüringen

Geschäfts- oder Dlenstadresse ;

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

K.d.Ö.R.

Herrmätinsplatz 9

99084 EL-fuKfc

Haben;Slesich^!s^nätürtichePersQn;£jeaußßrt>:d^h.;älsRr}vatpe^so
<§'16^bs,:1;Nr^,2-ThürBeteildokG):. • ;.-.-:•-^'..::„:-' <../-\:;;::::.::\:'^'.';:^::^-;^^f''^l^.<,;^^:';^

Name Vorname

a Geschäfte" oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird in Reinem Fall vsröffenflicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3. /

'^:''.

•^•^

6;

7.'"';'1~

Was ist ;der:Schwerpurikt Ihrer inhaltlichen öder beruffichen Tätigkeit? •: : .
(§5Abs.1Nr,3Th(jrBeteltdokG) ; ; /.'-. \ . Y,:'.;..:"..: -:.'-'-": :••".:.::- :•'.;, •'•';.•••'.• :" •:".

Vertretung der Katholischen Küche beim Thüringer Lfindtag und der Thüringer

LandcsregieiTi ng

Haben Sie jn Ihrem schriftlichen :B6itrag die entworfenen Regelungen insge :

X befürwortet,
D abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammenl
(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteltdokG)

Befüiwortung der Aufnahme eines Staatszlels Herstellung gleichwerügei

Lebensbedingungen,

Wurden.Sievom/Landtag gebeten, einen schriftlichen.Beitragz^
einzureichen?'":.:'.: •.':/..' '••"•'-.-• \'.'.'~. i'.:. •:•"•. •,.:,:• :.-..,•' \ .'••.'.^ •'"'.'.~:~^ '.'•:'..;:...:^:.':;„;- ^i:-:":''^-•::::"-'•

(§:öAbs„1:Nr,5ThürBeteHdöf(G), ; ••.'•".. ...••• '•..': ,-:'..'^,' :: ./:, \"1:;-.:'';: :^;; ,•'••."•— ',-:. :::;^.' •'\1;-.";."'

X ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per E-Mail

X per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei Im Auftrag eines Ayfträggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Ges,eUgebungsv^rfahren beteißgt? \\ : ; ;;: ^ • ,-:, :^;^: :^Y :: „ / :^:/\
(§5;Abs."1Nr.6:ThürBeteikJokG),-',: -•,•• '•:: :.-;';-."..':'..:;' ^•'..-'..'i •; .1-." .'./:'.,.: :-.; •:- '•:.'.•;,; -'..•:/'^,^

D ja X nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schrifitlichen Beitrage^ : :
Beteiligtentransparenzdokuhnentatlonzu? : :^ ^ :,1; - ,: :: ::: -: T'\. ''^ ^ 1 ^: :^
(§5Ab?.:1:Satz2ThurBetE)i[dpkG) ; : :: ' , " . : : ^ - . \^

X ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum :

Erfurt, 04.12.2020

Unterschrift -

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Bistum Erfurt 

eslen-Meißen 

Anschrift: 
Herrmannsplatz 9 I 99084 Erfurt 

Diensträume: 
Michaelshaus 
Stiftsgasse 4a I 99084 Erfurt 

Kontakt: 

Telefon 

Fax 

E-Mail 

0361 6572-214 

0361 6572-217 

kath.buero@bistum-erfurt.de  

KATHOLISCHES BÜRO ERFURT 
Kommissariat der Bischöfe in Thüringen 

THÜR. LANDTAG POST 
07.12.2020 08:54 

3o46012,0Zo 
Katholisches Büro I Postfach 800662 I 99032 Erfurt 

Thüringer Landtag 

Verfassungsausschuss 

Jürgen-Fuchs-Str. 1 

99096 Erfurt 

Stellungnahme des Katholischen Büros zum Fünften Gesetz zur Änderung 
der Verfassung des Freistaats Thüringen 
hier: Themenkomplex „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse" 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

herzlichen Dank für die Beteiligung der Katholischen Kirche am Anhörungsver-

fahren zum Themenkomplex „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse"

im Rahmen Ihrer Beratung des Gesetzentwurfes der CDU-Fraktion zur Auf-

nahme weiterer Staatsziele in unserer Landesverfassung. 

Die Aufnahme dieses Staatsziels wird ausdrücklich begrüßt. Auch die systema-

tische Einreihung in den vorgeschlagenen neuen Abschnitt zum gesellschaftli-

chen Zusammenhalt ist folgerichtig. 

Erfurt, den 3. Dezember 2020  

Die Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bi-

schofskonferenz hat Juni 2020 hierzu einen aktuellen Diskussionsbeitrag vor-

gelegt. Darin heißt es: 

    

„Das Leben in Stadt und Land und in unterschiedlichen Regionen war immer 

verschieden. Für die Politik stellt sich die Aufgabe, die Voraussetzungen für ein 

gutes Leben in Stadt und Land zu ermöglichen. Dazu ist ein gewisser Ausgleich 
regionaler Unterschiede, vor allem der Unterschiede zwischen städtischen und 

ländlichen Räumen, geboten. Dieser Ausgleich ist eine unverzichtbare Grundla-

ge der demokratischen Gesellschaftsordnung und sozialer Gerechtigkeit in 

Deutschland. Es geht bei der Frage nach „Gleichwertigkeit" um das gelingende 

Zusammenleben in einer komplexen und pluralen Gesellschaft, um Solidarität, 

Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt — grundlegende Fragen, denen 

die  Corona-Krise noch zusätzliches Gewicht verleiht."1  

Auch wenn sich der Lebensstandard und die Versorgungslage in allen Teilen 

Thüringens auf einem im globalen Vergleich sehr hohen Niveau befinden und 

in den Jahren seit der Deutschen Einheit eine enorme Entwicklung genommen 

haben, weist die sozialräumliche Entwicklung in Thüringen in jüngster Zeit 

 

   

     

     

  

 

  

     

     

  

    

1  Siehe Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Mehr Teilhabe und Zusammenhalt durch 

gleichwertige Lebensverhältnisse. Ein kirchlicher Diskussionsbeitrag, Bonn 2020, S. 9. Seite 1 von 2 



eine Zunahme von teilweise erheblichen Disparitäten auf. Es ist daher zu be-

grüßen, dass sich der Staat dieser Thematik noch stärker widmen möchte. 

Die demografische Entwicklung verläuft in den einzelnen Regionen in Thürin-

gen sehr unterschiedlich. Infrastrukturen und Versorgungseinrichtungen ver-

lieren ihre Leistungsfähigkeit. Fachkräfte fehlen. Auch ziehen sich Institutio-

nen — öffentliche, aber auch zivilgesellschaftliche wie die Kirchen — aus man-

chen Landstrichen zurück. Dies alles führt zu Erosionsprozessen, die gerade 

hier in Thüringen der besonderen Aufmerksamkeit durch den Staat bedürfen. 

Insbesondere der ländliche Raum darf nicht abgeschrieben werden 

Gleichwertigkeit heißt dabei nicht Uniformität. Die Vielfalt unseres Freistaates 

macht zu einem großen Teil seinen Reiz aus. Auch ist es eine Stärke, dass die 

unterschiedlichen Lebensentwürfe in Thüringen jeweils „ihren" passenden 

Raum finden können. Die notwendigen Grundfunktionen von Bildungs- und 

Gesundheitseinrichtungen, Verwaltung und öffentlicher Versorgung sind aber 

so zu gestalten, dass sie den räumlichen Bedingungen und den Bedürfnissen 

der Menschen und auch der Unternehmen vor Ort entsprechen. Verbunden 

mit diesem Staatsziel ist also vor allem auch eine Wertschätzung der kommu-

nalen Ebene. 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich hoffe, mit diesen Ausfüh-

rungen einen konstruktiven Beitrag zu Ihren weiteren Beratungen geleistet zu 

haben und hoffe, Sie können diese mit größtmöglicher Einigkeit zu einem 

guten Abschluss führen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Leiter des  Katholischen Büros  

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentatipnsgesetzes

Jede natürliche oder Juristische Person,' die . sich mit einöm schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsyerfahren beteiligt , hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteiidokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend " zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder I bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestlnformationen gemäfe § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiiigtentransparenzdokumentatfon
Veröffentlicht Ihr inhaltlicher Beitrag wird. zusätzlich nur dann auf den internetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut Seserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?'

Fünftes Gesetz zur .Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen " Aufnahme von
Staatszielen '
^iori.T-hctnon'kon'iDloK nlnUluoion / bohEndorfe Mci'niiülnen "»lciiKün**™""

Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD.und BÜNDNiS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 7/897 "7/< 6 ^-9 ^ ff^f^Zf ' ...

1.

2.

Haben Sie sich als Vertre.ter einer'Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder'öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des'

öffentlichen Rechts)? , ,
(g 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokp; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

.^At/<^, /^tZ/ö

^ ^e^^^.6^ ^^Y^^J^
tQvi/^ft^

Geschäfts- oder Diehstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

^t^^--t^(/C^ l^ry^tJ^^C-^

üt*y ^{^K'cA^ "k^i^

r(?t.t*-1^L-^Ä<

<r. 4ö

c^alosif- Q^4-

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d, h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 ,Nr. 1, 2 ThÜrBetelJdokG)

Name Vorname

a . Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn ketns andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse

wird In keinem Fal! veröffentlichL) . . . .

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteiidokG)

Haben Sie In Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

0 befürwortet,
D . abgelehnt, .• • , • :

D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kür? die wesentlichen Inhalte (Kernaüssage) Ihres schriftlichen Beitrages zum

Gesetzgebungsverfahren zusammen! .

(§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBetelidokG)

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben

einzureichen? ,
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5 ThürßeteildokG) , .

D , ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) • • D . nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anfass haben Sie sich geäußert? .

tn welcher Form haben Sie sich geäußert? '

a perE-Mail ... ...

a . • .per Brief . • • ..

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen

am Gesefzgebungsverfahren beteiiigt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBetBddoKG)

a ja a nein (weiter mit Prags 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer. Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThÜrBeteildokG)

^ J3 D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten' Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen. .

Ort, Datum

^A^A, ^2.. ^&
Unterschrift

- —

Das Dokument wurde zum Zweck zur Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Datum 
04.12.20  

Thüringer Landtag. 
Verfassungsausschuss 
Jürgen-Fuchs-Straße   1 
99096 Erfurt 

 
  

  

Aktenzeichen 
10.12. 

Der Beauftragte 
der Evangelischen Kirchen bei Landtag 

 und Landesregierung in Thüringen 

THOR. LANDTAG POST 
04.12.2020 -13 .17  

Erg (zozo 
  

 

ihre Nachricht vom 6.11.2020 und 13.11.2020 
ihr Zeichen: 
A 6.1/fa,ga -  Drs.  7/1629 (inklusion/behinderte Menschen stärken) 
A 6.1/fa,ga -  Drs.  7/1629 (Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse) 
A 6.1/fa,ga -  Drs.  7/1629 (Integration) 
A 6.1/fa,ga -  Drs.  7/1629 (Schutz vor Altersdiskriminierung) 
A 6.1/fa,ga -  Drs.  7/897/1628 (kurz: Demokratieschutz) 

Betreff: Stellungnahme zu den Gesetzentwürfen  (Drs.  7/897, 7/1628, 7/1629) 

Sehr geehrte Mitglieder des Verfassungsausschusses, 

herzlich bedanken wir uns namens der in Thüringen vertretenen Evangelischen Kirchen für die Möglichkeit, 
unsere Auffassung zu den verschiedenen Themenkomplexen im Rahmen des jetzigen 
Stellungnahmeverfahrens zu äußern. 

Themenkomplex „lnklusion/behinderte Menschen stärken" 

Wir befürworten die in Aussicht genommene Ergänzung uneingeschränkt, damit deutlicher die staatliche 
Verpflichtung zu Nichtdiskriminierung und lnklusion von Menschen mit Behinderungen verfassungsrechtlich 
gestärkt wird. Entsprechend unterstützen wir die Stellungnahme der LlGA der Freien Wohlfahrtspflege in 
Thüringen zu diesem Themenkomplex. 

Themenkom lexe ..Herstelluncr cileichwerthier_LebensverhältnisseThnd,5thutz vor 
Altersdiskriminierung" 

Beide Themenkomplexe betreffen wichtige Sachfragen, deren Beantwortung in der Praxis künftig 
wachsende Bedeutung bekommen wird. Die Aufnahme dieser Themen in die Thüringer Verfassung wird 
diese Bedeutung verdeutlichen. Gleichzeitig zeigt sich bei diesen Themenkomplexen aber auch, dass die 
konkrete Umsetzung in der Praxis - jenseits allgemeiner legislatorischer Akte - die eigentliche 
Herausforderung darstellt. 



Themenkomplex  „integration" 

Die Förderung von  integration  und gesellschaftlicher Teilhabe als Staatsziel in die Thüringer Verfassung 
aufzunehmen, ist selbstverständlich zu befürworten. Wir sind der Auffassung, dass alles Bemühen um  
integration  von der Grundannahme ausgehen sollte, dass (auch kulturelle) Vielfalt die Gesellschaft bereichert 
und Zuwanderung daher eher positiv als Chance zu begreifen ist, die es für das Zusammenleben im Freistaat 
Thüringen fruchtbar zu machen gilt. Die Akzeptanz der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist dafür 
Voraussetzung - sie wäre es auch ohne ausdrückliche Erwähnung in diesem Bereich. 
Bedauerlicherweise wird in Absatz 2 und 3 dieser Fokus auf die Gesamtgesellschaft wieder relativiert, und 
zwar in zweierlei Hinsicht: einmal durch den verwendeten lntegrationsbegriff, zum anderen durch die 
Eingrenzung der Zielgruppe auf „rechtmäßig auf Dauer in Thüringen lebende Menschen rnit 
Migrationshintergrund". 

1. Zum lntegrationsbegriff 

Wir halten ein lntegrationsverständnis für problematisch, das -Integration in erster Linie auf der Negativfolie 
der Problemvermeidung denkt und beschreibt.  integration  lediglich als Notwendigkeit zu sehen und zu 
fördern, um andernfalls unvermeidlich auftretende soziale oder kulturelle Konflikte und Spaltungen zu 
verhindern, führt zu einer negativen Konnotätion, die weniger geeignet ist, positive Anreize zu schaffen. 
Dieses lntegrationsverständnis ist zwar nicht ausdrücklich aus dem Wortlaut des Artikel 41d herauszulesen, 
es liegt aber der Problembeschreibung in Abschnitt A, Unterpunkt 11.4 der Begründung des Gesetzentwurfs 
zugrunde. 
Die Konkretisierungen der Maßnahmen im vorgeschlagenen Art. 41a Abs. 2 Nr. 1-4 legen nahe, dass 
staatliche lntegrationsmaßnahmen lediglich Menschen mit Migrationshintergrund als Zielgruppe in den 
Blick nehmen. Damit -Integration gelingen kann, sind aber ebenfalls aktive Maßnahmen notwendig, die 
darauf zielen, in der Aufnahmegesellschaft Offenheit, Sensibilität im Umgang mit Diversität und 
Aufnahmebereitschaft zu erhöhen und gegen Diskriminierung, pauschale Abwertung zugewanderter 
Menschen und strukturelle Benachteiligung bestimmter Gruppen oder Einzelner vorzugehen, insoweit 
verhält sich der Gesetzentwurf nicht zu notwendigen Maßnahmen. 
Zu Art. 41a Abs. 2 Nr. 4 (gesellschaftliche Teilhabe) ist außerdem anzumerken, dass es sich nicht um einen 
gesonderten Bereich handelt, sondern dass sich gesellschaftliche Teilhabe auch in allen anderen Bereichen 
realisiert, angefangen von den Grundrechten über Zugang zu Bildung, zum Arbeitsmarkt, zu angemessener 
gesundheitlicher Versorgung bis hin zu Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 

2. Zur Zielgruppe von Art. 41d 

Die Eingrenzung der Zielgruppe auf Menschen mit Migrationshintergrund, die „rechtmäßig und auf Dauer" 
in Thüringen leben, bleibt unpräzise. Es wird nicht deutlich, wann von einem dauerhaften Aufenthalt 
ausgegangen wird. in der Begründung ist das Kriterium offenbar die Art des Aufenthaltstitels: es werden 
ausdrücklich diejenigen von lntegrationsmaßnahmen ausgeschlossen, deren Abschiebung vorübergehend 
ausgesetzt ist (die also im Besitz einer Duldung sind). Dabei bleibt unberücksichtigt, dass oft Menschen mit 
einer Duldung, die als Geflüchtete bzw. Asylsuchende nach Thüringen gekommen sind, viele Jahre lang, oft 
sogar dauerhaft in Thüringen leben - in vielen Fällen aus Gründen, die sie nicht selbst zu verantworten 
haben. Es widerspräche dem Gleichbehandlungsgrundsatz, ihren lutegrationsbemühungen 
unverhältnismäßig hohe Hürden entgegen zu setzen. ihre Ressourcen würden nicht genutzt werden. Wir 
plädieren dafür, sich bei integrationsangeboten nicht nur am Aufenthaltstitel zu orientieren, sondern die 
gesetzlichen Möglichkeiten voll auszuschöpfen. 

Abschließend bekräftigen wir noch einmal, dass wir  integration  als Ermöglichung im Rahmen der 
gesetzlichen Vorgaben gleichberechtigter gesellschaftlicher Teilhabe aller in Thüringen lebender Menschen 
unabhängig von ihrer Herkunft, Nationalität, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder 
der Dauer ihres Aufenthaltes verstehen, lntegrationsangebote und Maßnahmen müssten je nach Bedarf für 
alle Gruppen der Bevölkerung gefördert werden. Dabei sollte ein positives Grundverständnis von 
Zuwanderung und kultureller und gesellschaftlicher Vielfalt vermittelt werden. 



Themenkomplex „Demokratieschutz" 

Abwehr und Ächtung nationalsozialistischen, rassistischen, antisemitischen und menschenfeindlichen 
Gedankenguts sind ohne Zweifel ein Grundanliegen des Freistaats. Die Evangelischen Kirchen befürworten 
und unterstützen uneingeschränkt das staatliche Engagement in diesem Bereich, wie die Evangelischen 
Kirchen den Einsatz für eine menschenwürdige und lebenswerte Gesellschaft auch als ihre Aufgaben 
ansehen. Die beabsichtigte Anfügung in Artikel 1 bringt die Bedeutung dieser Aufgabe gut zum Ausdruck 
und wird befürwortet. 

Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Faii als verpflichtende
Mindestinfomnationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserlich ausfüilen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftiich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen -Aufnahme von Staatszielen
und Stärkung von Gieichheitsrechten, Gesetzentwurf der CDU, Drs. 7/1629

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

ver.di

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

Karl-Liebknecht-Straße 30-32

04107 Leipzig

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 1, 2 ThürBeteiidokG)

Name Vorname

Ü Geschäfts" oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem FaSS veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postieitzahl, Ort



3.

4.

5.

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBeteiidokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Haben Sie in ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

D befürwortet,

D abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. ändemngsb^dürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteiidokG)

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftiichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Abs. 1 Nr, 5 ThürBeteildokG)

D Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per E"Mail

a per Brief

Haben Sie sich als Anwalts kanzle i im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
;§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

3 ^ ja G nein (weiter mit Frage 7)

/Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

[Die Beteiligten haben keine Information übermittelt.]



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftiichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentation zu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG)

D ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet



Anlage 5

Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schnftiichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürßeteJidoKG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend "zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mjndestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteiidokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation

veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den internetseiten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserltch ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

^u^^|erri,<ÄesefczeHtv?|^

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von

Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten

hier: Themenkompfex „Herstellung gleichwertiger Lebensverhaltnisse"

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache 7/1629-

yi^ert^i^slp^ä^^it^^^eTlud^Uijc^eni^^
^^^TeiniQi^^naWriich^^ ^
Fi^o^^^ilft^ei&^ntpcl^^
ß^^fffG^i:RöC|TfS^;^^^^^
(§XAbs. 4LNn^ ^iThiirB^JSdtokG^ir^^^ ^

Name

Geschäfts- oder Djenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postieitzahi, Ort

^rganjsationsform

^al^^^ioh^^ürlH;h^ersofl g^i^e^ ^: ^;
^IW^^^^hür^ilä^^^^^
Mame

Dr. Kallert

/orname

Andreas

3 Geschäfts- oder Dienstadresse X Wohnadresse

Hinweis: Angaben zw Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
vird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



^ä

%

1

^äi

tö^jßt^^^hw^i'pynj^
^.i^1^;amiüri^fyok©);^

Sozialwissenschaftliche Forschung mit Schwerpunkt auf politische Ökonomie und Geographien
'ändlicher Räume

^ä^efT^f^inybr^^ehHftifetten^eitt^^^

:J befüHA/ortet,

~] abgelehnt.

< ergänzungs- bzw, änderungsbedürftig eingeschätzt?

3itte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
3esetzgebungsverfahren zusammen!

§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThürBeteildokG)

3ie Aufnahme des Staatszieis „Das Land und seine G ebietskörpersc haften fördern die

-fersteliung gleichwertiger Lebensverhältnisse in den verschiedenen Landesteilen" in die

Fhüringer Verfassung ist grundsätzlich als politisches Signal begrüßenswert. Diesem sinnvoffen

schritt müssen jedoch weitere folgen. Aus dem abstrakten Staatsziel der Hersteliung

jleichwertiger Lebensverhältnisse müssen konkrete Maßnahme hin zu einer Umsetzung

jetroffen werden sowie ein Monitoring über den Zustand und die Entwicklung der
.ebensverhäftnisse in ganz Thüringen erfolgen. Zu empfehlen ist hierfür die Einsetzung einer
:nquete-Kommission aus Abgeordneten, Wissenschaft) ich er*in n en und ziviigesellschaftlichen

Akteuren, um Gleichwertige Lebensverhältnisse zu konzeptualisieren und Handiungsstrategien

:u entwerfen.

^jrtl^^ri^oj^ l^n^tagipefe^n^ioi^^^ B^^^(Q,Q^^^QW^^w^^f^^ ^
•|l@[^(Oil@R?^^^^%^.^^^ ^M^W^^^WS^^^Si!!^^
^Ät^^l^^^ÜrBetiiildc^)^^^

k Ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben 'Sie sich geäußert?

i welcher Form haben Sie sich geäußert?

] per E-Mail

i per Brief

|t£^^j|&s|öjSraj^^ (^
rn^^g^ürili^i^wen^^lfälF^^^^
|^^^^hürai@!l^?^:^^^^^^^



a

Wenn

ja

Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte

|x
benennen Sie

nein

ihren

(weiter mit Frage 7)'

Auftraggeber!



?.^M
^tiiFiEiti^n'si^irtejE^te^
^^|i|g^n;iran^pij^z|0^ffien^fon^(^^^
^^^8^^a|2^^hÜifNil<l^^'^ ^^•S^^^^ä^ ^^^^^ ^

X ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen ii
den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss de;

Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

äOrt^0aturnN ^^^^^^^ ;^H^^; W^^^ i

Berlin, -12.12,2020

^lÜiri^Rfchr^^^^^^^^t^^^^^^^;:^^

___

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Dr, Andreas Kallert 12.12,20

Email: kallert@staff.uni-marburg,de

Thüringer Landtag

Verfassungsausschuss.

Jürgen-Fuchs-Straße l

99096 Erfurt

Den ^itcjliüdorn d'•^1

•;r><";^JO

Mh

1'i'iürin^e;' l...^;^:';7g

ZL! Ü C 11 i'ilt

7/837

^ ^^lUM^

THü'R, LANDTAG POS'
17,12.2020 17:51

0/f^.fcä ?0

zum Themenkomplex
"Herstellung gleichwertiger
Lebensverhältnisse"

Stellungnahme im Rahmen des Anhörungsverfahrens des Thüringer Landtags zum

Themenkomplex „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse"

Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses,

sehr geehrte Damen und Herren,

für die Einladung zur Beteiligung am Anhörungsverfahren darf ich mich herzlich bedanken.

Konkret geht es bei der angeforderten Stellungnahme um den Themenkomplex „Herstellung

gleichwertiger Lebensverhältnisse" im Rahmen des Gesetzeseritwurfs der Fraktion der CDU

zur Änderung und Aufnahme von Staatszielen, Das hier zu behandelte Staatsziel der

Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse (Drucksache 7/1 629) behandle ich aus der.

Perspektive der Sozialwissenschaften und auf Basis meiner fachlichen Expertise vor allem aus

zwei Studien zu gleichwertigen Lebensverhältnissen in Bayern und in Hessen.

Laut Gesetzesentwurf der Fraktion der CDU „Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung

des Freistaats Thüringen - Aufnahme von Staatszielen und Gleichheitsrechten" soll folgender

Text.als Staatsziel in Artikel 41c der thüringischen Verfassung aufgenommen werden;

' Zum einen „Gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern" (zusammen mit Simon Dudek, 2017, abmfbar unter;
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Studien/Studien 2-17_Lebensverh_Bavern.pdf) und zum
anderen „Gleichwertige Lebensverhältnisse? Zur Entwicklung der ländlichen Räume in Hessen" (zusammen mit
Bernd Belina, Michael Mießner & Matthias Naumann, 2020, abrufbar unter:
https://www,rosalux.de/fileadmin/rlsuploads/Ddfs/Studien/Studien 14-20 Lebensverhaeltnisse.pdf).



„Das Land und seine Gebietskörperschaften fördern die Herstellung gleichwertiger

Lebensverhältnisse in den verschiedenen Landesteilen."

Die Stellungnahme gliedert sich erstens in einen eher allgemein gehaltenen Teil. und zweitens

in die Beantwortung derjenigen Fragen des Fragenkatalogs, die im Rahmen meiner Expertise

sind. ' •

Gleichwertige Lebensverhältnisse: Stellungnahme zur Aufnahme des Staatsziel in die

Thüringische Verfassung

Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse als Staatsziel in,die Verfassung des

Freistaats Thüringen festzuschreiben, ist zunächst einmal ein begrüßenswertes Ziel.

Gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Landesteilen— ländliche und städtische Räume in

all ihren Verschiedenheiten - erhalten damit Verfassungsrang und erfahren somit eine

politische Aufwertung.

Mit der im Antrag geforderten Aufnahme in die Thüringische Verfassung würde der Freistaat

Thüringen anderen Bundesländern folgen. So wurde etwa in Bayern nach einem

Volksentscheid im Jahre 2013 ein entsprechendes Staatsziel in die Bayerische Verfassung

aufgenommen; Der Staat „fördert und sichert gleichwertige Lebensverhältnisse und

Arbeitsbedingungen in ganz Bayern, in Stadt und Land" (Art, 3 Abs. 3 Satz 2 BayVerf).

Ebenso finden sich etwa Aussägen zur Hinwirkung auf gleichwertige Lebensverhältnisse in

der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen oder zur Förderung gleichwertiger

Lebensverhältnisse in der Verfassung Baden-Württembergs. Zuletzt wurde in die novellierte

hessische Verfassung ein ebensolches.Staatsziel eingefügt, nachdem in einer

Volksabstimmung 2018 der neue Artikel 26d HV mit rund 90% der Stimmen angenommen

worden war: „Der Staat, die Gemeinden und Gemeindeverbände fördern die Errichtung und

den Erhalt der technischen, digitalen und sozialen Infrastruktur und von angemessenem

Wohnraum, Der Staat wirkt auf die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Stadt und

Land hin." Jedoch scheiterte 2019 in Mecklenburg- Vorpommern die Verfassungsänderung

und Aufnahme der „Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Arbeitsbedmgungen als

Staatsziel in die Landesverfassung" als Antrag der Opposition (DIE LINKE) an der

notwendigen Mehrheit.



Allerdings ist bei all der verfassungsrechtlichen Zustimmungen zum Ziel gleichwertiger

Lebensverhältnisse aufLanderebene zu bedenken, dass aus einer Veraokerung von

gleichwertigen Lebensverhältnissen in der Verfassung auch ein Verfassungsauftrag abzuleiten

ist, der jedoch ob der fehlenden Definition von gleichwertigen Lebensverhältnissen in

nachfolgenden gesellschaftspolitischen Prozessen mit Inhalt zu füllen ist, Das heißt: Der

Verankerung in der Verfassung als rechtlicher Begriff der gleichwertigen Lebensverhältnisse

muss auch ein politischer Begriff der gleichwertigen Lebensverhältnisse folgen. Denn obwohl

der Begriff der gleichwertigen Lebensverhältnisse in den aktuellen politischen Debatten eine

zunehmend prominente Rolle einnimmt und eben als Rechtsbegriff sowohl aufBundesebene

im Grundgesetz und vermehrt.auch aufLandesebene in Landesverfassungen Verwendung

findet, gibt es .keine einheitliche Definition dieser Begrifflichkeit. Deshalb braucht es zunächst

eine Näherung an Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. .

Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse wurde 1994 im Zuge der deutschen

Wiedervereinigung als politisches Handlungsziel in Artikel 72 des Grundgesetzes

aufgenommen. Dieser Artikel regelt die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz von Bund

und Ländern,2 Damit wird allerdings in erster Linie ein Eingriffsrecht der Bundesregierung in

Landesrecht formuliert, sollte die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im

Bundesgebiet eine Bundesgesetzgebung erforderlich machen. Diese Möglichkeit des Bundes

wird jedoch vom Bundesverfassungsgericht äußerst restriktiv ausgelegt, wonach das

„bundesstaatliche Rechtsgut gleichwertiger Lebelisverhältnisse" erst bedroht sei, „wenn.sich

die Lebensverhälthisse in den Ländern der Bundesrepublik in erheblicher, das

bundesstaatliche Sozialgefüge beeinträchtigender Weise auseinanderentwickelt haben".3 Das

Verfassungsgericht legt jedoch nicht genauer fest, was die Kriterien und Schwellenwerte sein

sollen, die eine solche Beeinträchtigung des Sozialgefüges nahelegen, Damit wird das

Gleichwertigkeitspostulat zu einem „verfassungsrechtlich stumpfen Schwert",4 Ein.Stück weit

konh'eter bestimmt das Raumordnungsgesetz, dass „im Gesamtraum der Bundesrepublik

Deutschland und in seinen Teih'äumen [.,.] ausgeglichene soziale, infrastrukturelle,

wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Verhältnisse anzustreben [sind]. Diese Aufgaben

2 Bereits 1949 war in Artikel 72 des Grundgesetzes die Gesetzgebungskompetenz des Bundes gegenüber den
Ländern geregelt. Damals stand an der Stelle der «Gleichwertigkeit» die «Einheitlichkeit» - also ein Begriff, der
noch deutlicher auf eine Angleichung der Lebensverhältnisse abzielt. Mit der Verfassungsreform 1994 im Zuge
der deutschen Wiedervereinigung wurde aus der «Einheitliohkeit» die «Gleichwertigkeit» der Lebensverhältnisse,
3 BVerfG - Bundesverfassungsgericht (2002); Urteil des Zweiten Senats vom 24, Oktober 2002, in: BVerfGE
10-6, 62166., 24.10,2002, unter;

www.bundesverfassungsgericht,de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2002/10/fs20021024_2bvfi)00101,html,
4 Kersten, Jens u.a. (2019); Gleichwertige Lebensverhältnisse - flir eine Politik des Zusammenhalts, in: APuZ
46/20.19, S, 7. .



sind gleichermaßen in Ballungsräumen wie in ländlichen Räumen, in strukturschwachen wie

in strukturstarken Regionen zu erfüllen." Des Weiteren sei auf „einen Ausgleich räumlicher

und struktureller Ungleichgewichte zwischen den Regionen" hinzuwirken.5 Doch auch diese

Formulierungen lassen den konkreten Inhalt der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse sehr

unbestimmt.

Diese rechtliche Unbestimmtheit bildet die Grundlage dafür, dass immer wieder insistiert

wird, „gleichwertig" bedeute nicht „gleich".6 Mit dem Postulat der Gleichwertigkeit der

Lebensverhältnisse geht also nicht die Gleichverteilung von Angeboten und Leistungen der

Daseinsvorsorge einher. Diese Position ist jedoch zweischneidig. Einerseits stimmt es, dass es

für die geforderte Herstellung sozialer Integration „nicht notwendig [ist], die

Verschiedenartigkeit der Teilräume in Gleichförmigkeit zu überführen, wohl aber extreme

Unterschiede in den Lebensverhältnissen abzubauen und Mindestbedingungen zur Teilnahme

zu gewährleisten".7 Dass „Gleichwertigkeit" nicht „gleich" bedeutet, kann dementsprechend

als Forderung nach Mindeststandards mit dem Ziel der regionalen sozialen Kohäsion

ausgelegt werden. Andererseits kann die Formulierung, etwa mit Bezugnahme auf

demographische Veränderungen, auch dazu dienen; die mangelhafte flächendeckende

Ausstattung mit Infrastrukturen der Daseinsvorsorge zu rechtfertigen.8

Die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse entzieht sich demnach einer eindeutigen und

rechtlich verbindlichen Definition - so gilt das Begriffspaar auch als „leerer Signifikant", der

es als Kompromissbegriff unterschiedlichen gesellschaftlichen Akteuren erlaubt, sich in

politischen Konflikten positiv auf ihn zu berufen. Zugleich droht er strukturelle Widersprüche

zwischen sozialräumlicher Ausgleichspolitik und Förderung von Wirtschaftswachstum zu

überdecken.9 Gleichwohl wird der Begriff vor allem in der Fach- und mitunter auch in der

politischen Diskussion mit konkreten Inhalten zu füllen versucht.

Allgemein bezieht die Diskussion in der Raumordnung das Konzept der Gleichwertigkeit der

Lebensverhältnisse auf die Themenfelder Wohnen, Arbeit, Wirtschaft, Soziales und

5 BMJV - Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2020): Raumordnungsgesetz. ROG, Berlin,

§2 Abs. l.

6 Siehe etwa: ARL (2016): Daseinsvorsorge und gleichwertige Lebensverhältnisse neu denken. Perspektiven und

Handlungsfelder, Hannover; Ragnitz, Joachim/Thum, Marcel (2019): Gleichwertig, nicht gleich. Zur Debatte um
die «Gleichwertigkeit der-Lebensverhältnisse», in: APuZ 46/2019, S. 13-18.

7 Barlösius, Eva/Neu, Claudia (2007): «Gleichwertigkeit - Ade?» Die Demographisierung und Peripherisierung
entlegener ländlicher Räume, in: PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft 146, S. 82.
8 Zum Beispiel hier: Der Beauftragte der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer (201l): Daseinsvorsorge

im demografischen Wandel zukunftsfähig gestalten, Bonn.

9 Mießner, Michael (2017): Staat - Raum - Ordnung. Zur raumordnungspolitischen Regulation regionaler

Disparitäten, Münster, S. 138 ff.



Infrastrukturen. Das Bundes Institut für Bau-, Stadt- und Raumforschung betrachtet als Teil

seiner laufenden Beobachtung der regionalen Lebensverhältnisse folgende Bereiche:

demographische Faktoren (z.B. Alterung, Bevölkerungsentwicklung),

wirtschaftliche Faktoren (z.B. BIPje Erwerbstätige, Beschäftige in wissensintensiven

Sektoren),

infrastrukturelle Versorgung (z.B. Versorgung mit Arzt* innen, Erreichbarkeit von

IC/ICE-Bahnhöfen),

Arbeitsmarktdaten (z.B. Erwerbslosenquote, Pendeldistanzen),

Wohlstand (z.B. Verschuldung und Einkommen) und

Wohnungsmarkt (Angebotsmieten).

Diese Auswahl ist jedoch kritisch zu hinterfragen. So wurde jüngst angemerkt, dass das Ziel

einer gesunden Umwelt in der Debatte bislang kaum berücksichtigt wird.12 Auch gibt es

unterschiedliche Herangehensweisen, gleichwertige Lebensverhältnisse zu ermitteln sowie

einzelne Bereiche zu gewichten sowie sie zueinander ins Verhältnis zu setzen. So kann zum

Beispiel argumentiert werden, dass niedrige Gmndstückskosten auf dem .Land fehlende

Infrastrukturen ausgleichen und Unterschiede somit nivellieren. „Alle Messkonzepte

unterliegen daher der Kritik, nicht vollständig, nicht zielgerichtet oder nicht demokratisch

legitimiert zu sein, oder alles zusammen."

Weiterhin ist die konkrete Abgrenzung, was (noch) als gleichwertig gelten kann, schwierig.

Ist die Einbeziehung medizinischer Versorgung in den Kriterienkatalog noch weitgehend

unumstritten, wird etwa die Frage nach der Erreichbarkeit deutlich kontroverser diskutiert:

Wie weit darf ein Krankenhaus entfernt sein, wie weit die nächste Allgemeinärztin oder

Fachärztin? Und wie steht es etwa um Mobilfunk, Lebensmittelläden oder

Kultureinrichtungen? Selbst wenn man sich auf sinnvolle Dimensionen der Gleichwertigkeit

einigen würde, ist die entscheidende Frage: Ab wann ist etwas ungleichwertig? Dies lässt sich

etwa am Indikator Bevölkerungsentwicklung illustrieren. Dieser wirkt sich bei sinkenden

Einwohnerzahlen aggregiert mit anderen Indikatoren negativ auf die Lebensverhältnisse aus.

10 ARL 2016; Koppers, Lothar u.a. (2018): Räumliche Gerechtigkeit - Konzept zur Herstellung gleichwertiger
Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern. Eine Studie im Auftrag des Bayerischen Landtags

im Rahmen der Enquete-Kommission zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse und

Arbeitsbedingungen, München; Fink, Philipp u.a. (2019): Ungleiches Deutschland. Sozioökonomischer
Disparitätenbericht 2019, Bonn.

H BBSR (2017,): Raumordnungsbericht 2017. Daseinsvorsorge sichern, Bonn.

12 Milbert, Antonia (2019): Wie misst man „Gleichwertige Lebensverhältnisse"?, in: APuZ 46/2019, S. 25-31.

13Milbert2019,S.25.



Für gute oder schlechte Lebensbedingungen ist jedoch weniger entscheidend, ob mehr oder -

weniger Menschen in einer Gemeinde oder einem Kreis wohnen. Vielmehr ließe sich

diskutieren, ob eine sinkende Bevölkerungszahl vor allem dann negative Auswirkungen auf

die Lebensqualität hat, wenn aus ökonomischen Effizienzgründen Schließungen von

Krankenhäusern, Behörden oder aber auch von Lebensmittelläden die Folge sind - es sich

also um eine „sich selbst verstärkende Entwicklung"14 handelt, die jedoch politisch durch

Sach- und Sparzwänge vermittelt ist.

Eine weitere Problematik bei der Messung bezieht sich auf die gewählte IVIaßstabsebene:

Zumeist beziehen sich die Indikatoren aus pragmatischen Gründen auf die Kreisebene

(kreisfreie Städte, Landkreise). Allerdings ist diese Ebene für die zu betrachtenden

Dimensionen von Lebensverhältnissen nicht immer gut geeignet und entsprechend umstritten.

So weist Milbert daraufhin, dass die Kreisebene etwa zur Erfassung von Arbeitsmärkten zu

klein, für eine Abschätzung der Qualität der Daseinsvorsorge jedoch zu groß sei.16 Dies

unterstreicht die Notwendigkeit von länderspezifischen Untersuchungen wie die hier

vorliegende Studie zu Hessen, die auch die Gemeindeebene in den Blick nehmen.

Die berechtigte Forderung, dass der Staat dem im Grundgesetz und Raumordnungsgesetz

verankerten Ziel der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse nachkommen muss, droht

aufgrund der Abstraktheit dieses Ziels ins Leere zu laufen.17 Im Namen der Gleichwertigkeit

der Lebensverhältnisse erhobene Ansprüche können mit Verweis auf andere Kriterien,

Grenzwerte oder räumliche Maßstabsebenen zurückgewiesen oder durch eine Aufrechnung

von Vor- und Nachteilen relativiert werden. Deshalb ist es wichtig, solche Forderungen mit

konkreten Inhalten zu verbinden.

Hierfür könnte und sollte der Landtag in Thüringen den Beispielen in Bayern und

Brandenburg folgen und eine Enquete-Kommission zum Themenkomplex gleichwertige

Lebensverhältnisse einsetzen.

In Brandenburg wurde in Reaktion aufwachsende politische Unzufriedenheit und starke

räumliche Disparitäten im Sommer 2015 vom Landtag eine Enquete-Kommission zur Zukunft

14 Fink, Philipp/Tiemann, Heinrich (2017): Den Teufelskreis durchbrechen. Neue Strukturpolitik als eine
Antwort aufwachsende Disparitäten, Bonn, S. 2.

15 Neu, Claudia (2009): Daseinsvorsorge und territoriale Ungleichheit, in: Neu, Claudia (Hrsg.):
Daseinsvorsorge. Eine gesellschaftswissenschaftliche Annäherung, Wiesbaden, S.80-96.
16Milbert2019,S.31.

17 Kersten, Jens u.a. 2019.



der ländlichen Räumen eingesetzt. Auch wenn die Kommission sich primär laut Titel mit

der Zukunft der ländlichen Räume - durchaus nachvollziehbar im stark ländlich geprägten

Brandenburg - befasste, standen stets gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Landesteilen

als Zielvorgabe auf der Agenda. Aufgabe der Enquete-Kommission war es, Empfehlungen für

das Land und die Kommunen zu erarbeiten, wie Brandenburgs ländliche Regionen nachhaltig

entwickelt werden könnten. Mitglieder der Enquete-Kommission waren Abgeordnete aller

Fraktionen, Wissenschaftler* innen, Landkreistag sowie Städte- und Gemeindebund. Im April

2019 legte die Kommission nach vier Jahren Arbeit einen 250 Seiten umfassende

Abschlussbericht vor, der ein fraktionsübergreifendes Bekenntnis zur Förderung des

ländlichen Raumes in Brandenburg mit weit über 100 konkreten Empfehlungen darstellt.

Der Bericht behandelt dabei die Themenfelder Siedlungsstrukturentwicklung, regionale

Wertschöpfung und Beschäftigung, digitale und technische Infrastruktur, Mobilität,

Nahversorgung, soziale Infrastruktur sowie gesellschaftlichen und politischen Teilhabe.

In Bayern, wo bereits 2013 in einem Volksentscheid mit großer Mehrheit für die Aufnahme

des Staatsziels der Förderung und Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und

Arbeitsbedingungen in ganz Bayern gestimmt worden war, wurde Mitte 2014 die Enquete-

Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern" eingesetzt mit dem Ziel:

„Erarbeitung von Handlungsstrategien und Empfehlungen an den Landtag und die

Staatsregierung, wie das Verfassungsziel der Förderung gleichwertiger

Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen und eine ausgeglichene Entwicklung der

Teilräume umgesetzt werden können.' °

Die Mitglieder der Kommission, Abgeordnete aller Fraktionen sowie Expert* innen, stellten

2017 ihren rund 150 Seiten starken Bericht vor. Schwerpunkt und richtungsweisend ist hierbei

das Konzept der „Räumlichen Gerechtigkeit": Diese wird in vier Dimensionen - Verteilungs-,

Verfahrens-, Chancen- und Generationengerechtigkeit - unterteilt und anschließend

konzeptualisiert, indem die Messung und das Monitoring von „Räumlicher Gerechtigkeit"

detailliert vorgeschlagen werden. Dem folgen eine Bestandsannahme zu den jeweiligen

18 Landtag Brandenburg (2019): Bericht der Enquete Kommission "Zukunft der ländlichen Regionen vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels" (Drucksache 6/11258).
19 Tautz, Alexandrä(2019): Die Repolitisierung des Themas Ländliche Räume in Brandenburg. Erfahrungen aus

der Enquete-Kommission zur Zukunft der ländlichen Räume des Brandenburger Landtags, in: Nachrichten der

ARL 2/2019, S. 22-25.

20 Landtag Bayern (2017): Bericht der Enquete-Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern"

(Drucksache 17/19700), S. 8.



Indikatoren dieser vier Dimension in Bayern sowie Handlungsempfehlungen für die

Realisierung „Räumlicher Gerechtigkeit" im Freistaat.

Der Landtag Thüringen könnte sich an diesen beiden Kommissionen und ihrer Arbeitsweise

orientieren und zur Konkretisierung des Staatsziels gleichwertiger Lebensverhältnisse

ebenfalls eine Enquete-Kommission einsetzen, die das Parlament um Expert*innen-Wissen,

aber auch um zivilgesellschaftliche Erfahrungen bereichert.

Schlussfolgerungen

Die Aufnahme des Staatsziels, wie im Antrag der CDU-Fraktion (Drucksache 7/1629)

gefordert, ist sinnvoll, kann aber nur ein erster Schritt sein. Aus dem abstrakten Staatsziel der

Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse müssen konkrete Maßnahme hin zu einer

Umsetzung getroffen werden sowie ein Monitoring über den Zustand und die Entwicklung

der Lebensverhältnisse erfolgen.

Klar sollte auch sein: Ohne die Kommunen kann ein solches Staatsziel nicht erreicht werden

und die Kommunen wiederum benötigen eine finanzielle Ermächtigung, damit sie

eigenständig gestalten und wirken können. Erst dann können sie die vor Ort notwendigen

Infrastrukturen bereitstellen und eine angemessene, wohnortnahe Daseinsvorsorge

sicherstellen. Aufgabe des Landes Thüringen muss sein, die Kommunen bei diesen Aufgaben

- vor allem im Hinblick auf Finanzen - zu unterstützen, damit gleichwertige

Lebensverhältnisse hergestellt werden können.

Es sind insbesondere die sozial benachteiligten Gruppen, die auf eine gute Daseinsvorsorge

und soziale Infrastrukturen angewiesen sind. Umgekehrt können gerade diese Gruppen eine

durch schlechte Finanzausstattung bedingte mangelhafte Versorgung mit öffentlicher

Daseinsvorsorge und/oder hohen Gebühren und Beiträgen für Kitas, Vereine, Bibliotheken

etc. nur schlecht kompensieren. Damit die Kommunen eine umfassende soziale Infrastruktur

bereitstellen können, benötigen sie ausreichende finanzielle Mittel. Dies ist für soziale

Gerechtigkeit unei-lässlich. Eine mangelhafte Finanzausstattung und entsprechend schlechte

öffentliche Infrastrukturen wirken dagegen - vor allem im Bildungs- und Jugendbereich - als

Verstärker von Armutstendenzen und Ungerechtigkeiten.2 Um dem entgegenzuwirken, reicht

jedoch Geld allein nicht aus. Politischer Wille und progressive Koalitionen auf lokaler Ebene

Engartner, Tim.(2020): Okonomisierung schulischer Bildung. Analysen und Alternativen, Berlin.



müssen darüber hinaus sicherstellen, dass die Mittel auch tatsächlich vor allem

marginalisierten Gruppen sowie breiten Bevölkerungsschichten zugutekommen.

Neben der komrriunalen Finanzausstattung, die für soziale Infrastrukturen unerlässlich ist, ist

Demokratisierung als zweites Element wichtig für gleichwertige Lebensverhältnisse. Aber

auch Demokratie hängt ganz wesentlich von den Finanzen ab: Ohne Geld bleiben die meisten

demokratischen Bürgerbeteiligungsverfahren nur Schaulaufen ohne Effekte. Strukturen auch

auf kommunaler Ebene, unter und mit denen sich demokratische Kultur hin zu einer

gerechteren Gesellschaft entwickeln kann, sind daher für die Herstellung gleichwertiger

Lebensverhältnisse notwendig. Dies ist gegenwärtig angesichts der.wachsenden Gefahr

rechter, antidemokratischer Strömungen umso wichtiger.22

22 Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft (Hrsg.) (2019): Wissen schafft Demokratie. Ländlicher Raum,
Berlin.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Welche praktisch-politischen Auswirkungen werden die vorgeschlagenen
Verfassungsänderungen Ihrer Beurteilung zufolge für das Staatshandeln nach sich
ziehen und welchen Unterschied würden die Änderungen im Vergleich zur heutigen
verfassungsrechtlichen Lage für das Staatshandeln - namentlich auch für die Ziele
dieses Handelns - im Einzelnen machen?

Antwort:

Auf Aufnahme des Staatsziels der „Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse" in
die Verfassung verpflichtet den Staat, hier auch aktiv daran zu arbeiten und räumliche
Disparitäten zu reduzieren. Mit der Aufnahme dieses Staatsziels in die Verfassung
erhält die Thematik mehr politisches Gewicht und eine höhere Dringlichkeit.

Wie beurteilen Sie die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen allgemein mit Blick
auf rechtstechnische Aspekte einer Verfassung?

Wie beurteilen Sie die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen mit Blick auf die
verfassungspolitische Maxime, dass Verfassungen um ihrer Flexibilität und Stabilität
willen abstrakt formuliert bzw. - wie es ein Napoleon zugeschriebenes Zitat ausdrückt -
„kurz und dunkel" sein sollten?

Welche in der Thüringer Landesverfassung niedergelegten rivalisierenden
verfassungsrechtlichen Positionen bzw. Rechte legen aus Ihrer Sicht die Einfügung
neuer Staatsziele wie der in den Gesetzentwürfen vorgeschlagenen nahe, um bisher
nicht in der Verfassung enthaltenen Zwecken in Politik, Verwaltung oder Gerichten,
insbesondere bei Abwägungsprozessen, zur Verwirklichung zu verhelfen?

Inwiefern bedeutet angesichts des allgemeinen Gleichheitssatzes der Thüringer
Verfassung (Art. 2 Abs. 1: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich") die
verfassungsrechtliche Heraushebung einzelner gesellschaftlicher Gruppen bzw.
Merkmale hinsichtlich des Diskriminierungsverbotes ihrerseits eine
verfassungspolitische Ungleichbehandlung solcher Gruppen bzw. Merkmale, die nicht
ebenso explizit in der Verfassung aufgeführt werden; und aufgrund welcher
verfassungsimmanenten Kriterien könnte eine entsprechende Benennung einzelner
Gruppen bzw. Merkmale in der Verfassung gerechtfertigt werden?

Ist es notwendig, die jeweils vorgeschlagene Änderung auf der Ebene der Thüringer
Verfassung zu regeln?

Es ist nicht zwingend auf der Verfassungsebene notwendig, aber angesichts starker
und teils auch wachsender räumlicher Disparitäten ist es sinnvoll, dass mit einer
Aufnahme des Staatsziels in die Verfassung die Herstellung gleichwertiger
Lebensverhältnisse politisch stärker gewichtet wird.

Ist das angestrebte Regelungsziel bereits im „Hoheitsbereich" der Thüringer
Verfassung bzw. für Menschen in Thüringen verbindlich gesetzlich geregelt?

Bewirkt die jeweils beabsichtigte Verfassungsbestimmung etwas, d.h. führt sie eine
Rechtsfolge herbei (zumindest für die Abwägung gegen ein anderes Recht mit
Verfassungsrang)?
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9.

10.

11.

12.

13.

Unterstellt, die Änderungen finden Eingang in die Thüringer Verfassung:

Wird die jeweils beabsichtigte Änderung auch das intendierte Ziel erreichen können?

Es muss im Anschluss an eine Verfassungsänderung geklärt werden, wie gleichwertige
Lebensverhältnisse definiert werden, was als ungleichwertig gilt und welche
Handlungsziele (z.B. Mindeststands, Qualität) in Bezug auf Infrastrukturen und
Daseinsvorsorge notwendig sind.

Zugleich braucht es ein Monitoring, d.h. eine laufende Raumbeobachtung über den
Stand und das Wirken der politischen Maßnahmen in Bezug auf gleichwertige
Lebensverhältnisse

Unterstellt, die Änderungen finden Eingang in die Thüringer Verfassung:

Können jeweils durch die Formulierung insgesamt und/oder einzelner Satzteile des
zukünftigen Verfassungstextes für die Thüringer Verfassung selbst und/oder für
Personen oder Personengruppen Thüringens negative Folgen entstehen?

Nein, meiner Einschätzung nach gibt es keine negativen Folgen.

Unterstellt, die Änderungen finden Eingang in die Thüringer Verfassung:

Können jeweils durch die beabsichtigte Verortung der Änderungen in der Verfassung
oder die Verfassungsänderung an sich für die Thüringer Verfassung selbst und/oder für
Personen oder Personengruppen Thüringens negative Folgen entstehen?

Nein, gleichwertige Lebensverhältnisse und damit eine Versorgung mit (sozialen)
Infrastrukturen in allen Landesteilen stärkt insbesondere sozial vulnerable
Personengruppen, die auf Leistungen der Daseinsvorsorge besonders angewiesen
sind.

Ist die Aufnahme eines Staatsziels mit dem Inhalt, die Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse in den verschiedenen Landesteilen zu fördern, Ihrer Meinung nach
eine sinnvolle Ergänzung der Thüringer Verfassung?

Ja, das ist eine sinnvolle Ergänzung, der jedoch weitere Schritte folgen müssen.

Wie bewerten Sie eine Festschreibung des Prinzips der Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse in allen Landesteilen in der Thüringer Landesverfassung? Wie
bewerten Sie die Auswirkung einer solchen Bestimmung auf bestehendes (Landes-
) Recht sowie auf bestehende Politik?

Mit der Festschreibung dieses Prinzips geht ein Verfassungsauftrag einher, der in der
Fo/ge noch in politische Maßnahmen umgesetzt werden muss. Dies wird Auswirkungen
auf die Struktur- und Regionalpolitik haben, auf die Förderpolitik und die kommunale
Finanzausstattung und damit den Länderhaushalt. Gleichwertige Lebensverhältnisse
sind ein umfassendes Konzept, das sehr viele Gesellschaftsbereiche betrifft, von daher
sind die potentiellen Auswirkungen im Konkreten schwer zu bewerten.
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14. Wie bewerten Sie den Zusammenhang zwischen einer nationalen bzw. regionalen
Politik der Gewährleistung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen
Landesteilen und der Umsetzung der unionseuropäischen Kohäsionspolitik? Sollte ein
Bezug auf die unionseuropäische Kohäsionspolitik explizit erwähnt werden?

Die europäische Kohäsionspolitik zielt auf den sozialen Zusammenhalt und fokussiert
auf räumliche Disparitäten. Entsprechend werden Fördermittel an strukturschwache
Regionen vergeben, die nach sozioökonomischen Kriterien (d.h.
unterdurchschnittliches BIP) ermittelt werden. Die Finanz- und Fördermittel der
europäischen Kohäsionspolitik sind daher wichtige Mittel zur Herstellung gleichwertiger
Lebensverhältnisse. Allerdings werden gleichwertige Lebensverhältnisse in und
zwischen den thüringischen Landesteilen weitere Maßnahmen erfordern und müssen
sich an den spezifischen thüringischen Verhältnissen orientieren. Eine explizite
Bezugnahme auf die EU-Kohäsionspolitik ist nicht notwendig.

Was für Voraussetzungen müssen zunächst vorliegen, damit das Land Thüringen ein
Staatsziel gleichwertige Lebensverhältnisse in der Praxis effektiv umsetzen könnte?

Es braucht in der Folge des Staatsziels einen gesellschaftspolitischen
Aushandlungsprozess über die konkreten Ziele in Bezug auf die Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse und Ober die raumordnungspolitischen Mitteln zur
Erreichung dieser Ziele. Hierfür ist ein Monitohng/laufende Raumbeobachtung
notwendig, indem bestimmte (zuvor festgelegte) Indikatoren Auskunft geben über die
den gegenwärtigen Stand und die Entwicklung räumlicher Disparitäten in Thüringen.
Anschließend braucht es einen politischen und gesellschaftlichen Konsens über die
raumwirksamen Konsequenzen, um diese Dispahtäten abzubauen. Dies beinhaltet
auch eine Diskussion über die jeweils zuständigen Ebenen (Land, Kommunen etc.). Die
Einsetzung einer Enquete-Kommission über die konkrete Ausgestaltung des Staatsziels
so//te daher in Erwägung gezogen werden.

15.
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16.

17.

18.

Welche (rechts-)politischen Anstrengungen halten Sie für notwendig, damit in allen
Landesteilen Thüringens bzw. mit dem Freistaat vergleichbaren Regionen erfolgreich
gute Lebensverhältnisse perspektivisch erreicht bzw. erhalten werden?

Zentral für gute Lebensverhältnisse ist der (auch finanziell barrierefreie/-arme) Zugang
zu Leistungen der Daseinsvorsorge und die Ausstattung mit Infrastrukturen. Es sind
insbesondere die sozial benachteiligten Gruppen, die auf eine gute Daseinsvorsorge
und Infrastrukturen angewiesen sind. Umgekehrt können gerade diese Gruppen eine
durch schlechte Finanzausstattung bedingte mangelhafte Versorgung mit öffentlicher
Daseinsvorsorge und/oder hohen Gebühren und Beiträgen fürKitas, Vereine,
Bibliotheken etc. nur schlecht kompensieren. Damit die Kommunen eine umfassende
soziale Infrastruktur bereitstellen können, benötigen sie ausreichende finanzielle Mittel.
D/es ist für soziale Gerechtigkeit unerlässlich. Eine mangelhafte Finanzausstattung und
entsprechend schlechte öffentliche Infrastrukturen wirken dagegen - vor allem im
Bildungs- und Jugendbereich - als Verstärker von Armutstendenzen und
Ungerechtigkeiten und in der Folge von räumlichen Disparitäten. Um dem
entgegenzuwirken, reicht jedoch Geld allein nicht aus. Politischer Wille und progressive
Koalitionen auf lokaler Ebene müssen darüber hinaus sicherstellen, dass die Mittel
auch tatsächlich vor allem marginalisierten Gruppen sowie breiten
Bevölkerungsschichten zugutekommen.

Neben derkommunalen Finanzausstattung, die für soziale Infrastrukturen unerlässlich
ist, ist Demokratisierung als zweites Element wichtig für gleichwertige
Lebensverhältnisse. Aber auch Demokratie hängt ganz wesentlich von den Finanzen
ab: Ohne Geld bleiben die meisten demokratischen Bürgerbeteiligungsverfahren nur
Schaulaufen ohne Effekte. Strukturen auch auf kommunaler Ebene, unter und mit
denen sich demokratische Kultur hin zu einer gerechteren Gesellschaft entwickeln
kann, sind daher für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse notwendig.

Sollte der Förderauftrag des Staatsziels auch an die kommunalen
Gebietskörperschaften gerichtet sein? Welchen Beitrag können die Kommunen im
Verbund bzw. einzelne Kommunen für sich genommen zur Herstellung gleichwertiger
Lebensverhältnisse in Thüringen leisten?

Die Kommunen spielen bei der Versorgung mit Infrastrukturen und Daseinsvorsorge
eine, wenn nicht sogar die entscheidende Rolle - ohne sie ist die Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse nicht erreichbar. Sie sollten und müssen daher auch
adressiert werden. Allerdings müssen die Kommunen auch in die Lage versetzt
werden, diese Aufgaben in ausreichendem und in gewissem Maße auch
selbstbestimmt wahrnehmen zu können. Hierfür ist eine finanzielle Mehrausstattung,
die deutlich über projektbezogene Fördermittel hinausgeht, dringend notwendig.

Wie bewerten Sie die Überlegung, dass das Prinzip gleichwertiger Lebensverhältnisse
neben regionalen Disparitäten auch auf andere Dimensionen wie Z.B. altersbedingte
und soziale Unterschiede abzielen sollte?

Gleichwertige Lebensverhältnisse beinhalten soziale und damit demographische
Dimensionen in räumlicher Perspektive. So sind etwa die Versorgung mit
wohnortnahen Gesundheitsleistungen oder ein bamerefreier öffentlicher Nahverkehr
(auch und besonders in dünnbesiedelten und alternden Regionen) wesentliche
Elemente gleichwertiger Lebensverhältnisse. und ermöglichen soziale Teilhabe. Soziale
oder altersbedingte Unterschiede sind im Konzept gleichwertiger Lebensverhältnisse in
allen Landesteilen daher bereits integriert und müssen nicht extra adressiert werden.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



LANDTAG POST
7.12.2020 1'5:Ö§ Anlage 4

FormblattzurDateneriiebung • .

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BetelligtentranäparenzdoKumentatIonsgesetzes

Jede natürliche'oder .juristische ^.Person, die" sic^ mit ©lnetp/sc^r.iftl|chen B^itrag.'.an einem-

Gesetzgebungsvertahren ' • beteiligt hat, ist nach ' cfem . Thüringer

BeteiiigtentransparenzdoRumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet; die naohfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie'Zutreffend - zu mpchen,,

Die Informationen der folgenden. Felder 1 bis 6 werdsn .In .jedem Fall 'als verpflichtende
Mndestlnformationen gemäß § 5 Abs. 1\ ThürBeteHdokG [n der Beteii!gtentrans[5arenzdoi<uimentation
veröffentlicht Ihr. Inhaltlicher Beitrag, wird zusätzlich nur dann auf den Internefselten des
.Thüringer Landtags veröffentlteht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu ertelEen.

Bitte gut !eserf!ch ausfüften und zusQmmen mit der StölSungnahmQ senden!

Zu welchem Geseteentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?,

Fünftes (äesetz zur .Änderung der Verfassung de? Freistaats Thüringen - Aufnqhme von
Staatszlelen und Stärkung von Glelchheltsrechten ••

hier: ThemenRomotex „Schutz vorAHerstHskriifnInIerung"

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU. . . ' . ,
~Drück3ach87/1629- • .

1. J

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer Juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene '

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaftdes öffentlichen Rechts» Stiftung des
öffentlichen Rechts)?' ' • • ' •• .-

(§ S Abs. 1 Nr. 1,' 2 TtiörBeteiIdokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

r3S WA^re^/ %^2> ^-^z>
Tflt/^^ffA/ TWZ/^€^

k • • > l

Geschäfts- oder Dienstadresse
l' • ''' , ,\ .

Straße, •Hausnummer (oder Postfach)'

Postleitzahl, Ort

Organ! satlonsform

e, (/. (. 'VECZ/I^

^Ts-^revTEe
i' . » . • , '. , * ' > ;

STV.3

3308^-. -ETTÜKT
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d, h.,als Privatperson? ' .
(§ 5 Abs. 1 Nr. t. 2 ThürBefelldokG) ' . .

Name ' . Vorname '. •

a Geschäfts- oder Dienstadresse . . . a Wohnadresse

(Hinweis: Angabsn zur Wohnadrssse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Dia Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentllchfc) ,. ' •

Straße, Hausnummer

Postieitzahl, Ort f ,



3.

4.

5.

6.

Was Ist der Schwerpunkt Ihrer Inhaltlichen oder berufllchön Tätigkeit?
(§5Ab3.1Nr.3Thürß9lsildokQ)-. • '. •

^/ee^s-Gwrr^/c^^ •SP/r-ArA/t/^e^A/j)

Haben Sie.ln Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher

V bofürwortat, . .

D abgelehnt, . • • •

a-. ergänzungs" bzw. änderungsbectWg eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesefzgebuhgsve^fahrenzusamment;
(§ S Abs. 1 Nr. 4 ThürBetelldok'G) ' . . . . - . .

Wurden -Sie vom Landtag .gebeten, einen SGhriftiichen Beitrag zum Geselzgebungsvorhaben •
einzureichen? ' , ' • ,
(§ 6 Abs. 1 Nn 5 ThürBetelldokG) , ' . • '

a . ja (Hinweis: weiter mll Frage 8) • nein ' , .

Wenn Ste die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anläss haben SEe''stoh geäußert?

oneesc^^irrs ves ^A/& ^ . .

T'6S ' ^E^/ö?£7</[/^Te^r^A>^7

In welcher Form haben Ste sloh geäußert? . . ' , . ...

^ : ' perE-i\/ia1l—'.^

0 per Brief • • ' • . . , .

Haben Sis sich als Anwaltskanzlel im Auftrag elnes Auftrpggebers mit schriftlichen Beiträgen
am jSesetzgsbungsverfahren beteiligt?
(§BAbs.1NF..6ThürBetetklok6) ' , • .

D ja C^ rtein (weiter mit Frage 7) '

Wenn Sie die Frage 6 bejaht.haben: Bitte benennen Sie Ihr^n Auftragaebert



7.

Stimmen Sie einer Veröffentllch.urig Ihres schriftlichen Beitrages (n der
Befoltjgtentranspärenzdokumentatlon zu? '
(§ 6 Abs. 1 Satz 2 ThOrßeteIfdokG) . [ '. .

^ Ja. , • • 0 . nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Rrchtlgkeit und Vollständigkeit der Angaben„Änderungen •
In den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Ab'schluss des
Gesetzgebungsverfahrsns mitteilen. . ' •

Ort, Datum

•^e^/tri ~) /tf./^z. ZoZo l

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - 
Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten—
Schutz vor Altersdiskriminierung 
Mündliches Anhörungsverfahren gemäß § 79 GO des Thüringer Landtags 

Sehr geehrte  

der tbb beamtenbund und tarifunion thüringen e.V. (tbb) bedankt sich für die Fristverlänge-
rung. 

Der tbb als Dachverband aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst befürwortet die Auf-
nahme des Schutz vor Altersdiskriminierung in die Thüringer Verfassung. 

Der besondere Gleichheitssatz des Art.3 Abs.3 GG Grundgesetz enthält kein ausdrückli-
ches Diskriminierungsverbot aufgrund des Lebensalters. Gleiches galt bislang für die Thü-
ringer Verfassung (Art 2 Abs. 3). Einen Schutz gab es bislang nur auf gesetzlicher Ebene 
u.a. durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. In der Gesetzesbegründung zu §1 
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), der ein Diskriminierungsverbot bzgl. des 
Lebensalters enthält, heißt es: „Der Begriff ‚Alter' meint Lebensalter, schützt also gegen 
ungerechtfertigte unterschiedliche Behandlungen, die an das konkrete Lebensalter an-
knüpfen." Zwar gibt uns das AGG damit eine Definition, was unter Diskriminierung wegen 
Alters zu verstehen ist, selbst schützt es jedoch nur im geringen Umfang vor selber, da 
vorrangiges Ziel die Gleichbehandlung ist und nicht der Schutz besonderer Altersgruppen. 

Die Frage nach der Aufnahme des Diskriminierungsgrunds Lebensalter in die Verfassung 
fügt sich in die aktuelle Diskussion ein, wonach die Bedeutung des Lebensalters immer 
stärkere Anerkennung findet. Die UN-Generalversammlung setzte 2010 eine Arbeitsgrup-
pe ein, um die Menschenrechte Älterer systematisch zu untersuchen und Maßnahmen zur 
Verbesserung des Menschenrechtsschutzes zu diskutieren. Die Zahl der Erwerbstätigen 
wird ohne Gegenmaßnahmen bis 2025 um rund 60.000 in Thüringen schrumpfen. Diese 
Entwicklung schlägt sich in der Debatte um Altersgrenzen auf dem Arbeitsmarkt nieder:  



tbb 
• beamtenbund 

und tarlfunion 
thüringen 

Starre Altersgrenzen stehen im Widerspruch zu Flexibilität, Potentiale älterer Menschen 
bleiben ungenutzt. 

Auf der anderen Seite wird vermehrt eine Herabsetzung bestehender Mindestaltersgren-
zen diskutiert: Beispiele sind die auf kommunaler und Landesebene zum Teil bereits prak-
tizierte Herabsatzung des Wahlalters auf 16 Jahre und das Begleitete Fahren mit 17 nach 
§48a Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) und §6e Straßenverkehrsgesetz (StVG). 
Die steigende Relevanz der Kategorie Lebensalter zeigt auch die Diskussion um Kinder-
rechte. 

Den Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist es nach den Rückmeldungen, die wir aus un-
seren 34 Fachverbänden in Thüringen erhalten haben, wichtig, dass all diese Aspekte der 
Altersdiskriminierung mit der Aufnahme des Altersdiskriminierungsverbots in die Thüringer 
Verfassung mitumfasst werden. 

Zu Frage 6 
Der tbb hält eine Regelung auf Verfassungsebene für notwendig. Die Verfassung des Frei-
staats Thüringens symbolisiert auch sichtbar nach außen, was sozial erwünscht ist und 
was als Diskriminierung sozial verpönt ist. 

Zu Frage 7 
Wie bereits oben ausgeführt halten wir den bisherigen Schutz in der Thüringer Verfassung 
über den allgemeinen Gleichheitssatz für unzureichend. 

Zu Frage 8 
Nicht jede unmittelbare oder mittelbare Ungleichbehandlung ist eine verbotene Diskriminie-
rung. Ungleichbehandlungen können rechtlich erlaubt und sogar geboten sein. Der tat-
sächliche Umfang eines Diskriminierungsverbots ergibt sich daher erst aus der Zusam-
menschau mit den Normen, die explizit oder implizit die Zulässigkeit von Ungleichbehand-
lungen begründen. Aber auch im Wege einer grundgesetzlichen Abwägung kommt durch 
die explizite Benennung des „Alters" als besonders schützenswert eine Bedeutung zu, die 
den Abwägungsprozess zu beeinflussen vermag. 

Wir würden uns freuen, wenn unsere Stellungnahme Informationen und Anregungen für 
politische Positionierungen und Initiativen beinhaltet. Für ergänzende Hinweise stehen wir 
gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Landesvorsitzender 

Seite 2 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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ZöS./2oZ^
Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BeteIIIgtentransparenzdokumentationsgesetaes

Anlage 5

•3 V! t;

Jede natürliche oder Juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Ge setzgeb u rißs verfahren beteiligt . hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtontransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende-
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. -l ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumenlation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann @uf den Intemetseiten des.
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmunö hierzu erteilen.

Bitte gut leserHch QUsfQflen und zusammen mit der SteHungnahme SQndenf

Fünftes Gesetii zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen
Staatszlelen und Stärkung von Gleichheitsrechfen
hier: Themenkomßlex „Bestenauslese"

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU -
-.Drucksache7/'1629-

Aufnahme von

w^s,

Fl^l
?V{.^.4:-y:'.\
lit'f^w^.iT't'y
li/w'^s^il%3is^sSI

^K
"--:'i.<rT4'^-Hi:|

•tow'?;s*i?!

'»•W^i^
j.t.y:-:fy'v\f}!\

iu'ri^Si.äi-]3?i
??"?^d;i,
(ifl k-Trftf"';-'1;
Siy-ä^ti;",1™
3'SHiiBi

S1)SJ:"^IB
i^ai;^?^'^.^;s;
laj'üai.Lässi

Name

tbb beamtenbund und tarifunion thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresöö

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Organisationsform

e.V. (Verband)

Schmidlstedter Straße 9

Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohn^dresse

(Hinweis: Angabsn zur WahnHdrasse slnä nur srforcisillahi wenn keine andere Adresse bsnanntwlrd. Die Wohnadresse

wird in keinem Fiill veröffentliclit.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

/

i



!;^I^N§

|sW^l^j^^

GewerkschaftlicherSpltzenverband

•K^s'm

x befürwortet,
a gbgelehnt/
x ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

l.<T}K';!sSw!
l-'W.-ni'iVa'n

i'S.f-i.-^^'
^viih.-äSt.v
^i^ii'^A'^;

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusartimen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG) ' •

F^tAsil1'1
^ws-;.^V;i|

^•^i.^UKI
^ft^itWj
üA^^i-l
-..•T.siiVa'hH,!

KSiS'^t^N

^:^

Der tbb und die in ihm verbundenen 34 Fachgewerkschgften sprechen sich dafür aus/ dass die
Vorbildfunktion des Staates, Vielfalt 2u fördern und sich kulturell zu offnen/gestärkt werden
muss. Vorbiid und Vorreiter zu sein/ bedeutet auch selbst die Initiative zu ergreifen.

Es gibt nach unserer Auffassung keinen Öffentlichen Dienst für die Deutschen, sondern nur
einen öffentlichen Dienst für die IVIensichen In Deutschland. Der öffentliche Dienst muss in allen
Lebenssituationen, bei der Gleichstetlung aller Geschlechter, bei der inklusion und erst recht bei
der Integration eineVorreiterroiie be| der Ausbildung und Einsteliung übernehmen,

J9 (Hinweis; weiter mit Frage 6)

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?
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BS In weicher Form haben Sie sich geäußert?
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Wenn Sfe die Frage @ bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl
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7. |
Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beltretgos In der
Beteiligtenlransparenzdpkumentatlon zu?: : : .
(g;5AbsJSatz2ThÜrBetel(doi(G) / . : : . ;

x Ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, Änderungen il
den mitgeteilten Daten werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss' de
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

Erfurt, 05.01.2021

Unterschrift

�Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



tbb 
beamtenbund 
und tarifunion 
thüringen 

tbb beamtenbund und tarifunion thüringen e.V. —Schmidtstedter Str. 9 •• 99084 Erfurt 

per Mail an: poststelle@thueringer-landtag.de  

Landesvorsitzender 

Schmidtstedter Str. 9 
0-99084 Erfurt 

Thüringer Landtag 

Verfassungsausschuss 

Frau.Josefine Noack-Wolf 

Jürgen-Fuchs-Straße 1 

99096 Erfurt 

THUR. LANDTAG POST 
22.12.2020 12:14 . 

3242542002o  

Telefon: 0361.6547521 
Telefax: 0361.6547522 

post@dbbth.de  
www.theringer-beamtenbund.de  

Aktenzeichen Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom 

13. November 2020 
Datum 

22. Dezember 2020  

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme 

von Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten— Bestenauslese 
Mündliches Anhörungsverfahren gemäß § 79 GO des Thüringer Landtags 

Sehr geehrte Frau Noack-Wolf, 

der tbb beamtenbund und tarifunion thüringen e.V. (tbb) bedankt sich für die Möglichkeit zur schriftlichen 

Stellungnahme zum mündlichen Anhörungsverfahren. 

Zu  II.  „Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement" 

Der tbb begrüßt ausdrückliches dieses Vorhaben. Ehrenamt ist eine wichtige Säule, ohne die der Staat viel-

mals an verschiedenen Stellen nicht mehr existieren könnte. Daher sollte der Staat ihm mit dem höchsten 

Respekt begegnen. Das heißt für uns, dass Ehrenamtlich Tätige in allen Angelegenheiten rund um das Ehren-

amt weitestgehend entlastet werden sollten, sei es in Haftungsfragen, dem Versicherungsschutz oder auch 

den Arbeitsmaterialien, die sie selbstbesorgt einsetzen, um das Ehrenamt überhaupt ausüben zu können. 

Zu  III.  „Bestenauslese" 

Zu Frage 1. 

Der Freistaat Thüringen muss sich an seiner Verfassung messen lassen. Vielmals reicht es nicht, für das eigene' 

Selbstverständnis, allein auf das Grundgesetz zu verweisen. So spiegelt doch auch eine Verfassung das eigene 

Selbstbild und Grundverständnis. Das Prinzip der Bestenauslese bestimmt die Personalauswahl für den öf-

fentlichen Dienst und legt den Grundstein für einen möglichst wirksamen Einsatz aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. 

Natürlich befürwortet der tbb die Aufnahme des Gebotes der Bestenauslese in der Thüringer Verfassung.  
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Zu Frage 2. 

Nach Artikel 33 Absatz 2 GG hat jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung 

gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Diese Verfassungsbestimmung dient dem öffentlichen Interesse 

daran, dass nur die geeignetsten Personen für ein öffentliches Amt ausgewählt werden. Darüber hinaus ge-

währt sie auch dem geeignetsten Bewerber einen Anspruch, ein subjektives Recht darauf, ausgewählt zu 

werden. Wenn Art. 33 Abs. 2 GG Eignung, Befähigung und fachliche Leistung zu den einzigen Auswahlkriterien 

macht, dann bedeutet das im Umkehrschluss: Andere Kriterien dürfen bei der Auswahl nicht herangezogen 

werden, also weder Geschlecht, Abstammung noch ethnische Herkunft, weder Behinderung, Religion noch 

politische Anschauungen, auch Herkunft, Beziehungen oder die sexuelle Identität dürfen keine Rolle spielen. 

Die Vorbildfunktion des Staates verlangt von ihm in seiner Funktion als Arbeitgeber eine hohe Aktivität hin-

sichtlich der Umsetzung der Vorgaben des GG im Allgemeinen und des Sozialstaatsprinzips im Speziellen. Ein 

Staat, dessen Bevölkerung zu 20 Prozent einen Migrationshintergrund besitzt, sollte demnach die Integration, 

Teilhabe und Chancengleichheit dieser Menschen beim Zugang zum öffentlichen Amt als Aufgabe ernst neh-

men. 

Obwohl das Erfordernis der deutschen Staatsangehörigkeit nicht zu den verfassungsrechtlich verankerten 

Grundsätzen des Berufsbeamtentums gehört, können nach dem Beamtenrechtsrahmengesetz und den ent-

sprechenden Beamtengesetzen der Länder nur Deutsche und neuerdings auch Staatsangehörige anderer Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union als Beamte eingestellt werden. Für Nicht-EU-Staatsangehörige, und das 

ist die weitaus überwiegende Mehrzahl der in Deutschland lebenden Ausländer, können nur Ausnahmen von 

diesem Grundsatz zugelassen werden, wenn für die Gewinnung des Betreffenden ein „dringendes dienstli-

ches Bedürfnis" besteht. Ein solches „dringendes Bedürfnis" wurde bislang nur für den Hochschulbereich und 

für den Polizeivollzugsdienst anerkannt. 

Im Angestellten- und Arbeiterbereich des öffentlichen Dienstes sind Ausländerinnen und Ausländer Deut-

schen rechtlich zwar gleichgestellt, die Zahlen und Fakten belegen jedoch, dass besonders für den Angestell-

tenbereich auch hier Barrieren bestehen, die der Gesetzgeber, aber auch der Arbeitgeber öffentlicher Dienst, 

bewusst und gezielt angehen muss. 

Aus dem 12. Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration kann 

man entnehmen: „Vielfalt im öffentlichen Dienst ist immer noch keine Selbstverständlichkeit. Gleichwohl sind 

Vielfaltsmanagement und die interkulturelle Öffnung für viele öffentliche Organisationen wichtige Zukunfts-

aufgaben geworden. Vielfaltskonnpetenzen tragen zum Erfolg von Verwaltungshandeln bei. Das heißt, der 

öffentliche Dienst profitiert von Mehrsprachigkeit, interkulturellen Kompetenzen und Erfahrungswissen sei-

ner kulturell unterschiedlich geprägten Angestellten, Beamtinnen und Beamten. Der öffentliche Dienst ist in 

der Verantwortung, dass sich die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft auch in der Verwaltung widerspiegelt. 

Die Behörden sind in doppelter Hinsicht gefragt: als moderner Arbeitgeber im Wettbewerb um die besten 

Köpfe sowie als bürgerorientierter Dienstleister. Neben der Erhöhung der Repräsentanz bei den Beschäftig-

ten besteht die Verantwortung darin, den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen barrierefrei zu gestahn 

und alle Bevölkerungsgruppen einzubeziehen." 

Der tbb und die in ihm verbundenen 34 Fachgewerkschaften sprechen sich dafür aus, dass die Vorbildfunktion 

des Staates, Vielfalt zu fördern und sich kulturell zu öffnen, gestärkt werden muss. Vorbild und Vorreiter zu 

sein, bedeutet, auch selbst die Initiative zu ergreifen. 

Zu Frage 3 

Nach unserer Einschätzung kann die jetzt gefundene Formulierung „(2) Jeder Bürger hat nach seiner Eignung, 

Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt", nicht dazu führen, den öf-

fentlichen Dienst im'beschriebenen Maße vielfältiger zu gestalten. 

Seite 2 
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In § 10 Abs. 2 Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung findet man eine Definition von Bürger, die dem 

Zweck der Gesetzesbegründung zu,wieder läuft: „Bürger der Gemeinde ist jeder Einwohner, der als Deutscher 

im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes bei den Gemeindewahlen wahlberechtigt ist." In Artikel 

116 Abs. 1 GG heißt es: „Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher 

'Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher 

Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach 

dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat." 

Ausweislich des Art. 116 Abs. 1 GG sind hierunter Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit zu verstehen, 

ohne dass es darauf ankäme, ob diese Personen einen Migrationshintergrund besitzen oder nicht. Personen 

ohne deutsche Staatsangehörigkeit können in ein Beamtenverhältnis berufen werden, wenn sie die Staats-

angehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der EU oder des EWR-Abkommens besitzen (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 

Buchstabe a und b BeamtStG), Staatsangehörige eines Drittstaates im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c 

BeamtStG sind oder wegen eines dringenden dienstlichen Interesses eine Ausnahme gewährt wird (§ 7 Abs. 3 

Nr. 1 BeamtStG). 

Für Tarifbeschäftigte gelten grundsätzlich keine Staatsangehörigkeitserfordernisse. 

Zu Frage 8. 

Das Prinzip der Bestenauslese kann eingeschränkt werden durch das sogenannte Stellenbewirtschaftungser-

messen des Dienstherrn. Stellenbewirtschaftung ist die Steuerung des Personalbestandes auf der Grundlage 

der vom Haushaltsgesetzgeber zur Verfügung gestellten Stellen und der zur Verfügung gestellten finanziellen 

Mittel. Stellen Sie sich einfach ein Tableau vor, auf dem Sie Personen hin- und herschieben, um Lücken zu 

schließen, neue Aufgaben zu erfüllen  etc..  Nun kann sich der Dienstherr bei der Stellenbewirtschaftung dafür 

entscheiden, eine bestimmte vakante Stelle nur mit einem Bewerber aus dem vorhandenen Personalbestand 

zu besetzen. Das kann z.B. der Fall sein, wenn insgesamt zu viel oder genügend Personal vorhanden ist und 
man keine zusätzlichen Personalkosten durch die Einstellung eines Bewerbers außerhalb des Personalbestan-

des, durch eine sogenannte Außeneinstellung verursachen will. Praxisrelevant wird dies vor allem bei der 

Besetzung von Beförderungsstellen, also Stellen die voraussetzen, dass man zuvor schon ein anderes Amt 

bekleidet hat. 

Zu Frage 16 

Nach Auffassung des tbb ist die vorgesehene Änderung nicht allein ausreichend, um einen Mehrwert zu Art. 

33 GG darzustellen. 

Trotz der prekären Finanzsituation der öffentlichen Haushalte sind die politisch Verantwortlichen von Bund, 

Ländern und Kommunen aufgefordert, spätestens jetzt die Weichen für eine Personal- und Organisationspo-

litik in den öffentlichen Diensten zu stellen, die den Belangen eines interkulturellen Gemeinwesens gerecht 

wird. Das bedeutet neben einer vernünftigen Einbürgerungspolitik vor allem folgendes: 

1. Rechtliche und administrative Zugangsbarrieren zum öffentlichen Dienst müssten durch entspre-

chende Änderungen des Beamtenrechtsrahmengesetzes auf Bundesebene und nachfolgend des Thü-

ringer Beamtengesetzes abgebaut werden, um Nichtdeutschen den Zugang zu Beamten-Positionen 

auch mit hoheitsrechtlichen Aufgaben generell und nicht nur in Ausnahmefällen zu öffnen. 

2. Die Verfahren und Kriterien zur Auswahl und Einstellung von Bewerbern müssten so modifiziert wer- 

den, dass interkulturellen Kompetenzen sowie der Kenntnis von Migrantensprachen zumindest dort 

immer der ihnen zustehende Stellenwert eingeräumt wird, wo diese Qualifikationen bei der Integra-

tionsarbeit im öffentlichen Dienst wichtig ist. 

3. Um Nichtdeutschen eine Chancengleichheit beim qualifizierten Gebrauch deutscher Wort- und 

Schriftsprache zu geben, sollte eine entsprechende berufsbegleitende Nachqualifizierung möglich ge-

macht werden. 
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4. Ausschreibungen müssten grundsätzlich darauf hinweisen, dass die Bewerbung von Migrantinnen 

und Migranten erwünscht ist. 

Eine entsprechende umfassende Sachdiskussion sollte auf allen Ebenen weiter vorangetrieben Werden - und 

möglichst bald zu praktischen Lösungen führen. Denn: Es darf nicht erst gehandelt werden, wenn die drama-

tische Zwangslage offener interkultureller Konflikte da ist. 

Es gibt nach unserer Auffassung keinen öffentlichen Dienst für die Deutschen, sondern nur einen öffentlichen 

Dienst für die Menschen in Deutschland. Der öffentliche Dienst muss in allen Lebenssituationen, bei der 

Gleichstellung aller Geschlechter, bei der Inklusion und erst recht bei der Integration eine Vorreiterrolle bei 

der Ausbildung und Einstellung übernehmen. 

Dies ist bisher in nicht ausreichendem Maße erfolgt. 

Wir möchten an dieser Stelle mit einem wichtigen Zitat aus einem der wohl berühmtesten Grundgesetz-Kom-

mentare (Dürig, Günter (1996) in: Maunz, Theodor / Dürig, Günter: Kommentar zum Grundgesetz, Band 1, 

München:  Beck,  Art. 3.) enden: „Ich der Staat stelle bei Dir Beamten deswegen und nur deswegen nicht auf 

Geschlecht, Abstammung, Rasse usw. ab, damit und wenn auch Du Beamter dem Bürger gegenüber nicht 

nach diesen Merkmalen differenzierst, denn dies fordert der Bürger von mir  gem.  Art. 3  III  als grundrechtsver-

pflichtendem Staat." 

Mit freundlichen Grüßen 

Landesvorsitzender 

Seite 4 
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Formblattzur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteitigtentransparenzdokumentatlonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Geseizgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürßeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der 'foigenden Felder 1 bis 6 werden- in jedem Fall als verpfllchtend'e
Mindestinformatlonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumenfation
veröffentlicht. ' Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten. des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. '

Bitte gut töserlich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftiich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von
Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten
hlecThe'menkomDlex„Bestenausiese"

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1629-

1. 1

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B, Verein, GmbH, AG» eingetragene ' .

Genossenschaft oder Öffentliche Anstalt, Körpersehaft des öffentlichen .Rechts, Stiftung deg

öffentlichen Rechts)?
(§ 5-Abs. 1 Nr. 1, 2 ThürBeteiSdokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

^L^" rl^ Ub^4^ ^it^r»n\^) (2..1/.

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform •

^i.n4^.c' ^<^n

üi^wohk^v M}^

•^o^^^t ' ! •

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThürBetetldokG)

Name Vorname . •

D Geschäfts- oder Dienstadresse . - D . Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnädresse

wird in keinem Fall veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

PosHeitzah!, Ort



3.

4.

5.

5, •

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(g5Abs,1 Nr.3ThürBeteildol<Q) , //' . /'. ' • .'..'•', '.. - '

hiabeh Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

D • befürwortet, .

abgelehnt, , . '.,....

D • ergänzungs- b?w. änderungsbedürftig eingeschätzt? • : '

Bitte fassen Sie. kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres seh ritt! lchen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammenl
;§ 5 Abs. 1 Nr.4ThürBeteildokG) . ... ..

A/urden Sie vom Landtag gebeten,, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
sinzureichen? • ' . • ; ' ' . .

§ 5 Abs. 1 Nr; 5 ThürBeteljdokG) • , . . • . . ... . ...

• ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) • • . ' D nein' . ' . •

A/enn Sie d!e Frage 5-verneint haben; Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert? . • • • •

3 perE-Mail • , . , • • .

per Brief . ; . , "•

-laben Sie siph als Anwalfskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen

im Gesetzgebungsverfahren beteiligt? . ' .
§ 5 Abs, 1 Nr, 6 ThürBetelldokG) • ' '•. .

] ja • . -• ^. . nein -(weiter mit Frage. 7). •

Venn Sie die Frage 6 bejaht .haben: Bttte. benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentranöparenzdokumeritation zu? , ,
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteilcfokG)

XJa• D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschiuss des

Gesetzgebungsverfahrens mitteiien. . . ;

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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3un9e Liberale Thüringen e.V. • Liebknechtstraße 16a • 99085 Erfurt 

Thüringer Landtag 
Jürgen-Fuchs-Str. 1 
99096 Erfurt 

Stellungnahme zum Anhörungsverfahren  gem.  § 79 der Geschäfts-
ordnung des Thüringer Landtags; 
Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thü-
ringen - Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von Gleichheits-
rechten / Themenkomplex „Bestenauslese" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend nehme ich zu dem in der Anlage 3 Ihres Schreiben bei-
gefügten Fragekatalog wie folgt Stellung: 

1. Ist es notwendig, die jeweils vorgeschlagene Änderung auf der 
Ebene der Thüringer Verfassung zu regeln? 

Nein. 

2. Ist das angestrebte Regelungsziel bereits im „Hoheitsbereich" 
der Thüringer Verfassung bzw. für Menschen in Thüringen ver-
bindlich gesetzlich geregelt? 

Ja, da das angestrebte Ziel bereits heute Teil der Landesverfassung 
(Art. 2) und des Grundgesetzes ist. 

3. Bewirkt die jeweils beabsichtigte Verfassungsbestimmung et-
was, d.12, führt sie eine Rechtsfolge herbei (zumindest für die 
Abwägung gegen ein anderes Recht mit Verfassungsrang)? 

Keine, da das „neue" Ziel im Grunde bereits jetzt durch Art. 2 der 
Landesverfassung abgedeckt wird. 

Landesgeschäftsstelle 
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4. Unterstellt, die Änderungen linden Eingang in die Thüringer 
Verfassung: Wird die  Jewel's  beabsichtigte Änderung auch das 
intendierte Ziel erreichen können? 

Theoretisch ja, das liegt jedoch auch daran, dass das intendierte Ziel 
bereits durch die aktuelle Fassung der Verfassung des Freistaates 
Thüringen geschützt bzw. bedacht wird. 

5. Unterstellt, die Änderungen finden Eingang in die Thüringer 
Verfassung: Können  jewel's  durch die Formulierung insgesamt 
und/oder einzelner Satzteile des zukünftigen Verfassungstextes 
für die Thüringer Verfassung selbst und/oder für Personen oder 
Personengruppen Thüringens negative Folgen entstehen? 

Änderungen des Art 41 Abs. 3 können in Teilen zu Konflikten mit 
dem GG führen, da der Gleichheitsgrundsatz nach Art 3 GG im Art 
41 Abs. 3 Landesverfassung nicht mehr als „Jedermanns" Grund-
recht ausgelegt wird, sondern nur auf Bundes- und Unionsbürger 
beschränkt wird. 

6. Unterstellt, die Änderungen linden Eingang in die Thüringer 
Verfassung; Können jeweils durch die beabsichtigte Verortung 
der Änderung in der Verfassung oder die Verfassungsänderung 
an sich für die Thüringer Verfassung selbst und/oder für Perso-
nen oder Personengruppen Thüringens negative Folgen entste-
hen? 

Durch die angestrebte Änderung droht eine Verwässerung der Ver-
fassung, da die Verfassung dafür genutzt wird, Gesetze in einen Ver-
fassungsrang zu heben, die auch einfach gesetzlich geregelt werden 
können. 

7. Welchen Mehrwert böte die geplante Neuregelung gegenüber 
Vorschriften des Bundes- und Europarechts? 

Es sind keinerlei Mehrwert zur aktuellen Fassung der Landesverfas-
sung zu erkennen. 

Über welchen Spielraum verfügt Ihrer Einschätzung nach der 
Thüringer Landesgesetzgeber im Hinblick auf die effektive Ge-
währleistung der vollen Gleichstellung von Männern und 
Frauen im öffentlichen Dienst, zur Erleichterung der Berufstä-
tigkeit des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts sowie zur 
Verhinderung bzw. zum Ausgleich von Benachteiligungen in der 
Beruflichen Laufbahn? 

Neben den Einstellungspraxis kann auch die Parität der Geschlech-
ter über interne Programme der Behörden gefördert werden. 



9. Inwieweit berücksichtigt die geplante Neuregelung ausweislich 
der Gesetzesbegründung die für einen fairen Leistungswettbe-
werb nötige Chancengerechtigkeit im Sinne gleicher Ausgangs-
bedingungen? 

Geringe Berücksichtigung, da besonders der Aspekt der Bildungs-
gleichheit ignoriert wird. 

10. Sind Sie der Meinung dass Eignung, Befähigung und fachlichen 
Leistung geeignete Kriterien für die Auswahl von Bewerbern für 
den öffentlichen Dienst sind, damit möglichst effizient und 
qualitativ hochwertige Ausübung des Staatsdiensts erreicht 
wird? 

Die Festlegung auf die Bestenauslese ist im Grunde eine gute Idee. 
Jedoch nimmt sie dem Freistaat Thüringen die Chance im öffentli-
chen Dienst regionale Besonderheiten gebührend einzubauen. 

11. Ist eine zusätzliche Verankerung des im Grundgesetz festge-
schriebenen Grundsatzes der Bestenauslese bei der Besetzung 
öffentlicher Ämter auch in der Thüringer Landesverfassung ih-
rer Meinung nach ein wichtiges Signal, um dem Leistungsprin-
zip Nachdruck zu verleihen? 

Das Signal ist im Grunde in Ordnung. Jedoch bietet es keinen zu-
sätzlichen Mehrwert zum Grundgesetz, um es in die Landesverfas-
sung des Freistaates Thüringen aufzunehmen. 

12. Welche praktisch-politischen Auswirkungen werden die vorge-
schlagenen Verfassungsänderungen ihrer Beurteilung zufolge 
für das Staatshandeln nach sich ziehen und welchen Unter-
schied würden die Änderungen im Vergleich zur heutigen ver-
fassungsrechtlichen Lage für das Staatshandeln - namentlich 
auch für die Ziele dieses Handelns - im Einzelnen machen? 

Die vorgesehen Regelung erschwert zum Teil die Chance regionale 
Repräsentationen zu schaffen, da der Grundsatz bereits jetzt Teil 
der Rechtsprechung und in den Entscheidungen der Verfassungs-
gerichtsbarkeit ausschlaggebend für eine Vielzahl von Entschei-
dungen ist. 

13. Wie beurteilen sie die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen 
allgemein mit Blick auf rechtstechnische Aspekte einer Verfas-
sung? 

Die Regelungen zur Gleichberechtigung sind bereits Teil des Grund-
gesetzes und der Landesverfassung ist. 
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14. Wie beurteilen sie die vorgeschlagenen Verfassungsänderungen 
Mit Blick auf die verfassungspolitische Maxime, dass Verfas-
sungen um ihre Flexibilität und Stabilität willen abstrakt for-
muliert bzw. - wie es ein Napoleon zugeschriebenes Zitat aus-
drückt- „kurz und dunkel" sein sollten? 

Die vorgeschlagenen Änderungen sind zum Teil zu genau und erfül-
len damit eher gesetzliche Regelungen. 

15, Welche in der Thüringer Landesverfassung niedergelegten riva-
lisierenden verfassungsrechtlichen Position bzw. Rechte legen 
aus ihrer Sicht die Einführung neue Staatsziele wie der in den 
Gesetzentwürfen vorgeschlagenen nahe, um bisher nicht die 
Verfassung enthaltenen Zwecke in Politik, Verwaltung oder Ge-
richten insbesondere bei Abwägungsprozessen zu verwirkli-
chen zu verhelfen? 

Keine. 

16. Inwiefern bringt die vorgeschlagene Regelung zur Bestenaus-
lese hinsichtlich des damit angestrebten Regelungszieles einen 
rechtlichen Zugewinn gegenüber den bestehenden Regelungen 
des Artikel 33 GG? 

Es ist kein Zugewinn für die Menschen im Freistaat ist zu erkennen. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Date chutzhinweis:  

Inf mationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten und über  Hue  Rechte nach der Da- 

tenschu tzg,rundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie  

Mite  dem allgemeinen Informationsschi eiben. Das Informationsschreihen linden Sie auf der In-

ternetseite der Junge Liberale Thüringen e.V. unter dein Link https://www.julis-tbueringen.de/da-
tenschutz.  Sie können das allgemeine Informationsschreiben selbstverständlich auch Itostenlosbei 

dem o.g. Bearbeiter oder in der La ndesgeschäf tsstelle anfordern. 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichtung in der BDT bearbeitet.
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Anlage 5
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Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natüriiche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThUrBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteillgtentransparenzdokumentation
veröffentlicht, Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut teseriich wsfüllen und zusammen mit der Steffungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? :•'.:',

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von
Staatszielen und Stärkung von Gleichheitsrechten
hier: Themenkomplex „Bestenauslese"

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/1629"

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? :
(§ 5 Abs. 1 'Nr. 1, 2 ThürBetelldokG; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Hessen-

Thüringen

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Häusnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisationsform

nicht eingetragener Verein, gemäß Art. 9 Abs.
3GG

Schilierstraße 44

99096. Erfurt

Hgben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h; als Privatperson?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1; 2 ThürBetelldokG)

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird, Die Wohnadresse
lA/ird in keinem Fall veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



3.

4.

5.::

6.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§5Abs.1.Nr.3ThürBeteifdokG) ''' ..1.1.' ' ' ,: ;..,.•.:.. '. :' ." .. '::. .. ' • 1.1: - .: . ;...... :. . •

Wahrung und Förderung derArbeits- und Wirtschaftsbedingungen; Vertretung der Interessen der
Arbeitnehmerinnen und ArbeEtsnehmer • ' •

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamLeher

a befürwortet,
x abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie'kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBe[el!dokG)

Es besteht kein Bedarf, das Prinzip der Bestenauslese im öffentlichen Dienst in die Thüringer
Verfassung aufzunehmen. Diese ist bereits im Grundgesetz in Art. 33 Abs. 2 verankert und in
Thüringen unmittelbar wirksam. Eine derartige Einfügung hätte keine praktischen Auswirkungen.
Die anscheinende intendierte politisch-symbolische Wirkung wird durch den DGB klar abgelehnt,
Jecfer Versuch, den öffentlichen Dienst diverser aufzustellen, muss sich unstrittig an Art. 33 Abs,
2 GG messen. Deswegen sind Nachteilsausgleiche bspw. für schwerbehinderte Menschen oder

in Führungspositionen unterrepräsentierte Frauen rechtlich eng begrenzt, Nachteilsausgieiche
von vorherein anzulehnen und eine Verwaltungspraxis, die um Chancengerechtigkeit bemüht ist,
als glejchheits" und rechtswidrig darzusteilen, widerspricht dem Gleichheitsverständnis der DGB
vollkommen.

Eher sollte geprüft werden, wie der öffentliche Dienst aufgewertet und als moderner sowie
attraktiver Arbeitsgeber überzeugen kann. Dazu gehören interessante

Entwicklungsmoglichkeiten für alle Beschäftigten. Nach der Gleichsteliung unterrepräsentierter
Gruppen regen wir die Ausschreibungspflicht für alle Dienstposten an.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen? : ^ . ' :: : :
(§5Abs.:1Nr.-5ThürBete||dokG) . ; ,",,\. . . .' •. 1.... .:..•/;.,•.•.,.•.••;. •::.;.:..•./:,-".". :.:.

X ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per E-Maii

D per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beitragen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? ^ ^ ::: ,'• "• -;'••'..'. -: : ::

(§5Abs,1 Nr.;6ThürBetei[dokG)'::• • ,• .: : •• • -:::.:..„.; '.:...' ' '. .'. :.,' :.. • -..;:... .. •"'.• •• :'• ^

D ja x nein (weiter mit Frage 7) •

ÜVenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!



?..'....•

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der :
Beteiligtentransparenzdokumentation zu? : : :
(§5Abs.1Satz2ThürBeteildokG) '" .,•'.• .: ,.;'. , '. '. . '••'•. •;••,:• ,.':""' : .•.•'.. .

x ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen il
den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss dei
Gesefzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort,Datum : |

Erfurt, den 09,01.2021

Unte>rschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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DGB Hessen-Thüringen I Schillerstraße 44 I 99096 Erfurt 
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- Versand per Mail - /123 620024 

Stellungnahme DGB Hessen-Thüringen zum Fünften Gesetz zur Änderung der 

Verfassung des Freistaates Thüringen  - Aufnahme von Staatszielen und Stärkung 
von Gleichheitsrechten, Gesetzentwurf der Fraktion der CDU,  Drs.  7/1629; 

hier: Themenkomplex Bestenauslese  

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

der DGB Hessen-Thüringen bedankt sich für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu o.g. 

Gesetzentwurf. 

Der DGB Hessen-Thüringen lehnt die im Komplex Bestenauslese beabsichtigte Ergänzung  

der Verfassung ab.  

Zur Begründung: 

I. Die Fraktion der CDU beantragt, in Art. 96 der Thüringer Verfassung einen neuen Abs. 

2 einzufügen: „Jeder Bürger hat nach einer Eignung, Befähigung und fachlichen Leis-

tung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt." Dies entspricht dem Wortlaut von 

Art 33 Abs. 2 Grundgesetz. Entsprechend führt auch die Fraktion der CDU in ihrer Ge-

setzesbegründung aus, dass sich bei der vorgeschlagenen Norm um in Thüringen un-

mittelbar geltendes Recht handelt. Bereits an dieser Stelle erübrigt sich der Vorschlag.  

II. Die Fraktion der CDU führt weiter aus, dass die Verfassung eine „Leit- und Symbolfunk-

tion" habe und „entscheidender Faktor für die tatsächliche Verwirklichung des Leis-

tungsprinzips bei der Besetzung öffentlicher Ämter sein kann." Auch dies erschließt sind 

nicht, da jedenfalls die DGB-Gewerkschaften ein Regelungsdefizit oder das Fehlen der 

tatsächlichen Verwirklichung nicht feststellen können. Selbst Wenn es an der tatsächli-

chen Durchsetzung mangeln würde, wäre fraglich, ob eine Ergänzung der Verfassung 

die richtige Regelungsebene ist. Falls einfachgesetzliche oder untergesetzliche Regelun-

gen nicht geeignet sind, das Prinzip der Bestenauslese praktisch zu verwirklichen, müss-

ten eher dort Änderungen erfolgen.  

Ill.  Die vorgeschlagene Verfassungsänderung ist auf zwei Ebenen zu beurteilen: Sie enthält 

• eine rechtliche und eine politisch-symbolische Dimension, 

a) Die rechtliche Bewertung ist eindeutig: Das Gebot der Bestenauslese auch Art. 33 

Abs. 2 Grundgesetz gilt in Thüringen unmittelbar und uneingeschränkt. Einstellungs- 
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und Beförderungsentscheidungen sind jederzeit rechtlich überprüfbar, davon wird — 

teils mit gewerkschaftlicher Unterstützung - auch rege Gebrauch gemacht. Zu 

bemessen sind diese Entscheidungen am Grundgesetz und der ständigen 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zu Art, 33 GG. Evidente 

Fehlentscheidungen bzw. Verfahrensfehler werden durch Gerichte ührprüft und ggf. 

korrigiert. Die Verankerung des Leistungsprinzip im Grundgesetz ist vollkommen 

ausreichend. Es bedarf keiner Ergänzung der Thüringer Verfassung. 

b) Zu prüfen und zu bewerten ist weiterhin die politisch-symbolische Funktion des 

Antrags. Da aus rechtlicher Sicht kein Regelungsbedürfnis besteht, scheint es sich um 

einen Antrag zu handeln, der reine Symbolwirkung entfalten soll. Hierzu wird unter 

A Problem und Regelungsbedürfnis ausgeführt, dass „im Bereich des Zugangs zu 

öffentlichen Ämtern (. .) viele Ansätze von Vielfaltsprogrammes wegen Verstoßes 

gegen Art. 33 Abs, 2 des Grundgesetzes sogar die Grenzen der Verfassungsmäßigkeit 

zu überschreiten (drohen.) Bestrebungen, die Personalstruktur des öffentlichen 

Dienstes an einer gleichmäßigen Repräsentation von Gruppen auszurichten, (...) 

sind verfassungsrechtlich höchst bedenklich." 

Diese Einschätzung teilen die DGB-Gewerkschaften ausdrücklich nichtl Es wird nahe 

gelegt, dass die Thüringer Verwaltung grundgesetzwidrig handelt oder dies 

unmittelbar bevorsteht. Dabei stellt die antragstellende Fraktion allgemein in den 

Raum, dass „viele Ansätze von Vielfaltsprogrammen wegen Verstoßes gegen Art, 33 

Abs. 2 des Grundgesetzes sogar die Grenzen der Verfassungsmäßigkeit zu 

überschreiten (drohen.)" Dies ist ein sehr gravierender und erheblicher Vorwurf 

gegenüber Thüringer Entscheidungsträger*innen. Belege bleiben die 

Antragstell'er*innen schuldig. 

Rechtlich eindeutig und unstrittig ist bei der Anwendung von „Vielfaltsprogrammen" 

stets Art. 33 Abs. 2 GG zu beachten. Dies setzt Versuchen, den öffentlichen Dienst 

diverser und offener zu gestalten, tatsächlich Grenzen, Politisch kann das sogar 

bedauert, aber mit Blick auf die Geltung von Art. 33 GG nicht geändert werden. 

Das durchgängig geltende Prinzip der Bestenauslese kann vorliegend nur in sehr 

begrenztem Maße mit anderen Zielen von Verfassungsrang, wie die Gleichstellung 

von Frauen und von schwerbehinderten Menschen, abgewogen werden. Nur dort 

kommt eine vorrangige Berücksichtigung „bei gleicher Eignung" in Betracht. Diese 

sehr begrenzte Öffnung als „gleichheitswidrig" und die Grenzen der Verfassung 

überschreitend darzustellen, ist eihe Beleidung für die Kolleg*innen, die sich trotz 

vorhandener gesellschaftlicher Benachteiligung, bei Auswahlentscheidungen 

durchsetzen konnten, 

IV. Politische Gesamtwürdigung 

Den vorliegenden Antrag unter die Überschrift „Stärkung von Gleichheitsrechten" zu 

stellen, ist fast zynisch. Das Problem fehlender Chancengerechtigkeit, das in der Praxis  

der optimalen Ausschöpfung der Potentiale aller Bediensteter entgegensteht, wird völlig 



Seite 3 von 4 des Schreibens vom 04.01,2021 

verkannt, Nicht nur wird die Herstellung gleicher Chancen als Ziel negiert, es wird auch 

der Ruch einer ungerechtfertigten Bevorzugung geschaffen. 

Dabei ist die Behauptung einer Übervorteilung schon empirisch offenkundig falsch. 

Wenn Frauen nicht grundsätzlich weniger befähigt, geeignet und fachlich qualifiziert 

sind, ist ihre Unterrepräsentanz in Führungspositionen nicht zu erklären, sofern das Prin-

zip der Bestenauslese ohne Verzerrung angewandt wird. In verfassungskonformer Um-

setzung können möglichweise künftig anzudenkende „Vielfaltsprogramme" nicht auf 

die Aussetzung oder Abschwächung der Bestenauslese gerichtet sein, sondern nur auf 

deren tatsächliche Verwirklichung, indem die Potentiale von Bewerber*innen tatsächlich 

erkannt und bewertet werden. Praktisch gibt es Nachteilsausgleiche ausschließlich für 

schwerbehinderte Bewerber*innen sowie Bewerberinnen (§§ 4 und 6 Thüringer Land-

bahngesetz, Thüringer Gleichstellungsgesetz). 

V. Weiterführende Vorschläge 

a) Es gibt engagierte Dienststellen und Personalräte, die bspw. aufgrund von 

Migrationshintergrund, körperlichen Einschränkungen oder sozialem Hintergrund 

benachteiligten Bewerber*innen gern Chancen im Zuge von 

Auswahlentscheidungen eröffnen würden. Dies würde ihre vor dem Hintergrund der 

• persönlichen Belastungen besondere Leistung würdigen. Aktuell gibt es das nicht. 

Einige Dienststellen und Personalräte würden gern weitere, 

benachteiligungsbezogene Kriterien gewichten. Der Gesetzgeber sollte diskutieren, 

wie dies verfassungskonform umgesetzt werden kann.  

b) Nicht auf Ebene (verfassungs-)rechtlicher Vorgaben, sondern aus der Praxis werden 

• gelegentliche Probleme und als „ungerecht" wahrgenommene 

Auswahlentscheidungen berichtet. Um die Bestenauslese in der Praxis zu stärken,  

schlagen wir eine generelle Ausschreibungspflicht aller Dienstposten vor. Aktuell 

sieht § 3 Thüringer Laufbahngesetz eine Reihe von Ausnahmen vor. Dies wird 

• gelegentlich als Einfallstor für nicht sachgerechte Entscheidungen „nach Nase" 

wahrgenommen. Dabei steht im Raum, dass informelle Mechanismen dazu führen, 

dass das Leistungsprinzip in manchen Fällen nicht zum Tragen kommt. 

Fehlentscheidungen aufgrund von „Vielfaltsprogrammen" sind nicht bekannt. 

Aus gewerkschaftlicher Sicht ist der Regelungsbedarf, dem durch die Ergänzung in Art. 96 

der Thüringer Verfassung entsprochen werden soll, absolut nicht erkennbar. Sollte es aber 

durch die CDU-Fraktion in der der Praxis festgestellte Umsetzungsdefizite geben, kommen 

wir mit Ihnen gern zur Identifikation besserer Entwicklungsmöglichkeiten im öffentlichen 

Dienst ins Gespräch. 

Die Bediensteten haben ein erhebliches Interesse an umfassender Personalentwicklung. 

Diese ist nicht nur für einzelne Kolleg*innen wichtig. Probleme in der Stellenbesetzung er-

geben sich eher aus Mangel an genügend qualifizierten Bewerber*innen, weswegen teils 

diskutiert wird, Anforderungen abzusenken. In den kommenden Jahren muss qualifiziertes 

Fachpersonal in Größenordnungen gewonnen werden, um ausscheidende Kolleg*innen 

adäquat zu ersetzen. Neben der Neueinstellung sind hierfür die Potentiale der vorhandenen 



Seite 4 von 4 des Schreibens vom 04,01.2021 

Bediensteten zu erschließen und entwickeln. „Faire" Beförderungsentscheidungen sind ein 

wichtiger Faktor für erfolgreiche und motivierte Dienstausübung. Auch der Zugang zu Fort-

bildung und Qualifizierung als Grundlage für die Übernahme weiterer und höherwertiger 

Aufgaben für alle Bediensteten ist wichtig. 

Handlungsbedarf besteht bei den Entwicklungsmöglichkeiten der Bediensteten, nicht 

aber auf Ebene der Landesverfassung. Für Gespräche und eine Zusammenarbeit hierzu 

stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Zum Fragenkatalog in Anlage 3:  

1. Nein, der Sachverhalt ist im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vollum-

fänglich geregelt. 

2. Ja, die Grundgesetznormen gelten in Thüringen unmittelbar, 

3. Nein, siehe 1. und 2. 

4. Nein, siehe 1 und 2. Allerdings besteht auch kein Regelungsbedarf, in Einzelfällen 

bestehen Umsetzungsdefizite. 

5. Nein, siehe 1 und 2. 

6, Nein, siehe 1. und 2. 

7. Es ist kein Mehrwert zu erwarten, 

8. Förderung und Sicherung der tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter hat 

ebenfalls Verfassungsrang (Art. 2 Abs. 2 Thüringer Verfassung sowie 3 Abs. 2 

Grundgesetz), Der Spielraum des Gesetzgebers wird jedoch unstrittig durch das 

Gebot der Bestenauslese aus Art. 33 Abs, 2 GG beschränkt. Jede Fördermaß- 

nahme ist daran zu bemessen. Eine Möglichkeit, die Bewerberauswahl zumindest 

„geschlechtsblind" zu gestalten, ist eine ausnahmslose Ausschreibungsplicht. 

9. Der Aspekt der Chancengerechtigkeit wird völlig außer Acht gelassen. 

10. Dies entspricht den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums und hat 

Verfassungsrang. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist es notwendig, eine Weiterent- 

wicklung des öffentlichen Dienstes entsprechend Art. 33 Abs. 5 GG vorzunehmen. 

Eine wichtige untergesetzliche Maßnahme ist eine generelle Ausschreibungs- 

pflicht. 

11. Nein. 

12. Praktische Auswirkungen sind nicht zu erwarten, 

11 Ein Regelungsbedürfnis besteht nicht. Die möglicherweise intendierte Signalwir- 

kung ist klar abzulehnen. 

14. Die Änderung ist unnötig, siehe 1. und 2. 

15, Siehe 13. 

16. Ein Zugewinn ist nicht erkennbar, 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Formblatt aur ßalenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer B^teittgfßntransp^renzdokumentätiörtsyesetees

Jede natürliche oder juristische Person» ciie sich mit einem • schriftlichen B'eib^Q an einem
Gesetzgebungsverfahren b^t&itigt hat,' ist nach • • dem . Thüringer

BeteiilgtBntFgnsparBnzdoRumentettonögeset^ (ThürSeteiI^okG) verpftlchtet, die nachfoigend erbetenen
Angaben - äöwelt für sie zutreffend - zu machen. , . • '.

Die Informationen der folgendön Felder 1 bis 6 werden jr> Jedem , fall ai? verpflichtende
Mlncfestinforrpationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeieiidokG in der Bei8iligt6ntransps>r6n%dokumentattöri
verÖffentliGht Ihr inhaitiicher Besb-ag. wird zusätzlich nur dann auf der Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hier^u'erteiten,'

S//te gut ^rfiGh wsfafli^D und^ussminw inft tf$r Wfungnshme sendBnf

Z.u welchem Gesetzentwurf haben Sie siGh.schriffiiGh geäußert (T!t6l des Gesetzentwürfe)?

'unft&s Gesäte zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen " Auftwhm& von
Staatszielen und Stärkung von Glelohhsttsreohten ' , .
llw. Th&m6tlt<tW>Pl&x ^6stsns(U$le&^<t . • ,

3©äetz:entwurf der Fraktion der CDU
Drucksache7/16ä9-

1.

2.

^aüen Sie sich a!s Vertreter einer juristischen Person geäußert, d, h. a!& Vertreter einer

Vereinigung natürtichef Personen oder suchen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
3©nossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öff^nffichen Rechts, Stiftung des
^entljchen Rechts)'? .
§• 5 Abs. 1 Nr. 1,2 ThüfBetelldolcG; Hinweis; Wenn nelft, dsrtn walter wlt Frsge 2. Wenn ja,-dann weilsr mit Pwga 3.)

^me

Geschäfts- oder Dienstadreese

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort •

^anlsatlonsfonm

^h<A^/?ää'^to6^^^7v , ,
^Aö/Ät.^ Jhu^^r/W^
€/^\ ft^^l^i Fk^^t'h

v

l^.w.(&>fi^et^(^ftc&4)^

^tf4^i^4- ss

<3 90 8^ £^0
hieben Sie sich als natürliche Person, geäußert, d, h- als Privatperson?
;§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThurBet6!!äOKö) . , , .

^A—..,„„„ '. • •l

Mame ' /orname

a Geschäfts-oder Dienst^dresse Q . Wohnadresse

tHinweis; Aftöfiüen zurWolwadresse $tnd nur arfordariich, wenn kelhö ändere Adreesä benannt wird. Die Wohnadressö
wircUrikelnwftFelivaröffentlfcht.) ' , . •

Straße, Hsusnummer

PostleiUEtht, Qri .



3.

4,

5. ,

6.

Was ist d.er Schwerpurtkt (hret- EnhaitlEchen oder beruflichen Tätigköit?
(§ 5 Abs. 1 Nr/3ThürBet9l|dpXG) , . .

iP/r^n^C ^ ü^^^c^^^^vt . :

Haben Sie In threm achrifflichen Beitrag die entworfenön Rögelungen insgesamt eher

0 . befdrwortet, . •.

!8.' . abgelehnt, .

a e^än^ungs- bzw. änderungsbedürftig öingeechätzl? . . , .

Bitte fassen Sie kürz die wosentHchöti Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungaverfahren zusammsn!
(§6Ab$.1Nr,,4ThörB$taIldokG) . •• , . . • • •

£^ ^U^/? Mm£ ^-s/ ^<9/y^&t^
/^ M). 3S ^.2 ^ ~

Wurden Sie vorn Landtag gebeten, einen schriftlichen Ssitrag zum Gesetzgisbüngö^örhaben
einzureichen? • • • • • ,

(§ 5 A&s. 1 Nr, 5 ThürßetefldokG) . . • '

^ . •ja(Hlnwßis:waltermitF.r3ig66)i . a näjn

Wenn Sie .die Frage 5 verneinl haben: Aus wuchern Aniass haben $ie.sich geäußert? •

In welcher Form h^ben $te sich geäußert? , ', .

D • per Malt '.:

E8- per Brief • • . '. . . '

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag ejnes Auftraggej5©r8 mit schriftlichen S^iträgen
am GesoUgebungßVerrahren beteiligt?
:§ 5 At?s, 1 Nr. 6 ThürBstBlldokG) • . ' , ;

a' , ja , B nein .(Weiter mit Prags 7)

/Venn Sie dia Ffag^ e bejaht haben; Bitte benennen Sie.Ihren Auftraggeber)



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages !n der
Betdligtentr^nsparenzdokum^ntationzu?
(§ 5 Abs. -t Satz2Thöfßatei[do)<Q)

a ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Voii ständig keit der Angaben. Änderungen in
den mitgeteilten Dgten werde ich unverzügliüh .und unaufgefordert, bis '.zum Abschiuss des

GQ^etzgebungsverfahrens mitteilen'.

Ort, psitum

ß^n, ^r.ö^ wo

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Anlage 5

/A^.,

Formblatt zur Datenerhebung .

•nach § 5 Abs. -1 des Thüringer Betelllgtenfransparenzdokumentationsgesetze's

Jede natürliche öder juristische Perso^, die sich mit -feinem ' schriftlichen' Beitrag gn einem
Gesetzgebungsvörfahren beteiligt . .hat, ist nach -. dem • ,Thüringer

BeteilIgtentransparenzdoRumentationsgesetz (ThürBeteilcfokG) verpfiichtet, die nachfolgend erbetenen
. Angaben " soweit, für sie zutreffend - zu maphen.

Die infornr^tionen d^r folgenden .Felder • 1 bis 6 werden in jedem Fall '• a!s verpflichtende
Mindestlnforrrmtionen gemäß § 5 Abs. ..1 ThürBeteildokG in der BeteiligfentransparönzdöKumentation
veröfföntiicht. Ihr inhaltlicher Beitrag .wird zusstziich .nur dann • auf den- Interneteeiten des

-Thüringer Landtags veröffentiicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu'erteilen.'

Bitte gut {QSöiiich ausfülfen ündwsammen mit (Ser SteSfungnshme senden!

2u welchem Gesetzentwurf haben Sie sich .schriftlich gegüßsrt (Tiiel ctes Gesetzontwürfs)?

Fünftes <3e$6tz zur Änderung der Verfassung de® Freistaats Thüringen - .Aufnahme vor

Staatszi^lon'unct Stärkung von Oleichheltsrechten
hier: Themenkomplex «Besten aus iose." . . • ,

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
~Drucksache7/1629-

t

2.

Haben Sre sich als Verirster einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z, B. Verein, (5mbN, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentliche Anstalt; Körperschaft des öffenflEdhen Rechts, Stiftung des
Öffentijchön Rechts)? , . ."
[§• 5 Abs. 1- Nr-1 > 2 ThürBe(ö]1doI<G; Hinweis: Wenn nein, ds"" weiter mit Fraga 2. Wenn ja,- dann w@itsr mit Frage 3.)

Namö , . ' '

 - ^ . /

QQS %(A^^U/^ • ._

Geschäfts" oder Dienst^dresse • ;

Straße, Hausnummer. (oder Postfach) ,• .

2ostlöitzahi, Ort . ' •. •

J—.^_-, — »n—_

Organisätionsförm • • '

^<ä^sr

K£U %c^^^

fc'^A'-M^- (^' ^L

i\c[o<\b e^
Haben Sie sich als natürliche Person, geäußert, d. h. als Privatperson?' :'
g S AUS; 1 Nr.1,2ThürBeteilciokG) • . . . ,. • .

sJame ' • ' . Vorname, ' .

]. Geschäfts" oder Dlenstadressö , D,, Wohnadresso

-linweis; Angsben zur Wohnadr@sse sind nur erfot'cieriich, wörtn R^lha sndere Adresse benannt wird. Die Wohnaäresse •
/!rd In, keinem Fail veröffentlicht.) '' ... . • ..

itraße, Hausnummer

'ostieitzahl, Ort ..
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3:.

.4. ,

D. .

Wa.s.ist der Schwerpurikt Ihrer inhsltlichen öder bsrüflichsn Täti'gReit?
(§5Abs.1Nf.'3Thür8etesldokG) ,. ' •

%^\(}^dü S^M^^^J^^ ^^^^^t,^ • ;

Haben Sie in Ihrem schriftSichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt ehar
^

D ,' befürwortet,' . • . •

a ., abgelehnt,. • . , . • '

^ erganzungs" &zw. änderungsbedürftig eingeschätzt-?

Bitte fassen Sie kurcdie wesentlichen Inhattß (Kernau^sagä) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Sesetsgebungsverfahren zusammen!

.§5 Aus. 1 Nr.„4 ThürBeteildokO) . • • • •

^J^^.tW^ ^ ^^N^^^ fSü^^K^ :...,,

^^J ^ ^hu^^^i^/^^te<'^ •
^'^^^ ^^r t ^' ^- us^

/Vurden Sie vom Landtag gebeten, sinen schriftIföhRn Beitrag ^um Gesefzgebungsvorhab^n
»inzureichen? • : J ' .

§ 5 Abs. 1 Nr. SThürBetslldoRO) . '

• ja (Hinwsis: weiter mit Fi,rage $) . a nein

Venn Sie die Frage 5 verneint haben- Aus welchem Anlass habfön Sie sich geäußert? •

i welcher Form h^ben Sie sich geäußert? ' .

^ perE-MaH . . • .

], per Brief • ' , . - . ' •

^abe^ Sie sich als Anwaltskanzlel im Auftrag elnes Auftraggebers mit schriftlichen Öeiträgen
im Qesctzgsbungsverfahren beteiligt? ,' . • ' , .
} SAbs. 1 'Nr. 6 ThÜrBeteiIdoKG)' - , , ;.

]• Ja nein .(weiter mit Frage 7')' .

Venn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie thren Auftraggeber!

9 •
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7.

S.timmen Sie einer Veröffentlichung .Ihres schriffiichen Beitrages in d^r. , .

BeteilJgtentransparenzdokumentationzu?
(§5Abs.,1Sstz2ThürBeteildokG) . • ., '' ,'.,•'

K- '^ ' . a • nein

.Mit meiner Unterschrift versichere icli die Richtigkeit und Voilständigkeit der Angaben. Änderungen in
den mitgeleHten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert: bis. zum Abschiuss des-
Qesetzgebungsverfahrens mitteilen'-' . '.,..•• • ' ' .

Ort, Datum Unterschrift

^. tfflM-^-\

, 3

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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GEW Thüringen • Heinrich-Mann-Str. 22 • 99096 Erfurt 

Thüringer Landtag 
Verfassungsausschuss 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

Erfurt, 8. Januar 2021 

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen — Aufnahme von Staatszielen 

und Stärkung von Gleichheitsrechten/ Themenkomplex „Bestenauslese" 

- Drucksache 7/1629 — 

hier: Stellungnahme der GEW Thüringen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme. 

Voranstellen möchten wir, dass eine Verfassungsänderung aus unserer Sicht nur dann sinnvoll ist, wenn 

sie grundsätzlich auf einen qualitativen Mehrwert hinausläuft, breit in der Öffentlichkeit diskutiert wird 

und in ihrer Gesamtheit das gesellschaftliche Leben unter teils neuen und herausfordernden 

Bedingungen als Grundlage des Handelns Einzelner und der Gesellschaft dient. 

Begrüßen können wir daher den besonderen Schutz des Ehrenamtes, bleiben aber bei den weiteren 

Änderungen skeptisch und regen an, unsere Änderungsvorschläge aufzunehmen oder.auf die Änderung 

der Artikel zu verzichten. 

Zu Artikel 2: 

Die Änderung ist richtig, aber unzureichend. Geändert werden müsste auch „Geschlecht" durch „alle 

Geschlechter und Geschlechtsidentitäten".  

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft • Landesverband Thüringen 
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Zu Artikel 41 a 

Die gesellschaftliche Bedeutung des Ehrenamtes unter besonderen Schutz zu stellen und verbunden mit 

einem Förderauftrag als Staatsziel zu formulieren ist ein begrüßenswerter Schritt. Ohne ehrenamtliches 

Engagement stünde es um das gesellschaftliche, aber das arbeitsweltbezogene und persönliche 

Miteinander deutlich schlechter. Dies wird gerade in der aktuellen Krise sichtbar. 

In diesem Zusammenhang möchte wir beispielhaft benennen: 

• Mitarbeit in der Telefonseelsorge, 

• ehrenamtliche Hilfe in sozialen Einrichtungen, 

• Besuche bei älteren oder kranken Menschen, 

• Arbeit in der Flüchtlingshilfe, 

• Mitarbeit in der Suchtberatung, 

• Freiwillige Feuerwehr, 

• , Alltagshilfe (beispielsweise Botengänge oder auch Einkäufe erledigen), 

aber auch in ehrenamtlichen Funktionen im Bereich der demokratischen Mitbestimmung 

• Tätigkeit in der Justiz als ehrenamtliche*r Richter*in bzw. Schöff*in, 

• Tätigkeit in Personal- und Betriebsräten sowie Mitarbeitervertretungen, 

• Tätigkeit als ehrenamtliche*r Gewerkschaftsfunktionär*in u.a. 

In diesem Zusammenhang haben wir insbesondere zu dem angedachten Förderauftrag, den wir 

dahingehend verstehen, ehrenamtliches Engagement zukünftig attraktiver zu machen, folgende 

Vorschläge/ Anregungen: 

• Thüringer Ehrenamtskarte - neben der Anerkennung für besonderes ehrenamtliches 

Engagement sollen mit der Thüringer Ehrenamtskarte auch Vergünstigungen verbunden sein. 

• Thüringer Ehrenamtsversicherung - die große Einsatzfreude lässt häufig vergessen, dass mit 

freiwilliger Betätigung auch Risiken verbunden sein können. Die Thüringer 

Ehrenamtsversicherung sorgt dafür, dass Ehrenamtliche bei ihrem Engagement keine Nachtelle 

erleiden, wenn sie selbst keinen entsprechenden Versicherungsschutz haben. 

• Bessere steuerliche Absetzbarkeit der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ehrenamt. 

Artikel 41 d 

Insgesamt halten wir diesen Artikel für zu detailliert, um ihn in einer Verfassung zu regeln und zugleich 

sind die vorgeschlagenen Regeln aus unserer Sicht eher ausschließend und nicht inkludierend. 

Absatz 2 sollte wie folgt geändert werden: 

(2) Die lnklusion von in Thüringen lebenden Menschen mit Migrationshintergrund ist Aufgabe des Lqndes' 

und seiner Gebietskörperschaften. Dazu fördern sie: 

1. die Vermittlung der deutschen Sprache und Kultur sowie der Sprache und Kultur des 

Herkunftslandes im Sinne von Transkulturalität und Mehrsprachigkeit, 
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2. den umfassenden Zugang zum Bildungssystem, zur Aus- und Weiterbildung und zum 

Arbeitsmarkt, 

3. gesellschaftliche Teilhabe. 

Zur Begründung: 

Die Formulierung „regelmäßig auf Dauer" schließt Menschen mit Migrationshintergrund aus, die (noch) 

nicht mehrere Jahre in Thüringen leben. Inklusion beginnt jedoch mit dem Tag der Ankunft. Daher ist 

diese Formulierung integrationshemmend. 

Die Assimilationsperspektive für die Integration trägt nicht. Daher ist das Konzept zu ersetzen durch 

transkulturelle Perspektiven, die auch Mehrsprachigkeit als Selbstverständnis voraussetzen. Menschen, 

Kulturen, Bräuche, Sprachen und vieles mehr begegnen sich, verhalten sich zueinander und beeinflussen 

sich gegenseitig. Daher auch Transkulturalität. Das Konzept Interkulturalität geht davon aus, dass es 

statische und teilweise abgeschlossene kulturelle Räume und Kontexte gäbe, die sich nur begegnen und 

zueinander verhalten sich aber nicht durchdringen und gegenseitig beeinflussen. 

Hier möchten wir auf die KMK-Standards zur interkulturellen Bildung und Erziehung verweisen, die auch 

das Menschenrecht auf herkunftssprachlichen Unterreicht klarstellt. Das heißt, Menschen sollen auch 

die Grammatik/ Literatur und Co ihrer Herkunftssprache lernen und vertiefen dürfen. 

Verschiedene Studien haben positive Effekte auf das Erlernen der deutschen Sprache gezeigt, wenn 

auch herkunftssprachlicher Unterreicht angeboten wird. Dabei gilt es Mehrsprachigkeit als Wert an sich 

und Ressourcen in den Bildungseinrichtungen aber auch im gesellschaftlichen Alltag zu verstehen. Sie zu 

akzeptieren und zu fördern ist wichtig. Das bezieht sich übrigens auch auf deutsche und v.a. Thüringer 

Dialekte. 

Absatz 3 sollte wie folgt geändert werden: 

(3) Das Land und seine Gebietskörperschaften fördern Möglichkeiten der politischen Mitgestaltung. Der 

Genuss und die Ausübung der Bürgerrechte bleibt allen dauerhaft und rechtmäßig in Thüringen lebenden 

Menschen vorbehalten. 

Zu Artikel 96, neuer Absatz 2 

Soll dieser Artikel tatsächlich in die Thüringer Verfassung aufgenommen werden, so ist es nur sinnvoll 

wenn er qualitativ über die Regelung des Grundgesetzes hinausweist. 

Insofern lautet unser Änderungsvorschlag: 

Artikel 96 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird folgender neue Absatz 2 eingefügt: 

(2) Jeder Bürger hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung 

diskriminierungsfreien und gleichberechtigten Zugang zu jedem öffentlichen Amt." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 
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Unserer Einschätzung nach trägt das Konzept Eignung und Befähigung nur bedingt, da es verschiedene 

Bevölkerungsgruppen systematisch ausschließt. Oft werden nicht die (richtigen bzw. wichtigen) 

Kompetenzen, sondern Belastbarkeit, Konformitäten und andere Eigenschaften „unbeabsichtigt" in der 

Ausgestaltung der Abschlussprüfungen oder in Aufnahmeverfahren abgeprüft. Marginalisierte Gruppen 

sind von dieser Form der strukturellen und institutionellen Diskriminierung besonders betroffen. Die 

Bestenauslese führt daher nicht unbedingt zur Auswahl der Besten, sondern zur Begünstigung 

strukturell bevorteilter Menschen. 

Wir hoffen, Ihnen mit unserer Stellungnahme wertvolle Hinweise für eine weitere Überarbeitung des 

Gesetzentwurfes geliefert zu haben. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Formbiatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betoiligtenfransparenzdokumentatlonsgesefze's

Jede natürliche oder juristische Person, dis sich mit einem schrifflichen Beitrag an einem
Gesstzgebungsverfahren beteiligt . hat, ist nach dem . Thüringer
Betelllgtentranspare'nzdok^mentaflonsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbötenen Angaben " soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen-der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fai! als verpflichtende
Mlndesllnformationen gemäß §'5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der BeteiiigtentransparenzdQkumentation
VQröffentiicht. • Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf -den Internets.eiten des
Thüringer'Landtags veröffentlicht, wenn Sfe Ihre Zusfimmung'hierzu erteifen.

Bitte gut leserllch ausfüHen und zusammen mit der SteHungnahmQ senden!

Zuwelchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel de? Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen " Einführung der Staatszlele
Ehrenamtsförderung und Nachhaltig keit
Gesetzentwurf der Fraktion der GDU
- Drucksache 7/27 -'

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen -.Aufnahme von Staatszlelen
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/D1E GRÜNEN • •
-Drucksache 7/897- ' . ' . . .

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen -Reform des Staatsorganfsationsrechts
Gesetzentwurf der Fraktion -der CDU
-Drucksache 7/1628- . . '

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung cfes Freistaats Thüringen - Aufnahme von Staatszlelen und Stärkung von
Glelchheltsrechten . • ,

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU . , • . •
-Drucksache 7/1629" • ' . • • '

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Elektronische Ausferttgung und Verkündung
von Rechtsakten . ' .

Gesetzentwurf der'Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DiE GRÜNEN
Drucksache .7/2040 - - ••.',.

dazu: Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/D1E GRÜNEN

-Vorlage 7/2914- ...

1. '

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h> als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, .GrnbH, AG, eingetragene

Genossenschaft oder öffentilciie Apsfait, KÖrperschaft des öffentlichen Rechts. Stiftung des
öffentlichen Rechts)? /tö^ , , . .
(§ S Abs, 1 Nr. 1,2 ThürBetelldokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage 2, Wenn Ja, dann weiter mit Frage 3,)

Name , • . , '

GQschafts- oder Diehätadresse

Straße, Hausnumme'r (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort •

Organisatlonsform •



2.

3.

4.

5.

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
{§ 5 Abs. 1 Nr. 1 > 2 ThürBetelldokG)

Name :,

'^^^(^^ . •

Vorname

ff^Hf^ öiff^kf

D' Geschäfts-oder Dienstadresse '/äs Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse stnd nur erforderlich, wenri keine andere AdressB benannt wird. Die Wohnadresse
wird !n käinem Fall veröffentlicht,)

Straße, Hausnummer

Postleitzahi, Ort ' • .  • . .

Was ist der Schwerpunkt Ihrer inhaitllchen oder beruflichen Tätigkeit?
[§ 5 Abs. 1 Nr. 3 ThürBetelldokG) •

• Hir^d^Ü&^J W ^ ^^ . ^^ ^^^^

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesaml eher

^ befürwortet, . \ , • . .

a abgelehnt, . •'•

i^ : ergänzungs-bzw. änderungsbedürffig,6ingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schrifttlchen Beitrages zum
3esetzgebungsverfahren zusammen!

:§ 5 Abs. 1 Nr, 4 ThÜrBeteiSdokG)

. 9^. lC^fM^^f^^ ^!^a^^ .^ü ^ T^^^
{/j^^fo^ l^^ü^ ^H^, ^ ^^^ .^ ^/^
'^^iWh^'T^T^C^ ^ff^^&'^M^

. i^ia. ^^U<h^^Cu«^y-^> Suuf h ei^^ 'l^-

A/urden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
sinzureichen? , ,
§ 5 Abs. 1 Nr. SThUrBetelldokG)

y Ja (Hinweis: weiter mit Frago 6) 1 ..nein

/Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

n welcher Form haben Sie sich geäußert?



^
per E-Mati

per Brief

6.

Haben Sfe sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers 'mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt?
(§5Abs.1Nr,6ThürB8löHdokG) • . • .

ä ^ nein (weiter mlt.Frage» 7)

Wenn Sie die Frage 6 bojaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Aufiraggeber!

7,

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftiichen Beitrages !n der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBetelldokG)

Ja a nein

Mit meiner Unterschrift -versichere ich (.1)9 Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werds ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungs Verfahrens mitteilen. • • . .

Ort, Datum

U^UU

Unte

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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99096 Erfurt

Vorab per Mail:

Thüringer Landtag
Zuschrift

7/1161
zu Drs. 7/27/897/1628/1629/2040

Änderungsantrag der Fraktionen DIE UNKE, der CDU, der SPD und Bündnis 90/Die
Grünen (Vorlage 7/2014)
Ihr Schreiben vom 22.4.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 22.4.2021 haben Sie mich als Anzuhörenden Im schriftlichen
Anhörungsverf^hren bestellt. Dem komme ich gerne nach .und gebe zum o.g.
Änderungsantrag wie erbeten zu Art. 1 Nr. 8 und Art. 2 folgende Stellungnahme zu der
beabsichtigten Neuordnung der kommunalen Finanzgarantlen in Art. 93 Abs. 1 ThürVerf ab:

Ausgehend von der verfassungsrechtlichen Garantie kommun^ler Selbstverwaltung in Art. 28
Abs. 2 GG als „Durchgriffsnorm" sind fn den Landesverfassungen aller Länder
landesreohtltche Finanzgarantien für die Erfütiung kommunaier Aufgaben verankert, da sich
kommunale Selbstverwaitung ohne die dafür erforderlichen Finanzmittel anerkanntermaßen
nicht entfalten kann.

in der Verfassung des Freistaates Thüringen vom 25.10.1993 (GVBi., 625) ist von vornherein
eine duale Finanzgarantle verankert worden, die sich seinerzeit so nur noch in den
Verfassungen der Länder Baden-Württemberg, Sachsen und Sachsen-Anhalt nach dem
Vorbild der Regelung Baden-Württembergs befand1. Schoch/Wiefand haben dazu 1995
zutreffend festgestellt2: . .

„Eine nahtlose Übereinstimmung besteht !n Bezug auf die Funktion des
landesverfassungsrechtlichen Konnexltätsprinzlps und die von Ihm ausgelösten
Rechtsfolgen. Zwischen den Vorschriften In Baden-Württemberg und Sachsen sowfo
Sachsen-Anhaft besteht überdies eine tatbestandliche Kongruenz, so dass die zu Art, 71
Abs, 3 LV BW gewonnenen Erkenntnisse ohne Einschränkung auf Art. 85 Abs. 1 und 2
SächsVerf und Art. 87 Abs. 3 LV LSA übertragen werden können. Lediglich eine
tQtbestandllche Abweichung zur Verfassungsrechtsfage Baden-Württembergs besteht In
Thüringen. Dort Ist nur die „Übertragung staQtllcher Aufgaben" gemäß Art. 91 Abs. 3
ThürVerf dem Konnexitätsprinzlp unterstellt. Mit dieser Restriktion gilt das strikte
Konnexltätsprlnzip auch in Thüringen."

1 Grundlegend: Schoch/Wieland, Finanzierungsverantwortung fürgesetzgeberlsch veranlasste
kommunale Aufgaben, 1995, S. 161 ff.
z.SchoGh/WSeianct^ 1). S. 164,.



Duaie Flnanzgarantie bedeutet, dass es mittlenA/elle In allen Ffächenfandern Deutschlands
ebenso wie in Thüringen landesseitlg gegenüber den Kommunen zwei Finanzgarantien gibt,
den kommunaien FJnanzausgleich einerseits und sogenannte Konnexitätsregelungen bei
Aufgabenübertragungen bzw. "Veränderungen andererseits. Stellt man beide
Regelungsansätze dieser Finanzgarantien gegenüber, lassen sie sich wie folgt abgrenzen:

Abb. 7; Duale landesverfassimßsrechtliche /j^ SiSmä
Finanzgarantte

p striktes Konnexltätsprlrizip

Für Aufgabsrt, die vom Tatbestand das
Konn&Kitälsprlniilps umfaßt {?fnd, besieht
1, nsben dam und unabhängig vwi

kommunsten Ffnsnzßusgletch
2. flin verfagaungsrechtlteh ebgsslchsrter
3. und v^assungspfozossüat

dUfiehaeizbafter
4. anteabemtfffesaorlacher
8. von der kommunal^ri Ftngnzkraft und
6„ der Leistungsfähigkeit des l-aod6fl

unabhängiger
7. e/lwnnbarer und nachprüfbarer,
8< auf einer fünclterlen und plßuslblan

gesetzfloberißßhen
Prtaanoseentachoiciung bfmjheruter

9. pauachaliärbärer
10; Anspruch auf Vollkoatönausölelch,
11. der Jeder einzelnen Kommune
12* ohne Spltzabrechnungzur-Vermöldunö

fatschsc Anrelzatrulduren bal
13, wtrtsohgftlictier AufgabencturotifÜhrung

hlnsfchtlloh der nqlwendlgan.Kosten
eine AufgübsnßrfÜllurtg ohne
Efgenmlttetelnäate emiöfltlcht

14, und gteteeltlg bm zettDßh mttder
Aufgabehübertragunfl zu rögsln tst>

^

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ü.

kommunaler Ftnanzausgläich

FfnanzhraftabhänQlge
Aufatockupg
dgr l<ommungl!ndivlditi?l|8n FTnanzimltte]
^ürSlcbßfMuhg einer aufgBban-
angemeas&iwn FfnanzäusstattMng
der Gesamth'elt aller Kommuneii
wie jeder einzelnen Kommune
unter Eleriio.kfilchttgung clorflnan.zlsllsn
Lelgtungsföhtglwit d6ä Lflnd6a,
jödenfalls aber Sicherung der
ffnsnzlellenMlndeslßüßstBttung
(=? Kernbsreich der
Selbstverwallungsgärantte).
Dabei Ist aifio Berücksichtigung
HnaHzhraftynBtihäncilgert.BufgBbsn-
bezogener BedarfcIncUor?n m0g!lch.

Eine überschneidung zwischen beiden Regelungen gibt es grundsätzlich nicht. Als Faustregel
kann außerhalb Thüringens grundsätzlich formuiiert werden: Für den vorhandenen
Aufgabenbestand am Tage des Inkrafttretens der dualen Finanzgarantie in der Verfassung ist
die aufgabenangemessene Finanzausstattung Über den kommunalen Flnanzausglelch zu
regeln. Für nachfolgende Veränderungen im kommunalen Aufgabenbestand gilt
demgegenüber das Konnexitätsprinzip>

Im Detail sind die Regelungen in den Ländern unterschiedlich, so dass es sich grundsätzlich
um ein „atmendes System" handelt, für das gilt: Alle Aufgabenveränderungen, die
tatbestandlich vom Konnexitätsprlnzlp umfasst werden, unterfallen nur diesem. Alle anderen
Aufgaben mit den daraus resultierenden notwendigen Ausgaben sind im Rommunalen
Finanzausgleich zu berücksichtigen. D.h.: Je enger der tatbestandliche Anwendungsbereich
des KonnexitätsprinzEps ist, umso weiter ist der Anwendungsbereich des kommunalen
Flnanzausgleichs. Je weiter der tatbestandllche Anwendungsbereich des Konnexitätsprinzlps



ist, desto weniger Aufgaben sind demgemäß über den kommunalen Finanzausglejch
abzugelten.

Die Ftechtsfolgen der beiden Systeme unterscheiden sich, wie der vorstehenden Übersicht zu
entnehmen ist, erheblich. Während das Konnexitätsprinzip unabhängig von der Finanzkraft
des Landes und der Kommunen die Kosten der einzelnen Aufgabe in den Blick nimmt und
zum Maßstab macht, kommt es beim kommunalen Finanzausglelch auf eine
Gesamtbetrachtung von Aufgaben, Flnanzkraft der jeweiligen Kommunen und hinsichtlich der
Angemessenheit der Dotierung auch der Leistungsfähigkeit des Landes an.

Die Struktur der landesrechtlichen Finanzgarantien im Ländervergleich lässt sich wie folgt
darstelien:

Abb. 8t Struktur dar landBeverfqseungsrßchttlolien Rnanzöarantls» /^^ E®(AM
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Dabei fällt auf, dass nach Verfassungsänderungen in allen Fiächenlandern mit Ausnahme
Sachsen-Anhaits im letzten Vierteljahrhundert Thüringen mittlerweile das einzige Bundesland
ist, welches hinsichtlich der Abgrenzung zwischen kommunalem Ftnanzausglelch einerseits
und Konnexjtätsprinzip andererseits bisher strikt auf die Aufgabenkafegorien abstellt:
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises sind in Thüringen über den kommunafen
Finanzausgleich abzusichern; für staatliche Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung, aber auch
nur für diese, kommt dagegen das Konnexitätsprinzip zur Anwendung, das nach Art. 93 Abs.
1 S. 2 ThürVerf bisher lautet;



„Führt die Übertragung staatlicher Aufgaben nach Art. 91 Abs. 3 zu etner Mehrbelastung
der Gemeinden und Gemeindeverbände, so Ist ein angemessener finanzieller Ausgleich
zu schaffen."

Dazu ist anzumerken, dass die Unterscheidung zwischen SelbstverwaStungsangeiegenheiten
einerseits und staatlichen Aufgaben andererseits schon tatbestandlich nur in einigen Ländern
erfolgt, aber auch diejenigen Länder, die eine solche Unterscheidung kennen, machen sie
nicht bzw. nicht mehr zum Anknüpfüngspunkt bei der dualen Finanzierungsregelung.

Schaut man im Detail auf die Formen des Konnexltätsprinzips, ergibt sich tabettarisch
folgender Befund:

Abb.,5; Fonnan des KonnexltätsprInzlpB UttMHiWAd
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Aus dieser Übersicht erschließt sich sofort, dass sich die geltende Verfassungslage in
Thüringen hinsichtifch des Konnexitätsprinzips spätestens seit der Neuregelung in
Nledersachsen im Jahre 2006 in einer doppelten Sondersituation befindet:

TatbestandlEch beschränkt sich die Regelung als einzige in den 13 deutschen Flächenländern
auf die Übertragung staatlicher Aufgaben, In der Rechtsfoige sieht sie - wie ansonsten nur
noch Sachsen-Anhalt - lediglich einen „angemessenen" Ausgleich vor, während in allen
anderen Ländern ein entsprechender Ausgleich gewährt wird, DerThürVerfGH (LVerfGE 16,
593, 627 f.) hat den Begriff In der Mehrbelastungsausgleichsregelung materienspezifisch
allerdings zu Recht auch für Thüringen a!s „vollen Ausgleich der angemessenen Kosten"
ausgelegt. Im Einzelnen hat er zutreffend ausgeführt:

„Seinem Schutzzweck nach ordnet Art. 93 Abs. 1 S. 2 ThürVerf grundsätzlich einen vollen
Kostenausgfeich an, enthält also nicht nur ein relatives, sondern ein striktes
Konnexftätsprinzip. Das folgt zum einen daraus, dass die Zuweisung staatlicher Aufgaben
an die Kommunen nach Art, 91 Abs, 3 ThürVerf im Interesse einer funktionsfähigen
Landesverwaltung aus sachlichen Gründen erfolgen und nicht von haüshaltspolitischen
Interessen des Landes geleitet werden soll. Würde Art. 93 Abs. 1 S. 2 ThürVerf das Land
nicht zu einem vollständigen Ausgleich der In den Kommunen entstehenden
Verwaltungsmehrkosten verpflichten, so würde ein erheblicher Anreiz für das Land
bestehen, . allein aus haushaltspolitlschen Erwägungen staatliche , Aufgaben zu
kommunalisieren, auch wenn keine sachlichen Gesichtspunkte dafür sprechen. Vor aliem
bei einer gleich teuren Erledigung von Aufgaben durch das Land und die Kommunen
bewirkt ein striktes Konnexitätsprlnzip, dass die Übertragung dieser Aufgabe ein
haushaftsneutrales Geschäft für das Land bleibt, da es zwar eigene Verwaltungskosten
einspart, diese Ersparnis aber letztlich, an die Kommunen weitergeben muss. Auf diese



Weise hält die Verpflichtung zu einem vollständigen Mehrbelastungsausgleich den
Landesgesetzgeber nicht generell von der - telSwelse wünschenswerten
Kommunallsierung staatlicher Aufgaben ab, fördert aber die Sachortentlerthelt der
Entscheidung. Zum anderen vermag allein das strikte Konnexitätsprinzip einen effektiven
Schutz des Selbstverwaltungsrechts zu gewährleisten, Aus Sicht der Kommunen ist dte
Kommunaitsierung staatlicher Aufgaben nur bei vollständiger finanzieller Kompensat!on
haushaltsneutral und berührt ihre für frelwjllige Selbstverwaltungsaufgaben zur Verfügung
stehenden finanziellen Ressourcen nicht. Da die kommunalen Finanzen durch die
Aufgabenübertragüng somit nicht geschmälert werden, ist ein Eingriff !n das kommunale
Seibstverwaltungsrecht von vornherein ausgeschlossen."

Von besonderem Interesse sind angestchts des unterschiediichen Wortlauts in den einzelnen
Landesverfassungen die Ausführungen des ThürVerfGH (LVerfGE 16, 593, 629) zur
Verwendung des Beäriffs des „angemessenen" statt eines „entsprechenden" •finanziellen
Ausgleichs:

„tm Hinblick darauf, dass die Ausgleichsnorm des Art. 93 Abs. 1 S, 2 ThürVerf ihre
Schutzfunktion nur dann wirksam entfalten kann, wenn sie prinzipiell auf einen vollen
Kostenausglelch gerichtet Ist, ergibt der Begriff der Angemessenheit somit nur dann einen
Sinn, wenn er sich nicht auf die Erstattungspflicht als solche, sondern auf die zu
erstattenden Kosten bezieht mit der Folge, dass die Norm - trotz Ihrer Insoweit
missverständ lichen Wortstellung ~ eine volle Erstattung der angemessenen Kosten der
AufgabenerfÜllung verlangt, Dabei ist zu berücksichtigen, dass Art. 93 Abs. 1 S. 1
ThQrVerf nur die vertikale Flnanzverteiiung zwischen dem Land und seinen Kommunen
regelt und damit auf die Gesamtheit aller Kommunen des Landes bezogen ist.
Dementsprechend handelt es sich bei den Kosten, die das Land nach dieser Vorschrift
jeder Gemeinde zu erstatten hat, nicht um die bei den jeweiligen Gemeinden tatsächlich
angefallenen Kosten, sondern um die Kosten, die den Kommunen (in Ihrer Gesamtheit)
durch die Erfüllung der übertragenen Aufgabe durchschnittiich entstehen."

Das bedeutet für den ThürVerfGH (LVerfGE 16, 593, 629) unmissverständlich:

„In systematischer Hinsicht knüpft die . ve rfass'ungsrech (liche Pflicht zum
Mehrbelastungsausgleich damit zwingend an die Durchschnittskosten der kommunalen
Aufgaben erfüll un g an. Diese Kosten sind also nicht nur eine im Rahmen des
GestaltungsspJelraums des Gesetzgebers bei der Feststellung des zu erstattenden
Nehraufwandes zulässige, sondern eine dem Art, 93 Abs, 1 S. 2 ThürVerf immanente
Bezugsgröße, welche vor allem verhindert, dass das Land für eine finanziell besonders
aufwendige und verschwenderische Aufgabe n erfüllung durch einzelne Kommunen
geradestehen muss; bevorzugt werden im Gegentel! sparsam wirtschaftende Kommunen,
da sie bei unterdurchschnittlichen Aufgabenerfüliungskosten einen ihre tatsächlichen
Auhwendungen Übersteigenden Ausgleich erhaiten."

Auf diese Darlegungen hat der ThürVerfGH im Jahre 2011 (ThürVBL 2012, 55 [58])
ausdrücklich Bezug genommen. Dennoch kommt dem Begriff der Angemessenheit eine
spezifische, kostendämpfende Funktion zu (ThürVerfGH. LVerfGE 16, 593, 629 f,):

„Einer - im Vergleich zum Land - zu aufwendigen und 'teuren* Aufgabenerfüllung durch
die Gesamtheit aller Gemeinden des Landes kann durch das Bezogensein des
Mehrbelastungsausgieichs auf Durchschnittswerte - bei einer grundsätzlichen
Verpffichtung zur Übernahme aller tatsächlich entstandenen Kosten ~ allerdings nicht
entgegengewirkt werden. Dies ist vieimehr nur rnöglEch, wenn die Erstattungspflicht
zusätzlich davon abhängig ist, dass die ermittelten (Durchschnltts-)Kosten angemessen
sind. Diese Bestimmung obliegt grundsätzlich dem Gesetzgeber, der insoweit einen
Wertungsspielraum besitzt. Danach wirkt das Merkmal der 'Angemessenheit' in Art, 93
Abs. 1 S. 2 ThürVerf letztlich als Regulativ zur Steuerung des kollektiven
Ausgabenverhaltens der kommunalen Gebietskörperschaften Im übertragenen
Wirkungskreis hin zu einer sparsamen Mlttelverwendung."



Diese Rechtsprechung ist für die Auslegung der geltenden Verfassungsbestimmung nach wie
vor von prägender Bedeutung, wirkt aber potenziell auch für eine Neuregelung Je nach dereh
Ausformun^ weiter. ..

Angesichts der im Länden/ergleich bestehenden Thüringer Ausgangsrechtslage drängt sich
der Reformbedarf hinsichtlich der konkreten Fassung des Konnexitätsprinzlps 'in Thüringen
geradezu auf.. Bei einer Neuregelung komnnt es tatbestandlich darauf an, sowohl die
Übertragung bzw. Modifikation landesrechtiich normierter Sachaufgaben, seien es nur?
Auftragsangeiegenheiten oder pfl!cht!ge Selbstverwaltungsangelegenheiten und ihre spätere
Modiflzierung, als auch materieli-rechtlich vom Bund neu geregelte oder modifizierte Aufgaben
zu erfassen, da diese nach Art. 84 Abs. 1 S. 7 GG seit 2006 nicht mehr unmittelbar vom Bund
auf die Kommunen übertragen werden können. Dazu hat das Bundesverfassungsgericht am
7.7.2020 einen Beschluss von fundamentaler Bedeutung auch für Thüringen gefasst3. Auf
Gestaitungsspielräume des Landes in der Sache oder hinsichtlich der Ausführungsebene
kommt es bei materielt-rechtlich vom Bund kompetenzgemäß geregelten Aufgaben dabei nicht
an, Ganz im Gegenteil ist im Normalfall davon auszugeben, dass der Bund materiell-rechttich
eine „Voilregeiung" trifft,

Diesen Gesichtspunkt gilt es .ganz deutlich hervorzuheben, da angesichts des
uneingeschränkten Aufgabenübertragungsverbots des Bundes nach Art, 84 Abs. 1 S. 7 GG
den Ländern kein Entschließungsermessen dahingehend zusteht, ob sie ihren Kommunen
gegenüber für daraus resultierende Mehrbelastungen einstehen wollen oder nicht, Es kann
sich potenzieil nur ein Auswahlermessen dahingehend ergeben, ob die aus bundesrechtiich
modifizierten oder neu erfundenen Aufgaben resultierenden Ausgaben im Rahmen des
kommunaien Finanzausgleichs oder des [Vlehrbelastüngsausgieichs ausgeglichen werden.

Vor diesem Hintergrund ist es sehr verdienstvoll, dass im Thüringer Landtag die Fraktionen
Die Unke, der CDU, der SPD und Bündnis 90/Die Grünen am 21.4,2021 mit Vorlage 7/2014
einen Änderungsantrag eingebracht haben, der vorsieht, Art. 93 Abs. 1 S. 2 und 3 ThürVerf
wie folgt neu zu fassen:

„Überträgt es (== das Land) den Gemeinden und Gemelndeverbänden nach Art, 91 Abs, 3
Aufgaben, verpflichtet es sie zur Erfüllung von Aufgaben im eigenen Wirkungskreis oder
stellt es besondere Anforderungen an die Erfüllung bestehender oder neuer Aufgaben, hat
es dabei Bestimmungen über die Deckung der Kosten zu treffen. Führt die Übertragung
der Aufgaben im Sinne des Satzes 2 zu einer Mehrbelastung der Gemeinden und
Gemeindeverbände, Ist ein angemessener finanzieller Ausgleich zu schaffen."

Im Vergleich der landesverfassungsrechtlichen KonnexEtätsregelungen untereinander ist diese
Formulierung eng an Art. 83 Abs. 2 der Bayerischen Verfassung angelehnt. Dort heißt es
wörtlich:

„Überträgt der Staat den Gemeinden Aufgaben, verpflichtet er sie zur Erfüllung von
Aufgaben Im eigenen Wirkungskreis oder stellt er besondere Anforderungen an die
Erfüllung bestehender oder neuer Aufgaben, hat er gleichzeitig Bestimmungen über die
Deckung der Kosten zu treffen. Führt die Wahrnehmung dieser Aufgaben zu einer
Mehrbelastung der Gemeinden, ist ein entsprechender finanzieller Ausgfelch zu schaffen."

Hinsichtlich der Im Antrag von Die Linke, CDU, SPD und Bündnis 90/D!e Grünen gewählten
Formulierungen springen also im Verhältnis zur bayerischen Regelung drei Abweichungen ins
Auge;

In Satz 2 findet sich in zeitlicher Hinsicht bezogen auf die Kostenregelungspflicht die Wendung
„dabei" statt der Vorgabe „gleichzeitig" in der Bayerischen Verfassung. Beide Formulierungen
sind im Ländervergleich geläufig, die Formulierung „dabei" Ist wohl etwas weniger streng als

3 BVerfG, DVBI. 2020, 1331 ff.



die Vorgabe „gleichzeitig", immer aber gilt, dass die Kostendeckungsregetung spätestens
getroffen und in Kraft getreten sein muss, wenn auch die Aufgabenübertragung wirksam wird.
Am Beispiel von zu Jahresbeginn in Kraft getretenen, zum Schuijahresbeginn wirksam
werdenden neuen kommunaien Aufgaben im Bereich der KEnderbetreuung sollte die
Kostendeckungsregelung ebenfalls mit inkrafttreten der Aufgabenveränderung getroffen
werden und in Kraft treten. Sie kann aber notfalls auch in der Weise „nachgeschoben" werden,
dass sie spätestens mit Schuljahresbeglnn in Kraft tritt und materiell wirksam wird.

Abweichend von der kiugen und inhaitllch umfassenden Formulierung in der Bayerischen
Verfassung: „Führt ctie Wahrnehmung dieser Aufgaben" heißt es im Änderungsantrag der vier
Fraktionen im Tliüringer Lgndtag; «Führt die Übertragung der Aufgaben im Sinne des Absatzes
2".

Diese Wendung irritiert und sollte durch die in Bayern gewählte Formulierung ersetzt werden.
Satz 2 stellt in beiden Ländern auf je drei Varianten derAufgabenmehrung bei den Kommunen
ab, nämlich durch

Übertragung staatlicher Aufgaben,
Pfllchtigmachung bisheriger freiwiiliger SelbstvenA/altungsaufgaben durch das Land,
sowie
normatlve Vorgaben („besondere Anforderungen") seitens des Landes an die Erfüllung
bestehender oder neuer Aufgaben.

Für al!e drei Varianten der Aufgabenmehrung soll und muss das Konnexitätsprinzip im Sinne
nicht nur einer formellen Kostendeckungsregelung, sondern auch einer, materiellen
Ausgleichspfticht gelten. Dies wird mit der Formulierung „Übertragung der Aufgaben Em Sinne
des Abs. 2" nicht sachangemessen zum Ausdruck gebracht, da mit der Formulierung nach
Sinn und Zweck sowie dem Sachzusammenhang und der Wortwahl: „Aufgaben im Sinne des
Abs. 2" alle drei vorgenannten Varianten gleichermaßen gemeint sind, zumal der Begriff
„staatliche Aufgaben" aus der ersten Variante in Satz 2 in Satz 3 bewusst nicht wieder
aufgegriffen wird, das Wort „Übertragung" dann aber in Satz 2 und Satz 3 eine je
unterschiedliche Bedeutung erhält. Während „Übertragung" nach Satz 2 nur auf staatliche
Aufgaben bezogen ist, meint die Verwendung desselben Wortes durch Hinzufügung der
Wärter „der Aufgabe im Sinne des Abs. 2" in Säte 3 jegliche Aufgabenmehrung, obwohl es
sich beim PflJchtigmachen bisher freiwiiliger Selbstverwaltungsaufgaben sowie beim Stellen
besonderer Anforderungen an die Erfüllung bestehender oder neuer Aufgaben gerade .nicht
um eine Aufgaben Übertragung Im eigentlichen Wortslnne handelt. Dadurch potenziell
entstehende Auslegungsprobleme können ohne Weiteres vermieden werden, wenn in Satz 3
stattdessen die Formulierung: „Führt die Wahrnehmung dieser Aufgaben" gewählt wird.

Schließlich wird in der Rechtsfolge erneut die Formuiierung „angemessener finanzieller
Ausgleich" vorgeschlagen, während alle anderen Länder mit Ausnahme Ssichsen-Anhalts die
Wendung „QHtspreohender finanzieller Ausgleich" gewählt haben - und um diese
Begriffsgegenüberstellung von den konkreten Ausgaben für die unter das Konnexitätsprinzip
fallenden Aufgaben „entsprechend" einerseits und einer wertungsabhängigen
aufgabenangemessenen FEnanzausstattung/ die Über eine absolut zu gewährleistende
Mindestsicherung beim kommunalen Finanzausgleich hinausgeht, andererseits, geht es be!
den beiden Elementen der dualen Finanzgarantie.

Das spricht deutlich dafür, auch in Thüringen die Formulierung „entsprechender finanzieller
Ausgleich" beim Konnexltätsprinzip zu wählen, da es ansonsten zu einer unterschiedlichen
Interpretation desselben Wortes „angemessener" im Rahmen des KonnexitätsprinzEps
einerseits und des kommunalen Finanzausgleichs andererseits kommen muss. Die gebotene
Auslegungsgrbeit hatderThürVerfGH dankenswerterweise bereits geleistet, so dass sich der
verfassungsänderade Gesetzgeber nichts vergeben würde, wenn er in Anknüpfung an die
zutreffende Auslegung des ThürVerfGH im Rahmen des Art. 93 Abs. 1 S. 3 ebenfalls den



Begriff „entsprechender" verwenden und zudem'In der Begründung darlegen würde, dass
damit keine Abweichung zur bisherigen Rechtsprechung des ThürVerfGH verbunden ist,
zumal auch in den anderen Ländern unter einem „entsprechenden Ausgleich" keine reine Ist-
Ausgabenerstattung verstanden wird.

Ansonsten ist an der gewählten Formulierung der Änderung des Konnexitätsprinzjps
sprachlich wie inhaltlich nichts auszusetzen, Sie ist sprachlich schlank, enthält aber alle auf
Verfassungsebene rege!ungsbedürft!gen Elemente und ist auf einfach-gesetzlicher Grundlage
durch die In S. 2 zwingend normierte Regetungspflicht („Bestimmungen über die Deckung der
Kosten") zu konkretisieren, ohne dass im Verfassungstext unbestimmte Rechtsbegriffe
enthalten sind, die einfach-gesetzlich näher auszuformen sind.

Anders als in der Gesetzesbegründung suggeriert wird, bedarf es neben dieses
„Bestimmungsgebotes" durch das Land nicht auch noch eines dazwischen geschalteten
Konnexitätsausführungsgesetzes. für das in der Normenhierarchie ohnehin kein Platz ist. Die
Vorgaben für den Gesetzgeber erfolgen zwingend und abschließend aus cter Verfassung
selbst. Auf der Gesetzesebene gilt der allgemeine Grundsatz; dass das spätere Gesetz das
frühere Gesetz verdrängt. Das wäre bei allen Finanzlerungsbestimmungen bei
Aufgabenübertragungen nach Erlass eines Konnexitätsausführungsgesetzes der Fall. Wenn
ein solches Gesetz in einzelnen Ländern (Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz) trotzdem
erlassen worden ist, beruht dies im Kern auf der Verwendung konkretjsierungsbedürttiger
unbestimmter Rechtsbegriffe Ern Verfassungstext, die in der für Thüripgen vorgeschlagenen
Formulierung richtigerweise gar nicht erst enthalten sind, und zum anderen in den
verfassungsrechtlich untauglichen - Versuch, die verfassungsrechttiche Regelung im Lichte
einer genereH-abstrakten Ausführungsregelung im Anwendungsbereich wieder
einzuschränken. Von derartigen „Vernebelungen" sollte zwingend abgesehen werden, zumal
eine Verfassung lege artis nicht nach Maßgabe einfacher Gesetze ausgelegt werden kann.

Schließlich gilt es, sich in zeitlicher Hinsicht zum Anwendungsbereich der Regelung zu
verhalten. Da die geltende Bestimmung des iVfehrbelastungsausgleichs die Übertragung
staatlicher Aufgaben seit 1993 erfasst, werden diese Aufgaben in ihrer Ausgabenenlwicklung
auch weiterhin mlterfasst. Für den erweiterten Anwendungsbereich der Umwandlung von
freiwilligen in pfiichtige Aufgaben und des Stellens besonderer Anforderungen gilt die
Verfassungsänderung demgegenüber selbstverständlich nur für nach Inkrafttreten der
Regelung erfolgende Aufgabenveränderungen. Dgbei werden in materiell-rechtlEcher Hinsicht
nur die /WeM>etastungen (Beiastungsdifferenz aufgrund Aufgabendifferenz im Verhältnis zum
Status quo nach geltendem Recht) erfasst.

Da die vorgeschlagene Verfassungsänderung aus sich heraus anwendbar ist und es des
Erlasses eines Konnexitätsausführungsgesetzes nicht nur nicht bedarf, sondern dieses
Gesetz in dei/ Normen pyramlde zwischen Verfassungsvorgabe und
Belastungsausgleichsregetung auf Gesetzesebene keinen Piatz hat und nur zu Auslegungs"
und Ahwendungsprobiemen zu führen vermöchte, kann darin kein Grund für ein zeitlich
gestrecktes Inkrafttreten liegen.

Demgegenüber kommt dem Argument Bedeutung zu, dass eine Reform der
einfachgesefziichen Regelungen zum kommunalen Finanzausgleich geplant ist und im Zuge
dessen die Regelungen des ThürFAG auch mit der verfassungsrechtlichen Neuregelung des
Art. 93 Abs. 1 S. 2 und 3 ThurVerf in Einklang gebracht werden müssen. Denn - wie eingangs
dargelegt - es muss der kommunaie Finanzausgfeich alles erfassen, was tatbestand!ich vom
Konnexitätsprinzip nicht umfasst wird. Da dies so ist, lässt sich daraus Im Übrigen ein weiteres
Argument gegen ein Konnexitätsausführuhgsgesetz herleiten: Wer die Absicht verfolgen
sollte, mit einem Konnexitätsausführungsgesetz Einschränkungen gegenüber dem
Verfassungstext vorzunehmen, in dem nach der Neuregelung alle für die Kommunen
unabweisbaren Aufgabenveränderungen mit daraus resultierenden erforderlichen finanziellen
Mehrbelastungen erfasst sind, muss erkennen, dass ein solches Agieren nicht nur mit Blick



auf die Auslegung der Verfassung nicht erfolgreich sein kann, sondern zugleich auch die
Berücksichtigung durch das Konnexitätsprinzip nicht erfasster Mehrbelastungen beim über
den kommunaien Finanzausglejch auszugleichenden Finanzbedarf herbeiführen würde.

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Formblalt zur Qatenerhehung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelllstentransparenzdokumentationsgesetze's

Jede natürliche oder Jurlsttsche Person, die sich mit einem sphrfftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahran . beteiligt • hat, Ist nach dem ThÜrtnger
Beteillgtentransparenzdokumentetfonsgesöts;. (ThürBeteHdokG) verpflichtet, die nachfoigend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen-der folgonden Felder 1 bis 6 werdeo In jedem Fall sts verpflichtöndQ
Mlndestinformatlonen gemäß §' 5 Abs, 1 -ThürBefeit^oRG In der Beteiilgfentransparenzdokumentatfon
veröffgnflioht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf de.n Intern etselten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn SEe.lhrö Zustimmung hierzu erteilen.

Bftfe gut leserlich ausfüllen und zusQfnmen mft der Steltungnshmö SGn^ön!

Zy welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünflee Qesetz zur Änderung der Verfaseunö des Frolstaate& Thüringen
Ehrenamtsförderung und Nachhalllgkeit
Gesetzenhvurfder Fralttion der CDU
- Drucksache 7/27 - •

Elnführunß ctef Staatsxiel^

i FÜnftflfi Geeatz zurÄnäerung rier Varfassung des Frelfitafltec Tfiürlngen -.Aufnahme von Staatszleian
[ essetzenlwurfder Fraktionen DIE UNKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DtE GRÜNBN
i -Dnjckssohö 7/897 -

Fünftes Gesetz xur Änderung dar Verfassung das Fretstaats Thüringen - Reform d&s StaatSBrganlsatfdnsrechls
Cesetzentwurf der Frsktlon der CDU
-Drud<9ache7/'i628"

Fünftes. Geaefct wv Änderuriß dar' Vörfassuhg des Freistaats Thüringen * Aufnalime von Staatäzialen üftd Stärkung von
Gläichheltsrächtßn .
Gesetzentwurf dar Fraktion der CDU
-Drucksache 7/162^-

Fünftes ßesfitz zur Änderung dar VarfBssurtg des Fretsfaats ThÜrtngBn " Elaklrontsche Aüäförtlgutig und Vori<tindung
von Räßhtsafttan
Qasetzehtwurf der Fraktionen DIE UNKE, (ier SPD und BÖNDNfS 90/DIE GRÜNEN
- Dfucksschö 7/2040 •

dazu; Änderungsantrag der FraRiEonen DiE UNKE, der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/OIE GRÜNEM
-Varlags 7/2914-

-t.

Haben Sie sich als Vertreter einer Jurisfischan Person geäußert, d. h, sls Vertreter einer
Verointgung natürlicher Personen oder Sachen (z. B, Verein» GmbH, AG, elngetrggena
Genossensctiaft oder öffentliche Anätait» Körperschaft des öffenttichen Rechts, Stfftuns des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 112 ThürÖeteltctokO; Hinweis: Wenn nsin, dann wßlter mit Frage 2. Wenn ja, dann wsiter »nlt Frege 3.)

Name

^MfeH^lt<-(LI}!üJ^<i^
Geschäfts- oder DEehstadresse

Organisationsform

.e,^.

Strafte, Hausnumme'r (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

v^i^v. n

om^ v<^kCf



r\

,^

2;

3.

1.

_

Haben Sto sich als natürliche Person geäuß'ert, d. h, sis Prlvalperson?
;§ 6 Abs, 1 ?. \, 2 ThürSsIeifdokO)

Mame Vorname

3 Geschäfts-oder Dtenst^dressö D Wohnadresse

Hinweis; Angaban zur Wohnadresse sind nur &rforder!teh, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadrosse
vird !n keFnem FaH veröffenflfoht,)

5traf$e, Hausnurtimer

3ostlejtzah!, Ort

Vas fät der Schwerpunkt Ihrer Inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
g S Ab?. 1 Nr. 3 Thür96te!ldof(G)

iabsn Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

] befürwortet.
j ^ abgslehnt,-. .

t^ ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Htte fassen'Sfe kurz die wesentlfchen Inhalte (Kernaussage) Ihres schrfftlichen Beiträöes zum
iesetzgebungsverfährenzusarftmenl ?

,ö/\b3.1?4ThÜrBete!fdDk(3)

|i^ HiuÜli'A ay^. ^ (^) QWi^nwu^^«^- /9«^
w^

i^Uj ü^^^M'

/urden Sie vom Landfag gebetön? einen sohriftllchen Beftr&g zum GesetzgebunQSVorhabsn
fnzureichen?
6 Abs. m 5 WetitelldokG)

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) l, nein

/enn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

welcher Form haben Sie sich geäußert?



r^

6,

7.

per E-Mall

per Brief

Haben Sie sich als Anwaftskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mEt schrlftffchen Seiträgen
am Ge5et;gebungsv8rf8hren beteiligt?
(§ 6 Abs, 1 Nr, 6 ThürSsteHdoltG}

D 1<3 D nein(weitarmit,Fraö97)

We.nn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitta benennen Sie Ihren Auftraggeberi

Stimmen Ste einer Veröffentifchunß fhres schrtftiichsn Beitrages in der
Beteiltgtentransparenzdokumentatfonzu?
(§ 9 Abs. 1 Säte 2 ThürBäteNoRG)

^ ja nein

Mit meiner Unterschrift versfohere (ch (^ie Richtigkeit und VotlständfgheK der Angaben.
Änderungen In den mHgoleJlten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordßrt bis zum Abschluse
des Gesötegebungsverfahrens mitteilen,

Ort, Datum

[^ofeu^M.^

^

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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Änderungsantrag der Fraktion Die Linke, der CDU, der SPD und 
Bündnis 90 Die Grünen 
Vorlage: 7/2014 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, 

im Namen des Vereins Selbstverwaltung für Thüringen e. V. bedanke ich mich für 
die Gelegenheit zur Stellungnahme. Aufgrund der besonderen Verbundenheit des 
Vereins zu Fragen der Finanzierung der Kommunen und Kreise sowie zum Finanz-
ausgleich werden wir unsere Stellungnahme auf die Änderung des Art. 93 Abs. 1 
beschränken. 

Der Änderungsantrag verzichtet auf die Darstellung.  des Problems und des Rege-
lungsbedürfnisses. Zwar soll Gegenstand der Stellungnahme der Änderungsantrag 
der vier Fraktionen sein, jedoch ist dieser Änderung der Gesetzentwurf der Frakti-
on der CDU Drucksache 7/1628 vorausgegangen. Nach der dortigen Darstellung 
des Problems und des Regelungsbedürfnisses unter Pkt. V wird festgestellt, daß 
sich die derzeitige Regelung ausschließlich auf Aufgaben des übertragenen Wir-
kungskreises bezieht. Nach den Materialien zur Thüringer Verfassung (Synopse) 
PW1 Verf UA018 (11,09.1992 S. 31 bis 36, Verf A Vorlage 1/955 vom 19.09.1992 
(Nr. 16) sollte die Regelung in Art. 93 Abs. 1 der Verfassung ausschließlich die 
übertragenen Aufgaben betreffen. 

Noch der Verfassungsentwurf der Fraktion der CDU vermittelte dem Land die Befugnis, den Gemeinden 
und Gemeindeverbänden durch Gesetz Aufgaben zu übertragen, bestehende Aufgaben zu verändern oder 
besondere Anforderungen an die Erfüllung von Aufgaben zu stellen, wenn dabei gleichzeitig Bestimmungen 
über die Deckung der Kosten getroffen werden. Dieser Regelung war nicht entnehmbar, ob damit neben 
den übertragenen Aufgaben oder auch Pflichtaufgaben der Gemeinden gemeint sein sollten. Der nunmehr 
vorliegende Änderungsantrag nimmt ausdrücklich Bezug auf die Erfüllung von Aufgaben im eigenen Wir-
kungskreis und ist damit als erhebliche Verbesserung im Verhältnis zur derzeitigen Formulierung des Art. 93 
Abs. 1 ThürVerf anzusehen. 

Ein Anlaß für die CDU-Fraktion zur Vorlage des Änderungsentwurfs zur Verfassung Drucksache 7/1628 war 
der Umstand, daß dem Gesetzgeber aufgrund des unbestimmten Rechtsbegriffes „angemessener Aus-
gleich" ein  welter  Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum hinsichtlich der Ermittlung der erstattungsfähi- 



gen Kosten eröffnet werde. Diese Regelung wird beibehalten, so auch der unbestimmte Rechtsbegriff „an-
gemessener Ausgleich".  Urn  die Formulierung haben sich in der Vergangenheit zahlreiche Rechtsstreitigkei-
ten bis zu den Verfassungsgerichtshöfen entzündet. Diese sind jedoch letztlich nicht geeignet die Angemes-
senheit der Finanzierung der Aufgabenerfüllung festzustellen. Den Gerichten obliegt es lediglich jeweils im 
Einzelfall zu entscheiden, ob die Finanzierung in einer bestimmten Höhe ausreichend ist oder nicht. 

Es obliegt dem Landesgesetzgeber für eine Ausfinanzierung der dritten förderalen Ebene zu sorgen und 
nicht den Gerichten, die im Einzelfall lediglich eine Überprüfung der Ausfinanzierung einer bestimmten 
Aufgabe vornehmen können. 

Es ist zu begrüßen, daß die vier vorlegenden Fraktionen mittlerweile zur Erkenntnis gelangt sind, daß den 

Gemeinden und Gemeindeverbänden nicht nur durch die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 

finanzielle Belastungen entstehen, sondern auch durch die Erfüllung der Pflichtaufgaben. Die Anforderun-

gen an die Erledigung der Pflichtaufgaben, beispielsweise der Abwasserbeseitigung, des Brandschutzes, der 

Schulträgerschaft und der Straßenbaulast erfolgt durch das Land. In den entsprechenden Fachgesetzen 

werden die Anforderungen und Standards geregelt, die die Kommunen im Folgenden zu erfüllen haben. 

Werden Aufgabenbereiche erweitert, Anforderungen erhöht und Standards geändert, muß dem auch im 

Rahmen der Finanzierung Rechnung getragen werden. Durch die Aufnahme der Pflichtaufgaben in die Kon-

nexitätsregelung der Thüringer Verfassung wird nicht nur eine Klarstellung, sondern tatsächlich eine grund-

legende Veränderung des Anwendungsbereiches geschaffen, die sich auf die finanzielle Situation der Korn-

munen und Kommunalverbände positiv auswirken kann. 

Die Regelung in Art. 93 Abs. 1 S. 3 des Entwurfs enthält, wie in der heutigen Fassung, die Formulierung, daß 

in dem  Fail,  in dem die Übertragung der Aufgaben im Sinne des Satzes 2 zu einer Mehrbelastung der Ge-

meinden und Gemeindeverbände führt, ein angemessener finanzieller Ausgleich zu schaffen ist. Damit wird 

dem Freistaat der gleiche Ermessensspielraum auf Basis eine unbestimmten Rechtsbegriffes eröffnet, der 

bereits nach der heutigen Verfassung zu nicht unerheblichen Problemen geführt hat. 

Sollte die Verfassungsänderung tatsächlich vom Willen der vorlegenden Fraktionen getragen sein, eine 

ausreichende finanzielle Ausstattung der Kommunen und Kommunalverbände zu bewirken, so sollte das 

Wort „angemessen" entfallen. Eine entsprechende Regelung findet sich bereits heute in nicht wenigen 

Verfassungen anderer Bundesländer. So regelt Art. 71 Abs. 3 S. 3) der Verfassung des Landes Baden-

Württemberg, Art. 137 Abs. 6 S. 2 der Verfassung des Landes Hessen, Art. 72 Abs. 3 S. 2 des Landes-

Mecklenburg-Vorpommern, Art. 85 Abs. 2 S. 1 der Verfassung des Freistaates Sachsen sowie Art. 57 Abs. 2 

S. 2) des Landes Schleswig-Hollstein, daß bei Entstehung einer Mehrbelastung ein entsprechender Aus-

gleich geleistet wird. 

Unter dem Vorbehalt der späteren Formulierung des noch zu entwickelnden Konnexitätsausführungs-

gesetzes würde diese Formulierung die verfassungsrechtliche Grundlage für eine Ausfinanzierung der durch 

das Land übertragenden Aufgaben oder die Veränderung der Pflichtaufgaben vermitteln. 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



THOR. LANDTAG POST
01-.06,2021 15;26 /r<5 Anlage 3

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BeteiIigtenfranspar'enzdoRumenfationsgesefzes

Jede. natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, [st nach , dem Thüringer
Betefligtentransparenzdokümentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenbn
Angaben - soweit für sie zutreffend " zu'machen.

Die informationen der folgenden Felder .1 bis 6 werden In Jedem Pal! als verpflichtende
•Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Betslligtentransparsnzdokumentatlon
veröffentlicht. .Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intornetseiten des,
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustinnmung hierzu erteilen.

Bitte gut iesorlich ausfallen und zusammen mit der SteilungnQhme sendwl . '

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen" Binführung der Staatszieie IShrenamtsfÖrderung
und Nachhaitlgkett
G@sef2;entwurf der Fraktion der CDU • • • .
" DfUOtesachQ 7/27 - - ' .

Fünftes Geseb: zur Änderung der Verfassung des FreisfaatesThürinsen -Aufnahme von Staatszfelen
GeseEzenlwurf der Fraittionen DIE L!NKE, der SPD und BÜNpNlS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 7/897 - . • . , • • . .

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen" Refomi dos StaatsorganlsaUonsrechts
Gesefzeniwurf dar Fraktion der CDU
-Drucksache7/1626- .

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen " Aufnahme von Stssts^Ielan und Stärkung van
0 fei chheits rechten
Gösetzenlwuff der Fraktion cfsr CDU
-Drtjcksache7/1629-

Fünftes Gesetz %ur Änderung der Verfassung des Fr&istasts Thüringen - Elßktronische Ausfertlßung und VerkUridung von
Rechtsakten • . • :

Geselzentwurfder Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DiE ORÜNEN
- Drucksacho 7/20,40 -

dazu: ÄndsrLingsantrag der FraKilonen DIE LINKE, der CDU, der 8PD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

-Vorlage 7/2014- . • , .

^^e^^c^ASXv^cL^fö- c^e^ ^?ft\, £(?^W.
üt^äi^.
^w^scUc ,L^ü^f.?A+^^.', ;
L^vy^^st" u^.&^'l^u^Tl^f^e^

Geschäfts-oder Dlenstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl. Ort

-^cL^yct-^rs^-ä/. ^ ^^ ^

SQü^. ex(<^-



Anlage 3

Name Vorname

a Geschäfts- oder Diensladresse a Wohnadresse

^SiH
(Hinweis; Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Dfe Wohnadresss
wird in keinem Fall vetärfentllcht,)

Straße, Hausnummer

Postieitzahf, Ort

|^?^^^^ue^p^ ^'s • v. ^2,(p-^^ 'T^^ t^Ö,

IM .'5/l Abs' ^ TK^-V^ •

^^^

sE^^
D befürwortet,

a abgelehnt,

a ergänz u n gs-. bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichert inhalte (Kernausssge) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Ges etzgebuhgs ve fahren zusatnmenl

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteitdokG)

ote-A ^<-fej^H^^ 0^5 t<^^l;oW" ?er^o^<h'\^.

D . ja (Hinweis; weiter mit Frage 6)

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben; Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich äeäußert?



Anlage 3

6.

7.

^C per E-Mail

^f per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebung s verfahren beteiligt?
(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 ThürBeteildokG)

a ja a nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
Beteiligtentransparenzdokumentationzu?
(§5Abs.1Satz2ThürBetelldokG) ' . \ /

a ja , n nein
*^~

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit 0nd Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesefzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum

^U,c>^.z^ .

Untersc

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



ItWtL' LANDTAG PÜ8T
u^ ,u6 ^öä'i 1 4 :sü

/!(W^Ue^Formblatt zur Datenerhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelligtentransparenzdükumentationsgesetzies

Jecte natürliche oder juristische Person, die sich mit elnem schriftlichen Beitrag an einem
Gesef2;gebungsverfahren beteiligt hat, Ist nach dem Thüringer
BeteiiigtentransparenzdoRumentstlonsgesetz VQrpfiiohtet, d!© nachfoigond erbetenen Angaben - soweit
'für sie zutreffend " zu machen,

Die informatlonen tn den foigenden Feldern 'I bis 6 werden 9!$ verpfitchtende MindQStlnformationen im
Internet veröffentlicht. Wenn Sie Ihre Zustimmung in Feld 7 zur Veröffentlichung Ihres Inhaltlichen
Beitrags geben, wird auch ihr Beitrag auf den Intemetselten des Thüringer Landtags veröffentlicht,

Bitte guUQseriioh ausfüHen und zusammen mit der Steffungnahme sendönl
Bezeichnung des Gesotzgebungsenlwurfs

1,

2.

3,

Drucksache:'7/2777/8977^

bei natürliohen Personen
Name ' '

bäf Juristischen Personen
Name

Deutscher GewerKschaftsbund
BezTrk Hessen-Thürtngen

Vorrmme

Organisationsfomn
nicht eingetragener Verein
gemäß Art* 9 Abs. 3 GG

bei natürlichen Personen
Geschäfts" oder Dlenstad rosse D WohnacfressQ 0
(Angaben zur Wohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt
wird. Die Wohnadrasse wird nicht veröffentlicht,)
Straße,

Hstusnummer

Postleltzahi, Ort

bei juristischen Personen
Geschäfts- oder Dtenstacfresse

Straße,
Hausnummer

Pösfleltzah!. Ort

Schillerstraße 44

99096 Erfurt

Schwerpunkt der inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit der n^türiichsn oderlurlstlschen
Person
/Vahrung und Förderung der Arbeite" und Wirtschaftsbedlngungen, Vertretung der
nteressen der Arbeltnehrnerinnen und Arbeitnehmer



4.

6,

Zusannmenfassung der wesentlichen Inhalte des Beitrags
Wir stimmen dem vorliegenden Änderungsantrag zu und verweisen auf unsere zu den
langegebenen Gesetzentwürfen abjgegebenen Stellungnahmen.

nur soweit zutreffend: für den Fall einer Elgeninitiative
Anlass der Stellungnahme

Form der Steliungnahme
a schriftlich a per E"Maii

6. nur soweit zutreffend: bei Anwaitskanzlelen Benennung des Auftraggebers

7. Ich siimme der Veröffentiichung meines Beitrags auf den Inlernetseiten des Thüringer
Landtags zu.

Ja a nein

El Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, Änderungen in den mitgeteilten Daten
werde ich unverzüglich und uneiufgöfordert bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen,

Ort. Datum
/'' . -. 1\ ...i. . /'-'\/. /'•^v Q

t:.r] U ^ ,Ct- / U(-{ C..:6- c;".'(

Untersch

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Deutscher Gewerkschaftsbund 

DGB Hessen-Thüringen 

DGB Hessen-Thüringen I Schillerstraße 44 I 99096 Erfurt 

Thüringer Landtag 

Verfassungsausschuss 

- Versand per Mail - 

.THUR , LANDTAG POST 
1 .052021.  11:27 

7(22 a( aüzx  

Stellungnahme DGB Hessen-Thüringen zum Änderungsantrag der Fraktionen DIE 

LINKE, der CDU, der SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN; 

Ihr Zeichen: A 6.1/csch, ga -  Drs.  7/27/897/1628/1629/2040 - VL 7/2014 

sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bedanke mich im Namen des DGB Hessen-Thüringen für die Gelegenheit zur Stellung-

nahme und übersende sie Ihnen anbei. 

Für Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

.Mit freundlichen Grüßen 

21, Mai 2021 

Schillerstraße 44 

99096 Erfurt 

hessen-thueringen.dgb.de  

Name. Adresse und zur Bearbeitung notwendlge Angaben 
werden vorübergehend gespebert. 
Gedructt auf chlorfiel geblelchtem Material. 



Deutscher Gewerkschaftsbund 

DGB Hessen-Thüringen 

21. Mai 2021 

Schillerstraße 44 

99096 Erfurt 

hessen-thueringen.dgb.de  

DGB Hessen-Thüringen I Schillerstraße 44 j  99096 Erfurt 

Thüringer Landtag 

Verfassungsausschuss 

- Versand per Mail - 

• Stellungnahme DGB Hessen-Thüringen zum Änderungsantrag der Fraktionen DIE 

LINKE, der CDU, der SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Gesetzentwurf für ein 

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen); Vorlage 
7/2014  

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,  

wit-  bedanken uns für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu o.g. Vorlage. 

Der DGB Hessen-Thüringen begrüßt die Ziele, die mit dem gemeinen Änderungsantrag in  

die Thüringer Verfassung aufgenommen werden sollen und alle staatlichen Ebenen ver-

pflichten. Diese spiegeln u.E. wichtige Anliegen wider, die von einer gesellschaftlichen  

Mehrheit getragen werden.  

Darüber hinaus weisen wir wie schon in den im Vorfeld gegenüber dem Verfassungsaus-

schuss abgegebenen Stellungnahmen darauf hin, dass die neu aufzunehmenden Staatsziele 

einfachgesetzlich konkretisiert werden müssen, um sie im Verwaltungshandeln handhabbar 

zu machen. Erst durch die weitere rechtliche Ausformung entfalten die wünschenswerten 

Ziele gesellschaftliche Wirkung. 

Anmerkungen zu einzelnen Vorschlägen:  

Zu Art, 1 Nr, 4 b 

Die Aufnahme des Staatsziels Nachhaltigkeit wird unterstützt. Der DGB begrüßt insbeson-

dere, dass ausweislich der Begründung der Begriff der Nachhaltigkeit in seinen drei Dimen-

sion ökologisch, sozial und ökonomisch erfasst und deren Gleichgewichtung als Vorausset-

zung dafür gesehen wird, „dass jeder Mensch in seinen gesellschaftlichen und sozialen 

Bezügen die Möglichkeit zur freien Entfaltung seiner Persönlichkeit hat". Der vorgesehene 

Verfassungstext in Art. 4 b Satz 1 i.V.m. Satz 2 könnte allerdings auch enger als die Ver-

pflichtung zum auf das eigene Territorium begrenzten Umwelt- und Naturschutz gelesen 

werden. Die in der Begründung benannte Verknüpfung des reichhaltigen und umfassenden 

Nachhaltigkeitsbegriffs mit der unteilbaren Menschenwürde könnte im Text stärker akzen-

tuiert werden, um diese auch für Nichtjurist*innen zu verdeutlichen. 

Name,  Aches*  und zur Bearbeltung nancendlge Angaben 
werden vorübergehend gespelchen. 
Gedruckt a richlorfrel geblelchtem Material, 



Seite 2 von 2 des Schreibens vom 21.05.2021 

Zu Art. 1 Nr. 4 c und Ni. 8 

Der DGB hat in seiner Stellungnahme vom 20. November 2020 zur Drucksache 7/1629 

- Komplex gleichwertige Lebensverhältnisse - ausführlich Stellung zur Frage der Förde-

rung und Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse genommen, Darauf möchten wir 

an dieser Stelle verweisen, 

Insbesondere haben wir auf die Bedeutung der auskömmlichen Finanzierung der Kom-

munen hingewiesen. Kommunale Investitionen und die Handlungs- und Gestaltungsfä-

higkeit auch im freiwilligen Bereich sind notwendig für Zukunftsfähigkeit und Lebens-

qualität, Die Stärkung des Konnexitätsprinzips wird befürwortet. Die Verschiebung 

der weiteren Ausgestaltung auf ein künftiges Gesetzgebungsverfahren birgt aber  

ken.  Die Umsetzung ist technisch anspruchsvoll und voraussichtlich konfliktbehaftet. 

Wenn zwischen den Fraktionen des Stabilitätspaktes Einigkeit besteht, kann Art. 93 

Abs. 3 Satz 3 des Entwurfs auch konkreter gefasst werden: „Die mit der Übertragung 

von Aufgaben i.S.cl, Satzes 2 verbundenen Mehrbelastungen der Gemeinden und Ge-

meindeverbände werden au4eglichen," Wie in der o.g. Stellungnahme dargelegt, ist 

aber gleichermaßen die finanzielle Handlungsfähigkeit des Landes u.a. durch die Auf-

gabe der „Schuldenbremse" zu sichern, 

Für Fragen und Gespräche stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist . nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben ~ soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformatäonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG in der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher' Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den tnternetseiten des
Thüringer Landtags veröffentiicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen,

ß/fte gut lesertich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zuwelchem Gesetzentwurf haben :Sie sich schrifttich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? : :

Änderungsantrag der Fraktionen DIE UNKE, der CDU, der SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
-Vorlage 7/2014-

1;::../:"l

2. •'..':

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h, als Vertreter einer /
Vereinigung hatürjicher Personen oder Sachen (z, B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder Öffentliche Anstalt, Körperschaftdes öffenttichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)? : ; ''•'•' . ^ :: ; . , -

(§6 Abs. 1 .Nr. l, 2,ThörBeteffdol<G; Hinweis: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2; Wenn Ja, d.ann.weltermit. Frage 3.) :

Name

LIGA der Freien Wohlfahrtspfjege in Thüringen
e.V.

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl. Ort

Organ isationsform

Verein

Arnstädter Str. 50

99096 Erfurt

Haben Sie sich als natürliclie Person geäußert, d. h. als Privatperspn? : , :,:
(§5Atis.1 Nr.'{,2ThürBeteil<:(okG) •:•-' .',...••' ,;:..:.::.••...:. ' , • '•..., •.': ""-,•.' ,• ' . .. :-:.:•

Name Vorname

D Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderilch, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



Was ist der Schwerpunkt Ihrer ihha!t!jchen oder berufiichen Tätigkeit?
(§5Abs.1Nr,3ThürBetejldokG). . .: ;.. , , ..

Interessen Vertretung für die Wohlfahrtspfjege in Thüringen

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

^ befürwortet,
D abgelehnt,
D ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen l

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Die Staatszlel-Aufnahme hat aus Sicht der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e.V.
zunächst symbolischen Charakter. Mit der Neuaufnahme eines Staatszieles werden keine
Maßnahmen oder Voraussetzungen zur Bewältigung der damit verbundenen Folgen, und

Herausforderungen geschaffen. Sie sind ais synriboiische.Wegmarke und als Verpflichtung für
staatliche Steuerung und alltägliches Verwaltungshandeln zu verstehen. Damit bekräftigt der
Freistaat Thüringen die Bedeutung der Themen und macht sie zu einem Maßstab des eigenen
Handelns respektive eines Leilbiides.
Aus Sicht der LIGA der Freien Wo hlfahrts pflege in Thüringen müssen im nächsten Schritt die neu
aufgenommenen Staatsziele mit konkreten Maßnahmen und Strukturen untermauert und die
Umsetzung überprüfbar gemacht werden.

DerWegfall der ursprünglich geplanten Änderung „Inklusion ist ein Menschenrecht", wird von der
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen nicht mitgetragen, Damit geht eine sehr
aussagestarke Einordnung der Rechte von Menschen mit Behinderungen verloren.

1:'5.

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen? .,•.'.'•'. ^'-: . •', .' ••'.•'• • .., •:'.'.": : : : .," .': '•'.'..'•.•

(§.5:Abs.1Nr,5ThürBetel[dokG) :. .... : : ..,: : ...:.: .: . /.. : . ;..;: . .

ü neinja (Hinweis: weiter mit Frage 6}

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

a per E-Mail

D per Brief

i 6.
Haben Sie:sich als Anwaltskanztei. im Auftrag eines Auftraggebers mit schnftlfchen Beitragen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? : :: - . :
(§.5.Ab8,.1.Nr.:6ThürBeteIldpkG) • -... ' : • ,' .. .'•' .•'/: ,.^ . ; ::,. ;• '^ ,'. • •, '. .

a ja D(l • nein (weiter mit Frage 7}

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggebefl



7.

Stimmen Sie einerVeröffentlicbung Ihres schriftticfien Beitrages In der ; .'••..:'

Beteiligtentransparen^dokumentationzu? ': '.'.: .: ' :
(§5Abs.1.Satz2ThürBetelldokG) .• . . :. . , .: ... ..... . ., .:..-,.

X Ja D nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum . :

Erfurt, der 21.05.2021

Unterschrift .

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



A e VIM 
MIMI 

4, 

PARITÄT \ies tce L,,,. zwsr 
THUR . LANDTAG POST 
21,05,2021 11:26 

/(Z.Z54 70ZA 

e-mail:  
Internet: 
Telefon: 
Telefax: 

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e. V. 
Arnstädter Str. 50, 99096 Erfurt 

Thüringer Landtag 
Verfassungsausschuss 

Jürgen-Fuchs-Straße 1 

99096 Erfurt 

- ausschließlich per E-Mail - 

• Geschäftsstelle 
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege 
in Thüringen e.V. 
Arnstädter Str. 50 

(Eingang Humboldtstraße) 
99096 Erfurt  

info@liga-thueringen.de  
www.liga-thueringen.de  
(0361) 511499-0 
(0361) 511499-19  

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e. 

Ihr Schreiben vom/Ihre Zeichen unsere Zeichen Erfurt, 

21.05.2021 

Stellungnahme der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e.V. zum 
Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, der CDU, der SPD und 
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 
- Vorlage 7/2014- 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, zum o.g. Änderungsantrag Stellung nehmen zu können. 

Die Neuaufnahme der im Änderungsantrag genannten Staatsziele in die Thüringer Verfassung 

und die geplanten Formulierungen begrüßen wir prinzipiell. Allerdings kann dies nur als ein 
erster Schritt zur Realisierung der damit verbundenen Vorhaben verstanden werden. Die 

Staatsziel-Aufnahme hat aus unserer Sicht daher zunächst eher symbolischen Charakter, den 

wir grundsätzlich unterstützen. 

Allgemeine Anmerkungen 

Mit der Neuaufnahme eines Staatszieles werden keine Maßnahmen oder Voraussetzungen zur 

Bewältigung der damit verbundenen Folgen und Herausforderungen geschaffen. Sie sind als 

symbolische Wegmarke und als Verpflichtung für staatliche Steuerung und alltägliches 

Verwaltungshandeln zu verstehen. Damit bekräftigt der Freistaat Thüringen die Bedeutung der 
Themen und macht sie zu einem Maßstab des eigenen Handelns respektive eines Leitbildes. 

Aus Sicht der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen müssen im nächsten Schritt die 

neu aufgenommenen Staatsziele mit konkreten Maßnahmen und Strukturen untermauert und 

die Umsetzung überprüfbar gemacht werden. 
Dies erfordert die Zuweisung der Umsetzungsverantwortung und damit die Benennung von 
Ansprechpersonen. Diese Maßnahmen und Möglichkeiten der Mitsprache und Gestaltung der 

Bürger*innen sind insbesondere deshalb notwendig, da Staatsziele nicht subjektiv einklagbar 

www.liga-thueringen.de  



2  

sind. Bei der Umsetzung des Staatsziels der Sicherstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse 

kommt hinzu, dass der Abgleich der. Voraussetzungen der Gebietskörperschaften auf 
administrativer Ebene nicht ausreichen wird. Vielmehr muss die tatsächliche Lebenswelt der 

Bürger*innen betrachtet werden. 

Die Umsetzung dieser Staatsziele muss dabei sozialverträglich gestaltet werden. Die Kosten 

zur Berücksichtigung dieser Staatsziele darf zu keiner finanziellen Mehrbelastung oder 
Ausgrenzung führen, da dies die Akzeptanz der Bürger*innen gefährdet. Ein Beispiel hierfür 

können Mehrkosten für Eltern aufgrund des Einsatzes von nachhaltigen Lebensmitteln in 

Kinderbetreuungseinrichtungen sein. 

Konkrete Anmerkungen zu den vorgesehenen Änderungen 

Die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen hat zur Neuaufnahme der Staatsziele 

„Nachhaltigkeit", „Ehrenamtsförderung", „Inklusion", „Gleichwertige Lebensverhältnisse" und 

zur „Extremismusklausel" ausführlich Stellung bezogen und konkrete Maßnahmen und 

Vorschläge zur Umsetzung unterbreitet. Auf diese verweisen wir für eine weiterführende und 

detaillierte Einschätzung unsererseits. 

Eine detaillierte Rückmeldung möchten wir aber zu folgenden vorgesehenen Änderungen 

abgeben, da sie in der bisherigen Fassung so nicht enthalten war. Sie betrifft die Neuaufnahme 

des Staatszieles Inklusion. Der Wegfall des ersten Satzes, „Menschen mit Behinderung stehen 

unter dem besonderen Schutz des Freistaats." (im Vergleich zur aktuell geltenden Verfassung) 

ist nachvollziehbar. Der besonderen Fürsorge bedürfen Menschen mit Behinderungen nicht, 
vielmehr benötigen Menschen mit Behinderungen die „Förderung der Selbstbestimmung, 

umfassende Einbeziehung und gleichberechtigte Teilhabe in allen Bereichen der Gesellschaft", 

wie es auch im vorliegenden Änderungsantrag formuliert wird. 

Diese Formulierung kompensiert auch den Wegfall des Hinweises aus der ersten 

Änderungsfassung im Hinblick auf die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (vgl. 
Drucksache 7/897, S. 5). 

Der Wegfall der ursprünglich geplanten Änderung als neuen ersten Satz „Inklusion ist ein 

Menschenrecht (ebd.)", ist hingegen nicht nachvollziehbar und wird von der LIGA der Freien 
Wohlfahrtspflege in Thüringen nicht mitgetragen. Damit geht eine sehr aussagestarke 

Einordnung der Rechte von Menschen mit Behinderungen verloren. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Geschäftsführer 

LIGA der Freien Wohlfahrtspflege e. V., Arnstädter Str. 50, 99096 Erfurt — www.liga-thueringen.de  

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.
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^s^S ^
Förmblatt zur Datenerhebung

nach § 5 Abs. 1 des Thüringer BefeiljgtentranBparenzdokumentailQnsgesötzes
l

Jede natürliche oder jurietlsche Pereon, dife eich mit .einem schriftlichen Beitrag an.elnem
Gesetzgebungsverfahren , beteiligt • hat, ist . n^ch depn , Thüringer
Betelllgtenlransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben " soweit für sie zutreffend - zu machen. • ' ' ,

Die Informationen der*, fofgendert Felder •t bis 6 werden In jedem Fall als verpflichtende
Mindestlnformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBe'teJldokG In der Beteilfgtentransparenzdokumentatlön
veröffentlicht. Ihr Inhatttlcher Beitrag wird zusätzlich hur dann auf den Internetselten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu ertoiien.

Bitte gut lesertlch ausfWlen uncf zusQmmön m!t der Qtöllungnahms senden!

^^lGhem!Qe^etzentwyrf;hab8h:SJ6^ic|i^Ghriftljqh,^ ; •• :' :;

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des FreistaatöB ThiMngen - ElnfUhrurtg der Staatszlele Ehrenamtsförderung
und NachhaltfgKeif • . . •
Geselzentwurf dar FraKllon der CDU . ' .

Druoksache 7/27 - , • ...

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Tbürlngsn " Auftiahme von Staätszlelen
Gesetzentwurf dar Fraktionen D!E LINKE, der SPD und BÜNDNIS 9Ö/DIB GRÜNEN
". Drucksache 7/897-. . • ' •

Fünftes Gesetz zur Äncferung der.VerfaBsunä des Freistaats Thüfingen - Reform des Staatsorganlaatlonsrechfs
Gesetzentwurf der FraKtion der CDU • , '
-DrucE<sachs7/1628- • . .

Fünftes Gfesetzzur.Ändsrung der Verfassung des Freistaats Thüringen -.Aufnahme von Staatszlelen und Stärkung von

Glelchheitsrechten
Gesetzontwurf dsr FraKtion der CDU
- Drucksache 7/1629- , • , . . .. •

Fünftes Gesetz zurÄnderung derVsrfassung clas Freistaats Thüringen - Elektronische Ausfertlgung und VerkUndung von
Rechtsakten , •
Gesetzentwurf der Fraktionen DIK LINKE, der SPD und BÜNDNSS 90/DIB GRÜNEN - .
- Drucksache 7/2040 - . • ' , ' ' • . •

dazu: Änderungsantrag der Fraktionen DtE UNKE, der CDU. der SPD und'BÜNDNiS 90/D1E GRÖNEN

-Vorlage 7/2014- , . • ' - • '

-i.. -'i

'l

Häberi Sie sich a|9 Vertreter einer jurisilschien Person geäußert, d. hnaisVertr^r einer
Vereinigung n^türliph^,Personen oc|er Sachen (z,^^ '„ • ,
Qenqssehschaftodpr'Öfföntlictie'Äpstältj KÖrperschäftdes'ö^^ , ;:
^Mcheh,Mi? >•. • '. ' " r;'.'•••., •'\\ ' '. •i'"J .. "r.:...'ll; .'.; ^,:' •,-••'': .:-' 1..'.' . "'^•- ii./^;.1-

,(§,5,Aü?^^,'^'1i,?Ttiü!rBeEel!tip{(G;-;Hln^ '•

Name

TWri^is<^&< Lay«^^s,^

Geschäfts" ödet- Dienstadresse

Straße, Hausnummer (üder Postfgch)

Postleitzahl. Ort

Organlsattonsform

e.V , . ,

'^s'o^avjl-äreslcu^s-k- <A

saoa^ er^u^-



.2.'.^

'. l

3, ;.,

4-..'.- .

l ,

'< .

ö'<.:" '

)••

t-jaloen'Sie-'siph äis natürllch'e Rersoh geäußßrti .di'ti. /als •.Pfly^tppl'son?^,, . , ';'::/ ', •'.'. '' . ;.i,
(§6ÄlSs;l'i Nr.'1,;2Th.(trB8teUä,okG) "•l ' ^', • ,^r'.\ri'1'- '''',".::. .•;^'".." '• •'-"••'••••, •;,' / . " • •

Name ... Vorname . ' .

D Geschäfts" oder Dlenstadresse D • Wohnadreäse

[Hinweis; Angaben zur Wohnadresso sind nur erforderlich, wenn koine andere Adroase tienannt wird. D|B Wahnadresse'
Affrd In keinem Fgll Vßröffentilcht.) ' ' • .

Straße, Hausnummer . •

/

:3osttotfzah!,'0rt

/VqsJstde:r;.Sühw^rpunki Ihrer Jnhaittichep öclerberüfllo
§;5"ÄbMNr.3rthürBet6itdpkG). -.:•', ' , ..,''•. ' ' .'•,.'.,•.-'• : . •., ••

L^o^^^wf^ Sp<t+zen\m^>Q^( i\S.^. §^ /t2.^ ^^f.Th^rtO^

A<^ 31 A^ l(- Th^r^r^

^aben. Sie in Ihrern schrifttichen Beitrag die entworfenen RegejunQeh insgesamt e,her

3 befürwortet, ' .

3 abgelehnt,'

3 ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

31tte fassen Sie kurz dto wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schrlfUlchen Beitrages zum
3@SQtzgebungsverfaht'en zusammen!
§ 5 Abs. -I Nr. 4 ThürBeteitdoi<G-) ' ' . • . • • .

dts 6csd£WtU^< ütus l<K;^l<cLftr ?&r^®W^

yurdepßjavopn Landtag .gebeten, einen schriftlichen Bei^g^urn.GäsetzgobUnösvQrhabön , '
ilnztirelch.en?/;, . •:,.,'..'•• • ' "• >'; ' ;1''- ";.-,•'...'•;•;' ••.,.",.:•••'•'••'•,'•

§.&Äbs,'ciNr:.61:ThÜräet6!l[jo(<G).-- ., •'.':•••' , .;,. :'"', •1"'."..' ••'",'^: '• ..- '.-••..','";. '

3 ja (Hinweis: weiter mit Frage 6} • a nein • . .. • .

Venn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

zweScher Form haben Sie sich ge'äußert? ' • , .



Anlage 3

l.

i,..'

^,;:'

) l.

l.

l

^ \'

^ perE-Ma!!

^ per Brief , . ' . •

H^behlS.le'.sJQh^ls A^weiltakänztei iirn'AUftrag,etnesÄU,ftr^g^ber8 mit.sch.flftflch@.hiBe!trägä,r) ;
MnTi<39ä?tzgebün^sv9rf!ahren'b^te!lig^.' /;':;" r';"1 .,''. 1'1':1 .":/.;•'".":•;- ' ,"'•'• ';//" .„' ,• ;.,i

(§ISAbsfrNT>^hürBetel[döl<q). :1.;,1' .';"'• •'.' • '"• -'/.- ,•:;./' •",,,;'•'• ' \'. .•

a • .ja . Q • ' nein (weiter wlt Frag? 7)

Wenn Sie die Fr^ge 6 b.ejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftr^ggeberl

S'flmmen.SIe einer Veröfferttlfchung Ihres schnffliGhön Bejtt'gges'ln^er . :, ,: ', '. • ,1

BetQpiyteriträhsRsirenzdökumentatlön'zu'?:', '[•'" ',. ; ''^^^''\ -':•-,", :",;/•''.. •.. ", :•• ,-^:11 ;/. [\,

(§1.5Äbs;"f8atz2.f?ßeteHäokö)'^ ."•''• \\' ; , ""•'., '•:•'••, ,^\ :'.: ^. ....:,",• •, , "

D ja ^ n^lh

Mit rtielner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, Änderungen
lin den mitgeteilten Daten werde Ich unvercügilch und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebung s Verfahrens mitteilen. . '

„Ort, Datum . . . ,

_ßMJ^i2^
IJnfersch

" .'

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



Formblatt zur Datenerhebung
nach § S Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdökumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit ehern schriftiichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteiiigtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfoigend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. I ThürBeteildokG in der BeteilEgtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltiichter Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Ihternetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leserSich ausfüllen und zusammen mit der Stellungnahme^ sendQn!

Zu weichem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)? ; : ::,

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen
hier; Änderungsantrag der Fraktionen DIE UNKE, der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
-Vorlage 7/2014-

1.:: 'l

2. : :|

^Haben:Sje sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h, als Vertreter einer :
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene: : :

Genossenschaft öder:öffentliche Anstalt, Körperschaft'des öffentlichen Recht?, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?: ;" —: ;; :::. : ;; : : : ;:
<§ 5 Abs, 1 Nr. 1,2 ThürBelelldokG; Hinweis; Wenn nein, dann weiter mit Frage2.WennJa.dann weiter mit Frage 3.)

N am e

Die kirchlichen Beauftragten beim- Lande

Thüringen

Evangelisches Büro Thüringen

Katholisches Büro Effutt

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organ isationsform

K.d.ö.R.

K.d.ö.R.

Augusänerstt. 10 (Ev. Büi:o)

Heu-mannsplate 9 (Kath, Büro)

99084 Erfurt

Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als:Privatperson?:^^^ : ;: , '
(§5Abs.1Nr,1,2ThürBeteildoKG) , : :'• ' ::•. '.•".' ••\:'-:.'- '. ''. '.' ...^.~.:.i. '..' .,'•', . ' ,::.-"-

Name Vorname

a Geschäfts- oder Dienstadresse D Wohnadresse

(Hinweis: Angaben zurWohnadresse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

PostleEtzahi,Ort



3.

4. '

5. . :

6; :

7;:: : '

Was ist der Schwerpunkt Ihrer JnhaltlEehen oder b,eruflichen Tätigkeit? : :
,,(§6Abs.1,Nr.3ThürBeteifdpkG) 11'... ...':.., '. ,, ". ..;, ; . : •:' ' : .. .. '. • :.'. ..;'.' .'

Vertretung Kirchen beim. Thüringer Landtag und der Thüringer Landestegiemng

Haben Sie in Ihrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

X befürwortet,
D ' abgelehnt,

a ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen! .

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThürBeteildokG)

Wüfdigung det pafteiüb ergreifenden Einigung, ' . . .

Befüfwoi'fcung der Aufnahme der vorgeschlagenen neuen Staa.ts2i.ele,

Mahnung zur Untersetzung der neuen Staats2;iele Jtnit adäquaten politischen. Maßnahmen

Wurden SJe vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum :Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen?-,'' .. .;:„:'" \-. :.1.1 • ,.1: •:/ .-..••:'' •"'. ':' •'•'•. .'••',.' ."'". . '^ ....;.: :: :'.' • . : " •: -

(§.5Abs.1Nr.5:ThürBetelldokG) •• '• ', .:.; • .; ••:...': ", ':.. : ' ,',1 :•::'.". ...•.;.•;.•;••".• ':.••../•.•• .•

X ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) D nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass haben Sie sich geäußert?

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

X per E-Mait

a per Brief

KaberrSie sich als AnwaltsRahzfei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
amGesetzgebungsverfahren beteiligt? : : ;'.;'.'; , ^ :: : .•;-".,•:.. •,:: ;.'•.'•';..:': ,.;:

(§5Abs.;1.Nr.:6ThürBeteildokG)^ ;,'.••. .:'. .:/'.:; : ,:'. ^ " •••'.;• ,;:. ..; •'• •:, :".::';'• .;'',:.1.1'1 .•;.;-,.;^, .-...:

D ja X , nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!

Stimm^nSieein6rVeröffentlichünä:lhresschriftlichen Beitrages in der:.:: : : :;
Beteiligtentransparerizdpkumentationzü?: : : ^ \/ \ ::':'; ••' :. -:^:.
(§5Abs,;-l,Salz2.ThUrBeteHdQkG)-.;'.::'. •• '.' . "" ';'1:;. '.":•:... :'•:':[ '•:•:.-::,'. ^ '.;. " ,..•,•-. .'• 1

X ja a nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen,

Ort, Datum :;

Erfmt, 20.05.2021

Unterschrift

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



DER BEAUFTRAGTE 
der Evangelischen Kirchen bei Landtag 
und Landesregierung in Thüringen 
Evangelisches Büro Thüringen 

Augustinerstraße 10 

99084 Erfurt 

Evangelisches Büro Thüringen, Augustinerstraße 10, 99084 Erfurt 

Thüringer Landtag 

Verfassungsausschuss 

Jürgen-Fuchs-Straße 1 

99096 Erfurt 

KATHOLISCHES BÜRO ERFURT 
Kommissariat der Bischöfe 
in Thüringen 
Herrmannsplatz 9 

99084 Erfurt 

THOR  LANDTAG  POST 
21 .052021 10:18 

,Ä2-23 -̀{- t 2024 

Erfurt, 21. Mai 2021  

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen 

hier: Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Sehr geehrte Mitglieder des Verfassungsausschusses, 

wir bedanken uns herzlich für die neuerliche Gelegenheit zu dem wichtigen Vorhaben einer 

Änderung der Thüringer Verfassung Stellung zu nehmen. Unter Aufnahme und Zusammenfassung 

der verschiedenen Anregungen aus den vorherigen Entwürfen haben die Fraktionen DIE LINKE, der 

CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nun einen gemeinsamen Antrag eingebracht. Das 
gemeinsame Vorgehen auf dem Weg zu einer Verfassungsänderung sind ermutigende Zeichen. Sie 

senden an die Thüringer Bevölkerung das Signal, dass es in unserem Land möglich ist, über 
zentrale Grundfragen unseres politischen Gemeinwesens Einigkeit zu erzielen — auch über 

Parteigrenzen hinweg. Gerade in Zeiten, in denen unsere demokratische Ordnung neuen und 

perfiden Bedrohungen ausgesetzt ist, erscheint uns dies von besonderem Wert. 

Die Ausweitung des Diskriminierungsverbots in Art. 2 Abs. 3 um das Merkmal des Alters wird 
begrüßt. Nach wie vor erfahren viele Menschen aller Lebensalter Ungleichbehandlungen. Man 

geht davon aus, dass jeder Fünfte bereits wegen seines Alters im Berufsleben oder im Alltag 

benachteiligt wurde. Dieses Ausmaß rechtfertigt es, ein Verbot der Altersdiskriminierung 
verfassungsrechtlich zu verankern. Ebenso unterstützen wir die sprachliche Anpassung und 

Stärkung der Rechtsposition der Menschen mit Behinderungen in Art. 2 Abs. 4. 

Die Regelungen im neuen siebten Abschnitt (Art. 41a-41c) werden unter der Überschrift 
„Gesellschaftlicher Zusammenhalt" Staatszielbestimmungen zum Ehrenamt, zur Nachhaltigkeit 

und zu den gleichwertigen Lebensbedingungen im Freistaat formuliert. Die Kirchen in Thüringen 
begrüßen die Aufnahme dieser Zielbestimmungen ausdrücklich. Sie adressieren wesentliche 

Elemente und Herausforderungen unserer Gesellschaft. 
Die Aufnahme des Staatsziels Ehrenanntsförderung begrüßen wir ausdrücklich. Dies greift eine 

kirchliche Forderung auf, die wir mit anderen zivilgesellschaftlichen Kräften schon seit einiger Zeit 
geäußert haben. Es gehört zu den zentralen christlichen Werten, sich selbstlos für andere und die 

Gemeinschaft insgesamt einzusetzen. 



Ohne solches Engagement kann keine Gesellschaft funktionieren, ihr würde das humane Antlitz 
fehlen. Dabei geht es nicht nur darum, dass Leistungen erbracht werden, die auf anderem Wege 

gar nicht möglich bzw. finanzierbar wären. 

Es geht vor allem um die Erfahrung der gegenseitigen Verantwortung und um die Stärkung des 

zwischenmenschlichen Zusammenhalts, die für jede Gesellschaft zwingend notwendig sind. Nicht 
zuletzt bietet ehrenamtliches Engagement für viele ein wichtiges demokratisches Lernfeld, in dem 

die Werte von Diskurs, Kompromiss und der eigenen Wirksamkeit erfahren werden können. 
Das Staatsziel Nachhaltigkeit ist aus unserer Sicht ein wichtiger Schritt, um die Verantwortung für 

unsere Erde und das Wohlergehen kommender Generationen auch für das staatliche Handeln 
verbindlich zu verankern. Wir erhoffen uns davon, dass die Frage häufiger und mit mehr 

Nachdruck bedacht wird, welche Auswirkungen bestimmte politische, ökonomische, aber auch 

individuelle Entscheidungen auf unsere Umwelt und die Lebensbedingungen unserer Kinder und 

Kindeskinder haben. 
Schließlich unterstützen wir auch die Einführung des Staatsziels Herstellung gleichwertiger 

Lebensbedingungen. Auch wenn sich der Lebensstandard und die Versorgungslage in allen Teilen 

Thüringens auf einem im globalen Vergleich sehr hohen Niveau befinden und in den Jahren seit 

der Deutschen Einheit eine enorme Entwicklung genommen haben, weist die sozialräumliche 

Entwicklung in Thüringen in jüngster Zeit eine Zunahme von teilweise erheblichen Disparitäten 

auf. Es ist daher zu begrüßen, dass sich der Staat dieser Thematik noch stärker widmen möchte. 

Deutlich ist, dass mit der bloßen Einfügung dieser Staatszielbestimmungen in der Thüringer 
Verfassung selbst noch keine Verbesserungen für das Ehrenamt, die Nachhaltigkeit oder die 

gleichwertigen Lebensverhältnisse erreicht werden. Bereits aus dem Stellungnahnneverfahren — an 
dieser Stelle sei auf die Stellungnahmen der Kirchen zu den verschiedenen Themenkomplexen 
verwiesen — wurden konkrete Umsetzungsmaßnahmen und ihre Notwendigkeit erkennbar. Wir 

empfehlen deshalb, dass der Thüringer Landtag in den kommenden Jahren regelmäßig erhebt, 

welche konkreten neuen Umsetzungsschritte aufgrund der neuen Staatszielbestimmungen 
ergriffen wurden und welche zusätzlichen Maßnahmen geplant werden. 
Die einzelnen Formulierungen in den vorgeschlagenen Art. 41a-41c sind nach unserer Auffassung 

sachgerecht und bringen das Notwendige zum Ausdruck. Diskussionswürdig erscheint uns die 

Reihenfolge der Themen: Dem Thema „Ehrenamt' folgt das Prinzip der Nachhaltigkeit, dem 

wiederum das Thema „Gleichwertige Lebensverhältnisse" folgt. Wir regen an, den 

vorgeschlagenen Art. 41b an den Anfang der Regelungen des siebten Abschnittes zu stellen. Durch 

diese Verschiebung würden die Bedeutung des Staatsziels „für alle heutigen und künftigen 

Generationen" und seine verfassungsrechtliche Einordnung als „Grundlage allen staatlichen 

Handelns" verdeutlicht. 

Wir bedanken uns nochmals für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu diesem wichtigen 
Regelungsvorhaben. Entscheidend ist, wie die Änderungen mit Leben gefüllt und umgesetzt 

werden. Bei diesem Prozess sichern die in Thüringen vertretenen Kirchen ihre wohlwollende und 

zugleich konstruktiv-kritische Begleitung zu. 

Mit freundlichen Grüßen 

Oberkirchenrat  Ordinariatsrat 

Evangelisches Büro Katholisches Büro 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



i.t.ino I firdlITAC OfIQT 
fen w Inv  . . _ . 

n- 7 -)n•-) 4 1 , /.1 , %.• I. 3 L.. -; ' 

/t 4»44* )73 \r"Zit  
Anlage 

Formblatt zur Datenerhebung 
nach § 5 Abs. I des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes 

Jede natürliche  odor  juristische Person, die sich mit einem schriftlichen .Beitrag an einem 
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer 
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetenen 
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen. 

Die Informationen der folgenden Felder "I bis 6 Werden in jedem Fall als verpflichtende 

Mindestinformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildoke in der Beteiligtentransparenzdokumentation 
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des 
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen. 

Bitte gut leserlich ausfallen und zusammen mit der Stellungnahme senden! 

7eii/iiki':f.' 4i0'4"iii ( Ai64W e.,Si Adiakh: id  4' 404.'.. eSete."n'' ' 

Fünftes Gesetz zur Ändereng der Verfassung des Freistaatee Thüringen - Einführung der Staatsziele Ehrenamtsförderting 
und Nachhaltigkeit 
Gesetzentwurf der Fraktion der  CCU  
- Drucksache 7/27 - 

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen - Aufnahme von Staatszielen 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 80/DIE GRÜNEN . 
- Drucksache 7/897 . 

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Reform des Staatsorganisationsrechts 
Gesetzentwurf der Fraktlon der CDU 
- Drucksache 7/1628 - • 

• 

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Fralstaats Thüringen - Aufnahme von Staatszielen und Stärkung von 
Gleionheitsreehten . . . 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
- Drucksache 7/1629 - 

' , 
Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats  Thuringen  — Elektröntsche Ausfertigung und Verkündung von 
Rechtsakten 
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/01E GRÜNEN 
- Drucksache 7/2040 - 

dazu; Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Vorlage 7/2307 - : 

dazu: Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Vorlage 7/2014 - 
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Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftliChen Beitrages zum 

Gesetzgebungsverfahren zusammen! , 
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Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert? 
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Anlage 4 

•.. . 

In welcher Form haben Sie sich geäußert? ' 

. per E-Mail • 

per Brief 
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, 0 • ja nein 

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Änderungen 
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen, 
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Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



An läge 4

Formblatt zur Datenerhebung
nach § 6 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren befeillgt hati ist nach dem Thüringer
Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteildokG) verpfticbtet, die nachfolgend erbetenen
Angaben " soweit für ste zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Feider 1 bis 6 werden in Jedem Fall als verpflichtende
Mlndestinformatlonen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteildokG fn der Beteiligtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut teserHoh ausfülfen und zusammen mit der StGliungnahme senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates Thüringen" Einführung der Staatsztele Ehrfinamtsrörderung
und Nachhaltlgkeit
Geseizentwurt der Fraktion der CDU
- Drucksache 7/27 -

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaates "rhilrinijen "Aufnahme von Staatszlelen
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE. der SPBund BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
• Drucksache 7/897 -

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Reform des Staatsorganlsattonsrechts
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1628-

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - Aufnahme von Staatszlelen und Stärkung von

Glefchheitsrechten
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1629.

Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen - EleKtronisohe Ausfertlgung und Verkündung von
Rechts a Me n
Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/2040 -

dazu: Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, der CDU. der SPD und BÜNDNIS 90/DtE GRÜNEN

- Vorläge 7/2307 -

dazu: Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, der CDU, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

- Vorlage 7/2014"

1.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinfgung natürficher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 ThilrSeteiidokG; Hirwals: Wenn nein, dann weiter mit Frage 2. Wenn ja, dann weiter mit Frage 3.)

Name

^bw/i^- ^koi S^<^cA/^o/C
TU^ru^a^

Geschäfts" oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organisatlonsform

/G.1/,

_GcTm<'m':lsi- u"ti Städtefoun«
Thürinfl^n

P,!Qhßrd»Bro9lau-ßtr. 1^1 * 090R4 Rrfurt
Tel. /Ü3G'n ?20ü0" 0
f;£tx(Ö3@ir^OßQ"6Ö



2.

3.

4.

3.

-laben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
;§ 5 Abs. 1 Nr. 1.2 ThÜrBetelldokG)

toie Vorname

3 Geschäfts-oder Dienstadresse D Wohnadresse

Hinweis: Angaben zur Wohnadrasse sind nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadresse
ylrd in keinem Fall veröffentlicht.)

Straße, Hausnummer

3ost!eitzahl, Ort

Vas ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
S 6 Abs, 1 Nr. 3 ThürBetelidokG)

:ommunaler Spitzenverband i. S. v. §§ -126,127 ThürKO, Art. 91 Abs. 4 ThürVerf

(aben Sie in Ihrem schriftiichen Beitrag die entworfenen Regelungen insgesamt eher

] befürwortet,
) abgelehnt,
i ergänzungs" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

titte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftiichen Beitrages zum
iesetzgebungsverfahren zusammen!
j 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBeteildqkG)

/urden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftlichen Beitrag zum Gesetzgebungsvorhabsn
inzureichen?
5/Abs. 1 Nr, 5 ThürBeteIidokG)

ja (Hinweis; weiter mit Frage 6) l nein
t-

/enn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?



An läge 4

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ per E-Msil

per Brief

6.

Haben Sie sich als Anwaltshanastei im Auftrag elnes Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebung s verfahren beteiligt?
(§ 5 Abs. 1 Nr. 6 ThÜrBeteildokG) /

ja nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben; Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!

7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der
BeteiHgtentransparenzdokumentatlonzu?
(§ 5 Abs. 1 Satz 2 ThürBeteildokG) ,

7'
Ja nein

aMit meiner Unterschrift versichere ich die Richtiökeit uncl^Votlständigkeit der Angaben. Änderungen
In den mitgeteilten Daten 'werde Ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschtuss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen,

Ort, Datum

^fui,^.}ujL2ö2/l .
Untersc

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.



4. Eigeninitiativ eingebrachte Beiträge

(Keine Dokumente vorhanden)



5. Weitere Beiträge

(Keine Dokumente vorhanden)



6. Diskussionsforum

(Keine Dokumente vorhanden)
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